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Handwerkszeug für den praktischen Umgang mit wirtschaftlichen Informationen 260

Operative Unternehmensplanung und Krisenfrüherkennung

Formen von Unternehmenskrisen und deren Früherkennung 261

Langfristige Unternehmensplanung und Strategien

Unternehmensstrategien entwickeln, einführen und steuern 262

Wirtschaftsausschuss/Aufsichtsrat

Wirtschaftsausschuss 1

Grundlagen der Wirtschaftsausschussarbeit – Organisation der wirtschaftlichen 

Mitwirkung 264

Wirtschaftsausschuss 2

Aufbauseminar: Jahresabschlussanalyse leicht gemacht 265

Interessenvertretung im Aufsichtsrat 1 266

Interessenvertretung im Aufsichtsrat 2 267

Branchenangebote: Gesundheits- und Sozialwesen

Überblick: Seminarangebote für das Gesundheits- und Sozialwesen 268

Branchenangebote: Ver- und Entsorgung

Überblick: Seminarangebote für den Bereich Ver- und Entsorgung 270

Zusätzliches Wissen für gezielte Anforderungen 271

Hinweise zu unseren Seminaren 273

Unsere Tagungsstätten von A–Z 274

Freistellung und Kostenübernahme 287

Musterformular Beschluss 289

Musterformular Mitteilung 290

Musterformular Kostenübernahme/Vollmacht 291

Anmeldeformular 292

Teilnahmebedingungen/Widerrufserklärung/Datenschutzerklärung 293

Reservierungsformular 295

Seminare der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft, 

Landesbezirk Rheinland-Pfalz-Saarland 296

Hinweise zu den von ver.di Rheinland-Pfalz-Saarland finanzierten Seminaren 297

Berufsfachliche Seminare

Berufsfachliche Seminare für Erzieher/-innen – in Kooperation mit Arbeit und Leben  300

Gesellschaft, Arbeitswelt, Politik, Kultur

Seminar für neue Mitglieder

Einblick in die Gewerkschaftsarbeit 301

Beschäftigte im Betrieb als Unterstützer/-innen der Betriebsräte 301

Organizing

Never work alone! Arbeite nie allein! 302

Kurze Vollzeit für alle – mehr Zeit für mich 303

Zu alt für die JAV – aber noch nicht im Betriebs-/Personalrat 

oder in der Mitarbeitervertretung 304

„Stammtischkämpferinnen und Stammtischkämpfer“ gegen Rechtspopulismus 305

Marktwirtschaft total?

Gesellschaftliche Entwicklung und Interessenvertretung der abhängig Beschäftigten 306

Alles öko – oder was? 307

Seminar zur aktuellen Wirtschaftspolitik 307

Seminar zur aktuellen Sozialpolitik 308
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Alles ganz anders: Renteneintritt als Chance und Herausforderung 310

Kommunikationsworkshop 310
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Umgang mit rechtsextremen Sprüchen im Alltag 312

Tarifpolitik – ein Buch mit sieben Siegeln? 312

Altersarmut ist weiblich

Rentenrecht für Kolleginnen 313

Sich durchsetzen, ohne zu verletzen 313
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Workshop für Öffentlichkeitsarbeit 315

Sag dem Konflikt, ich komme! 315
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Vertrauensleute-Qualifizierung – kompakt 321

Aktive Teilhabe in Betrieb und Gesellschaft, Teil 1 322

Aktive Teilhabe in Betrieb und Gesellschaft, Teil 2 322

Erwerbslose

Seminar für Erwerbslose 323

Senioren

Senioren aktiv 324
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ver.di Bildung + Beratung ...

... ist eine gemein nützige Bildungsein rich-

tung und mit der Ver einten Dienst leistungs-

gewerkschaft ver.di verbunden.  Speziell 

für die Qualifi zierung von Be triebs rats- und 

  Per  so nal ratsmit gliedern, Mitglie dern von 

Mit arbeiter- und Schwer   behin der tenvertre-

tun gen sowie von Jugend- und Aus zu bil den-

den vertre tungen bieten wir ein maßgeschneidertes Seminarprogramm:

� Wir führen professionell Seminare mit hohem Lernerfolg durch.

� Wir vermitteln kompetentes Wissen für die tägliche Praxis.

�  Wir stärken die Mitglieder gesetzlicher Interessenvertretungen für 

ihre Funktion.

Ihre Vorteile

Sie profitieren von unserer Erfahrung als gewerkschaftsnaher Bildungs-

einrichtung. Denn dank der Zusammenarbeit mit ver.di kennen wir die 

Problemstellung in den einzelnen Branchen und können damit Semina-

re anbieten, die exakt auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten 

sind. Da wir überall im Bundesgebiet vertreten sind, können wir Sie 

intensiv betreuen und Seminare schnell planen und durchführen.

Ihr Lernerfolg steht bei uns im Mittelpunkt! 

Unsere Qualität wird uns von con!flex  bestätigt: 

Das unabhängige Institut hat alle Bereiche unserer 

 Organisation geprüft und nach dem LQW-Standard

 (Lern er orientierte  Qualitätstestierung in der Weiter-

bildung)  zertifiziert.

Ihre Ansprechpartner/-innen

 Anmeldung, Information, Seminarorganisation: 

� ver.di Bildung + Beratung Gem. GmbH

 Regionalvertretung Rheinland-Pfalz-Saarland

 Münsterplatz 2– 6, 55116 Mainz

 Helga Meinhardt

 Fon  06131  9726-167, Fax  06131  9726-182

 E-Mail  helga.meinhardt@verdi-bub.de

Sandra Rode

 Fon  06131  9726-168, Fax  06131  9726-182

 E-Mail  sandra.rode@verdi-bub.de

� ver.di-Landesbezirk Rheinland-Pfalz-Saarland

 Bildungssekretariat

 Münsterplatz 2–6, 55116 Mainz

 E-Mail  seminare.rlpsaar@verdi.de

 Gudrun Bachler 

 Fon  06131  9726-134, Fax  06131  9726-256

Lothar Slezak 

  Landesbezirksbildungssekretär 

Rheinland-Pfalz-Saarland

 Fon  06131  9726-240

Wir über uns
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Wir vermitteln das Wissen für die Interessenvertretung

Wer die Interessen der Kolleginnen und Kollegen erfolgreich vertreten 

will, braucht dazu eine Reihe von Qualifikationen, die oft wenig mit 

dem bisherigen Aufgabenbereich zu tun haben. Damit Sie von Anfang 

an wissen, was Recht ist, haben wir für Sie ein umfassendes Seminar-

programm entwickelt.

Unsere Schwerpunkte

Wir bieten Mitgliedern von Betriebs- und Personalräten, Jugend- 

und Auszubildendenvertretungen, Schwerbehinderten- und 

 Mit arbeitervertretungen Basiswissen für ihre Arbeit als Inte res sen-

vertreter/-innen.

Wir bilden besondere Zielgruppen in speziellen Seminaren 

gezielt aus. 

Wir bieten Hintergrundwissen zum Arbeitsrecht, zu Mitbestim-

mungs- und Beteiligungsfragen sowie zu wirtschaftlichen Themen.

Wir vermitteln Ihnen die nötige Kompetenz, um z.B. in Verhand-

lungen treffsicher zu argumentieren oder in der Arbeitsorgani sation 

entscheidend mitzubestimmen.

Von der Grundqualifizierung bis zu Aufbau- und Spezial seminaren

Auf der Folgeseite stellt ein Schaubild unser System der Grundqualifi-

zierung dar. In diesen Seminaren erwerben Sie Basiswissen. In weiter-

führenden Seminaren können Sie das Wissen für die Arbeit in der 

Interessen vertretung gezielt ausbauen. Dank der engen Koopera tion 

mit den  ver.di-Fachbereichen können wir aktuelle Themen sofort auf-

greifen.

Ergänzend zu unseren regionalen Angeboten bieten wir in 

 Kooperation mit den ver.di-Fachbereichen auch spezielle 

 Programme an:

� Fachbereich 03: Gesundheits- und Sozialwesen

� Fachbereich 08:  Medien, Kunst und Industrie

� Fachbereich 11: Busse und Bahnen

Interesse? Wir senden Ihnen gerne Exemplare zu. Oder schauen Sie 

im Internet unter www.verdi-bub.de/seminarprogramme

Seminare für Interessenvertretungen

Semi

2020
Seminarangeboteaus dem FachbereichMedien, Kunst und Industrie 
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Medien, Kunst
und Industrie

Gesundheit, Soziale Dienste

Wohlfahrt und Kirchen

 2020
Seminarangebote   

für das Gesundheits- und 

Sozialwesen
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FÜR BETRIEBSRATSMITGLIEDER

FÜR PERSONALRATSMITGLIEDER

FÜR MITGLIEDER VON JUGEND- UND AUSZUBILDENDENVERTRETUNGEN
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  Mensch geht vor!

Betriebsverfassung:

Personelle Angelegenheiten (BR 2)    Beständig ist allein der Wandel! 

Betriebsverfassung: 

Beteiligung des Betriebsrats bei betrieb-

lichen Veränderungsprozessen (BR 4)* 

  Aller Anfang ist ... gar nicht so schwer 

Betriebsverfassung: 

Einführung und Überblick (BR 1)
  Agieren statt reagieren 

Betriebsverfassung: 

Soziale Angelegenheiten (BR 3)

   Mitbestimmen – mitgestalten – durchsetzen (PR 2) Einstieg leicht gemacht (PR 1)

  JAV-Praxis 2 JAV-Praxis 1   JAV-Praxis 3

Unser System der Grundqualifizierung

* Vor dem Besuch dieses Seminars sollten Sie jedoch 
  an den anderen drei Seminaren teilgenommen haben. 

Diese Reihe vermittelt Kenntnisse des Bundespersonalvertretungsgesetzes und des Landespersonalvertretungsgesetzes.
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Ihre Stärke ist unser Ziel

Ein Seminar ist für uns dann erfolgreich, wenn Sie in der Interessen-

vertretung kompetent handeln können:

� Sie sind fachlich, sozial, politisch und persönlich gestärkt.

�  Sie können Ihr neues Wissen in der täglichen Arbeit systematisch 

einsetzen.

�  Sie können neue Herausforderungen selbstständig und selbst-

bewusst annehmen. 

Lernen mit effizienten Methoden

Um den Inhalt unserer Seminare nachhaltig zu vermitteln, verzichten 

wir meist auf gewohnte Lernsituationen: Interessante Fachvorträge 

ersetzen langatmige Referate. Visualisierungstechniken helfen, das 

Gehörte zu behalten. Gruppenarbeiten fördern Diskussionen und 

Erfahrungsaustausch. Rollenspiele schärfen den Blick für unterschiedli-

che Positionen und unterstützen damit individuelle Argumentations-

möglichkeiten in der Praxis.

Die Leitung unserer Seminare

Unsere Seminarteilnehmer/-innen werden in der Regel von einem 

Referententeam betreut: Denn Referentinnen und Referenten aus 

ver schiedenen Bereichen können gezielter und intensiver auf Fragen 

und Anforderungen der einzelnen Teilnehmer/-innen eingehen. Ihr 

indi vi du eller Lehrstil sorgt für abwechslungsreiche Vermittlung der 

Inhalte. Und mit ihrer unterschiedlichen Fachkompetenz können sie 

Seminar themen aus verschiedenen Perspektiven beleuchten.

Unser pädagogisches Konzept

Die Kompetenz unserer Referentinnen und Referenten

Die meisten unserer Referentinnen und Referenten kommen (ursprüng-

lich) aus der betrieblichen Praxis und haben selbst vielfältige Erfahrun-

gen als Betriebsrats-, Personalrats- oder JAV-Mitglied gesammelt. Bei 

der Auswahl unserer Referentinnen und Referenten setzen wir aber 

nicht nur auf fachliches Wissen, sondern auch auf solide Kenntnisse in 

der Aus- und Weiterbildung: Zu unseren Teams gehören deshalb u.a. 

Anwältinnen und Anwälte für Arbeitsrecht genauso wie Beraterinnen 

und Berater mit Know-how in der Gruppenarbeit, in der Kommuni ka-

tionsstrategie, in der Media tionspraxis oder im Coaching.

98% unserer Teilnehmer/-innen bewerten den Nutzen 

der Seminare von ver.di b+b mit „sehr gut /gut“!
                                                    Quelle: Teilnehmendenbefragung Jan.– Dez. 2018
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N i c h t  l a n g e  s u c h e n  –  f i n d e n !  w w w . v e r d i - b u b . d e / s e m i n a r f i n d e r

Januar
13.01. – 17.01.2020 Kirkel Aller Anfang ist ... gar nicht so schwer    1500-2001131 38

  Betriebsverfassung: Einführung und Überblick (BR 1)

13.01. – 17.01.2020 Frankfurt am Main Grundqualifizierung für Schwerbehindertenvertretungen (SBV 1)    1600-2001131 60

  Einführung in die Aufgaben, Rechte und Pflichten

13.01. – 17.01.2020 Gladenbach Einführung in das Arbeitsrecht 1    1600-2001132 164

  Begründung des Arbeitsverhältnisses

13.01. – 17.01.2020 Memmelsdorf Gesunde Arbeit – gesunder Betrieb    1800-2001131 214

  Grundlagen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz für gesetzliche Interessenvertretungen

14.01.2020 Mainz Personalratswahl nach BPersVG: Damit alles stimmt    1500-2001141 126

  Wahlvorstandsschulung für Wahlen nach dem Bundespersonalvertretungsgesetz

16.01.2020 Neuwied Personalratswahl nach BPersVG: Damit alles stimmt    1500-2001161 126

  Wahlvorstandsschulung für Wahlen nach dem Bundespersonalvertretungsgesetz

17.01. – 19.01.2020 Kirkel Alles öko – oder was?    1500-2001171 307

20.01. – 22.01.2020 Frankfurt am Main Betriebsratsrechte einfordern und durchsetzen!    1600-2001203 110

  Rechtsgrundlagen aus dem Betriebsverfassungsgesetz, Strategien und Handlungsmöglichkeiten des Betriebsrats

20.01. – 24.01.2020 Mosbach TVöD-/TV-L-Aufbau: Eingruppierungsrecht 2    1500-2001201 207

  Praxis des Eingruppierungsrechts: Stellenbeschreibung und -bewertung

20.01. – 24.01.2020 Kirkel JAV-Praxis 1: Einführung in die Arbeit der JAV (BetrVG)    1500-2001202 75

  Grundlegende Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten der JAV (JAV 1)

20.01. – 24.01.2020 Gladenbach Klare Rede, starke Wirkung! – Teil 1    GL-20012001 162

  Redesituationen vor großen Gruppen meistern

21.01.2020 Landstuhl Personalratswahl nach BPersVG: Damit alles stimmt    1500-2001211 126

  Wahlvorstandsschulung für Wahlen nach dem Bundespersonalvertretungsgesetz

22.01. – 24.01.2020 Mosbach Personalauswahlverfahren im öffentlichen Dienst    1500-2001221 134

  Beteiligungsrechte und Handlungsmöglichkeiten der gesetzlichen Interessenvertretung

27.01. – 31.01.2020 Dortmund Grundqualifizierung für Schwerbehindertenvertretungen (SBV 1)    1400-2001271 60

  Einführung in die Aufgaben, Rechte und Pflichten

27.01. – 31.01.2020 Mosbach Mensch geht vor!    1500-2001271 40

  Betriebsverfassung: Personelle Angelegenheiten (BR 2)

27.01. – 31.01.2020 Mosbach LPersVG Rheinland-Pfalz: Einstieg leicht gemacht    1500-2001272 50

  Einführung und Überblick (PR 1 LPersVG Rheinland-Pfalz)

27.01. – 31.01.2020 Berlin-Wannsee JAV-Praxis 2: Pflegeausbildung checken und verbessern (KrPflG)    1663-2001271 78

  Qualitätssicherung in der beruflichen Ausbildung (JAV 2)

28.01.2020 Mainz  Personalratswahl nach BPersVG: Damit alles stimmt    1500-2001281 126

  Wahlvorstandsschulung für Wahlen nach dem Bundespersonalvertretungsgesetz



Seminarübersicht
Termin Ort Thema Seminar-Nr. Seite 

15
N i c h t  l a n g e  s u c h e n  –  f i n d e n !  w w w . v e r d i - b u b . d e / s e m i n a r f i n d e r

28.01.2020 Mainz JAV-Wahlen: Damit alles stimmt! – JAV-Wahlvorstandsschulung (PersVG)    1500-2001282 82

31.01. – 02.02.2020 Kirkel Aktiv und gesund    1500-2001311 317

Februar
03.02. – 07.02.2020 Gladenbach Agieren statt reagieren    1500-2002031 42

  Betriebsverfassung: Soziale Angelegenheiten (BR 3)

05.02. – 07.02.2020 Mosbach Organizing    1500-2002051 302

  Never work alone! Arbeite nie allein!

08.02. – 09.02.2020 Kirkel Seminar für neue Mitglieder    1500-2002081 301

  Einblick in die Gewerkschaftsarbeit

08.02. – 09.02.2020 Kirkel Umgang mit rechtsextremen Sprüchen im Alltag    1500-2002082 312

10.02. – 12.02.2020 Berlin  Die EU-Datenschutz-Grundverordnung und die Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes (intensiv)  1300-2002103 248

 (Hauptbahnhof) Bedeutung für die Arbeit der gesetzlichen Interessenvertretung

10.02. – 12.02.2020 Mosbach Mitarbeitervertretungsgesetz: Personelle Angelegenheiten (MAV 2)    1500-2002103 57

10.02. – 12.02.2020 Mainz SBV plus: Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsbedingungen    1600-2002102 69

10.02. – 12.02.2020 Würzburg Psychische Belastungen am Arbeitsplatz – Aufbau: Gefährdungsbeurteilungen (kompakt)   1600-2002103 230

  Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen anstoßen und begleiten

10.02. – 12.02.2020 Fulda Arbeitnehmerdatenschutz 4.0: Beteiligungsrechte und Handlungsmöglichkeiten des Betriebsrats   1600-2002105 249

10.02. – 12.02.2020 Bernried am Leiharbeit, Werkverträge und Mini-Jobs: Handlungsmöglichkeiten des Betriebsrats   1806-2002103 173  

 Starnberger See bei prekärer Beschäftigung

10.02. – 14.02.2020 Berlin (Ostbahnhof) Aller Anfang ist ... gar nicht so schwer (auf Englisch)    1300-2002105 39

  Getting started ... isn’t that difficult. Works Constitution Act: Introduction (WC1)

10.02. – 14.02.2020 Gladenbach Aller Anfang ist ... gar nicht so schwer    1500-2002101 38

  Betriebsverfassung: Einführung und Überblick (BR 1)

10.02. – 14.02.2020 Kirkel Beständig ist allein der Wandel!    1500-2002102 44

  Betriebsverfassung: Beteiligung des Betriebsrats bei betrieblichen Veränderungsprozessen (BR 4)

10.02. – 14.02.2020 Bad Soden- Wirtschaftsausschuss 1    1600-2002104 264

 Salmünster Grundlagen der Wirtschaftsausschussarbeit – Organisation der wirtschaftlichen Mitwirkung

11.02. – 13.02.2020 Kassel Wer macht das Protokoll?    1600-2002112 145

  Die ordnungsgemäße Sitzungsniederschrift

12.02.2020 Stuttgart-Degerloch Haftung als Betriebsrat?    1900-2002121 112

12.02. – 14.02.2020 Mosbach Seminar zur aktuellen Sozialpolitik    1500-2002121 308

15.02.2020 Koblenz Vertrauensleute-Qualifizierung – kompakt    1500-2002151 321
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N i c h t  l a n g e  s u c h e n  –  f i n d e n !  w w w . v e r d i - b u b . d e / s e m i n a r f i n d e r

17.02. – 19.02.2020 Frankfurt am Main #MeToo: Nein heißt Nein!    1600-2002174 181

  Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz: Schutzpflichten des Arbeitgebers und Aufgaben 

  der gesetzlichen Interessenvertretung

17.02. – 19.02.2020 Bernried am Betriebliche Aus- und Weiterbildung als Handlungsfeld des Betriebsrats  1810-2002171 98

 Starnberger See 

17.02. – 19.02.2020 Lüneburg Achtung, ich kann nicht mehr!    2100-2002172 224

  Sinn und Zweck von Gefahren-/Überlastungsanzeigen

17.02. – 21.02.2020 Kirkel JAV-Praxis 1: Einführung in die Arbeit der JAV (PersVG)    1500-2002171 76

  Grundlegende Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten der JAV (JAV 1)

17.02. – 21.02.2020 Gladenbach Einführung in das Arbeitsrecht 2    1600-2002173 165

  Inhalt des Arbeitsverhältnisses

17.02. – 21.02.2020 Mosbach JAV-Praxis 2: Pflegeausbildung checken und verbessern (KrPflG)    1663-2002171 78

  Qualitätssicherung in der beruflichen Ausbildung (JAV 2)

18.02.2020 Mainz Personalplanung im öffentlichen Dienst    1500-2002181 135

24.02. – 26.02.2020 Frankfurt am Main Die EU-Datenschutz-Grundverordnung und die Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes (intensiv)   1600-2002243 248

  Bedeutung für die Arbeit der gesetzlichen Interessenvertretung

24.02. – 26.02.2020 Bad Soden- Coaching für Betriebs-/Personalratsvorsitzende    1600-2002244 149

 Salmünster Handlungsorientiertes Angebot zur Weiterentwicklung der eigenen Führungspraxis

24.02. – 26.02.2020 Fulda Der Betriebsausschuss    1700-2002242 119

  Mitglieder, Aufgaben, Arbeitsorganisation und Geschäftsführung

25.02. – 27.02.2020 Fensterbach SBV plus: Grundlagen der Gefährdungsbeurteilung nach Arbeitsschutzgesetz   1800-2002251 70

  Kompaktseminar für Mitglieder von Schwerbehindertenvertretungen

März
02.03. – 04.03.2020 Hagen Die gute Betriebsversammlung    1422-2003021 143

  Rechtliche Grundlagen und Gestaltungshinweise

02.03. – 04.03.2020 Frankfurt am Main Interessenvertretung im Aufsichtsrat 1    1600-2003022 266

02.03. – 04.03.2020 Nürnberg Arbeitnehmerdatenschutz 4.0: Beteiligungsrechte und Handlungsmöglichkeiten des Betriebsrats   1800-2003021 249

02.03. – 04.03.2020 Essen Arbeiten 4.0: Gutes agiles Projektmanagement in der gesetzlichen Interessenvertretung   KE-2003021 142

  Seminar für Vorsitzende und Stellvertretungen

02.03. – 06.03.2020 Gladenbach Mensch geht vor!    1500-2003021 40

  Betriebsverfassung: Personelle Angelegenheiten (BR 2)

02.03. – 06.03.2020 Kirkel SPersVG: Einstieg leicht gemacht    1500-2003022 52

  Einführung und Überblick (PR 1 SPersVG)

02.03. – 06.03.2020 Mosbach TV-L-Grundlagen: Einführung und Überblick    1500-2003023 201
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N i c h t  l a n g e  s u c h e n  –  f i n d e n !  w w w . v e r d i - b u b . d e / s e m i n a r f i n d e r

03.03. – 05.03.2020 Fulda Arbeits- und Gesundheitsschutz für Bürobetriebe    1600-2003031 217

04.03. – 06.03.2020 Kirkel Wer macht das Protokoll?    1600-2003042 145

  Die ordnungsgemäße Sitzungsniederschrift

09.03. – 11.03.2020 Berlin (Mitte) Gefährdungen erkennen – Gefährdungen beseitigen    1300-2003092 219

  Gefährdungsbeurteilung (Grundlagen)

09.03. – 11.03.2020 Mosbach Mitarbeitervertretungsgesetz: Einführung und Überblick (MAV 1)    1500-2003092 56

09.03. – 11.03.2020 Gladenbach Betriebliches Eingliederungsmanagement    1600-2003093 235

  Rechtliche Grundlagen und Ziele des BEM, Beteiligung der gesetzlichen Interessenvertretung

09.03. – 11.03.2020 Gladenbach SBV plus: Auffrischung für erfahrene SBV-Mitglieder    1600-2003095 63

  Gesetzesänderungen, Rechtsprechung, Umsetzung

09.03. – 13.03.2020 Meschede Erfolgreich verhandeln und argumentieren    1422-2003092 154

  Den roten Faden fest in der Hand!

09.03. – 13.03.2020 Mosbach Agieren statt reagieren    1500-2003091 42

  Betriebsverfassung: Soziale Angelegenheiten (BR 3)

09.03. – 13.03.2020 Hohenroda Vorsitzende und Stellvertreter/-innen haben es nicht leicht!    1600-2003096 138

  Die besondere Situation gewählter „Sprecher/-innen“ – nicht nur aus rechtlicher Sicht

10.03. – 12.03.2020 Mosbach Gestaltung und Einsatz von Dienstvereinbarungen    1500-2003101 132

  Grundlagen: Normsetzung durch Dienstvereinbarung – Inhalte, Gestaltung, Gültigkeit und Durchsetzung

10.03. – 12.03.2020 Mannheim Arbeitsschutzausschuss und betriebliche Arbeitsschutzorganisation    1600-2003101 215

  Mitarbeit der gesetzlichen Interessenvertretung im Arbeitsschutzausschuss

13.03. – 15.03.2020 Kirkel „Stammtischkämpferinnen und Stammtischkämpfer“ gegen Rechtspopulismus   1500-2003131 305

14.03. – 15.03.2020 Kirkel Wozu Feminismus?    1500-2003141 311

16.03.2020 Nürnberg Hilfe bei Lärm-Stress: Schutzmaßnahmen bei gesundheitsschädlichem Lärm   1600-2003161 218

  Die neue Arbeitsstättenregel „Lärm“

16.03. – 18.03.2020 Dortmund Psychische Belastungen am Arbeitsplatz – Aufbau: Gefährdungsbeurteilungen (kompakt)   1400-2003162 230

  Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen anstoßen und begleiten

16.03. – 18.03.2020 Hadamar Betriebswirtschaftliches Basiswissen für Neueinsteiger und Auffrischer    1600-2003163 260

  Handwerkszeug für den praktischen Umgang mit wirtschaftlichen Informationen

16.03. – 18.03.2020 Fulda Organisation des Datenschutzes im Betriebs-/Personalratsbüro    1600-2003164 251

16.03. – 18.03.2020 Bad Soden- Arbeiten 4.0: Gute digitale Arbeit gestalten    1600-2003165 253

 Salmünster Grundlagenseminar

16.03. – 18.03.2020 Lüneburg #MeToo: Nein heißt Nein!    2100-2003162 181

  Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz: Schutzpflichten des Arbeitgebers und Aufgaben 

  der gesetzlichen Interessenvertretung

16.03. – 20.03.2020 Mosbach Aller Anfang ist ... gar nicht so schwer    1500-2003161 38

  Betriebsverfassung: Einführung und Überblick (BR 1)
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16.03. – 20.03.2020 Mosbach Einführung in das Arbeitsrecht 1    1500-2003162 164

  Begründung des Arbeitsverhältnisses

16.03. – 20.03.2020 Mosbach Gesprächsführung bei heiklen Themen – „Wie sprech’ ich’s an?“    1900-2003162 153

  Beratungskompetenz für die gesetzliche Interessenvertretung

17.03. – 19.03.2020 Boltenhagen Auffrischung BetrVG: Geschäftsführung des Betriebsrats sowie Beteiligung bei personellen Maßnahmen   2100-2003171 104

  Speziell für wiedergewählte Betriebsratsmitglieder

18.03. – 20.03.2020 Mannheim Homeoffice    1400-2003181 177

  Gestaltungsmöglichkeiten und Beteiligungsrechte der gesetzlichen Interessenvertretung

18.03. – 20.03.2020 Kirkel Aktive Teilhabe in Betrieb und Gesellschaft, Teil 1    1500-2003181 322

18.03. – 20.03.2020 Fulda Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) – kompakt    1600-2003181 220

19.03.2020 Düsseldorf  BEM aktuell: Die „BEM-Akte“    1400-2003191 237

  Folgen der Digitalisierung und der neuen Datenschutzregelungen

21.03. – 22.03.2020 Kirkel Flyer erstellen    1500-2003211 318

  Workshop für Word-Einsteigerinnen mit Grundlagenkenntnissen der Textverarbeitung

23.03. – 25.03.2020 Berlin  Betriebliches Gesundheitsmanagement und Gesundheitsförderung    1300-2003233 216

 (Siemensstadt) Einführung und Orientierung

23.03. – 25.03.2020 Mosbach Öffentlichkeitsarbeit der gesetzlichen Interessenvertretung    1500-2003233 158

  Mehr Präsenz im Betrieb schaffen!

23.03. – 25.03.2020 Naumburg JAV-Praxis: Schutz der Daten von Auszubildenden    1600-2003234 84

 (Nordhessen) 

23.03. – 25.03.2020 Lüneburg Wir brauchen mehr Personal!    2100-2003232 172

  Gestaltungsmöglichkeiten der gesetzlichen Interessenvertretung beim Personalbedarf und -einsatz

23.03. – 27.03.2020 Paderborn Grundqualifizierung für Schwerbehindertenvertretungen (SBV 2)    1400-2003231 61

  Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung und Arbeitsplatzgestaltung

23.03. – 27.03.2020 Kirkel Mensch geht vor!    1500-2003231 40

  Betriebsverfassung: Personelle Angelegenheiten (BR 2)

23.03. – 27.03.2020 Kirkel SPersVG: Mitbestimmen – mitgestalten – durchsetzen    1500-2003232 53

  Beteiligungsrechte und Mitwirkungsmöglichkeiten (PR 2 SPersVG)

23.03. – 27.03.2020 Kirkel Die alters- und alternsgerechte Arbeitswelt    1500-2003234 309

23.03. – 27.03.2020 Gladenbach Psychische Belastungen am Arbeitsplatz – Grundlagen    1600-2003231 229

23.03. – 27.03.2020 Gerlingen Grundqualifizierung für Schwerbehindertenvertretungen (SBV 1)    1600-2003233 60

 bei Stuttgart Einführung in die Aufgaben, Rechte und Pflichten

23.03. – 27.03.2020 Naumburg JAV-Praxis 2: Pflegeausbildung checken und verbessern (KrPflG)    1663-2003231 78

 (Nordhessen) Qualitätssicherung in der beruflichen Ausbildung (JAV 2)

25.03. – 27.03.2020 Berlin-Wannsee Gestaltung von Arbeitsbedingungen in Betrieben ohne Tarifbindung    1300-2003251 122

  Rechte und Handlungsmöglichkeiten des Betriebsrats
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25.03. – 27.03.2020 Geldern Mobbing (Teil 1): Erkennen und verstehen    1400-2003251 242

25.03. – 27.03.2020 Mosbach Betriebliche Altersversorgung nach dem Betriebsrentengesetz (BetrAVG)    1500-2003251 186

  Rechtsgrundlagen, betriebliche Ausgestaltung und Beteiligungsrechte des Betriebsrats

25.03. – 27.03.2020 Timmendorfer  Der Alltag – ein Spagat    2100-2003251 141

 Strand Nicht freigestellte Mitglieder von gesetzlichen Interessenvertretungen zwischen Job und Funktion

27.03. – 29.03.2020 Kirkel Sich durchsetzen, ohne zu verletzen    1500-2003271 313

28.03. – 29.03.2020 Kirkel Seminar für neue Mitglieder    1500-2003281 301

  Einblick in die Gewerkschaftsarbeit

28.03. – 29.03.2020 Kirkel Altersarmut ist weiblich    1500-2003282 313

  Rentenrecht für Kolleginnen

30.03. – 01.04.2020 Dortmund Duales Studium im Betrieb    1400-2003301 97

  Welche Rechte haben dual Studierende? Wie ist die gesetzliche Interessenvertretung zu beteiligen?

30.03. – 01.04.2020 Frankfurt am Main Gestaltung von Entgeltsystemen in Betrieben ohne Tarifbindung    1600-2003304 123

  Rechte und Handlungsmöglichkeiten des Betriebsrats

30.03. – 01.04.2020 Naumburg Die JAV vor der Wahl    1600-2003305 80

 (Nordhessen) Nachwuchs fördern – Nachfolge planen – Wissen sichern

30.03. – 01.04.2020 Ohlstadt SBV plus: Mobbing und Konfliktmanagement    1800-2003301 72

  Handlungsmöglichkeiten der Schwerbehindertenvertretung

30.03. – 01.04.2020 Rothenburg Aktuelle Rechtsprechung zum Betriebsverfassungsgesetz und Gesetzesänderungen   1806-2003301 106

 ob der Tauber Praktische Konsequenzen für die Arbeit des Betriebsrats

30.03. – 03.04.2020 Berlin (Ostbahnhof) Mensch geht vor! (auf Englisch)    1300-2003301 41

  People first! Works Constitution Act: Staff policy (WC 2)

30.03. – 03.04.2020 Gladenbach Beständig ist allein der Wandel!    1500-2003301 44

  Betriebsverfassung: Beteiligung des Betriebsrats bei betrieblichen Veränderungsprozessen (BR 4)

30.03. – 03.04.2020 Mosbach LPersVG Rheinland-Pfalz: Mitbestimmen – mitgestalten – durchsetzen    1500-2003302 51

  Beteiligungsrechte und Mitwirkungsmöglichkeiten (PR 2 LPersVG Rheinland-Pfalz)

30.03. – 03.04.2020 Frankfurt am Main Kommunikation – eine zentrale Anforderung an die Interessenvertretung    1600-2003307 152

  Wann spreche ich mit wem, wie und mit welchem Ziel?

30.03. – 03.04.2020 Memmelsdorf Vorsitzende und Stellvertreter/-innen haben es nicht leicht!    1806-2003302 138

  Die besondere Situation gewählter „Sprecher/-innen“ – nicht nur aus rechtlicher Sicht

30.03. – 03.04.2020 Gladenbach Neu in der Freistellung – was nun?    GL-20033003 140

31.03. – 02.04.2020 Gunzenhausen Arbeitsrecht – Auffrischung für wiedergewählte Betriebs-/Personalratsmitglieder   1806-2003311 168
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April
01.04. – 03.04.2020 Frankfurt am Main Mitbestimmung bei Um- und Neubauten    1600-2004011 175

  Änderungen der Arbeits- und Ablauforganisation frühzeitig erkennen und mitbestimmen

01.04. – 03.04.2020 Fulda Social Media im Betrieb – Anwendung und Regelungsbedarf    1600-2004012 257

02.04.2020 Düsseldorf Umgang mit psychisch erkrankten Beschäftigten    1400-2004021 232

  Hintergrundwissen und Hinweise für die Interessenvertretung

06.04. – 08.04.2020 Berlin (Ostbahnhof) Zwischen Tendenzschutz und Mitbestimmung    1300-2004061 118

  Betriebsratsarbeit in Tendenzbetrieben

14.04. – 16.04.2020 Walsrode Workshop Öffentlichkeitsarbeit: Gestaltung von Informationsmaterialien   2100-2004141 159

20.04. – 22.04.2020 Koblenz Es gilt das geschriebene Wort    1600-2004203 170

  Betriebs- und Dienstvereinbarungen rechtswirksam formulieren

20.04. – 24.04.2020 Kirkel Aller Anfang ist ... gar nicht so schwer    1500-2004201 38

  Betriebsverfassung: Einführung und Überblick (BR 1)

20.04. – 24.04.2020 Mosbach TVöD-Aufbau: Eingruppierungsrecht VKA 1    1500-2004202 202

  Grundlagen des Eingruppierungsrechts gemäß TVöD-VKA

20.04. – 24.04.2020 Roes JAV-Praxis 2: Ausbildung checken und verbessern/nach Berufsbildungsgesetz   1500-2004203 77

  Qualitätssicherung der beruflichen Erstausbildung (JAV 2)

20.04. – 24.04.2020 Augsburg TVöD-Grundlagen: Einführung und Überblick    1800-2004202 200

21.04. – 23.04.2020 Rothenburg Konzernbetriebsrat – Aufgaben, Kompetenzen, Geschäftsführung und Organisation der Arbeit   1806-2004211 121

 ob der Tauber 

22.04. – 24.04.2020 Bad Soden- Arbeiten 4.0: Arbeitszeit- und Dienstgestaltung per App    1600-2004221 192

 Salmünster Flexibilisierung der Arbeitszeitgestaltung: Auswirkung auf die betriebliche Mitbestimmung

25.04.2020 Mainz Vertrauensleute-Qualifizierung – kompakt    1500-2004251 321

27.04. – 28.04.2020 Hattingen JAV-Praxis: Protokoll- und Schriftführung    1400-2004271 85

27.04. – 29.04.2020 Berlin (Ostbahnhof) Organisation des Datenschutzes im Betriebs-/Personalratsbüro    1300-2004271 251

27.04. – 29.04.2020 Berlin (Kurfürstenstr.) Teilzeit- und Befristungsgesetz    1300-2004272 174

  Rechtliche Grundlagen für Betriebs- und Personalräte

27.04. – 29.04.2020 Bielefeld-Sennestadt Gesundheitsförderliche Führungskultur im Betrieb    1400-2004272 223

  Wie kann die gesetzliche Interessenvertretung darauf Einfluss nehmen?

27.04. – 29.04.2020 Mosbach LPersVG Rheinland-Pfalz: Aktuelle Fälle zum Personalvertretungsrecht (Workshop)   1500-2004271 129

27.04. – 29.04.2020 Gladenbach Gesamtbetriebsrat – Aufgaben, Kompetenzen, Organisation der Arbeit    1600-2004271 120

  Grundlagen und Praxis der Arbeit im Gesamtbetriebsrat

27.04. – 29.04.2020 Mosbach Einführung in das Arbeitszeitrecht    1600-2004272 188

27.04. – 29.04.2020 Fensterbach SBV plus: Digitalisierung der Arbeit    1800-2004271 73

  Chancen und Risiken für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung
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27.04. – 29.04.2020 Mosbach Betriebsänderung, Interessenausgleich, Sozialplan    1900-2004271 115

  Handlungsmöglichkeiten des Betriebsrats bei Betriebsänderungen

28.04.2020 Mainz Beamtenversorgungsrecht    1500-2004281 185

28.04. – 30.04.2020 Berlin (Ostbahnhof) Es geht auch anders: Betriebe/Dienststellen ohne Diskriminierung    1300-2004281 179

  Grundlagenseminar zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

Mai
04.05.2020 Frankfurt am Main Haftung als Betriebsrat?    1600-2005044 112

  

04.05. – 06.05.2020 Berlin Tarifrecht des öffentlichen Dienstes – aktuelle Entwicklungen und Rechtsprechung   1300-2005041 199

 (Hauptbahnhof) 

04.05. – 06.05.2020 Frankfurt am Main Betriebliches Eingliederungsmanagement spezial: Betriebs-/Dienstvereinbarung   1600-2005042 236

  Praxisworkshop

04.05. – 06.05.2020 Boltenhagen Psychische Belastungen am Arbeitsplatz – Aufbau: Gefährdungsbeurteilungen (kompakt) 2100-2005042 230

  Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen anstoßen und begleiten

04.05. – 08.05.2020 Kirkel Aller Anfang ist ... gar nicht so schwer    1500-2005041 38

  Betriebsverfassung: Einführung und Überblick (BR 1)

04.05. – 08.05.2020 Mosbach TVöD-Aufbau: Eingruppierungsrecht Bund 1    1500-2005042 206

  Grundlagen des Eingruppierungsrechts gemäß TVöD-Bund und Tarifvertrag über die Entgeltordnung

04.05. – 08.05.2020 Mosbach TV-L-/TV-H-Aufbau: Eingruppierungsrecht Länder 1    1500-2005043 204

  Grundlagen des Eingruppierungsrechts nach TV-L

04.05. – 08.05.2020 Naumburg JAV-Praxis 2: Pflegeausbildung checken und verbessern (KrPflG)    1663-2005041 78

 (Nordhessen) Qualitätssicherung in der beruflichen Ausbildung (JAV 2)

04.05. – 08.05.2020 Gladenbach Klare Rede, starke Wirkung! – Teil 1    GL-20050403 162

  Redesituationen vor großen Gruppen meistern

05.05.2020 Nürnberg Arbeitszeitgestaltung – Übersicht über die neuere Rechtsprechung   1800-2005051 189

  und mögliche betriebliche Konsequenzen  

05.05. – 07.05.2020 Köln Arbeiten 4.0: Digitalisierung der (strategischen) Personalplanung    1400-2005051 100

  Rolle, Rechte und Handlungsmöglichkeiten des Betriebsrats

05.05. – 07.05.2020 Frankfurt am Main SBV plus: Rechtssicheres Formulieren    1600-2005051 67

  Formale Anforderungen an Antragsverfahren/mit Besuch von Sozialgerichtsverhandlungen

06.05. – 08.05.2020 Kirkel Aktuelles zur Beamtenpolitik    1500-2005061 320 

  Forderungen und Positionen der Gewerkschaft ver.di

11.05. – 13.05.2020 Dortmund Arbeitsschutzausschuss und betriebliche Arbeitsschutzorganisation    1400-2005117 215

  Mitarbeit der gesetzlichen Interessenvertretung im Arbeitsschutzausschuss

11.05. – 13.05.2020 Mosbach Workshop TVöD (VKA): Aktuelle Eingruppierungsfälle    1500-2005112 209
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11.05. – 13.05.2020 Kirkel Sag dem Konflikt, ich komme!    1500-2005113 315

11.05. – 13.05.2020 Radebeul Einführung in das Arbeitszeitrecht    1700-2005114 188

11.05. – 13.05.2020 Brannenburg Tarifrecht des öffentlichen Dienstes – aktuelle Entwicklungen und Rechtsprechung   1800-2005111 199

11.05. – 13.05.2020 Bernried am Mobbing (Teil 1): Erkennen und verstehen    1800-2005113 242

 Starnberger See 

11.05. – 15.05.2020 Geldern Vorsitzende und Stellvertreter/-innen haben es nicht leicht!  1400-2005111 138

  Die besondere Situation gewählter „Sprecher/-innen“ – nicht nur aus rechtlicher Sicht

11.05. – 15.05.2020 Gladenbach Agieren statt reagieren    1500-2005111 42

  Betriebsverfassung: Soziale Angelegenheiten (BR 3)

11.05. – 15.05.2020 Frankfurt am Main Grundqualifizierung für Schwerbehindertenvertretungen (SBV 2)    1600-2005112 61

  Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung und Arbeitsplatzgestaltung

11.05. – 15.05.2020 Bad Soden- Einführung in das Arbeitsrecht 1    1600-2005113 164

 Salmünster Begründung des Arbeitsverhältnisses

12.05.2020 Frankfurt am Main Umgang mit psychisch erkrankten Beschäftigten    1600-2005121 232

  Hintergrundwissen und Hinweise für die Interessenvertretung

12.05.2020 Nürnberg Das Ersatzmitglied im Betriebsrat    1806-2005121 113

  Voraussetzungen für die Beteiligung an der Betriebsratsarbeit, Rechte des Ersatzmitglieds

13.05.2020 Stuttgart-Degerloch Das Ersatzmitglied im Betriebsrat    1900-2005131 113

  Voraussetzungen für die Beteiligung an der Betriebsratsarbeit, Rechte des Ersatzmitglieds

13.05. – 15.05.2020 Mosbach Alles ganz anders: Renteneintritt als Chance und Herausforderung    1500-2005131 310

13.05. – 15.05.2020 Göttingen Grundlagen der Personalentwicklung – Basiswissen für Betriebs- und Personalräte   KE-2005131 99

  Was kann Personalentwicklung leisten? Und was ist das überhaupt?

18.05.2020 Dresden Haftung als Betriebsrat?   1700-2005181 112

18.05. – 20.05.2020 Berlin-Wannsee Arbeitszeitgestaltung im Winterdienst    1300-2005182 190

  Rechtsgrundlagen, Beteiligungsrechte und Gestaltungsmöglichkeiten der gesetzlichen Interessenvertretung

18.05. – 20.05.2020 Bielefeld-Sennestadt Öffentlichkeitsarbeit der gesetzlichen Interessenvertretung    1400-2005181 158

  Mehr Präsenz im Betrieb schaffen!

18.05. – 20.05.2020 Mosbach Mitarbeitervertretungsgesetz: Organisatorische und soziale Angelegenheiten (MAV 3)   1500-2005181 58

18.05. – 20.05.2020 Mosbach Organizing  1500-2005182 302

  Never work alone! Arbeite nie allein!

18.05. – 20.05.2020 Mosbach Das erfolgreiche Monatsgespräch    1900-2005181 155

19.05.2020 Dresden Das Ersatzmitglied im Betriebsrat    1700-2005191 113

  Voraussetzungen für die Beteiligung an der Betriebsratsarbeit, Rechte des Ersatzmitglieds

20.05.2020 Düsseldorf Krankenrückkehr-/Fehlzeitengespräche   1400-2005201 239

  Umgang mit Krankendaten und krankheitsbedingten Kündigungen
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25.05.2020 Düsseldorf   Das Ersatzmitglied im Betriebsrat    1422-2005252 113

  Voraussetzungen für die Beteiligung an der Betriebsratsarbeit, Rechte des Ersatzmitglieds

25.05. – 27.05.2020 Willingen Behinderung der Betriebsratsarbeit    1400-2005251 111

  Wo beginnt sie, und was kann man dagegen tun?

25.05. – 27.05.2020 Hadamar Unternehmenskennzahlen und -steuerung    1600-2005253 259

  Praktische Arbeit mit den Kennzahlen des Unternehmens: Was sagen sie, und was sagen sie nicht?

25.05. – 29.05.2020 Mosbach Mensch geht vor!    1500-2005251 40

  Betriebsverfassung: Personelle Angelegenheiten (BR 2)

25.05. – 29.05.2020 Kirkel Agieren statt reagieren    1500-2005252 42

  Betriebsverfassung: Soziale Angelegenheiten (BR 3)

25.05. – 29.05.2020 Mosbach Marktwirtschaft total?    1500-2005253 306

  Gesellschaftliche Entwicklung und Interessenvertretung der abhängig Beschäftigten

25.05. – 29.05.2020 Gladenbach Gesunde Arbeit – gesunder Betrieb    1600-2005251 214

  Grundlagen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz für gesetzliche Interessenvertretungen

26.05. – 27.05.2020 Bad Soden- Ganz im Vertrauen    1600-2005261 193

 Salmünster Chancen und Risiken der Vertrauensarbeitszeit

26.05. – 28.05.2020 Gladenbach Beamtenrecht – kein Buch mit sieben Siegeln!    1500-2005261 184

  Grundlagen des Beamtenrechts für Betriebs- und Personalratsmitglieder

26.05. – 28.05.2020 Memmelsdorf Umgang mit leistungsgewandelten Beschäftigten im Betrieb/in der Dienststelle   1800-2005261 225

27.05. – 29.05.2020 Frankfurt am Main SBV plus: Externe Kooperationspartner – Versorgungsamt, Integrationsamt, IFD und Krankenversicherung   1600-2005271 64

  

Juni
02.06. – 04.06.2020 Frankfurt am Main Arbeitsrecht für Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte    1600-2006021 178

  Grundlagen des Individualarbeitsrechts (unter besonderer Berücksichtigung der Gleichbehandlung am Arbeitsplatz)

03.06. – 05.06.2020 Mosbach Mitarbeitervertretungsgesetz: Personelle Angelegenheiten (MAV 2)    1500-2006031 57

03.06. – 05.06.2020 Kirkel Aktive Teilhabe in Betrieb und Gesellschaft, Teil 1    1500-2006032 322

03.06. – 05.06.2020 Walsrode Gestaltung von Entgeltsystemen in Betrieben ohne Tarifbindung    2100-2006031 123

  Rechte und Handlungsmöglichkeiten des Betriebsrats

03.06. – 05.06.2020 Walsrode Grundlagen des Tarifvertragsrechts: Verhältnis von Tarifverträgen zu betrieblichen   2100-2006032 198

  und arbeitsvertraglichen Regelungen

05.06. – 07.06.2020 Osthofen Gewerkschafter im Konzentrationslager Osthofen 1933/34    1500-2006051 308

  Ein Workshop zur Aufarbeitung der Geschichte

06.06. – 07.06.2020 Kirkel Seminar für neue Mitglieder    1500-2006061 301

  Einblick in die Gewerkschaftsarbeit
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08.06. – 09.06.2020 Mosbach Teilzeit, Elternzeit, Pflegezeit – und wer macht die Arbeit?    1600-2006082 194

  Die Interessenvertretung gestaltet Regelungen zu Teilzeit, Elternzeit, Pflegezeit

08.06. – 10.06.2020 Berlin  Arbeiten 4.0: Mitbestimmung beim Einsatz von IT-Systemen und Softwareanwendungen   1300-2006081 252

 (Kurfürstenstr.) Digitalisierung mitgestalten

08.06. – 10.06.2020 Meschede Betriebliches Eingliederungsmanagement    1400-2006081 235

  Rechtliche Grundlagen und Ziele des BEM, Beteiligung der gesetzlichen Interessenvertretung

08.06. – 10.06.2020 Mosbach Mitarbeitervertretungsgesetz: Einführung und Überblick (MAV 1)    1500-2006081 56

08.06. – 10.06.2020 Mosbach Seminar für Erwerbslose    1500-2006082 323

08.06. – 10.06.2020 Frankfurt am Main SBV plus: Externe Kooperationspartner – Agentur für Arbeit, Rentenversicherung, 1600-2006081 65

  Gesetzliche Unfallversicherung

08.06. – 10.06.2020 Ohlstadt Aktuelle Rechtsprechung und Gesetzesänderungen im Arbeitsrecht (intensiv)   1806-2006081 169

  Praktische Konsequenzen und Handlungsmöglichkeiten für die Interessenvertretungsarbeit

15.06. – 17.06.2020 Dortmund Aktuelle Rechtsprechung zum Betriebsverfassungsgesetz und Gesetzesänderungen   1400-2006157 106

  Praktische Konsequenzen für die Arbeit des Betriebsrats

15.06. – 17.06.2020 Dresden Achtung, ich kann nicht mehr!    1700-2006152 224

  Sinn und Zweck von Gefahren-/Überlastungsanzeigen

15.06. – 17.06.2020 Ohlstadt Konstruktiver Umgang mit Konflikten (kompakt)    1806-2006151 156

  Konfliktarten und Gesprächsstrategien

15.06. – 19.06.2020 Berlin SBV plus: Prävention und Betriebliches Eingliederungsmanagement    1300-2006151 62

 (Warschauer Str.) 

15.06. – 19.06.2020 Hattingen JAV-Praxis: JAV stoppt Mobbing   1400-2006155 86

15.06. – 19.06.2020 Willingen Grundqualifizierung für Schwerbehindertenvertretungen (SBV 1)    1400-2006156 60

  Einführung in die Aufgaben, Rechte und Pflichten

15.06. – 19.06.2020 Mosbach Aller Anfang ist ... gar nicht so schwer    1500-2006151 38

  Betriebsverfassung: Einführung und Überblick (BR 1)

15.06. – 19.06.2020 Mosbach Beständig ist allein der Wandel!    1500-2006152 44

  Betriebsverfassung: Beteiligung des Betriebsrats bei betrieblichen Veränderungsprozessen (BR 4)

15.06. – 19.06.2020 Mosbach PersVG: Organisieren – informieren – (ver-)handeln    1500-2006153 54

  Betriebliche Prozesse mitgestalten

15.06. – 19.06.2020 Gladenbach Einführung in das Arbeitsrecht 3    1600-2006151 166

  Beendigung und Abwicklung des Arbeitsverhältnisses

15.06. – 19.06.2020 Bernried am Psychische Belastungen am Arbeitsplatz – Grundlagen    1800-2006151 229

 Starnberger See 

16.06. – 17.06.2020 Kassel Mit Leichtigkeit die Abläufe im Betriebsrats-/Personalrats-Sekretariat organisieren   1600-2006162 146

  Arbeitsorganisation und Büromanagement im Betriebsrats-/Personalrats-Sekretariat
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17.06. – 19.06.2020 Hamm Workshop Öffentlichkeitsarbeit: Gestaltung von Informationsmaterialien    1400-2006171 159

17.06. – 19.06.2020 Mosbach Aktive Teilhabe in Betrieb und Gesellschaft, Teil 2    1500-2006171 322

22.06. – 23.06.2020 Mannheim SBV plus: Beratungsgespräche    1600-2006224 68

22.06. – 24.06.2020 Bochum Workshop: Aktuelle betriebliche Fälle zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement   1400-2006222 238

22.06. – 24.06.2020 Fulda Die EU-Datenschutz-Grundverordnung und die Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes (intensiv)   1600-2006225 248

  Bedeutung für die Arbeit der gesetzlichen Interessenvertretung

22.06. – 26.06.2020 Gladenbach Mensch geht vor!    1500-2006221 40

  Betriebsverfassung: Personelle Angelegenheiten (BR 2)

22.06. – 26.06.2020 Kirkel SPersVG: Einstieg leicht gemacht    1500-2006222 52

  Einführung und Überblick (PR 1 SPersVG)

22.06. – 26.06.2020 Mosbach LPersVG Rheinland-Pfalz: Einstieg leicht gemacht    1500-2006223 50

  Einführung und Überblick (PR 1 LPersVG Rheinland-Pfalz)

22.06. – 26.06.2020 Mosbach Einführung in das Arbeitsrecht 2    1500-2006224 165

  Inhalt des Arbeitsverhältnisses

23.06. – 25.06.2020 Rothenburg Mobbing (Teil 2): Gesprächsführung mit den Mobbing-Beteiligten, Beratung der Betroffenen   1800-2006231 243

 ob der Tauber

23.06. – 25.06.2020 Gunzenhausen Die gute Betriebsversammlung    1806-2006231 143

  Rechtliche Grundlagen und Gestaltungshinweise

23.06. – 25.06.2020 Gunzenhausen Die gute Personalversammlung    1806-2006232 144

  Rechtliche Grundlagen und Gestaltungshinweise

26.06. – 28.06.2020 Kirkel Aus Wünschen Ziele machen!    1500-2006261 314

29.06. – 01.07.2020 Frankfurt am Main Aktuelle Rechtsprechung zum Arbeits- und Gesundheitsschutz    1600-2006292 221

  Konsequenzen für die Interessenvertretungsarbeit

29.06. – 01.07.2020 Köln Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) – kompakt    1600-2006296 220

29.06. – 01.07.2020 Frankfurt am Main Besondere Anforderungen der Betriebsratsarbeit im Gemeinschaftsbetrieb    1600-2006297 117

29.06. – 01.07.2020 Kassel Frauen als Vorsitzende der gesetzlichen Interessenvertretung    1600-2006299 139

29.06. – 03.07.2020 Mosbach Agieren statt reagieren    1500-2006291 42

  Betriebsverfassung: Soziale Angelegenheiten (BR 3)

29.06. – 03.07.2020 Mosbach BPersVG: Einstieg leicht gemacht    1500-2006292 46

  Einführung und Überblick (PR 1)

29.06. – 03.07.2020 Mosbach BPersVG für Personalratsmitglieder aus Jobcentern: Einstieg leicht gemacht   1500-2006293 48

  Einführung und Überblick (PR 1)

29.06. – 03.07.2020 Mosbach TVöD-Aufbau: Eingruppierungsrecht 3    1500-2006294 208

  Wie entsteht eine Stellenbeschreibung?

29.06. – 03.07.2020 Kirkel JAV-Praxis 1: Einführung in die Arbeit der JAV (PersVG)    1500-2006295 76

  Grundlegende Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten der JAV (JAV 1)
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29.06. – 03.07.2020 Frankfurt am Main Grundqualifizierung für Schwerbehindertenvertretungen (SBV 1)    1600-2006295 60

  Einführung in die Aufgaben, Rechte und Pflichten

29.06. – 03.07.2020 Bad Soden- Wirtschaftsausschuss 2    1600-2006298 265

 Salmünster Aufbauseminar: Jahresabschlussanalyse leicht gemacht

29.06. – 03.07.2020 Naumburg JAV-Praxis 2: Pflegeausbildung checken und verbessern (KrPflG)    1663-2006291 78

 (Nordhessen) Qualitätssicherung in der beruflichen Ausbildung (JAV 2)

Juli
06.07. – 10.07.2020 Gerlingen Grundqualifizierung für Schwerbehindertenvertretungen (SBV 2)    1600-2007062 61

 bei Stuttgart Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung und Arbeitsplatzgestaltung

06.07. – 10.07.2020 Bernried am Erfolgreich verhandeln und argumentieren    1806-2007061 154

 Starnberger See Den roten Faden fest in der Hand!

07.07. – 09.07.2020 Memmelsdorf Betriebliches Eingliederungsmanagement    1800-2007071 235

  Rechtliche Grundlagen und Ziele des BEM, Beteiligung der gesetzlichen Interessenvertretung

13.07. – 17.07.2020 Gladenbach Aller Anfang ist ... gar nicht so schwer    1500-2007131 38

  Betriebsverfassung: Einführung und Überblick (BR 1)

27.07. – 31.07.2020 Kirkel Mensch geht vor!    1500-2007271 40

  Betriebsverfassung: Personelle Angelegenheiten (BR 2)

August
03.08. – 05.08.2020 Berlin Homeoffice    1300-2008031 177

 (Kurfürstenstr.) Gestaltungsmöglichkeiten und Beteiligungsrechte der gesetzlichen Interessenvertretung

05.08. – 07.08.2020 Bernried am Der Alltag – ein Spagat    KE-2008051 141

 Starnberger See Nicht freigestellte Mitglieder von gesetzlichen Interessenvertretungen zwischen Job und Funktion

10.08. – 12.08.2020 Gladenbach Wir brauchen mehr Personal!    1600-2008101 172

  Gestaltungsmöglichkeiten der gesetzlichen Interessenvertretung beim Personalbedarf und -einsatz

10.08. – 14.08.2020 Kirkel Agieren statt reagieren    1500-2008101 42

  Betriebsverfassung: Soziale Angelegenheiten (BR 3)

17.08. – 19.08.2020 Berlin (Ostbahnhof) Gestaltung und Einsatz von Dienstvereinbarungen    1300-2008171 132

  Grundlagen: Normsetzung durch Dienstvereinbarung – Inhalte, Gestaltung, Gültigkeit und Durchsetzung

17.08. – 19.08.2020 Gladenbach Gestaltung und Einsatz von Betriebsvereinbarungen    1600-2008172 107

  Grundlagen: Inhalte, Gestaltung, Gültigkeit und Durchsetzung

17.08. – 21.08.2020 Bad Lippspringe Psychische Belastungen am Arbeitsplatz – Grundlagen    1400-2008171 229

17.08. – 21.08.2020 Hohenroda Mediation und Interessenvertretung    1600-2008173 157

  Der konstruktive Weg zur Einigung
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17.08. – 21.08.2020 Frankfurt am Main SBV plus: Prävention und Betriebliches Eingliederungsmanagement    1600-2008175 62

17.08. – 21.08.2020 Gladenbach Klare Rede, starke Wirkung! – Teil 1    GL-20081702 162

  Redesituationen vor großen Gruppen meistern

18.08.2020 Mainz JAV-Wahlen: Damit alles stimmt! – JAV-Wahlvorstandsschulung (BetrVG)    1500-2008181 81

18.08. – 20.08.2020 Mosbach Gestaltung und Einsatz von Dienstvereinbarungen    1500-2008182 133

  Aufbau: Umgang des Personalrats mit abgeschlossenen bzw. bestehenden Dienstvereinbarungen

19.08. – 21.08.2020 Gladenbach Arbeitszeitgestaltung im Winterdienst    1600-2008191 190

  Rechtsgrundlagen, Beteiligungsrechte und Gestaltungsmöglichkeiten der gesetzlichen Interessenvertretung

24.08. – 26.08.2020 Frankfurt am Main Arbeitsrecht – Auffrischung für wiedergewählte Betriebs-/Personalratsmitglieder   1600-2008244 168

24.08. – 26.08.2020 Bad Soden- Gewaltprävention im öffentlichen Dienst    1600-2008246 227

 Salmünster Strategien und Handlungsmöglichkeiten der gesetzlichen Interessenvertretung

24.08. – 28.08.2020 Mosbach Aller Anfang ist ... gar nicht so schwer    1500-2008241 38

  Betriebsverfassung: Einführung und Überblick (BR 1)

24.08. – 28.08.2020 Kirkel SPersVG: Mitbestimmen – mitgestalten – durchsetzen    1500-2008242 53

  Beteiligungsrechte und Mitwirkungsmöglichkeiten (PR 2 SPersVG)

24.08. – 28.08.2020 Mosbach LPersVG Rheinland-Pfalz: Mitbestimmen – mitgestalten – durchsetzen    1500-2008243 51

  Beteiligungsrechte und Mitwirkungsmöglichkeiten (PR 2 LPersVG Rheinland-Pfalz)

24.08. – 28.08.2020 Roes JAV-Praxis 2: Ausbildung checken und verbessern/nach Berufsbildungsgesetz   1500-2008244 77

  Qualitätssicherung der beruflichen Erstausbildung (JAV 2)

24.08. – 28.08.2020 Mainz Grundqualifizierung für Schwerbehindertenvertretungen (SBV 1)    1600-2008243 60

  Einführung in die Aufgaben, Rechte und Pflichten

24.08. – 28.08.2020 Hattingen JAV-Praxis 2: Pflegeausbildung checken und verbessern (KrPflG)    1663-2008241 78

  Qualitätssicherung in der beruflichen Ausbildung (JAV 2)

28.08. – 30.08.2020 Kirkel Kein Stress mit dem Stress    1500-2008281 317

  Stressbewältigungsprogramm

29.08.2020 Ludwigshafen Vertrauensleute-Qualifizierung – kompakt    1500-2008291 321

31.08.2020 Frankfurt am Main Krankenrückkehr-/Fehlzeitengespräche    1600-2008311 239

  Umgang mit Krankendaten und krankheitsbedingten Kündigungen

31.08. – 01.09.2020 Frankfurt am Main Mutterschutz – Bestandteil des Arbeits- und Gesundheitsschutzes    1600-2008312 222

  Mutterschutzgesetz: Betriebliche Umsetzung, Kontroll- und Gestaltungsmöglichkeiten der Interessenvertretung

31.08. – 02.09.2020 Berlin-Wannsee Öffentlichkeitsarbeit der gesetzlichen Interessenvertretung    1300-2008311 158

  Mehr Präsenz im Betrieb schaffen!

31.08. – 02.09.2020 Kirkel Die gute Personalversammlung    1500-2008312 144

  Rechtliche Grundlagen und Gestaltungshinweise

31.08. – 02.09.2020 Kirkel Seminar zur aktuellen Wirtschaftspolitik    1500-2008313 307
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31.08. – 02.09.2020 Gladenbach Gesamtbetriebsrat – Aufgaben, Kompetenzen, Organisation der Arbeit    1600-2008315 120

  Grundlagen und Praxis der Arbeit im Gesamtbetriebsrat

31.08. – 04.09.2020 Berlin TVöD-Aufbau: Eingruppierungsrecht VKA 1    1300-2008312 202

 (Warschauer Str.) Grundlagen des Eingruppierungsrechts gemäß TVöD-VKA

31.08. – 04.09.2020 Mosbach Agieren statt reagieren    1500-2008311 42

  Betriebsverfassung: Soziale Angelegenheiten (BR 3)

31.08. – 04.09.2020 Bad Soden-  Einführung in das Arbeitsrecht 2    1600-2008316 165

 Salmünster Inhalt des Arbeitsverhältnisses

September
02.09. – 04.09.2020 Frankfurt am Main Betriebliches Eingliederungsmanagement    1600-2009021 235

  Rechtliche Grundlagen und Ziele des BEM, Beteiligung der gesetzlichen Interessenvertretung

02.09. – 04.09.2020 Frankfurt am Main SBV plus: Grundlagen der Gefährdungsbeurteilung nach Arbeitsschutzgesetz   1600-2009022 70

  Kompaktseminar für Mitglieder von Schwerbehindertenvertretungen

02.09. – 04.09.2020 Bad Soden- Arbeiten 4.0: Digitalisierung der Arbeit – Chancen und Risiken für Frauen!?    1600-2009023 255

 Salmünster 

02.09. – 04.09.2020 Walsrode Workshop Öffentlichkeitsarbeit: Nutzung von Social Media und Webtools    2100-2009022 160

03.09.2020 Düsseldorf Umgang mit psychisch erkrankten Beschäftigten    1400-2009031 232

  Hintergrundwissen und Hinweise für die Interessenvertretung

07.09. – 09.09.2020 Berlin (Ostbahnhof) Aktuelle Rechtsprechung zum Arbeits- und Gesundheitsschutz    1300-2009071 221

  Konsequenzen für die Interessenvertretungsarbeit

07.09. – 09.09.2020 Berlin (Ostbahnhof) SBV plus: Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsbedingungen    1300-2009073 69

07.09. – 09.09.2020 Kleve #MeToo: Nein heißt Nein!    1400-2009072 181

  Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz: Schutzpflichten des Arbeitgebers

  und Aufgaben der gesetzlichen Interessenvertretung

07.09. – 09.09.2020 Mosbach Mitarbeitervertretungsgesetz: Einführung und Überblick (MAV 1)    1500-2009073 56

07.09. – 09.09.2020 Fulda Leistungssteigerung und Gehirndoping am Arbeitsplatz    1600-2009072 246

07.09. – 11.09.2020 Berlin (Ostbahnhof) TV-L-Grundlagen: Einführung und Überblick    1300-2009072 201

07.09. – 11.09.2020 Dortmund Grundqualifizierung für Schwerbehindertenvertretungen (SBV 2)    1400-2009071 61

  Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung und Arbeitsplatzgestaltung

07.09. – 11.09.2020 Gladenbach Mensch geht vor!    1500-2009071 40

  Betriebsverfassung: Personelle Angelegenheiten (BR 2)

07.09. – 11.09.2020 Mosbach BPersVG: Einstieg leicht gemacht    1500-2009072 46

  Einführung und Überblick (PR 1)

08.09. – 10.09.2020 Memmelsdorf Auffrischung BetrVG: Geschäftsführung des Betriebsrats sowie Beteiligung bei personellen Maßnahmen   1806-2009081 104

  Speziell für wiedergewählte Betriebsratsmitglieder
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09.09. – 11.09.2020 Mosbach Organizing    1500-2009091 302

  Never work alone! Arbeite nie allein!

12.09. – 13.09.2020 Kirkel Tarifpolitik – ein Buch mit sieben Siegeln?    1500-2009121 312

14.09. – 15.09.2020 Bad Soden- Lebensarbeitszeitkonten    1600-2009144 195

 Salmünster 

14.09. – 16.09.2020 Kirkel Senioren aktiv    1500-2009142 324

14.09. – 16.09.2020 Hadamar Operative Unternehmensplanung und Krisenfrüherkennung    1600-2009143 261

  Formen von Unternehmenskrisen und deren Früherkennung

14.09. – 16.09.2020 Bad Soden- Coaching für Betriebs-/Personalratsvorsitzende    1600-2009145 149

 Salmünster Handlungsorientiertes Angebot zur Weiterentwicklung der eigenen Führungspraxis

14.09. – 16.09.2020 Radebeul Mobbing (Teil 1): Erkennen und verstehen    1700-2009144 242

14.09. – 18.09.2020 Berlin (Ostbahnhof) Agieren statt reagieren (auf Englisch)    1300-2009141 43

  Act rather than react. Works Constitution Act: Social Affairs (WC 3)

14.09. – 18.09.2020 Mosbach TVöD-Aufbau: Eingruppierungsrecht VKA 1    1500-2009141 202

  Grundlagen des Eingruppierungsrechts gemäß TVöD-VKA

14.09. – 18.09.2020 Naumburg JAV-Praxis: Alles, was Recht ist!    1600-2009141 83

 (Nordhessen) Grundlagen des Arbeitsrechts für Jugend- und Auszubildendenvertretungen

14.09. – 18.09.2020 Naumburg JAV-Praxis 2: Pflegeausbildung checken und verbessern (KrPflG)    1663-2009141 78

 (Nordhessen) Qualitätssicherung in der beruflichen Ausbildung (JAV 2)

14.09. – 18.09.2020 Memmelsdorf Kommunikation – eine zentrale Anforderung an die Interessenvertretung    1806-2009142 152

  Wann spreche ich mit wem, wie und mit welchem Ziel?

15.09.2020 Kirkel JAV-Wahlen: Damit alles stimmt! – JAV-Wahlvorstandsschulung (BetrVG)    1500-2009151 81

16.09.2020 Stuttgart-Degerloch Haftung als Betriebsrat?    1900-2009161 112

16.09. – 18.09.2020 Mosbach Aktive Teilhabe in Betrieb und Gesellschaft, Teil 2    1500-2009161 322

18.09.2020 Mainz Coaching für Frauen in Betriebs- und Personalräten (mehrteilig)    1500-2009181 150

19.09. – 20.09.2020 Kirkel Seminar für neue Mitglieder    1500-2009191 301

  Einblick in die Gewerkschaftsarbeit

21.09. – 23.09.2020 Gladenbach Betriebliches Eingliederungsmanagement spezial: Betriebs-/Dienstvereinbarung  1600-2009212 236

  Praxisworkshop

21.09. – 23.09.2020 Frankfurt am Main Achtung, ich kann nicht mehr!    1600-2009213 224

  Sinn und Zweck von Gefahren-/Überlastungsanzeigen

21.09. – 23.09.2020 Mainz SBV plus: Externe Kooperationspartner – Versorgungsamt, Integrationsamt, IFD und Krankenversicherung   1600-2009215 64

21.09. – 23.09.2020 Kassel Vielfalt und Respekt in Betrieb und Dienststelle    1600-2009216 183

  Umgang mit Diskriminierung und Rassismus als Aufgabe der gesetzlichen Interessenvertretung

21.09. – 23.09.2020 Dresden Arbeitsschutzausschuss und betriebliche Arbeitsschutzorganisation    1700-2009212 215

  Mitarbeit der gesetzlichen Interessenvertretung im Arbeitsschutzausschuss
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21.09. – 23.09.2020 Nürnberg Aktuelle Rechtsprechung und Gesetzesänderungen im Arbeitsrecht (intensiv)   1806-2009211 169

  Praktische Konsequenzen und Handlungsmöglichkeiten für die Interessenvertretungsarbeit

21.09. – 25.09.2020 Dortmund Gesunde Arbeit – gesunder Betrieb    1400-2009211 214

  Grundlagen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz für gesetzliche Interessenvertretungen

21.09. – 25.09.2020 Gladenbach Beständig ist allein der Wandel!    1500-2009211 44

  Betriebsverfassung: Beteiligung des Betriebsrats bei betrieblichen Veränderungsprozessen (BR 4)

21.09. – 25.09.2020 Bad Soden- Wirtschaftsausschuss 1    1600-2009217 264

 Salmünster Grundlagen der Wirtschaftsausschussarbeit – Organisation der wirtschaftlichen Mitwirkung

21.09. – 25.09.2020 Mosbach Erfolgreich verhandeln und argumentieren    1900-2009212 154

  Den roten Faden fest in der Hand!

22.09. – 24.09.2020 Augsburg Duales Studium im Betrieb    1810-2009221 97

  Welche Rechte haben dual Studierende? Wie ist die gesetzliche Interessenvertretung zu beteiligen?

24.09.2020 Frankfurt am Main Hilfe bei Lärm-Stress: Schutzmaßnahmen bei gesundheitsschädlichem Lärm   1600-2009241 218

  Die neue Arbeitsstättenregel „Lärm“

25.09. – 27.09.2020 Kirkel Jetzt rede ich! Rhetorik für Frauen    1500-2009252 314

25.09. – 27.09.2020 Kirkel Zu alt für die JAV – aber noch nicht im Betriebs-/Personalrat oder in der Mitarbeitervertretung   1500-2009253 304

28.09. – 30.09.2020 Berlin (Mitte) Psychische Belastungen am Arbeitsplatz – Aufbau: Gefährdungsbeurteilungen (kompakt)   1300-2009281 230

  Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen anstoßen und begleiten

28.09. – 30.09.2020 Berlin (Ostbahnhof) TVöD spezial: Rufbereitschaft und Ruhezeit nach dem ArbZG    1300-2009282 211

28.09. – 30.09.2020 Frankfurt am Main Arbeits- und Gesundheitsschutz für Bürobetriebe    1600-2009281 217

28.09. – 30.09.2020 Frankfurt am Main Interessenvertretung im Aufsichtsrat 2    1600-2009284 267

28.09. – 30.09.2020 Fulda Arbeiten 4.0: Gute digitale Arbeit im öffentlichen Dienst    1600-2009285 254

  Gestaltungs- und Handlungsmöglichkeiten des Personalrats

28.09. – 02.10.2020 Mosbach BPersVG: Mitbestimmen – mitgestalten – durchsetzen    1500-2009281 47

  Beteiligungsrechte und Mitwirkungsmöglichkeiten (PR 2)

28.09. – 02.10.2020 Mosbach BPersVG für Personalratsmitglieder aus Jobcentern: Mitbestimmen – mitgestalten – durchsetzen   1500-2009282 49

  Beteiligungsrechte und Mitwirkungsmöglichkeiten (PR 2)

28.09. – 02.10.2020 Gerlingen Grundqualifizierung für Schwerbehindertenvertretungen (SBV 1)    1600-2009283 60

 bei Stuttgart Einführung in die Aufgaben, Rechte und Pflichten

29.09. – 01.10.2020 Ohlstadt Gesundheitsförderliche Führungskultur im Betrieb    1800-2009291 223

  Wie kann die gesetzliche Interessenvertretung darauf Einfluss nehmen?

30.09. – 02.10.2020 Wuppertal Das erfolgreiche Monatsgespräch    1400-2009301 155

30.09. – 02.10.2020 Gladenbach Aktuelle Rechtsprechung und Gesetzesänderungen im Arbeitsrecht (intensiv)   1600-2009301 169

  Praktische Konsequenzen und Handlungsmöglichkeiten für die Interessenvertretungsarbeit

30.09. – 02.10.2020 Dresden Betriebliches Eingliederungsmanagement spezial: Betriebs-/Dienstvereinbarung   1700-2009301 236

  Praxisworkshop
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Oktober
01.10.2020 Nürnberg Haftung als Betriebsrat?    1806-2010011 112

05.10. – 07.10.2020 Dortmund Gestaltung und Einsatz von Betriebsvereinbarungen    1400-2010051 108

  Aufbau: Umgang des Betriebsrats mit abgeschlossenen bzw. bestehenden Betriebsvereinbarungen (BV-Management)

05.10. – 07.10.2020 Frankfurt am Main Gestaltung von Arbeitsbedingungen in Betrieben ohne Tarifbindung    1600-2010052 122

  Rechte und Handlungsmöglichkeiten des Betriebsrats

05.10. – 07.10.2020 Leipzig Konstruktiver Umgang mit Konflikten (kompakt)    1700-2010053 156

  Konfliktarten und Gesprächsstrategien

05.10. – 09.10.2020 Gladenbach Mensch geht vor!    1500-2010051 40

  Betriebsverfassung: Personelle Angelegenheiten (BR 2)

05.10. – 09.10.2020 Kirkel PersVG: Organisieren – informieren – (ver-)handeln    1500-2010052 54

  Betriebliche Prozesse mitgestalten

05.10. – 09.10.2020 Mosbach TVöD-/TV-L-Aufbau: Eingruppierungsrecht 2    1500-2010053 207

  Praxis des Eingruppierungsrechts: Stellenbeschreibung und -bewertung

05.10. – 09.10.2020 Bad Soden-  Rund um’s Geld ...    1600-2010053 167

 Salmünster Arbeitsrechtliches Wissen für Betriebs- und Personalratsmitglieder

05.10. – 09.10.2020 Dresden Gesunde Arbeit – gesunder Betrieb    1700-2010052 214

  Grundlagen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz für gesetzliche Interessenvertretungen

05.10. – 09.10.2020 Fensterbach Betriebliches Suchtmanagement    1800-2010051 245

  Zwischen Pflicht und Kür

06.10.2020 Mainz Der Personalrat vor der Wahl    1500-2010061 125

  Tagesseminar für Personalratsmitglieder zur Vorbereitung der Personalratswahl

06.10. – 08.10.2020 Neumarkt Einführung in das Arbeitszeitrecht    1800-2010061 188

07.10. – 09.10.2020 Walsrode Besondere Anforderungen der Betriebsratsarbeit im Gemeinschaftsbetrieb    2100-2010071 117

08.10.2020 Kirkel Der Personalrat vor der Wahl    1500-2010081 125

  Tagesseminar für Personalratsmitglieder zur Vorbereitung der Personalratswahl

08.10.2020 Nürnberg Die Zusammenarbeit des Betriebsrats mit den betrieblichen Akteuren –    1806-2010081 151

  mit welchen Institutionen und Personen hat der Betriebsrat zu tun und warum? 

  Rechtsgrundlagen, Aufgaben, Anlässe und Formen der Zusammenarbeit

08.10. – 09.10.2020 Walsrode Mit Leichtigkeit die Abläufe im Betriebsrats-/Personalrats-Sekretariat organisieren   2100-2010081 146

  Arbeitsorganisation und Büromanagement im Betriebsrats-/Personalrats-Sekretariat

12.10. – 14.10.2020 Bonn Betriebliche Aus- und Weiterbildung als Handlungsfeld des Betriebsrats    1400-2010122 98

12.10. – 14.10.2020 Bad Soden- Tarifrecht des öffentlichen Dienstes – aktuelle Entwicklungen und Rechtsprechung   1600-2010123 199

 Salmünster 

12.10. – 14.10.2020 Dresden Der Betriebsausschuss    1700-2010122 119

  Mitglieder, Aufgaben, Arbeitsorganisation und Geschäftsführung
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12.10. – 14.10.2020 Augsburg Grundlagen des Tarifvertragsrechts: Verhältnis von Tarifverträgen zu betrieblichen   1800-2010121 198

  und arbeitsvertraglichen Regelungen

12.10. – 14.10.2020 Bernried am Teilzeit- und Befristungsgesetz    1806-2010121 174

 Starnberger See Rechtliche Grundlagen für Betriebs- und Personalräte

12.10. – 16.10.2020 Berlin (Kurfürstenstr.) TVöD-Aufbau: Eingruppierungsrecht Bund 1    1300-2010121 206

  Grundlagen des Eingruppierungsrechts gemäß TVöD-Bund und Tarifvertrag über die Entgeltordnung

12.10. – 16.10.2020 Mainz Grundqualifizierung für Schwerbehindertenvertretungen (SBV 2)    1600-2010122 61

  Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung und Arbeitsplatzgestaltung

13.10. – 15.10.2020 Fulda Arbeiten 4.0: Mitbestimmung beim Einsatz von IT-Systemen und Softwareanwendungen   1600-2010131 252

  Digitalisierung mitgestalten

19.10. – 21.10.2020 Gladenbach Außertarifliche Angestellte    1600-2010192 116

  Besondere betriebliche Regelungsnotwendigkeiten

19.10. – 21.10.2020 Bad Soden- Die gute Betriebsversammlung    1600-2010194 143

 Salmünster Rechtliche Grundlagen und Gestaltungshinweise

19.10. – 23.10.2020 Mosbach Agieren statt reagieren    1500-2010191 42

  Betriebsverfassung: Soziale Angelegenheiten (BR 3)

19.10. – 23.10.2020 Hohenroda Vorsitzende und Stellvertreter/-innen haben es nicht leicht!    1600-2010193 138

  Die besondere Situation gewählter „Sprecher/-innen“ – nicht nur aus rechtlicher Sicht

21.10. – 23.10.2020 Gladenbach Chronisch Kranke im Betrieb    1600-2010212 240

  Gestaltungsmöglichkeiten der gesetzlichen Interessenvertretung

21.10. – 23.10.2020 Gerlingen SBV plus: Rechtssicheres Formulieren    1600-2010213 67

 bei Stuttgart Formale Anforderungen an Antragsverfahren/mit Besuch von Sozialgerichtsverhandlungen

21.10. – 23.10.2020 Memmelsdorf Auffrischung BetrVG: Mitbestimmung des Betriebsrats in sozialen und wirtschaftlichen Angelegenheiten   1806-2010211 105

  Speziell für wiedergewählte Betriebsratsmitglieder

26.10.2020 Frankfurt am Main Umgang mit psychisch erkrankten Beschäftigten (Vertiefungsseminar)    1600-2010262 233

  Hintergrundwissen und Hinweise für die Interessenvertretung

26.10. – 27.10.2020 Koblenz Personaleinsatz nach „Gutsherrenart“?    1600-2010265 171

  Die Einschränkungsmöglichkeiten des Direktionsrechts des Arbeitgebers durch die Interessenvertretung

26.10. – 28.10.2020 Berlin (Ostbahnhof) Aktuelle Rechtsprechung zum Betriebsverfassungsgesetz und Gesetzesänderungen   1300-2010261 106

  Praktische Konsequenzen für die Arbeit des Betriebsrats

26.10. – 28.10.2020 Mosbach Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) – kompakt    1600-2010261 220

26.10. – 28.10.2020 Gladenbach Arbeiten 4.0: Entgrenzung von Arbeit und Freizeit – wenn aus Selbstbestimmung Selbstausbeutung wird   1600-2010267 191

26.10. – 28.10.2020 Frankfurt am Main TV-L-/TV-H-Aufbau: Eingruppierungsrecht für Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte   1600-2010268 205

  Grundlagen des Eingruppierungsrechts gemäß TV-L/TV-H und der Entgeltordnung

26.10. – 30.10.2020 Köln Grundqualifizierung für Schwerbehindertenvertretungen (SBV 1)    1400-2010261 60

  Einführung in die Aufgaben, Rechte und Pflichten
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26.10. – 30.10.2020 Kirkel Aller Anfang ist ... gar nicht so schwer    1500-2010261 38

  Betriebsverfassung: Einführung und Überblick (BR 1)

26.10. – 30.10.2020 Gladenbach TVöD-Grundlagen: Einführung und Überblick    1600-2010266 200

26.10. – 30.10.2020 Timmendorfer Psychische Belastungen am Arbeitsplatz – Grundlagen  2100-2010262 229

 Strand 

28.10.2020 Düsseldorf BEM aktuell: Die „BEM-Akte“    1400-2010281 237

  Folgen der Digitalisierung und der neuen Datenschutzregelungen

28.10. – 30.10.2020 Wuppertal Gestaltung von Entgeltsystemen in Betrieben ohne Tarifbindung    1400-2010282 123

  Rechte und Handlungsmöglichkeiten des Betriebsrats

28.10. – 30.10.2020 Memmelsdorf SBV plus: Arbeitsrecht für Schwerbehindertenvertretungen    1800-2010281 66

28.10. – 30.10.2020 Gunzenhausen Betriebliches Gesundheitsmanagement und Gesundheitsförderung    1800-2010282 216

  Einführung und Orientierung

November
02.11. – 04.11.2020 Gladenbach Mobbing (Teil 1): Erkennen und verstehen    1600-2011021 242

02.11. – 04.11.2020 Mainz SBV plus: Externe Kooperationspartner – Agentur für Arbeit, Rentenversicherung,   1600-2011023 65

  Gesetzliche Unfallversicherung

02.11. – 04.11.2020 Gladenbach Wirf da bitte mal ’nen Blick drauf!    1600-2011024 114

  Der Betriebsrat und das Recht der Einsichtnahme in Bruttolohn- und -gehaltslisten

02.11. – 04.11.2020 Frankfurt am Main TVöD-Aufbau: Eingruppierungsrecht VKA für Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte   1600-2011027 203

  Grundlagen des Eingruppierungsrechts gemäß TVöD-VKA und der Entgeltordnung

02.11. – 04.11.2020 Walsrode Workshop Öffentlichkeitsarbeit: Handlungsfähigkeit ausbauen, Durchsetzungskraft stärken   2100-2011023 161

02.11. – 06.11.2020 Berlin (Ostbahnhof) TV-L-/TV-H-Aufbau: Eingruppierungsrecht Länder 1   1300-2011021 204

  Grundlagen des Eingruppierungsrechts nach TV-L

02.11. – 06.11.2020 Bad Soden- Wirtschaftsausschuss 2    1600-2011025 265

 Salmünster Aufbauseminar: Jahresabschlussanalyse leicht gemacht

02.11. – 06.11.2020 Hohenroda Erfolgreich verhandeln und argumentieren    1600-2011026 154

  Den roten Faden fest in der Hand!

03.11.2020 Frankfurt am Main Arbeitszeitgestaltung – Übersicht über die neuere Rechtsprechung    1600-2011031 189 

  und mögliche betriebliche Konsequenzen

04.11. – 06.11.2020 Berlin-Wannsee Die gute Betriebsversammlung    1300-2011041 143

  Rechtliche Grundlagen und Gestaltungshinweise

04.11. – 06.11.2020 Mosbach Mitarbeitervertretungsgesetz: Organisatorische und soziale Angelegenheiten (MAV 3)   1500-2011041 58

04.11. – 06.11.2020 Kirkel Aktive Teilhabe in Betrieb und Gesellschaft, Teil 1    1500-2011042 322

06.11. – 08.11.2020 Kirkel Einführung in Techniken der Verhandlungsführung    1500-2011061 316
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07.11. – 08.11.2020 Leutesdorf Seminar für neue Mitglieder    1500-2011071 301

  Einblick in die Gewerkschaftsarbeit

09.11.2020 Frankfurt am Main Interkommunale Zusammenarbeit    1600-2011093 131

  Rechtliche Grundlagen und Beteiligungs- und Handlungsmöglichkeiten des Personalrats

09.11. – 11.11.2020 Berlin Betriebliches Eingliederungsmanagement    1300-2011091 235

 (Warschauer Str.) Rechtliche Grundlagen und Ziele des BEM, Beteiligung der gesetzlichen Interessenvertretung

09.11. – 11.11.2020 Bad Soden- TVöD spezial: Rufbereitschaft und Ruhezeit nach dem ArbZG    1600-2011094 211

 Salmünster 

09.11. – 11.11.2020 Bad Soden- Organisation des Datenschutzes im Betriebs-/Personalratsbüro    1600-2011095 251

 Salmünster 

09.11. – 11.11.2020 Brannenburg Workshop TVöD (VKA): Aktuelle Eingruppierungsfälle    1800-2011091 209

09.11. – 13.11.2020 Mosbach Einführung in das Arbeitsrecht 3    1500-2011091 166

  Beendigung und Abwicklung des Arbeitsverhältnisses

09.11. – 13.11.2020 Gladenbach Alter(n)sgerechtes Arbeiten    1500-2011092 226

  Wie funktioniert das? Was kann die Interessenvertretung dafür tun?

09.11. – 13.11.2020 Kirkel Kurze Vollzeit für alle – mehr Zeit für mich    1500-2011093 303

09.11. – 13.11.2020 Mosbach Psychische Belastungen am Arbeitsplatz – Grundlagen    1900-2011091 229

10.11.2020 Düsseldorf Hilfe bei Lärm-Stress: Schutzmaßnahmen bei gesundheitsschädlichem Lärm   1600-2011101 218

  Die neue Arbeitsstättenregel „Lärm“

10.11. – 12.11.2020 Berlin-Wannsee Social Media im Betrieb – Anwendung und Regelungsbedarf    1300-2011101 257

10.11. – 12.11.2020 Fulda  Arbeiten 4.0: Digitalisierung der (strategischen) Personalplanung   1400-2011101 100

  Rolle, Rechte und Handlungsmöglichkeiten des Betriebsrats

10.11. – 12.11.2020 Fensterbach Arbeitsschutzausschuss und betriebliche Arbeitsschutzorganisation    1800-2011101 215

  Mitarbeit der gesetzlichen Interessenvertretung im Arbeitsschutzausschuss

14.11. – 15.11.2020 Kirkel PowerPoint    1500-2011141 319

  Workshop für Einsteigerinnen mit Word-Grundkenntnissen

16.11. – 18.11.2020 Nürnberg Arbeits- und Gesundheitsschutz für Bürobetriebe    1600-2011161 217

16.11. – 18.11.2020 Gerlingen SBV plus: Auffrischung für erfahrene SBV-Mitglieder    1600-2011164 63

 bei Stuttgart Gesetzesänderungen, Rechtsprechung, Umsetzung

16.11. – 18.11.2020 Fulda Arbeiten 4.0: Gute digitale Arbeit gestalten    1600-2011166 253

  Grundlagenseminar

16.11. – 18.11.2020 Mainz Wer macht das Protokoll?  1600-2011167 145

  Die ordnungsgemäße Sitzungsniederschrift

16.11. – 20.11.2020 Kirkel Mensch geht vor!    1500-2011161 40

  Betriebsverfassung: Personelle Angelegenheiten (BR 2)
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16.11. – 20.11.2020 Bad Soden- Einführung in das Arbeitsrecht 3    1600-2011165 166

 Salmünster Beendigung und Abwicklung des Arbeitsverhältnisses

17.11.2020 Düsseldorf Krankenrückkehr-/Fehlzeitengespräche    1400-2011171 239

  Umgang mit Krankendaten und krankheitsbedingten Kündigungen

17.11. – 19.11.2020 Frankfurt am Main Psychische Belastungen am Arbeitsplatz – spezial: Burn-out    1600-2011171 231

  Burn-out-Problematik im Betrieb erkennen und eindämmen

18.11. – 20.11.2020 Geldern Mobbing (Teil 2): Gesprächsführung mit den Mobbing-Beteiligten, Beratung der Betroffenen   1400-2011181 243

18.11. – 20.11.2020 Kirkel Beschäftigte im Betrieb als Unterstützer/-innen der Betriebsräte    1500-2011181 301

20.11. – 22.11.2020 Kirkel Mit Achtsamkeit zur gesunden Präsenz    1500-2011201 316

21.11.2020 Kirkel Vertrauensleute-Qualifizierung – kompakt    1500-2011212 321

21.11. – 22.11.2020 Kirkel Tue Gutes und rede darüber    1500-2011211 315

  Workshop für Öffentlichkeitsarbeit

23.11. – 25.11.2020 Berlin (Ostbahnhof) Betriebliches Eingliederungsmanagement spezial: Betriebs-/Dienstvereinbarung   1300-2011231 236

  Praxisworkshop

23.11. – 25.11.2020 Berlin (Kurfürstenstr.) Gestaltung und Einsatz von Dienstvereinbarungen    1300-2011232 133

  Aufbau: Umgang des Personalrats mit abgeschlossenen bzw. bestehenden Dienstvereinbarungen

23.11. – 25.11.2020 Bochum Aktuelle Rechtsprechung zum Arbeits- und Gesundheitsschutz    1400-2011231 221

  Konsequenzen für die Interessenvertretungsarbeit

23.11. – 25.11.2020 Mosbach Öffentlichkeitsarbeit der gesetzlichen Interessenvertretung    1500-2011232 158

  Mehr Präsenz im Betrieb schaffen!

23.11. – 25.11.2020 Mosbach Psychische Belastungen am Arbeitsplatz – Aufbau: Gefährdungsbeurteilungen (kompakt)   1600-2011231 230

  Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen anstoßen und begleiten

23.11. – 25.11.2020 Hadamar Langfristige Unternehmensplanung und Strategien    1600-2011233 262

  Unternehmensstrategien entwickeln, einführen und steuern

23.11. – 25.11.2020 Bad Soden- Arbeiten 4.0: Mobile Arbeit gesund gestalten    1600-2011234 176

 Salmünster 

23.11. – 25.11.2020 Radebeul Die EU-Datenschutz-Grundverordnung und die Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes (intensiv)   1700-2011233 248

  Bedeutung für die Arbeit der gesetzlichen Interessenvertretung

23.11. – 27.11.2020 Kirkel Beständig ist allein der Wandel!    1500-2011231 44

  Betriebsverfassung: Beteiligung des Betriebsrats bei betrieblichen Veränderungsprozessen (BR 4)

23.11. – 27.11.2020 Mosbach TV-L-Grundlagen: Einführung und Überblick    1900-2011232 201

24.11. – 26.11.2020 Kassel Gleichstellung im Betrieb durchsetzen    1600-2011241 180

25.11. – 27.11.2020 Köln Arbeiten 4.0: Big Data und Personalmanagement    1400-2011251 101

  Folgen für die Beschäftigten und Auswirkungen auf die Arbeit der gesetzlichen Interessenvertretung

30.11. – 02.12.2020 Bonn Betriebliches Eingliederungsmanagement    1400-2011301 235

  Rechtliche Grundlagen und Ziele des BEM, Beteiligung der gesetzlichen Interessenvertretung
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30.11. – 02.12.2020 Bernried am Achtung, ich kann nicht mehr!    1800-2011301 224

 Starnberger See Sinn und Zweck von Gefahren-/Überlastungsanzeigen

30.11. – 04.12.2020 Gladenbach Aller Anfang ist ... gar nicht so schwer    1500-2011301 38

  Betriebsverfassung: Einführung und Überblick (BR 1)

30.11. – 04.12.2020 Kirkel Kommunikationsworkshop    1500-2011302 310

  

Dezember
01.12.2020 Mainz Personalratswahl nach LPersVG RLP: Damit alles stimmt    1500-2012011 127

  Wahlvorstandsschulung für Wahlen nach dem Landespersonalvertretungsgesetz Rheinland-Pfalz

01.12. – 03.12.2020 Wuppertal  Frauen als Vorsitzende der gesetzlichen Interessenvertretung    1400-2012011 139

01.12. – 03.12.2020 Frankfurt am Main Rechtliches Grundwissen für das Betriebsrats-/Personalrats-Sekretariat    1600-2012011 147

03.12.2020 Kirkel Personalratswahl nach SPersVG: Damit alles stimmt    1500-2012031 128

  Wahlvorstandsschulung für Wahlen nach dem Saarländischen Personalvertretungsgesetz

03.12.2020 Frankfurt am Main Arbeiten 4.0: E-Government-Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung   1600-2012032 256

  Beteiligungsrechte und Handlungsmöglichkeiten des Personalrats

07.12. – 09.12.2020 Bad Soden- TVöD-/TV-L-Aufbau: Arbeitszeitregelungen    1600-2012075 210

 Salmünster Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten der gesetzlichen Interessenvertretung

07.12. – 09.12.2020 Fulda Arbeitnehmerdatenschutz 4.0: Beteiligungsrechte und Handlungsmöglichkeiten des Personalrats   1600-2012076 250

  Nutzung moderner Informations- und Kommunikationstechnik im öffentlichen Dienst und Auswirkungen 

  auf die Beschäftigten

07.12. – 09.12.2020 Frankfurt am Main Wer macht das Protokoll?    1600-2012077 145

  Die ordnungsgemäße Sitzungsniederschrift

07.12. – 11.12.2020 Kirkel Agieren statt reagieren    1500-2012071 42

  Betriebsverfassung: Soziale Angelegenheiten (BR 3)

07.12. – 11.12.2020 Mainz Grundqualifizierung für Schwerbehindertenvertretungen (SBV 1)    1600-2012074 60

  Einführung in die Aufgaben, Rechte und Pflichten

14.12. – 16.12.2020 Nürnberg Aktuelle Rechtsprechung zum Arbeits- und Gesundheitsschutz    1600-2012141 221

  Konsequenzen für die Interessenvertretungsarbeit

14.12. – 18.12.2020 Kirkel JAV-Praxis 1: Einführung in die Arbeit der JAV (BetrVG)    1500-2012141 75

  Grundlegende Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten der JAV (JAV 1)

15.12. – 17.12.2020 Gunzenhausen SBV plus: Psychische Belastungen am Arbeitsplatz von Menschen mit Behinderung   1800-2012151 71

15.12. – 17.12.2020 Gunzenhausen Mobbing (Teil 3): Beratungs- und Gesprächstraining, Bearbeitung konkreter Konflikt- und Mobbingfälle   1800-2012152 244
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BR-Grundqualifizierung

Aller Anfang ist ... gar nicht so schwer

Betriebsverfassung: Einführung und Überblick (BR 1)

Um die Interessen der Arbeitnehmer/-innen konsequent und wirksam zu vertreten, 

muss sich der Betriebsrat über seine Aufgaben und Pflichten im Klaren sein und die 

gesetzlichen Möglichkeiten kennen und nutzen. Das passende Werkzeug hierzu ist 

das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG): Es ist die wichtigste rechtliche Arbeitsgrund-

lage für den Betriebsrat und bildet die Basis zur Bewältigung der vielen Aufgaben und 

Möglichkeiten.

In diesem Seminar können Sie anhand des praxisnahen Umgangs mit den Gesetzes-

texten die wesentlichen Rechtsgrundlagen für Ihre Arbeit kennenlernen und zusätzlich 

Kenntnisse und Fertigkeiten zur praktischen Umsetzung Ihrer Aufgaben und Vorha-

ben erwerben. Schließlich müssen Sie die relevanten gesetzlichen Bestimmungen nicht 

nur kennen, sondern auch anwenden können, um die Interessen der Beschäftigten 

kompetent zu vertreten. So lassen sich bestehende Probleme lösen und Arbeitsbedin-

gungen mitgestalten.

Daher liegt ein besonderer Schwerpunkt des Seminars auf der Vermittlung des 

Betriebsverfassungsgesetzes und dessen Anwendung in Ihrer alltäglichen Arbeit als 

Betriebsratsmitglied. So finden Sie sich in Ihrer neuen Aufgabe garantiert schnell 

zurecht!

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Worauf es ankommt: Aufgaben des Betriebsrats (§ 80 BetrVG)

�  Beschlussfassung und Geschäftsführung des Betriebsrats

�  Die Betriebsratstätigkeit: Die wichtigsten Gesetze und Kommentare

�  Der richtige Umgang mit Gesetzeskommentaren

�  Rangfolge und Struktur der Rechtsquellen

�  Tipps zur Informationsbeschaffung und Informationspolitik

�  Umfang der Beteiligungsrechte und mögliche Wege zu deren Durchsetzung

Termin/Ort Sem.-Nr.
13.01. – 17.01.2020 1500-2001131
Kirkel

10.02. – 14.02.2020 1500-2002101
Gladenbach

16.03. – 20.03.2020 1500-2003161
Mosbach

20.04. – 24.04.2020 1500-2004201
Kirkel

04.05. – 08.05.2020 1500-2005041
Kirkel

15.06. – 19.06.2020 1500-2006151
Mosbach

13.07. – 17.07.2020 1500-2007131
Gladenbach

24.08. – 28.08.2020 1500-2008241
Mosbach

26.10. – 30.10.2020 1500-2010261
Kirkel

30.11. – 04.12.2020 1500-2011301
Gladenbach

Zielgruppe
Betriebsratsmitglieder, 

Mitglieder der Schwer-

behindertenvertretung

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Die Grundqualifizierung 

sieht vor, dass zunächst 

dieses Seminar besucht 

werden sollte.

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
995,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.
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BR-Grundqualifizierung

Aller Anfang ist ... gar nicht so schwer (auf Englisch)

Getting started ... isn’t that difficult. Works Constitution Act: Introduction (WC 1)

The Works Constitution Act is one of the most important bases for the works council. 

It contains the works council’s duties and rights. The Works Constitution Act not only 

enhances democracy in the establishment but is also a protection for the employees. 

Being familiar with the legal requirements and knowing how to deal with them is one 

of the preconditions to be able to represent and promote the interests of the staff.

Furthermore, the works council members have to solve diverse issues every day that 

cannot be handled with the code of law only.

The training course will provide you with necessary knowledge about the Works 

Constitution Act, about the decision making process and about the responsibility to 

enable the individual works council members to work for the individual employees in 

the best possible way.

The training course contains:

�  The classification of the Works Constitution Act in the German legal system

�  The works council’s general duties according to Section 80 Works Constitution Act

�  The works council’s conduct of business and its decisions

�  Scope of the rights to co-determination

�  Code of law handling

�  Supply of information and the works council’s information policy

Date/Place Course No.
10.02. – 14.02.2020 1300-2002105
Berlin (Ostbahnhof)

Target Group
Works council members

Branch
all

Prerequisites
This training course is 

the first one of the basic 

qualification series.

Exemption from 

Work
Section 37 Article 6 

Works Constitution Act

Course fee
1.190,00 € 

Additional costs for the 

venue apply, see p. 274 ff.
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BR-Grundqualifizierung

Mensch geht vor!

Betriebsverfassung: Personelle Angelegenheiten (BR 2)

Das strikt praxisorientierte Seminar „Mensch geht vor!“ liefert Ihnen das nötige 

Grundwissen, um bei personellen Angelegenheiten bestmöglich im Sinne der Beleg-

schaft handeln zu können.

„Personelle Angelegenheiten“ – was so sachlich-nüchtern klingt, ist die allgemeine 

Bezeichnung für einen arbeitsrechtlichen Themenbereich, der oft im betrieblichen 

Alltag für die Beteiligten stark emotional aufgeladen ist. Einstellung, Versetzung, 

Eingruppierung oder Kündigung – es geht um Entscheidungen mit meist nachhalti-

gem Einfluss auf die Biografie der/des einzelnen Beschäftigten.

In all diesen Fällen ist die gesetzliche Interessenvertretung gefordert, denn: keine 

Kündigung und keine Einstellung ohne den Betriebsrat, keine Versetzung oder Ein-

gruppierung ohne seine Mitwirkung! Um einen möglichen Schaden von den Beschäf-

tigten des Betriebs abzuwenden, muss jedes Betriebsratsmitglied mit den grundle-

genden Bestimmungen des Betriebsverfassungsgesetzes vertraut sein.

Die Grundlagen dazu werden Ihnen in diesem Seminar kompakt und lebensnah 

vermittelt.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Recht so? Die Rechtsnormen bei personellen Angelegenheiten

�  Einstellung, Versetzung, Eingruppierung

�  Durchsetzungsmöglichkeiten des Betriebsrats

�  Kündigungen: Die Beteiligungsrechte des Betriebsrats

�  Die außerordentliche Kündigung in besonderen Fällen

�  Grundsätze der Personalplanung

Termin/Ort Sem.-Nr.
27.01. – 31.01.2020 1500-2001271
Mosbach

02.03. – 06.03.2020 1500-2003021
Gladenbach

23.03. – 27.03.2020 1500-2003231
Kirkel

25.05. – 29.05.2020 1500-2005251
Mosbach

22.06. – 26.06.2020 1500-2006221
Gladenbach

27.07. – 31.07.2020 1500-2007271
Kirkel

07.09. – 11.09.2020 1500-2009071
Gladenbach

05.10. – 09.10.2020 1500-2010051
Gladenbach

16.11. – 20.11.2020 1500-2011161
Kirkel

Zielgruppe
Betriebsratsmitglieder

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG

Seminargebühr
1.050,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.
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BR-Grundqualifizierung

Mensch geht vor! (auf Englisch)

People first! Works Constitution Act: Staff policy (WC 2)

Staff policy is the common term for a field within labour law which often causes 

strong emotions at the work place. Recruitment, grading, transfer or dismissal – 

these decisions mostly have a lasting impact on the life of the individual employee.

In all these cases the employee representation has to get involved, because: no dis-

missal and no recruitment without the works council, no transfer or grading without 

its participation. Each member of the works council has to be familiar with the basic 

regulations of the Works Constitution Act to avoid possible harm to the company’s 

employees.

This training course is based on practical experience and will provide you with the 

essential basic knowledge to be able to handle matters regarding staff policy to the 

benefit of the staff.

The content of the training course:

�  Overview of the legal provisions concerning staff policy

�  Recruitment, grading, transfer

�  Possibilities to enforce the works council’s rights

�  The works council’s co-determination in the case of dismissal

�  The exceptional dismissal in special cases

�  Vocational training: overview of the legal provisions and their operational 

significance

Date/Place Course No.
30.03. – 03.04.2020 1300-2003301
Berlin (Ostbahnhof)

Target Group
Works council members

Branch
all

Prerequisites
Attendance of the training 

course “Getting started ...”

Exemption from 

Work
Section 37 Article 6 

Works Constitution Act

Course fee
1.190,00 € 

Additional costs for the 

venue apply, see p. 274 ff.
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Zielgruppe
Betriebsratsmitglieder

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG

Seminargebühr
1.050,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
03.02. – 07.02.2020 1500-2002031
Gladenbach

09.03. – 13.03.2020 1500-2003091
Mosbach

11.05. – 15.05.2020 1500-2005111
Gladenbach

25.05. – 29.05.2020 1500-2005252
Kirkel

29.06. – 03.07.2020 1500-2006291
Mosbach

10.08. – 14.08.2020 1500-2008101
Kirkel

31.08. – 04.09.2020 1500-2008311
Mosbach

19.10. – 23.10.2020 1500-2010191
Mosbach

07.12. – 11.12.2020 1500-2012071
Kirkel

Agieren statt reagieren

Betriebsverfassung: Soziale Angelegenheiten (BR 3)

Unser Seminar „Agieren statt reagieren“ vermittelt Ihnen grundlegende Kenntnisse 

über die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats und zeigt Ihnen gleichzeitig prob-

lembezogen anhand praktischer Beispiele auf, wie der Betriebsrat seine Rechte im 

Betrieb optimal wahrnehmen und durchsetzen kann.

Der Betriebsrat kann in wichtigen sozialen Angelegenheiten, wie z.B. bei  Regelungen 

zur Arbeitszeit, zum Urlaubsplan, zum Arbeits- und  Gesundheitsschutz oder zur 

betrieblichen Lohngestaltung nicht nur reagieren, sondern selbst initiativ werden und 

zugunsten der Beschäftigten Betriebsvereinbarungen durchsetzen – notfalls sogar 

erzwingen.

Ihre Kompetenz in Richtung aktiver Mitbestimmung zu schulen, ist das Ziel dieses 

Seminars. Dem intensiven Erfahrungsaustausch der Teilnehmenden wird dabei ein 

hoher Stellenwert beigemessen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Agieren statt reagieren: Initiativrechte des Betriebsrats

�  Wer darf was? Mitbestimmungsrechte und die Grenzen der Mitbestimmung

�  Hier sprechen Experten: Der Einsatz von Sachverständigen

�  Die Zielgerade: Abschluss von Betriebsvereinbarungen

�  Die Einigungsstelle: Wissenswertes über Zuständigkeit und Verfahren

BR-Grundqualifizierung



43

Date/Place Course No.
14.09. – 18.09.2020 1300-2009141
Berlin (Ostbahnhof)

Agieren statt reagieren (auf Englisch)

Act rather than react. Works Constitution Act: Social Affairs (WC 3)

Our training course “Act rather than react” teaches basic knowledge of the works 

council’s right to co-determination. At the same time it demonstrates how the 

works council can best execute and enforce its rights at the establishment based on 

examples.

In important social matters such as provisions concerning working hours, leave 

schedules, health and safety or remuneration arrangements in the establishment 

the works council cannot only react, but take the initiative and negotiate works 

agreements for the employees’ benefit – in case of need even force them.

This training course aims at enabling you to take an active part in co-determination. 

The participants’ exchange of experiences will have high priority.

The content of the training course:

�  Act rather than react: The works council’s right of initiative

�  Who can do what? Rights to co-determination and their limits

�  Look who’s talking: Involvement of external experts

�  Home straight: Conclusion of works agreements

�  Conciliation committee: Useful knowledge about jurisdiction and procedures

BR-Grundqualifizierung

Target Group
Works council members

Branch
all

Prerequisites
Attendance of the training 

course ”Getting started …“

Exemption from 

Work
Section 37 Article 6 

Works Constitution Act

Course fee
1.190,00 € 

Additional costs for the 

venue apply, see p. 274 ff.
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Zielgruppe
Betriebsratsmitglieder

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-Grundsemi-

nars; vorheriger Besuch der 

BR-Grundseminare 2 und 3 

empfohlen

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG

Seminargebühr
1.050,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
10.02. – 14.02.2020 1500-2002102
Kirkel

30.03. – 03.04.2020 1500-2003301
Gladenbach

15.06. – 19.06.2020 1500-2006152
Mosbach

21.09. – 25.09.2020 1500-2009211
Gladenbach

23.11. – 27.11.2020 1500-2011231
Kirkel

Beständig ist allein der Wandel!

Betriebsverfassung: Beteiligung des Betriebsrats bei betrieblichen Veränderungs-

prozessen (BR 4)

Wirtschaftliche Angelegenheiten haben oft mit sich verändernden Rahmenbedingun-

gen zu tun oder bedeuten sogar den radikalen Umbau eines Betriebs oder Unterneh-

mens: Arbeitsprozesse werden grundlegend geändert, Teilbereiche geschlossen, 

Abteilungen umstrukturiert oder ausgelagert. Häufig sind Arbeitsplätze gefährdet, 

fast immer verändern sich Arbeitsinhalte und -bedingungen. Zugleich werden neue 

Qualifikationen zwingend erforderlich.

Diese Veränderungen sind oft schleichend, kaum zu bemerken, aber dennoch tief-

greifend und wirkungsvoll. Manchmal erscheinen sie auch in Form einer aufsehener-

regenden Aktion. Im Kern stellen sie immer eine Herausforderung für Betriebsrat und 

Belegschaft dar.

Im Seminar erfahren Sie anhand konkreter Fallbeispiele, wie Sie als Betriebsrat derarti-

ge Prozesse frühzeitig erkennen und somit wirtschaftliche Angelegenheiten erheblich 

beeinflussen können. Neben der Kenntnis rechtlicher Bestimmungen bekommen Sie 

auch das nötige Rüstzeug in Fragen der richtigen Strategie, um elementare Forderun-

gen erfolgreich durchzusetzen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Was geht da vor? Frühzeitiges Erkennen betrieblicher Veränderungen

�  Wer weiß was? Informationsrechte des Betriebsrats, Informationspflichten des 

Arbeitgebers

�  Geht das? Bewertung betrieblicher Veränderungen und ihrer Konsequenzen

�  Nicht ohne uns! Beteiligung des Betriebsrats an betrieblichen Veränderungs-

prozessen

�  Gemeinsam stark: Zusammenarbeit zwischen Belegschaft und Betriebsrat

�  Was wir wollen: Entwicklung und Durchsetzung von Forderungen

BR-Grundqualifizierung
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Zielgruppe
Personalratsmitglieder, 

Mitglieder der Schwer-

behindertenvertretung

Freistellung
§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
950,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

PR-Grundqualifizierung

BPersVG: Einstieg leicht gemacht

Einführung und Überblick (PR 1)

Gratulation! Sie sind in den Personalrat gewählt worden. Nun stellen sich die Fragen: 

Was kann und darf ein Personalrat? Was genau sind Ihre Rechte und Pflichten?

Dieses Seminar vermittelt Ihnen in Verbindung mit dem Seminar „BPersVG: Mitbe-

stimmen – mitgestalten – durchsetzen“ die erforderlichen Kenntnisse des Bundes-

personalvertretungsrechts.

Das Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG) ist die rechtliche Grundlage für das 

Handeln der Personalräte. Um seine Ziele effektiv verfolgen und die Interessen der 

Beschäftigten der Dienststelle wirksam vertreten zu können, muss der Personalrat 

unbedingt die gesetzlichen Möglichkeiten und Vorschriften kennen und nutzen. Die 

Teilnahme an diesem Seminar bringt Sie auf den neuesten Stand der Gesetzgebung 

und vermittelt Ihnen damit Sicherheit für Ihren zukünftigen Aufgabenbereich.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Wer sind wir? Rolle und Selbstverständnis des Personalrats

�  Wo steht das? Rangfolge und Struktur der Rechtsquellen

�  Was tun wir? Die Aufgaben des Personalrats

�  Die Zusammenarbeit mit der Dienststelle

�  Informationsbeschaffung und Informationspolitik

�  Rechtliche Handlungsmöglichkeiten

Termin/Ort Sem.-Nr.
29.06. – 03.07.2020 1500-2006292
Mosbach

07.09. – 11.09.2020 1500-2009072
Mosbach
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Termin/Ort Sem.-Nr.
28.09. – 02.10.2020 1500-2009281
Mosbach

BPersVG: Mitbestimmen – mitgestalten – durchsetzen

Beteiligungsrechte und Mitwirkungsmöglichkeiten (PR 2)

Aufbauend auf „BPersVG: Einstieg leicht gemacht“ werden Ihnen in diesem Seminar 

weitere grundlegende Kenntnisse vermittelt, die Personalratsmitglieder benötigen, 

um die Interessen der Beschäftigten in personellen und sozialen Angelegenheiten 

wirksam vertreten zu können.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  So geht’s: Formen und Verfahren der Mitbestimmung und Mitwirkung

�  Nur mit uns! Beteiligungsrechte bei personellen und sozialen Angelegenheiten

�  Interne Hierarchien: Die Stufenvertretung

�  Agieren statt reagieren: Initiativrechte – Einigungsstelle – Verfahrensrecht

�  Schriftlich festhalten: Dienstvereinbarungen zwischen Personalrat und Dienst-

stellenleitung

PR-Grundqualifizierung

Zielgruppe
Personalratsmitglieder

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des PR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 46 Abs. 6 BPersVG

Seminargebühr
950,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.
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Zielgruppe
Personalratsmitglieder, 

Mitglieder der Schwer-

behindertenvertretung

Branche/Bereich
Sozialversicherung, 

Gemeinden

Freistellung
§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
950,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
29.06. – 03.07.2020 1500-2006293
Mosbach

BPersVG für Personalratsmitglieder aus Jobcentern: Einstieg leicht gemacht

Einführung und Überblick (PR 1)

Gratulation – Sie sind in den Personalrat gewählt worden. Nun stellen sich die Fragen: 

Was kann und darf ein Personalrat? Was genau sind Ihre Rechte und Pflichten?

Dieses Seminar vermittelt Ihnen in Verbindung mit dem Seminar „BPersVG: Mitbe-

stimmen – mitgestalten – durchsetzen“ die erforderlichen Kenntnisse des Bundes-

personalvertretungsrechts.

Das Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG) ist die rechtliche Grundlage für das 

Handeln des Personalrats. Um seine Ziele effektiv verfolgen und die Interessen der 

Beschäftigten wirksam vertreten zu können, muss der Personalrat unbedingt die 

gesetzlichen Möglichkeiten und Vorschriften kennen und nutzen. Die Teilnahme an 

diesem Seminar bringt Sie auf den neuesten Stand der Gesetzgebung und vermittelt 

Ihnen damit Sicherheit für Ihren zukünftigen Aufgabenbereich.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Wer sind wir? Rolle und Selbstverständnis des Personalrats

�  Wo steht das? Rangfolge und Struktur der Rechtsquellen

�  Was tun wir? Die Aufgaben des Personalrats

�  Die Zusammenarbeit mit der Dienststelle

�  Informationsbeschaffung und Informationspolitik

�  Rechtliche Handlungsmöglichkeiten

PR-Grundqualifizierung
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Zielgruppe
Personalratsmitglieder

Branche/Bereich
Sozialversicherung, 

Gemeinden

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des PR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 46 Abs. 6 BPersVG

Seminargebühr
950,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
28.09. – 02.10.2020 1500-2009282
Mosbach

BPersVG für Personalratsmitglieder aus Jobcentern: 

Mitbestimmen – mitgestalten – durchsetzen

Beteiligungsrechte und Mitwirkungsmöglichkeiten (PR 2)

Fundierte Kenntnisse des Bundespersonalvertretungsrechts sind Voraussetzung für 

erfolgreiche Personalratsarbeit in Jobcentern. Eine engagierte Interessenvertretung 

verlangt aber in der täglichen Praxis mehr. Dies gilt insbesondere für die sozialen, 

personellen, wirtschaftlichen und organisatorischen Angelegenheiten, bei denen der 

Personalrat in unterschiedlichen Formen beteiligt ist oder sich einmischt.

Aufbauend auf dem Seminar „BPersVG für Personalratsmitglieder aus Jobcentern: 

Einstieg leicht gemacht“ werden in diesem Seminar insbesondere die Beteiligungs-

rechte des Personalrats und die besonderen Aspekte der Personalratsarbeit vertieft.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Möglichkeiten der Beteiligung des Personalrats (Mitbestimmung, Mitwirkung, 

Initiativrecht, Dienstvereinbarung, Einigungsstelle)

�  Nur mit uns! Beteiligungsrechte bei personellen und sozialen Angelegenheiten

�  Beteiligung des Personalrats bei organisatorischen und wirtschaftlichen Angele-

genheiten

�  Agieren statt reagieren: Initiativrechte – Einigungsstelle – Verfahrensrecht

�  Schriftlich festhalten: Dienstvereinbarungen zwischen Personalrat und Dienst-

stellenleitung

�  Vertiefung: Allgemeine Aufgaben und Überwachungsfunktion des Personalrats

PR-Grundqualifizierung
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Zielgruppe
Personalratsmitglieder

Freistellung
§ 41 Abs. 1 LPersVG RLP

Seminargebühr
875,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
27.01. – 31.01.2020 1500-2001272
Mosbach

22.06. – 26.06.2020 1500-2006223
Mosbach

LPersVG Rheinland-Pfalz: Einstieg leicht gemacht

Einführung und Überblick (PR 1 LPersVG Rheinland-Pfalz)

Als Personalratsmitglied werden Sie täglich mit den unterschiedlichsten Problemen 

konfrontiert. Um sie zu lösen und die Interessen der Beschäftigten wirksam zu ver-

treten, benötigen Sie fundierte Kenntnisse des Personalvertretungsgesetzes Rhein-

land-Pfalz. Zudem müssen Sie Ihr Wissen in der Praxis anwenden.

Dieses Seminar will beides vermitteln: grundlegendes Wissen und Handlungskompe-

tenz. Im Mittelpunkt stehen dabei die Grundlagen des Personalvertretungsrechts, 

die Aufgaben und die Geschäftsführung des Personalrats sowie die Frage, wie Sie an 

Entscheidungen Ihrer Dienststelle mitwirken können. Darüber hinaus erfahren Sie, 

in welchen Fällen Sie als Personalratsmitglied für die Personalratsarbeit freigestellt 

werden und wie Sie Ihre Ansprüche auf Schulung geltend machen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Allgemeine Aufgaben und Stellung des Personalrats

�  Rangfolge und Struktur der Rechtsquellen; Gesetze und Kommentare für die 

Personalratstätigkeit

�  Aufbau und Grundlagen des Personalvertretungsgesetzes Rheinland-Pfalz

�  Geschäftsführung des Personalrats: Sitzungen, Beschlüsse, Niederschrift, Dienst-

befreiung, Freistellung, Schulungsansprüche, Kosten der Personalratsarbeit

�  Rechte und Pflichten der Personalratsmitglieder

�  Personalversammlung

�  Zusammenarbeit mit anderen Gremien der gesetzlichen Interessenvertretung 

in der Dienststelle

�  Überblick über allgemeine Aufgaben, Beteiligungs- und Mitwirkungsmöglich-

keiten

PR-Grundqualifizierung
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Zielgruppe
Personalratsmitglieder

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des Grundseminars 

„LPersVG Rheinland-Pfalz: 

Einstieg leicht gemacht“

Freistellung
§ 41 Abs. 1 LPersVG RLP

Seminargebühr
875,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
30.03. – 03.04.2020 1500-2003302
Mosbach

24.08. – 28.08.2020 1500-2008243
Mosbach

LPersVG Rheinland-Pfalz: Mitbestimmen – mitgestalten – durchsetzen

Beteiligungsrechte und Mitwirkungsmöglichkeiten (PR 2 LPersVG Rheinland-Pfalz)

Fundierte Kenntnisse der gesetzlichen Grundlagen der Personalratsarbeit nach dem 

Personalvertretungsgesetz Rheinland-Pfalz sind eine Voraussetzung erfolgreicher 

Personalratsarbeit. Eine engagierte Interessenvertretung verlangt aber in der täglichen 

Praxis mehr. Dies gilt insbesondere für die sozialen, personellen, wirtschaftlichen und 

organisatorischen Angelegenheiten, bei denen der Personalrat in unterschiedlichen 

Formen beteiligt ist oder sich einmischt.

Aufbauend auf dem Seminar „LPersVG Rheinland-Pfalz: Einstieg leicht gemacht“ 

werden in diesem Seminar insbesondere die Beteiligungsrechte des Personalrats und 

die besonderen Aspekte der Personalratsarbeit vertieft.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Möglichkeiten der Beteiligung des Personalrats (Mitbestimmung, Mitwirkung, 

Initiativrecht, Dienstvereinbarung, Einigungsstelle)

�  Beteiligung des Personalrats bei personellen und sozialen Angelegenheiten

�  Beteiligung des Personalrats bei organisatorischen und wirtschaftlichen 

Angelegenheiten

�  Rechte, Aufgaben und Rolle des Personalrats bei Organisationsänderungen 

und Privatisierungsabsichten

�  Vertiefung der allgemeinen Aufgaben und der Überwachungsfunktion des 

Personalrats

�  Besondere Informationsrechte des Personalrats und Vierteljahresgespräch

PR-Grundqualifizierung
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Zielgruppe
Saarländische Personal-

ratsmitglieder, Mitglieder 

der Schwerbehinderten-

vertretung

Freistellung
§ 45 Abs. 5 SPersVG, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
875,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
02.03. – 06.03.2020 1500-2003022
Kirkel

22.06. – 26.06.2020 1500-2006222
Kirkel

SPersVG: Einstieg leicht gemacht

Einführung und Überblick (PR 1 SPersVG)

Als Personalratsmitglied werden Sie täglich mit den unterschiedlichsten Problemen 

konfrontiert. Um sie zu lösen und die Interessen der Beschäftigten wirksam zu vertre-

ten, benötigen Sie fundierte Kenntnisse des saarländischen Personalvertretungsgeset-

zes. Zudem müssen Sie Ihr Wissen in der Praxis anwenden.

Dieses Seminar will beides vermitteln: grundlegendes Wissen und Handlungskompe-

tenz. Im Mittelpunkt stehen dabei die Grundlagen des Personalvertretungsrechts, 

die Aufgaben und die Geschäftsführung des Personalrats sowie die Frage, wie Sie an 

Entscheidungen Ihrer Dienststelle mitwirken können. Darüber hinaus erfahren Sie, 

in welchen Fällen Sie als  Personalratsmitglied für die Personalratsarbeit freigestellt 

werden und wie Sie Ihre Ansprüche auf Schulung geltend machen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Allgemeine Aufgaben und Stellung des Personalrats

�  Rangfolge und Struktur der Rechtsquellen; Gesetze und Kommentare für die 

Personalratstätigkeit

�  Aufbau und Grundlagen des saarländischen Personalvertretungsgesetzes

�  Geschäftsführung des Personalrats: Sitzungen, Beschlüsse, Niederschrift, Dienst-

befreiung, Freistellung, Schulungsansprüche, Kosten der Personalratsarbeit

�  Rechte und Pflichten der Personalratsmitglieder

�  Personalversammlung

�  Zusammenarbeit mit anderen Gremien der gesetzlichen Interessenvertretung 

in der Dienststelle

�  Überblick über allgemeine Aufgaben, Beteiligungs- und Mitwirkungsmöglich-

keiten

PR-Grundqualifizierung
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Zielgruppe
Saarländische Personalrats-

mitglieder

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des Grundseminars 

„SPersVG: Einstieg leicht 

gemacht“

Freistellung
§ 45 Abs. 5 SPersVG

Seminargebühr
875,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
23.03. – 27.03.2020 1500-2003232
Kirkel

24.08. – 28.08.2020 1500-2008242
Kirkel

SPersVG: Mitbestimmen – mitgestalten – durchsetzen

Beteiligungsrechte und Mitwirkungsmöglichkeiten (PR 2 SPersVG)

Fundierte Kenntnisse der gesetzlichen Grundlagen der Personalratsarbeit nach dem 

saarländischen Personalvertretungsgesetz sind eine Voraussetzung erfolgreicher Per-

sonalratsarbeit. Eine engagierte Interessenvertretung verlangt aber in der täglichen 

Praxis mehr. Dies gilt insbesondere für die sozialen, personellen, wirtschaftlichen und 

organisatorischen Angelegenheiten, bei denen der Personalrat in unterschiedlichen 

Formen beteiligt ist oder sich einmischt.

Aufbauend auf dem Seminar „SPersVG: Einstieg leicht gemacht“ werden in diesem 

Seminar insbesondere die Beteiligungsrechte des Personalrats und die besonderen 

Aspekte der Personalratsarbeit vertieft.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Möglichkeiten der Beteiligung des Personalrats (Mitbestimmung, Mitwirkung, 

Initiativrechte, Dienstvereinbarung, Einigungsstelle)

�  Beteiligung des Personalrats bei personellen und sozialen Angelegenheiten

�  Überblick: Beteiligung des Personalrats beim Arbeits- und Gesundheitsschutz

�  Rechte, Aufgaben und Rolle des Personalrats bei Rationalisierungs-, Technologie- 

und Organisationsangelegenheiten

�  Vertiefung der allgemeinen Aufgaben und der Überwachungsfunktion des 

Personalrats

�  Besondere Informationsrechte des Personalrats

PR-Grundqualifizierung
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Zielgruppe
Personalratsmitglieder 

nach BPersVG, 

LPersVG Rheinland-Pfalz 

und SPersVG

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch der Seminare 

„PersVG: Einstieg leicht 

gemacht“ und „PersVG: 

Mitbestimmen – mitgestal-

ten – durchsetzen“

Freistellung
§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

§ 41 Abs. 1 LPersVG RLP, 

§ 45 Abs. 5 SPersVG

Seminargebühr
875,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
15.06. – 19.06.2020 1500-2006153
Mosbach

05.10. – 09.10.2020 1500-2010052
Kirkel

PersVG: Organisieren – informieren – (ver-)handeln

Betriebliche Prozesse mitgestalten

Auch die Kernbereiche des öffentlichen Dienstes sind zunehmend von komplexen 

Reorganisationsprozessen betroffen. Diese sind häufig betriebs- und privatwirtschaft-

lichen Ursprungs und werden mit Begleitung externer Berater implementiert. Nicht 

selten werden Personalräte dabei ausgegrenzt oder mit unklarer Rolle und Aufgabe 

an Gesprächen, Workshops oder Zirkeln beteiligt.

Damit verändern und erweitern sich die Anforderungen an die Personalratsarbeit. Die 

rechtliche Beurteilung von Situationen mit den entsprechenden Beteiligungsinstru-

menten reicht für diese Veränderungsprozesse immer weniger aus. Gefordert ist „Pro-

zesskompetenz“: die Fähigkeit zur Situationsanalyse, der Umgang mit Informationen, 

Beteiligung der und Austausch mit den Beschäftigten, die Entwicklung von Zielen und 

Strategien und deren konkrete Umsetzung. Dies bedingt eine professionelle, effizien-

te und zielorientierte Organisation der Personalratsarbeit sowie die bisweilen kreative 

Entwicklung und Nutzung von Handlungsinstrumenten.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Begleitung betrieblicher Veränderungsprozesse durch den Personalrat

�  Beteiligungsrechte und -möglichkeiten des Personalrats bei organisatorischen und 

wirtschaftlichen Angelegenheiten

�  Analyse, Zielfindung, Strategien und Handlungsmöglichkeiten des Personalrats

�  Personalratssitzungen effizient durchführen

�  Monatsgespräche und Verhandlungen zielorientiert und konstruktiv gestalten

�  Personalversammlungen und Beschäftigtenbeteiligung

�  Abschluss von Dienstvereinbarungen

�  Einigungsstellenverfahren und Verwaltungsgerichtsverfahren: Vom Beschluss zur 

Durchführung

PR-Grundqualifizierung
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Zielgruppe
Mitglieder der Mitarbeiter-

vertretung

Teilnahme-

voraussetzungen
Die Grundqualifizierung 

sieht vor, dass zunächst 

dieses Seminar besucht 

werden sollte.

Freistellung
§ 19 Abs. 3 MVG

Seminargebühr
620,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
09.03. – 11.03.2020 1500-2003092
Mosbach

08.06. – 10.06.2020 1500-2006081
Mosbach

07.09. – 09.09.2020 1500-2009073
Mosbach

Mitarbeitervertretungsgesetz: Einführung und Überblick (MAV 1)

Um die Interessen der Arbeitnehmer/-innen konsequent und wirksam zu vertreten, 

muss sich die Mitarbeitervertretung über ihre Aufgaben und Pflichten im Klaren sein 

und die gesetzlichen Möglichkeiten kennen und nutzen. Das passende Werkzeug 

hierzu ist das Mitarbeitervertretungsgesetz (MVG): Es ist die wichtigste rechtliche 

Arbeitsgrundlage für die Mitarbeitervertretung und bildet die Basis zur Bewältigung 

der vielen Aufgaben und Möglichkeiten.

In diesem Seminar können Sie anhand des praxisnahen Umgangs mit den Gesetzes-

texten die wesentlichen Rechtsgrundlagen für Ihre Arbeit kennenlernen und zusätz-

lich Kenntnisse und Fertigkeiten zur praktischen Umsetzung Ihrer Aufgaben und 

Vor haben erwerben. Schließlich müssen Sie die relevanten gesetzlichen Bestimmun-

gen nicht nur kennen, sondern auch anwenden können, um die Interessen der 

Beschäftigten kompetent zu vertreten. So lassen sich bestehende Probleme lösen 

und Arbeitsbedingungen mitgestalten.

Daher liegt ein besonderer Schwerpunkt des Seminars auf der Vermittlung des Mit-

arbeitervertretungsgesetzes und dessen Anwendung in Ihrer alltäglichen Arbeit als 

Mitglied der Mitarbeitervertretung. So finden Sie sich in Ihrer neuen Aufgabe garan-

tiert schnell zurecht!

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Worauf es ankommt: Aufgaben der Mitarbeitervertretung

�  Beschlussfassung und Geschäftsführung der Mitarbeitervertretung

�  Die wichtigsten Gesetze und Kommentare (Einführung)

�  Der richtige Umgang mit Gesetzeskommentaren

�  Rangfolge und Struktur der Rechtsquellen (Überblick)

�  Tipps zur Informationsbeschaffung und Informationspolitik

�  Überblick über die Beteiligungsrechte und mögliche Wege zu deren Durchsetzung

Mitarbeitervertretung
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Zielgruppe
Mitglieder der Mitarbeiter-

vertretung

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des MAV-Grund-

seminars

Freistellung
§ 19 Abs. 3 MVG

Seminargebühr
620,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
10.02. – 12.02.2020 1500-2002103
Mosbach

03.06. – 05.06.2020 1500-2006031
Mosbach

Mitarbeitervertretungsgesetz: Personelle Angelegenheiten (MAV 2)

Das strikt praxisorientierte Seminar liefert Ihnen das nötige Grundwissen, um bei 

personellen Angelegenheiten bestmöglich im Sinne der Belegschaft handeln zu 

können.

„Personelle Angelegenheiten“ – was so sachlich-nüchtern klingt, ist die allgemeine 

Bezeichnung für einen arbeitsrechtlichen Themenbereich, der oft im betrieblichen 

Alltag für die Beteiligten stark emotional aufgeladen ist. Einstellung, Versetzung, 

Eingruppierung oder Kündigung – es geht um Entscheidungen mit meist nachhalti-

gem Einfluss auf die Biografie der/des einzelnen Beschäftigten.

In all diesen Fällen ist die Mitarbeitervertretung gefordert, denn: Keine Kündigung 

und keine Einstellung ohne die Mitarbeitervertretung, keine Versetzung oder Eingrup-

pierung ohne ihre Beteiligung! Um einen möglichen Schaden von den Beschäftigten 

abzuwenden, muss jedes Mitglied der Mitarbeitervertretung mit den grundlegenden 

Bestimmungen des Mitarbeitervertretungsgesetzes vertraut sein.

Die Grundlagen dazu werden Ihnen in diesem Seminar kompakt und lebensnah 

vermittelt.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Recht so? Die Rechtsnormen bei personellen Angelegenheiten

�  Einstellung, Versetzung, Eingruppierung

�  Kündigungen: Die Beteiligungsrechte der Mitarbeitervertretung

�  Grundsätze der Personalplanung

Mitarbeitervertretung
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Zielgruppe
Mitglieder der Mitarbeiter-

vertretung

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des MAV-Grund-

seminars

Freistellung
§ 19 Abs. 3 MVG

Seminargebühr
620,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
18.05. – 20.05.2020 1500-2005181
Mosbach

04.11. – 06.11.2020 1500-2011041
Mosbach

Mitarbeitervertretungsgesetz: Organisatorische und soziale Angelegenheiten 

(MAV 3)

Unser Seminar vermittelt Ihnen grundlegende Kenntnisse über die Mitbestimmungs-

rechte der Mitarbeitervertretung und zeigt Ihnen gleichzeitig problembezogen 

anhand praktischer Beispiele, wie die Mitarbeitervertretung ihre Rechte optimal 

wahrnehmen und durchsetzen kann.

Die Mitarbeitervertretung muss in organisatorischen und sozialen Angelegenheiten, 

wie z.B. bei Regelungen zur Arbeitszeit, zum Urlaubsplan, zum Arbeits- und  Gesund-

heitsschutz oder bei der Einführung grundlegend neuer Arbeitsmethoden zustimmen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Verfahren und Ablauf der Mitbestimmung

�  Unterschiede zwischen uneingeschränkter und eingeschränkter Mitbestimmung

�  Wer darf was? Mitbestimmungsrechte und die Grenzen der Mitbestimmung

�  Rechtsfolgen der Nichtbeteiligung der Mitarbeitervertretung

�  Grundsätze von Dienstvereinbarungen (Inhalte, Zustandekommen usw.)

�  Kirchengericht: Zuständigkeit und Verfahren

Mitarbeitervertretung
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Zielgruppe
Mitglieder und stellver-

tretende Mitglieder der 

Schwerbehindertenvertre-

tung, Betriebs-/Personal-

ratsmitglieder, Mitglieder 

der Mitarbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 179 Abs. 4 SGB IX, 

§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV

Seminargebühr
995,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
13.01. – 17.01.2020 1600-2001131
Frankfurt am Main 
(Das Spenerhaus)

27.01. – 31.01.2020 1400-2001271
Dortmund 
(Mercure Centrum)

23.03. – 27.03.2020 1600-2003233
Gerlingen bei Stuttgart

15.06. – 19.06.2020 1400-2006156
Willingen (Best Western)

29.06. – 03.07.2020 1600-2006295
Frankfurt am Main 
(Das Spenerhaus)

24.08. – 28.08.2020 1600-2008243
Mainz (INNdependence)

28.09. – 02.10.2020 1600-2009283
Gerlingen bei Stuttgart

26.10. – 30.10.2020 1400-2010261
Köln (Stadthotel)

07.12. – 11.12.2020 1600-2012074
Mainz (INNdependence)

Grundqualifizierung für Schwerbehindertenvertretungen (SBV 1)

Einführung in die Aufgaben, Rechte und Pflichten

Für die Aufgaben als Interessenvertretung der schwerbehinderten Menschen im 

Betrieb vermittelt dieses Seminar die erforderlichen Basiskenntnisse. Es wendet sich 

sowohl an Mitglieder und stellvertretende Mitglieder der Schwerbehindertenvertre-

tung als auch an Betriebs- und Personalräte.

Nach Klärung der wichtigsten Grundbegriffe geht es vor allem darum, sich mit den 

Aufgaben, Rechten und Pflichten der Schwerbehindertenvertretung vertraut zu 

machen. Dies betrifft zum einen die rechtlichen Grundlagen und zum anderen das 

praktische Vorgehen im Betrieb, im Kontakt mit den behinderten Kolleginnen und 

Kollegen, aber auch in der Zusammenarbeit mit wichtigen betrieblichen und außer-

betrieblichen Stellen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Die geschichtliche Entwicklung bis zum SGB IX

�  Behinderung – Fakten, Zahlen und Begrifflichkeiten

�  Aufgaben, Rolle, Rechte und Pflichten der Schwerbehindertenvertretung

�  Zusammenarbeit mit inner- und außerbetrieblichen Stellen

�  Pflichten des Arbeitgebers

�  Anregungen und Tipps für die praktische Arbeit und Umsetzungsmöglichkeiten 

in die betriebliche Praxis

�  Einblick in Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung und -sicherung

Schwerbehindertenvertretung
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Zielgruppe
Mitglieder der Schwer-

behindertenvertretung, 

Betriebs-/Personalrats-

mitglieder

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des SBV-Grund-

seminars

Freistellung
§ 179 Abs. 4 SGB IX, 

§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
995,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
23.03. – 27.03.2020 1400-2003231
Paderborn

11.05. – 15.05.2020 1600-2005112
Frankfurt am Main 
(Das Spenerhaus)

06.07. – 10.07.2020 1600-2007062
Gerlingen bei Stuttgart

07.09. – 11.09.2020 1400-2009071
Dortmund 
(Mercure Centrum)

12.10. – 16.10.2020 1600-2010122
Mainz (INNdependence)

Grundqualifizierung für Schwerbehindertenvertretungen (SBV 2)

Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung und Arbeitsplatzgestaltung

Die Veränderungen in der Arbeitswelt machen es notwendig, sich eingehend mit dem 

Thema der Beschäftigungsförderung und -sicherung zu beschäftigen. Das gilt zwar 

generell, aber natürlich ganz besonders für schwerbehinderte Menschen.

In diesem zweiten Grundlagenseminar können Sie sich mit den Handlungsmöglich-

keiten der Schwerbehindertenvertretung vertraut machen und lernen, wie Sie mit den 

vielfältigen Gestaltungsmitteln offensiv umgehen können, um die Beschäftigung 

schwerbehinderter Menschen in Betrieb und Dienststelle zu fördern und zu sichern.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Situation schwerbehinderter Menschen in der Arbeitswelt

�  Maßnahmen zur Sicherung des Arbeitsplatzes

�  Beschäftigungs- und Prüfpflicht des Arbeitgebers

�  Behindertengerechte Arbeitsplatzgestaltung, Maßnahmen, Hilfen und Leistungen

�  Vom Einzelfallmanagement zur Integrationsvereinbarung

Schwerbehindertenvertretung
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Zielgruppe
Mitglieder der Schwer-

behindertenvertretung, 

Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

Mitarbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-/PR-/SBV-

Grundseminars

Freistellung
§ 179 Abs. 4 SGB IX, 

§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV

Seminargebühr
995,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
15.06. – 19.06.2020 1300-2006151
Berlin (Warschauer Str.)

17.08. – 21.08.2020 1600-2008175
Frankfurt am Main 
(Das Spenerhaus)

SBV plus: Prävention und Betriebliches Eingliederungsmanagement

Arbeit ist nicht immer gesund; manche Tätigkeiten können krank machen. Mit den 

Regelungen zur Gesundheitsprävention und zum Betrieblichen Eingliederungsma-

nagement im SGB IX ist ein Ansatz geschaffen worden, Menschen während der Arbeit

vor Gesundheitsgefahren zu schützen, chronischen Erkrankungen bis hin zu dauer-

haften Behinderungen vorzubeugen und Kündigungen zu vermeiden. Präventive 

Maßnahmen stehen hierbei im Vordergrund.

Ziel dieses Seminars ist es, Schwerbehindertenvertretungen die Möglichkeiten und 

Grenzen der gesetzlichen Grundlage aufzuzeigen und Handlungsmöglichkeiten bei 

der Einführung und Umsetzung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements 

an zubieten. Die Aufgaben eines Integrationsteams und betriebsnahe Konzepte sind 

wesentliche Inhalte des Seminars.

Schwerbehindertenvertretung
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Zielgruppe
Mitglieder und stellver-

tretende Mitglieder der 

Schwerbehindertenvertre-

tung, Betriebs-/Personal-

ratsmitglieder

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Gute Grundkenntnisse im 

Schwerbehindertenrecht

Freistellung
§ 179 Abs. 4 SGB IX, 

§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
09.03. – 11.03.2020 1600-2003095
Gladenbach

16.11. – 18.11.2020 1600-2011164
Gerlingen bei Stuttgart

SBV plus: Auffrischung für erfahrene SBV-Mitglieder

Gesetzesänderungen, Rechtsprechung, Umsetzung

Mit diesem Seminar können Sie Ihr Wissen aktualisieren und auffrischen. Das Schwer-

behindertenrecht wird auf dem neuesten Stand behandelt (insbesondere bezüglich 

der Novellen des Bundesteilhabegesetzes und des SGB IX), außerdem werden wich tige 

neuere Gerichtsentscheidungen dargestellt. Welche Schlussfolgerungen sich daraus 

für die SBV-Praxis ergeben, wird eingehend besprochen.

Das Seminar hilft Ihnen, die Interessen von Menschen mit Behinderung kompetent 

zu vertreten. Es gibt Ihnen mehr Sicherheit, z.B. bei der Beratung von Kolleginnen und 

Kollegen, bei der Beteiligung in Einstellungsverfahren, bei Verhandlungen mit dem 

Arbeitgeber u.v.a.m.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Auffrischung von Rechtsgrundlagen: Kernaufgaben, Rechte, Befugnisse, 

Informations- und Beteiligungsrechte der SBV

�  Novellierungen im Schwerbehindertenrecht (BTHG/SGB IX etc.) und in 

ausgewählten anderen Rechtsgebieten

�  Neuere Rechtsprechung, die für die Schwerbehindertenvertretung von 

Bedeutung ist

�  Einstellung, Versetzung, Übertragung anderer Tätigkeiten, Beförderung, 

Kündigung, Betriebsänderung

�  Gleichstellungsverfahren

�  Überblick: Inklusionsvereinbarung, Betriebliches Eingliederungsmanagement, 

Barrierefreiheit, Gleichbehandlung (AGG)

Schwerbehindertenvertretung
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Zielgruppe
Mitglieder und stellver-

tretende Mitglieder der 

Schwerbehindertenvertre-

tung, Betriebs-/Personal-

ratsmitglieder, Mitglieder 

der Mitarbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des SBV-Grund-

seminars

Freistellung
§ 179 Abs. 4 SGB IX, 

§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
27.05. – 29.05.2020 1600-2005271
Frankfurt am Main 
(Das Spenerhaus)

21.09. – 23.09.2020 1600-2009215
Mainz (INNdependence)

SBV plus: Externe Kooperationspartner – Versorgungsamt, Integrationsamt, 

IFD und Krankenversicherung

Die Schwerbehindertenvertretung ist häufig auf die Zusammenarbeit mit verschiede-

nen externen Kooperationspartnern angewiesen, wie dem Versorgungsamt, dem 

Integrationsamt, dem Integrationsfachdienst oder der Krankenversicherung. Sie kann 

und sollte sich von diesen beraten und unterstützen lassen.

Wie kann eine Hilfestellung bei der Antragstellung ans Versorgungsamt oder an die 

Krankenversicherung konkret aussehen? Wo erhalte ich welche Beratung, Unterstüt-

zung, Hilfsmittel, Lohnkostenzuschüsse usw.?

Diese und ähnliche Fragen werden wir im Seminar beantworten, auch anhand von 

Fallbeispielen und mit Unterstützung von Fachreferentinnen/-referenten aus den 

jeweiligen Institutionen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Aufgaben des Versorgungsamts, des Integrationsamts, des Integrationsfachdiens-

tes und der Krankenversicherung

�  Wie kann die SBV diese externen Kooperationspartner für ihre Arbeit nutzen?

�  Rechtliche Anspruchsgrundlagen für die SBV

�  Durch welche Leistungen können uns das Integrationsamt und der IFD bei unseren 

Aufgaben als SBV unterstützen?

Schwerbehindertenvertretung
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Zielgruppe
Mitglieder und stellver-

tretende Mitglieder der 

Schwerbehindertenvertre-

tung, Betriebs-/Personal-

ratsmitglieder, Mitglieder 

der Mitarbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des SBV-Grund-

seminars

Freistellung
§ 179 Abs. 4 SGB IX, 

§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
08.06. – 10.06.2020 1600-2006081
Frankfurt am Main 
(Das Spenerhaus)

02.11. – 04.11.2020 1600-2011023
Mainz (INNdependence)

SBV plus: Externe Kooperationspartner – Agentur für Arbeit, Renten-

versicherung, Gesetzliche Unfallversicherung

Die Schwerbehindertenvertretung ist häufig auf die Zusammenarbeit mit der Agentur 

für Arbeit, der Rentenversicherung und der Gesetzlichen Unfallversicherung angewie-

sen; sie kann sich von diesen beraten und unterstützen lassen.

Wie kann eine Hilfestellung bei Antragstellungen aussehen, z.B. an den Rentenversi-

cherungsträger? Wo erhalte ich welche Beratung, Unterstützung, Kranken-Übergangs-

geld, Lohnkostenzuschüsse u.Ä.? Wie und welche Leistungen kann die Agentur für 

Arbeit fördern?

Diese und ähnliche Fragen werden wir im Seminar beantworten, auch anhand von Fall-

beispielen und mit Unterstützung von Fachreferentinnen/-referenten der jeweiligen 

Institutionen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Aufgaben der Agentur für Arbeit, der Rentenversicherung und der Gesetzlichen 

Unfallversicherung in Bezug auf Menschen mit Behinderung

�  Wie kann die SBV diese Stellen für sich nutzen?

�  Rechtliche Anspruchsgrundlagen, auf die sich die SBV berufen kann: 

SGB III, V, VII, IX und XI

�  Bei welcher Stelle finde ich welche Hilfe?

Schwerbehindertenvertretung
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Termin/Ort Sem.-Nr.
28.10. – 30.10.2020 1800-2010281
Memmelsdorf

SBV plus: Arbeitsrecht für Schwerbehindertenvertretungen

Für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen gelten neben den sozial-

rechtlichen Regelungen des SGB IX auch eine Reihe von besonderen arbeitsrechtli-

chen Vorschriften. In diesem Seminar werden die relevanten arbeitsrechtlichen Frage-

stellungen dargestellt und anhand von Praxisfällen erörtert.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Grundlagen und Rechtsquellen des Arbeitsrechts für Beschäftigte mit Behinderung 

und ihnen Gleichgestellte

�  Besonderheiten bei der Einstellung von Menschen mit Behinderung

�  Grundlagen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, Benachteiligungsverbot

�  Kündigung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses von Beschäftigten mit Behin-

derung (KSchG, SGB IX und Beteiligung der gesetzlichen Interessenvertretung)

�  Überblick über die Präventionsvorschriften aus dem Arbeits- und Gesundheits-

schutz

�  Besondere Pflichten des Arbeitgebers im Zusammenhang mit der Beschäftigung 

von Menschen mit Behinderung

�  Beteiligungsrechte und Handlungsmöglichkeiten der gesetzlichen Interessen-

vertretung

�  Bearbeitung von Fällen aus der Praxis

Schwerbehindertenvertretung

Zielgruppe
Mitglieder der Schwer-

behindertenvertretung

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des SBV-Grund-

seminars

Freistellung
§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.
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Zielgruppe
Mitglieder der Schwer-

behindertenvertretung, 

Betriebs-/Personalratsmit-

glieder, Mitglieder der Mit-

arbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des SBV-Grund-

seminars

Freistellung
§ 179 Abs. 4 SGB IX, 

§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
05.05. – 07.05.2020 1600-2005051
Frankfurt am Main 
(Das Spenerhaus)

21.10. – 23.10.2020 1600-2010213
Gerlingen bei Stuttgart

SBV plus: Rechtssicheres Formulieren

Formale Anforderungen an Antragsverfahren/mit Besuch von Sozialgerichts-

verhandlungen

Zu den Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung zählt es, Beschäftigte bei ver-

schiedenen Anträgen zu unterstützen und zu beraten (§ 178 Abs. 1 SGB IX), sei es zur 

Feststellung einer Behinderung, des Behinderungsgrads bzw. zum Nachteilsausgleich 

oder zur Gleichstellung. Nicht selten aber scheitern berechtigte Anträge bzw. Wider-

sprüche nur deshalb, weil sie formale Fehler aufweisen bzw. unvollständig sind.

In diesem Seminar erhalten Sie notwendige Informationen zu Verwaltungs-, Wider-

spruchs- und Gerichtsverfahren sowie Hinweise für die Formulierung von Anträgen an 

das Versorgungsamt. Anhand von Beispielen aus der Praxis zeigen die Referentinnen/

Referenten, wie Sie typische Fehler vermeiden und Anträge korrekt auf den Weg 

bringen können.

Sie nehmen an einem Seminartag an mehreren Sozialgerichtsverfahren teil. Die Rich-

terin/Der Richter steht uns einführend und anschließend für Erläuterungen persönlich 

zur Verfügung.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Unterstützung von schwerbehinderten Beschäftigten durch die SBV nach 

§ 178 Abs. 1 SGB IX

�  Verwaltungs-, Widerspruchs- und Gerichtsverfahren: Verfahrensabläufe bei 

Anträgen bzw. Widersprüchen

�  Erläuterungen und Übungen zu folgenden Verfahren: Feststellung der Behinde-

rung, Behinderungsgrad, Nachteilsausgleich (Versorgungsmedizin-VO), 

Gleich stellung (Arbeitsagentur)

�  Formvorschriften für Anträge bzw. Widersprüche

�  Welche Angaben sind unerlässlich, welche (typischen) Fehler sind unbedingt zu 

vermeiden?

�  Gerichtsverhandlungen (mit ausführlichen Erläuterungen)

Schwerbehindertenvertretung
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Zielgruppe
Mitglieder der Schwer-

behindertenvertretung

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des SBV-Grund-

seminars

Freistellung
§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
610,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
Eine Teilnahme ist nur 

nach vorheriger Kosten-

übernahmeerklärung des 

Arbeitgebers/der Dienst-

stelle möglich.

Termin/Ort Sem.-Nr.
22.06. – 23.06.2020 1600-2006224
Mannheim

SBV plus: Beratungsgespräche

Vertrauenspersonen der Menschen mit Behinderung sind in ihrem Arbeitsalltag mit 

einer Vielzahl von Beratungsanfragen konfrontiert. Ziel einer guten Beratung ist es, 

die Betroffenen bei ihren Anliegen bestmöglich zu unterstützen.

Der Weg dahin kann vielfältig sein und ist oft mit Stolpersteinen versehen. Eine gute 

Beratung erfordert deshalb einen professionellen Umgang mit schwierigen Situatio-

nen, aber auch eine professionelle Distanz zum Geschehen.

In diesem Seminar können Sie grundlegende Fähigkeiten in systemisch-lösungsorien-

tierter Beratung erwerben, insbesondere durch angeleitete Gesprächsübungen mit 

individuellem Feedback. Sie erhalten konkrete Empfehlungen zur Optimierung Ihrer 

Gesprächsführungs- und Beratungstechnik und können Ihr Verhalten reflektieren.

Dadurch erlangen Sie auch in schwierigen Gesprächssituationen mehr Sicherheit.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Rolle und Selbstverständnis der SBV, des Personal- oder Betriebsrats bei der 

Beratung von Menschen mit Behinderung

�  Herausforderungen, Möglichkeiten und Grenzen bei der Beratung

�  Die eigene Beratungskompetenz – Standortbestimmung

�  Kriterien erfolgreicher Beratung

�  Beziehungsaufbau und Beziehungsqualität in der Beratung; Widerstände 

erkennen und abbauen

�  Methodik des Beratungsgesprächs, systemischer Beratungsansatz: Frage- 

und Interventionstechniken, ressourcen- und lösungsorientiertes Arbeiten, 

Umgang mit eigenen und fremden Emotionen

�  Beratungsgespräche mit schwierigen Gesprächspartnern, aktives Konflikt-

management

Schwerbehindertenvertretung
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Zielgruppe
Mitglieder der Schwer-

behindertenvertretung, 

Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

Mitarbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 179 Abs. 4 SGB IX, 

§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
10.02. – 12.02.2020 1600-2002102
Mainz (INNdependence)

07.09. – 09.09.2020 1300-2009073
Berlin (Ostbahnhof)

SBV plus: Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsbedingungen

Alle Beschäftigten eines Betriebs profitieren von einer barrierefreien ergonomischen 

Gestaltung von Arbeitsplätzen, Arbeitsmitteln und Arbeitsabläufen. Arbeitsbedingte 

Belastungen, Erkrankungen und Behinderungen können so vermieden werden. Für 

Menschen mit Behinderungen wird dadurch die Teilhabe am Arbeitsleben erleichtert 

bzw. überhaupt erst ermöglicht.

Welche Vorschriften zur barrierefreien Gestaltung von Arbeitsplätzen gibt es? Welche 

Pflichten hat der Arbeitgeber? Wie kann die Schwerbehindertenvertretung die Be-

schäftigten unterstützen, damit eine barrierefreie Arbeitsgestaltung erfolgt? Welche 

Beteiligungsrechte haben Betriebs-/Personalräte bei der Gestaltung von Arbeitsplätzen 

und Arbeitsbedingungen? Wie kann die Schwerbehindertenvertretung dies nutzen?

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Überblick: Rechtsgrundlagen der Arbeitsplatzgestaltung (u.a. SGB IX, SGB XII, 

ArbSchG, ArbStättV, AGG, ASiG)

�  Bau- und Verordnungen über Arbeitsstätten, Technische Regeln für Arbeitsstätten

�  Förderung der Inklusion durch barrierefreie Arbeitsplätze („Budget für Arbeit“)

�  Maßnahmen zur Gestaltung von barrierefreien Arbeitsbedingungen

�  Unterstützungsleistungen und Kooperationspartner

�  Aufgaben, Rechte und Handlungsmöglichkeiten der Schwerbehinderten-

vertretung

�  Überblick: Beteiligungsrechte des Betriebs-/Personalrats bei der Gestaltung von 

Arbeitsplätzen und Arbeitsbedingungen; Möglichkeiten der Zusammenarbeit

Schwerbehindertenvertretung
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Zielgruppe
Mitglieder der Schwer-

behindertenvertretung, 

Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

Mitarbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 179 Abs. 4 SGB IX, 

§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
25.02. – 27.02.2020 1800-2002251
Fensterbach

02.09. – 04.09.2020 1600-2009022
Frankfurt am Main 
(Das Spenerhaus)

SBV plus: Grundlagen der Gefährdungsbeurteilung nach Arbeitsschutzgesetz

Kompaktseminar für Mitglieder von Schwerbehindertenvertretungen

Die gesetzlich vorgeschriebene Gefährdungsbeurteilung ist ein Grundpfeiler des be- 

trieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes und Ausgangspunkt für systematische 

Abhilfemaßnahmen bei bestehenden Gefährdungen. Dies gilt für Arbeitsplätze von 

Beschäftigten mit und ohne Behinderung gleichermaßen. Die besonderen Belange 

der Gruppe der Beschäftigten mit Behinderung sind jedoch explizit zu berücksichtigen.

Dieses Seminar gibt Ihnen als Mitglied der Schwerbehindertenvertretung einen ersten 

Überblick über Hintergrund, Zielsetzung und Inhalt der Gefährdungsbeurteilung nach 

Arbeitsschutzgesetz. Gemeinsam gehen Sie der Frage nach, an welchen Stellen und in 

welcher Form die Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung sinnvoll und notwen-

dig ist.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Gesetzliche Grundlage; Anforderungen an die Gefährdungsbeurteilung

�  Elemente und Gestaltung der Gefährdungsbeurteilung im Überblick

�  Besondere Aspekte körperlicher und psychischer Gefährdungen bei Menschen mit 

Behinderung (an ausgewählten Beispielen)

�  Einbindung der Schwerbehindertenvertretung in die Gefährdungsbeurteilung 

– Informations- und Mitwirkungsrechte nach ArbSchG und SGB IX

�  Abgrenzung der Beteiligungsrechte der verschiedenen Interessenvertretungen im 

Betrieb/in der Dienststelle

�  Schlussfolgerungen für die praktische Arbeit im Betrieb/in der Dienststelle

Schwerbehindertenvertretung
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Zielgruppe
Mitglieder der Schwer-

behindertenvertretung, 

Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

Mitarbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Empfehlung: Vorherige 

Teilnahme an einem Grund-

lagenseminar zu psychi-

schen Belastungen

Freistellung
§ 179 Abs. 4 SGB IX, 

§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
15.12. – 17.12.2020 1800-2012151
Gunzenhausen

SBV plus: Psychische Belastungen am Arbeitsplatz von Menschen 

mit Behinderung

Arbeitsverdichtung, Personalabbau, Umstrukturierungen, schlechte Arbeitsorganisa-

tion sowie schlechte Personalführung und Ähnliches sind Ursachen für stetig steigen-

de psychische und psychosomatische Erkrankungen von Beschäftigten.

Belastungen müssen frühzeitig erkannt und Maßnahmen zum Gesundheitsschutz der 

Beschäftigten durch den Arbeitgeber ergriffen werden. Die Schwerbehindertenver-

tretung hat dabei eine besondere Aufgabe, wenn es um den Schutz vor psychischen 

Belastungen von Menschen mit Behinderungen geht.

Ziel des Seminars ist es u.a., die Ursachen von psychischer Belastung im Betrieb und 

ihre Folgen wie Stress, psychische Erschöpfung oder psychische Erkrankungen dar-

zustellen. Es wird gezeigt, welche Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten mit 

Behinderung sinnvoll sein können und wie die Schwerbehindertenvertretung die 

Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung initiieren kann.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Zunahme psychischer Belastungen in der Arbeitswelt – Bedeutung für den Arbeits- 

und Gesundheitsschutz

�  Definition, Kriterien und Merkmalsbereiche psychischer Belastungen

�  Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen für Arbeitsplätze von 

Beschäftigten mit Behinderung: Methoden, Instrumente, Qualitätskriterien, 

Durchführende

�  Prozessschritte bei einer Gefährdungsbeurteilung: Organisatorische Voraus-

setzungen, Gefährdungen erfassen, Ergebnisse beurteilen, Maßnahmen festlegen, 

umsetzen, dokumentieren und kontrollieren

�  Handlungsmöglichkeiten der Schwerbehindertenvertretung

�  Zusammenarbeit mit dem Betriebs-/Personalrat, mit der Fachkraft für Arbeits-

sicherheit usw.

�  Unterstützungsmöglichkeiten für betroffene Kolleginnen/Kollegen

Schwerbehindertenvertretung
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Zielgruppe
Mitglieder der Schwer-

behindertenvertretung, 

Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

Mitarbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 179 Abs. 4 SGB IX, 

§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
Eine Teilnahme ist nur 

nach vorheriger Kosten-

übernahmeerklärung des 

Arbeitgebers/der Dienst-

stelle möglich.

Termin/Ort Sem.-Nr.
30.03. – 01.04.2020 1800-2003301
Ohlstadt

SBV plus: Mobbing und Konfliktmanagement

Handlungsmöglichkeiten der Schwerbehindertenvertretung

Werden Konflikte am Arbeitsplatz nicht strukturiert bearbeitet, eskalieren sie häufig 

oder münden gar in Mobbing. Während sich durch „Wegsehen“ und „Nichteingrei-

fen“ kritische Situationen verschärfen, bietet rechtzeitiges Handeln die Chance, die 

Entwicklung von Mobbing zu verhindern.

Menschen mit Behinderung sind in Konfliktsituationen besonders auf die Unterstüt-

zung ihrer Schwerbehindertenvertretung angewiesen. Zumal die Behinderung selbst 

Auslöser von Mobbing-Attacken sein kann.

In dem Seminar wird der Unterschied zwischen Konflikt und Mobbing verdeutlicht. Es 

werden die Handlungsmöglichkeiten der Schwerbehindertenvertretung dargestellt 

– sowohl in konkreten Fällen als auch im Hinblick auf die Prävention.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Begriffsdefinitionen; Abgrenzung von Konflikt und Mobbing

�  Erscheinungsformen und Hintergründe von Konflikten

�  Konfliktverlauf und Dynamik – Eskalationsstufen

�  Rechtliche Rahmenbedingungen und gesetzliche Schutzpflichten des Arbeitgebers

�  Rolle, Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten der Schwerbehindertenvertretung

Schwerbehindertenvertretung
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Zielgruppe
Mitglieder der Schwer-

behindertenvertretung, 

Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

Mitarbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 179 Abs. 4 SGB IX, 

§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
27.04. – 29.04.2020 1800-2004271
Fensterbach

SBV plus: Digitalisierung der Arbeit

Chancen und Risiken für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung

Die Digitalisierung führt zu umfassenden Veränderungen der Arbeitsbedingungen, 

auch für Menschen mit Behinderungen. Einerseits können neue, unterstützende 

Technologien die Inklusion vieler Menschen mit Behinderung in die Arbeitswelt 

erleichtern. Gleichzeitig entstehen neue Beschäftigungsbarrieren, weil die Arbeits-

prozesse im Zuge der Digitalisierung komplexer werden und die Leistungsanforde-

rungen steigen.

In diesem Seminar werden die Entwicklungen rund um die Digitalisierung der Arbeits-

welt mit Blick auf die Folgen für Menschen mit Behinderung betrachtet. Dabei werden

u.a. aktuelle Entwicklungen und Prognosen vorgestellt. Ein wesentlicher Schwerpunkt

des Seminars liegt auf der Frage, wie die Interessenvertretung positive Ent wick lungen 

in Betrieb und Dienststelle voranbringen und mögliche Risiken begrenzen kann.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Begriffsklärung: Digitalisierung der Arbeitswelt, Arbeiten 4.0

�  Überblick: Arbeits- und betriebspolitische Handlungsfelder (Arbeitsplatzsicherung, 

Telearbeit, Qualifizierung, Arbeits- und Gesundheitsschutz usw.)

�  Inklusion durch Nutzung der Digitalisierung (Möglichkeiten und Beispiele aus der 

Praxis)

�  Chancen: Neue Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen

�  Risiken: Wegfall von Arbeitsplätzen durch neue Technologien und Automatisierung

�  Betriebliche Gestaltungsmöglichkeiten für eine behindertengerechte digitale 

Arbeitsplatzgestaltung

�  Mitbestimmung und Mitgestaltung der gesetzlichen Interessenvertretung 

(u.a. rechtliche Grundlagen, Regelungsbeispiele, Beteiligung der betroffenen 

Beschäftigten)

�  Mögliche Ziele und Strategien der gesetzlichen Interessenvertretung

Schwerbehindertenvertretung
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Zielgruppe
Mitglieder der JAV nach 

BetrVG

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 65 Abs. 1 i.V.m. 

§ 37 Abs. 6 BetrVG

Seminargebühr
975,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
20.01. – 24.01.2020 1500-2001202
Kirkel

14.12. – 18.12.2020 1500-2012141
Kirkel

JAV-Praxis 1: Einführung in die Arbeit der JAV (BetrVG)

Grundlegende Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten der JAV (JAV 1)

Kein erfolgreiches Engagement ohne solides Wissen. Deshalb bieten wir Jugend- und 

Auszubildendenvertreterinnen/-vertretern eine mehrteilige Seminarreihe, in der sie 

alles über die Grundlagen der JAV-Arbeit erfahren.

Im Mittelpunkt steht in diesem ersten Seminar das Betriebsverfassungsrecht. Welche 

Paragrafen sind für Jugend- und Auszubildendenvertretungen besonders wichtig, wie 

sind die gesetzlichen Bestimmungen zu verstehen und – ganz wichtig – praktisch 

anzuwenden?

Dieses Seminar will mittels praxisnaher Übungen dazu anleiten, im betrieblichen 

Alltag kompetent zu handeln. Darüber hinaus werden folgende Fragen erörtert: Was 

bedeutet es eigentlich, Jugendliche und Auszubildende zu vertreten? Und welches 

Selbstverständnis ist das richtige, um diese Aufgabe erfüllen zu können?

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Die Rahmenbedingungen für die JAV-Arbeit

�  Die rechtliche Stellung der JAV als Interessenvertretung

�  Einführung in die Arbeit mit Gesetzestexten und Kommentaren

�  Grundlagen der Geschäftsführung der JAV

�  Die Beziehungen zu Betriebsrat, Arbeitgeber und Gewerkschaft

�  Planung und Durchführung der Jugend- und Auszubildendenversammlung

JAV-Grundqualifizierung
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JAV-Grundqualifizierung

JAV-Praxis 1: Einführung in die Arbeit der JAV (PersVG)

Grundlegende Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten der JAV (JAV 1)

Kein erfolgreiches Engagement ohne solides Wissen. Deshalb bieten wir Jugend- und 

Auszubildendenvertreterinnen/-vertretern eine mehrteilige Seminarreihe, in der sie 

alles über die Grundlagen der JAV-Arbeit erfahren.

Im Mittelpunkt steht in diesem ersten Seminar das Personalvertretungsrecht. Welche 

Paragrafen sind für Jugend- und Auszubildendenvertretungen besonders wichtig, wie 

sind die gesetzlichen Bestimmungen zu verstehen und – ganz wichtig – praktisch 

anzuwenden?

Dieses Seminar will mittels praxisnaher Übungen dazu anleiten, im Alltag der Dienst-

stelle kompetent zu handeln. Darüber hinaus werden folgende Fragen erörtert: Was 

bedeutet es eigentlich, Jugendliche und Auszubildende zu vertreten? Und welches 

Selbstverständnis ist das richtige, um diese Aufgabe erfüllen zu können?

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Die Rahmenbedingungen für die JAV-Arbeit

�  Die rechtliche Stellung der JAV als Interessenvertretung

�  Einführung in die Arbeit mit Gesetzestexten und Kommentaren

�  Grundlagen der Geschäftsführung der JAV

�  Die Beziehungen zu Personalrat, Dienststellenleitung und Gewerkschaft

�  Planung und Durchführung der Jugend- und Auszubildendenversammlung

Termin/Ort Sem.-Nr.
17.02. – 21.02.2020 1500-2002171
Kirkel

29.06. – 03.07.2020 1500-2006295
Kirkel

Zielgruppe
Mitglieder der JAV nach 

PersVG

Freistellung
§ 62 i.V.m. 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
875,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.
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Zielgruppe
Mitglieder der JAV

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des JAV-Grund-

seminars

Freistellung
§ 65 Abs. 1 i.V.m. 

§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 62 i.V.m. 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
975,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
20.04. – 24.04.2020 1500-2004203
Roes

24.08. – 28.08.2020 1500-2008244
Roes

JAV-Praxis 2: Ausbildung checken und verbessern/nach Berufsbildungsgesetz

Qualitätssicherung der beruflichen Erstausbildung (JAV 2)

Nach dem Einführungsseminar folgt nun alles Wesentliche über das Berufsbildungs-

gesetz (BBiG). Paragrafenreiterei findet nicht statt, es geht auch hier wieder um die 

praktischen Fragen: Welchen Beitrag haben Azubis für ein gutes Ausbildungsergebnis 

zu leisten? Welche Pflichten stehen an? Und – ganz wichtig – auf welche Weise kön-

nen JAV und Betriebs- bzw. Personalrat kontrollieren und sicherstellen, dass Azubis 

eine qualitativ hochwertige und damit zukunftsgerichtete Ausbildung erhalten? Wie 

können sie mitwirken und mitbestimmen, wenn interne Bildungsmaßnahmen durch-

geführt werden?

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Die Regelungen zur Ausbildung nach dem BBiG

�  Pflichten und Verhalten der Auszubildenden gemäß BBiG

�  Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte bei der Durchführung von Bildungs-

maßnahmen

�  Die Kontrolle der Ausbildung durch die JAV und den Betriebs-/Personalrat

�  Beurteilungssysteme, Ausbildungsstandkontrolle

�  Fragen der praktischen Umsetzung in Betrieb und Dienststelle

�  Rechtslage zur Freistellung für den Berufsschulbesuch

JAV-Grundqualifizierung
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Zielgruppe
Mitglieder der JAV aus 

Pflegeberufen

Branche/Bereich
Gesundheitswesen, Sozial-

versicherung

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch eines JAV-Grund-

seminars

Freistellung
§ 65 Abs. 1 i.V.m. 

§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 62 i.V.m. 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
975,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
27.01. – 31.01.2020 1663-2001271
Berlin-Wannsee

17.02. – 21.02.2020 1663-2002171
Mosbach

23.03. – 27.03.2020 1663-2003231
Naumburg (Nordhessen)

04.05. – 08.05.2020 1663-2005041
Naumburg (Nordhessen)

29.06. – 03.07.2020 1663-2006291
Naumburg (Nordhessen)

24.08. – 28.08.2020 1663-2008241
Hattingen

14.09. – 18.09.2020 1663-2009141
Naumburg (Nordhessen)

JAV-Praxis 2: Pflegeausbildung checken und verbessern (KrPflG)

Qualitätssicherung in der beruflichen Ausbildung (JAV 2)

Nach dem Einführungsseminar folgt nun alles Wesentliche über das Krankenpflege-

gesetz (KrPflG). Paragrafenreiterei findet nicht statt, es geht auch hier wieder um die 

praktischen Fragen: Welchen Beitrag haben Azubis für ein gutes Ausbildungsergebnis 

zu leisten? Welche Rechte haben sie? Und – ganz wichtig – auf welche Weise können 

JAV und Betriebs- bzw. Personalrat kontrollieren und sicherstellen, dass Auszubilden-

de eine qualitativ hochwertige und damit zukunftsgerichtete Ausbildung erhalten? 

Wie können sie mitwirken und mitbestimmen, wenn interne Bildungsmaßnahmen 

durchgeführt werden?

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Die Regelungen zur Ausbildung nach dem KrPflG

�  Rechte und Pflichten der Auszubildenden gemäß KrPflG

�  Pflichten des Trägers der Ausbildung und Fragen der praktischen Umsetzung im 

Betrieb

�  Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte bei der Durchführung von Bildungs-

maßnahmen

�  Die Kontrolle der Ausbildung durch die JAV und den Betriebs-/Personalrat

�  Beurteilungssysteme, Ausbildungsstandkontrolle

�  Fragen der praktischen Umsetzung im Betrieb

�  Ausblick: Pflegeberufegesetz

JAV-Grundqualifizierung



JUGEND- UND AUSZUBILDENDENVERTRETUNG



80

Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

JAV/Mitarbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV

Seminargebühr
790,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
30.03. – 01.04.2020 1600-2003305
Naumburg (Nordhessen)

Die JAV vor der Wahl

Nachwuchs fördern – Nachfolge planen – Wissen sichern

Die JAV-Wahlen stehen vor der Tür. Höchste Zeit, nicht nur die Wahl vorzubereiten, 

sondern die Zukunft des Gremiums zu reflektieren.

In diesem Seminar erhaltet ihr einen Einblick in die Strategien, Instrumente und 

Methoden für Nachwuchs- und Nachfolgemanagement sowie für einen erfolgreichen 

Wissenstransfer.

Dies betrifft nicht nur die JAV, sondern die gesetzlichen Interessenvertretungen insge-

samt. Deshalb sind auch Mitglieder aus Betriebs-/Personalräten und Mitarbeitervertre-

tungen willkommen, die gemeinsam mit ihrer JAV ein Konzept entwickeln möchten.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Die JAV-Wahl als Anlass für Wissenssicherung und Personalentwicklung

�  Nachwuchs gewinnen/fördern – Nachfolge planen: Zwei Seiten einer Medaille

�  Wissenstransfer: Ein zentrales Element des Nachwuchs- und Nachfolge-

managements

�  Handlungsmöglichkeiten und Prozessgestaltung für die JAV

Jugend- und Auszubildendenvertretung



81

Zielgruppe
Wahlvorstandsmitglieder

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 63 Abs. 2 i.V.m. 

§ 20 Abs. 3 BetrVG

Seminargebühr
295,00 € 

Die Tagesverpflegung ist in 

der Seminargebühr bereits 

enthalten.

Termin/Ort Sem.-Nr.
18.08.2020 1500-2008181
Mainz (INNdependence)

15.09.2020 1500-2009151
Kirkel

JAV-Wahlen: Damit alles stimmt! – JAV-Wahlvorstandsschulung (BetrVG)

Die nächsten regelmäßigen Wahlen der Jugend- und Auszubildendenvertretungen 

finden in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 30. November 2020 statt. Dieses Seminar 

richtet sich an Wahlvorstände für die JAV-Wahlen nach Betriebsverfassungsgesetz.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Übersicht über die Aufgabenstellung und Tätigkeit eines Wahlvorstands bei der 

Durchführung einer JAV-Wahl

�  Grundbegriffe und Grundsätze der JAV-Wahlen

�  Wahlvorbereitende Maßnahmen

�  Wahlberechtigte, Stimmabgabe

�  Wahlschutz

�  Kosten der Wahl

�  Wahlnachbereitende Maßnahmen

�  Konstituierung der JAV

Besucht unsere speziellen Seiten zur JAV-Wahl nach BetrVG: 

www.verdi-bub.de/jav-wahl 

Dort findet ihr aktuelle Informationen, Hinweise und Tipps, eine Rechtsprechungs-

übersicht sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen.

Jugend- und Auszubildendenvertretung
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Zielgruppe
Wahlvorstandsmitglieder

Freistellung
§ 60 Abs. 1 i.V.m. 

§ 24 Abs. 2 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
295,00 € 

Die Tagesverpflegung ist in 

der Seminargebühr bereits 

enthalten.

Termin/Ort Sem.-Nr.
28.01.2020 1500-2001282
Mainz (INNdependence)

JAV-Wahlen: Damit alles stimmt! – JAV-Wahlvorstandsschulung (PersVG)

Dieses Tagesseminar richtet sich an Wahlvorstände für die Wahlen zur Jugend- und 

Auszubildendenvertretung.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Übersicht über die Aufgabenstellung und Tätigkeit eines Wahlvorstands bei der 

Durchführung einer JAV-Wahl

�  Grundbegriffe und Grundsätze der JAV-Wahlen

�  Wahlvorbereitende Maßnahmen

�  Wahlberechtigte, Stimmabgabe

�  Wahlschutz

�  Kosten der Wahl

�  Wahlnachbereitende Maßnahmen

�  Konstituierung der JAV

Besucht unsere speziellen Seiten zur JAV-Wahl nach BPersVG:

www.verdi-bub.de/jav-wahl-bpersvg 

Dort findet ihr aktuelle Informationen, Hinweise und Tipps, eine Rechtsprechungs-

übersicht sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen.

Jugend- und Auszubildendenvertretung
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Zielgruppe
Mitglieder der JAV/AV

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch der JAV-Grund-

seminare (JAV 1 und JAV 2)

Freistellung
§ 65 Abs. 1 i.V.m. 

§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 62 i.V.m. 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
975,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
Eine Teilnahme ist nur 

nach vorheriger Kosten-

übernahmeerklärung des 

Arbeitgebers/der Dienst-

stelle möglich.

Termin/Ort Sem.-Nr.
14.09. – 18.09.2020 1600-2009141
Naumburg (Nordhessen)

JAV-Praxis: Alles, was Recht ist!

Grundlagen des Arbeitsrechts für Jugend- und Auszubildendenvertretungen

Kündigung, Abmahnung und die Arbeitszeit von Auszubildenden – kein Thema für 

die Jugend- und Auszubildendenvertretung? Um die Interessen der Auszubildenden in 

Zusammenarbeit mit dem Betriebs- bzw. Personalrat wirksam vertreten zu können, 

bedarf es auch Grundlagenwissens über das Arbeitsrecht.

In diesem Seminar werden praxisorientiert jene Felder des Arbeitsrechts bearbeitet, 

die der JAV/AV Handlungsmöglichkeiten und -spielräume bieten.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Rechtsquellen, Grundbegriffe des Arbeitsrechts

�  Unterscheidung zwischen Individualarbeitsrecht und kollektivem Arbeitsrecht

�  Systematisches Vorgehen bei der Fallbearbeitung

�  Rechte und Pflichten beim Bestand des Ausbildungsverhältnisses (Arbeitszeit usw.)

�  Arten der Beendigung von Ausbildungsverhältnissen (Kündigungsarten, 

Aufhebungsvertrag)

�  Arbeitsrechtliche Aspekte zum Abschluss eines Arbeitsverhältnisses nach der 

Ausbildung

�  Zusammenarbeit mit dem Betriebs- bzw. Personalrat in Arbeitsrechtsfragen

Jugend- und Auszubildendenvertretung
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder 

der JAV

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des JAV-Grund-

seminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
790,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
23.03. – 25.03.2020 1600-2003234
Naumburg (Nordhessen)

JAV-Praxis: Schutz der Daten von Auszubildenden

Bereits ab dem Moment der Bewerbung um einen Ausbldungsplatz werden umfang-

reiche Datenmengen über die Beweber/-innen erfasst und verarbeitet. Arbeitgeber 

recherchieren im Internet, um weitere Informationen über die Auszubildenden zu 

bekommen. Der Ausbildungsnachweis wird häufig schon digital geführt, und es 

erfolgt auch während der Ausbildung eine ständige Datenerfassung und -auswer-

tung.

Dadurch soll der Ausbildungsablauf verbessert werden; zudem sollen datenbasierte 

Entscheidungsgrundlagen für die Auswahl der Auszubildenden für eine Übernahme 

in ein Beschäftigungsverhältnis geschaffen werden.

Was ist datenschutzrechtlich überhaupt zulässig? Ist z.B. das Erstellen von Auszubil-

denden-Profilen zur Verwendung für Personalentscheidungen erlaubt? Welche Mög-

lichkeiten hat die Jugend- und Auszubildendenvertretung, um die Auszubildenden vor 

unzulässiger Datenerhebung und -auswertung zu schützen?

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Was versteht man unter „Big Data“?

�  Anwendungsbereiche von Big Data im Ausbildungsverhältnis und im Personal-

management

�  Konsequenzen für Personalentscheidungen, für die Besetzung von Ausbildungs-

stellen oder für die Übernahme in ein Arbeitsverhältnis

�  Analyse-/Personalmanagementtools (Einsatzbereiche, Auswirkungen usw.)

�  Rechtliche Zulässigkeit des Profilings von Auszubildenden (EU-Datenschutz-

grundVO, BDSG und aktuelle Rechtsprechung)

� Möglichkeiten der Auszubildenden, gegen unzulässige Datenerhebung vorzu gehen

�  Beteiligungsrechte, Ziele und Strategien der Jugend- und Auszubildenden-

vertretung

Jugend- und Auszubildendenvertretung
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Zielgruppe
Mitglieder der JAV

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 65 Abs. 1 i.V.m. 

§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 62 i.V.m. 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
430,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
Eine Teilnahme ist nur 

nach vorheriger Kosten-

übernahmeerklärung des 

Arbeitgebers/der Dienst-

stelle möglich.

Termin/Ort Sem.-Nr.
27.04. – 28.04.2020 1400-2004271
Hattingen 
(Jugendbildungsstätte)

JAV-Praxis: Protokoll- und Schriftführung

Dieses Seminar bietet dir die Möglichkeit, sich vertiefend mit allem Wichtigen rund 

um die JAV-Sitzung vertraut zu machen.

Jede Sitzung beginnt formal mit der Erstellung einer Tagesordnung und einer korrek-

ten Einladung und schließt mit einem Protokoll. Diese Sitzungsniederschrift dokumen-

tiert die Arbeit der JAV und deren Beschlüsse. Sie ist nicht nur wichtige Arbeitsgrund-

lage für Aktivitäten des Gremiums, sondern bei gerichtlichen Auseinandersetzungen 

dient sie als Nachweis für eine ordnungsgemäße Geschäftsführung und Beschlussfas-

sung.

Im Seminar werden die rechtlichen und arbeitsorganisatorischen Anforderungen an 

eine ordnungsgemäße Sitzung und deren Protokoll behandelt. Die Umsetzung dieser 

Anforderungen sowie die Gestaltung und Verwaltung der Niederschriften werden 

erläutert und ausprobiert, z.B. in konkreten, praktischen Übungen, in denen von den 

Teilnehmenden Verlaufsprotokolle erstellt werden.

Jugend- und Auszubildendenvertretung
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Zielgruppe
Mitglieder der JAV

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des JAV-Grund-

seminars

Freistellung
§ 65 Abs. 1 i.V.m. 

§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 62 i.V.m. 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
975,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
Eine Teilnahme ist nur 

nach vorheriger Kosten-

übernahmeerklärung des 

Arbeitgebers/der Dienst-

stelle möglich.

Termin/Ort Sem.-Nr.
15.06. – 19.06.2020 1400-2006155
Hattingen 
(Jugendbildungsstätte)

JAV-Praxis: JAV stoppt Mobbing

Das Seminar für Mitglieder der JAV, die einen guten Blick für die Gruppenprozesse 

ihrer Azubis bekommen wollen.

Mobbing gehört für viele zum traurigen Alltag. Es betrifft mehr Auszubildende, als du 

vermutest, und es kann jede/-n treffen. Wann Mobbing beginnt und wie den Betrof-

fenen zu helfen ist, wie sie zu unterstützen sind, ist Inhalt dieses Seminars.

Gemeinsam mit euch wollen wir den Begriff und den Inhalt von „Mobbing“ klären, 

die Folgen für Betroffene thematisieren und nach möglichen Ursachen im Betrieb und 

der Azubigruppe fahnden. Schwerpunkte werden das Erkennen von Mobbing unter 

und an Auszubildenden sowie das planvolle Intervenieren als JAV sein. Neben dem 

Blick auf rechtliche Bedingungen und Möglichkeiten werden wir praxistaugliche Metho-

den, Techniken und Strategien zur Problemlösung erarbeiten und in Rollenspielen 

erproben.

Werde handlungsfähig und kompetent bei Mobbingfällen!

Jugend- und Auszubildendenvertretung



JAV-Praxis: Sitzungsleitung – Führungsaufgabe im Team www.verdi-bub.de/2923

JAV-Praxis: Themen zum Thema machen – die Öffentlichkeitsarbeit der JAV www.verdi-bub.de/2871

JAV-Praxis: Vielfalt und Respekt in Betrieb und Dienststelle www.verdi-bub.de/3866

JAV spezial: Dual Studierende www.verdi-bub.de/3447

JAV spezial: Tarifvertrag und Tarifrecht 1 www.verdi-bub.de/2919

Arbeits- und Planungsklausur für die Jugend- und Auszubildendenvertretung www.verdi-bub.de/3865

WEITERE ANGEBOTE FÜR DIE JAV
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Unsere speziellen Seminarreihen – Fortbildung mit Zertifikat

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen drei besondere Quali-

fizierungsreihen vor, mit denen Sie Ihre Kompetenzen systematisch 

ausbauen können und durch ein (Hochschul-)Zertifikat bestätigt 

bekommen.

Die Fortbildungsreihen richten sich an unterschiedliche Zielgruppen:

„Betriebliche Konfliktberaterin/betrieblicher Konfliktberater“: 

Qualifizierung für Mitglieder gesetzlicher Interessenvertretungen 

(und weitere Beschäftigte)

„Interessenvertretung als Berufung“: 

Weiterbildung für freigestellte Mitglieder sowie Vorsitzende und 

 stellvertretende Vorsitzende von Betriebs- und Personalräten

„Qualifiziert mit.bestimmen“: 

Fortbildung für Mitglieder in Aufsichtsräten von Kapitalgesellschaften, 

Banken und Versicherungen 

Die Qualifizierungsreihen bieten eine wissenschaftlich fundierte 

und zugleich sehr praxisorientierte Ausbildung. Optimal aufeinander 

abgestimmte Module ermöglichen Ihnen einen intensiven 

Lernprozess.

Di

„Be

Qua

(und

„Inte

W iWeite

 stellve

„Quali

Fortbild

Banken
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b+b   Zertifizierte Weiterbildung

Ein Kooperationsangebot von

Betriebliche Konfliktberaterin/
betrieblicher Konfliktberater

Zertifizierte Weiterbildung 
in Kooperation mit dem Inst itut für Weiterbi ldung e.V. der Universität Hamburg

Zertifizierte Weiterbildung 

zur betrieblichen Konfliktberaterin/zum betrieblichen  Konfliktberater

Die Arbeitswelt wird komplexer, die Anforderungen an die Beschäftigten nehmen zu: Immer 

mehr Aufgaben sollen in immer kürzerer Zeit geschafft werden, Beschäftigte scheiden aus dem 

Betrieb/der Dienststelle aus, ohne dass eine Neueinstellung erfolgt, durch Zielvereinbarungen 

wird Verantwortung auf Arbeitnehmer/-innen geladen, aber bei der Zielerreichung haben sie 

selbst nur wenig Einflussmöglichkeiten ...

In diesem Klima nehmen Konflikte zwischen den Beschäftigten oder den Vorgesetzten und den 

Beschäftigten zu. Das rechtzeitige Erkennen von Konflikten verhindert krankheitsbedingte 

Arbeitsausfälle und schlechte Arbeitsergebnisse, wenn ein angemessener Umgang mit den 

Konflikten gefunden wird.

Hierbei bietet Ihnen die Weiterbildungsreihe konkrete Unterstützung. 

In den einzelnen Modulen

�  erhalten Sie Grundlagenkenntnisse über Konfliktursachen und -folgen

�  erwerben Sie Kernkompetenzen für Einzelberatungen

�  lernen Sie Methoden und Techniken zur Vermittlung zwischen Konfliktparteien kennen.

Die Weiterbildungsreihe besteht aus vier Modulen und zwei Projekttagen. Die Teilnehmenden 

können die Reihe mit einem Universitätszertifikat abschließen, wenn folgende Voraussetzun-

gen erfüllt sind:

�  Durchführung eines Praxisprojekts und Reflexion in einer schriftlichen Projektarbeit

�  Teilnahme am Abschlusskolloquium (4. Modul) und Präsentation des Praxisprojekts.

Die Reihe kann auch ohne das Abschlusskolloquium besucht werden; Sie erhalten dann eine 

aussagekräftige Teilnahmebescheinigung.
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Freistellung

Die Freistellung nach § 37 Abs. 6 BetrVG, § 46 Abs. 6 BPersVG, 

§ 179 Abs. 4 und 8 SGB IX, analog  LPersVG und Regelungen für MAV 

ist im Einzelfall zu begründen und mit dem Arbeitgeber zu vereinbaren.

Fordern Sie den Spezialprospekt an bei:

Paula Klingemann 

Fon  040 890 615-784  

paula.klingemann@verdi-bub.de

www.verdi-bub.de/konfliktberater

Die Termine

Thema Termin Ort Seminarnummer

Modul 1 29.06.2020 – 01.07.2020 Walsrode 

Grundlagen der Konfliktbearbeitung – Schwerpunkt Konfliktanalyse

Modul 2 01.09.2020 – 04.09.2020 Walsrode 2100-2006293

Kernkompetenzen für die Einzelberatung

Modul 3 16.11.2020 – 19.11.2020 Walsrode 

Zwischen Konfliktparteien und in Teams vermitteln

Modul 4 Februar 2021 Hamburg N.N.

Abschlusskolloquium

„Ganz gleich, wann ein Konflikt erkannt wird, 

es ist nie zu spät, ihn zu bearbeiten. Die Methoden 

der betrieblichen Konfliktberatung sind für mich 

unverzichtbare Hilfsmittel in meiner Arbeit 

als Personalrat.“

Ferdinand Badtke
Stellv. Personalratsvorsitzender, Kreisverwaltung Groß-Gerau
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b+b   Zertifizierte Weiterbildung

Interessenvertretung als Berufung

Seminarreihe mit Universitätszertifikat
Qualif iz ierungsangebot für freigestel l te Mitgl ieder, Vorsitzende und stel lvertretende 
Vorsitzende von Betr iebs- und Personalräten

Ein Kooperationsangebot von

Interessenvertretung als Berufung – zertifizierte Weiterbildung für freigestellte Mit-

glieder,  Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende von Betriebs- und Personalräten

Es gehört zu den Aufgaben der Arbeitnehmervertretung, um Rechte und Pflichten zu verhan-

deln, zu ringen oder zu kämpfen. Gerade bei sich wandelnden Anforderungen durch Umstruk-

turierungen, hoch technisierte Verarbeitungsprozesse, Arbeitsverdichtung, Arbeitsverlagerung 

oder Fusionen ist Ihr Engagement gefragt.

Stellenabbau und globale Marktstrukturen erfordern verstärkt Krisen- und Managementkom-

petenz. Sie stehen als Mitglied der Interessenvertretung vor den Aufgaben:

� als kompetente/-r Ansprechpartner/-in für die Beschäftigten zur Verfügung zu stehen

� auf Augenhöhe mit dem Management zu verhandeln

� das eigene Gremium zu leiten und die Zusammenarbeit zu fördern

� und dabei selbst gesund und leistungsfähig zu bleiben. 

Das Qualifizierungsangebot unterscheidet fünf wichtige Schlüssel kom pe tenzen:

�  Rollenvielfalt und Rollenklarheit in der Funktion 

�  Gremien leiten und Teamarbeit fördern  

�  die Arbeit des Gremiums angemessen organisieren 

�  Veränderungsprozesse aktiv gestalten und begleiten 

�  professionell verhandeln.

Zu jedem Kompetenzbereich bieten wir ein Modul an.

Der Nutzen 

�  Eine wissenschaftlich fundierte und gleichzeitig praxisorientierte Qualifizierung für die Funk-

tion als Vor sitzende/-r, Stellvertreter/-in bzw. Freigestellte/-r  

� optimal aufeinander abgestimmte Module durch Kontinuität in der Seminarleitung  

� intensives und nachhaltiges Lernen in kleinen Gruppen 

� aussagekräftiger Nachweis des Veranstalters über die einzelnen Qualifizierungsmaßnahmen.

Zusätzlich können Sie die Qualifizierungsreihe mit einem Universitätszertifikat abschließen.
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Die Termine

Thema Termin Ort Seminarnummer

Kämpfer, Anwältin, Co-Manager 16.09.2020 – 18.09.2020 Walsrode IV-2009161

Rollenvielfalt und Rollenklarheit in der Funktion

Vom Gremium zum Team 25.11.2020 – 27.11.2020 Berlin IV-2011251

Gremien leiten und Teamarbeit fördern

Mit System und Übersicht 03.03.2021 – 05.03.2021 Gladenbach IV-2103031

Die Arbeit des Gremiums angemessen organisieren

Wenn der Wind des Wandels weht ... 09.06.2021 – 11.06.2021 Walsrode IV-2106091

Veränderungsprozesse aktiv gestalten und begleiten

Stratege, Taktikerin, Pokerface ...? 22.09.2021 – 24.09.2021 Berlin IV-2109221

Professionell verhandeln

  Die Qualifizierungsreihe ist nur als Paket buchbar.

Ein Kooperationsangebot von:

Freistellung und Kostenübernahme

Die Seminarreihe wird gemäß § 37 Abs. 6 i.V.m. § 40 BetrVG bzw. gemäß 

§ 46 Abs. 6 BPersVG angeboten. Die Erforderlichkeit der Freistellung und 

Kostenübernahme ist im Einzelfall zu begründen und mit dem Arbeitge-

ber zu vereinbaren. Es wird eine schriftliche Kosten übernahmeerklärung 

des Arbeitgebers benötigt.

Fordern Sie den Spezialprospekt an bei:

Margit Hauck

Fon  030 263 9989-21

margit.hauck@verdi-bub.de 

www.verdi-bub.de/interessenvertretung-als-berufung

„Die Kombination aus Wissensvermittlung, der Reflexion des eige-

nen Handels in und mit meinen Gremien und die gelungene Ver-

knüpfung von Inhalten und Methoden machen diese Seminarreihe 

so wertvoll. Die Bezeichnung als ‚Qualifizierungsreihe‘ ist absolut 

berechtigt, da das Erarbeitete sofort und nachhaltig 

in der eigenen Arbeit umgesetzt werden kann. Zu 

verdanken ist dies einer ausgesprochen stimmigen 

Konzeption der Reihe und einer überaus kompeten-

ten, kontinuierlichen Seminarleitung. Weiter so!“

Hans Rabenseifner, Gesamtbetriebsratsvorsitzender, 
Panalpina Welttransport (Deutschland) GmbH
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Qualifizierungsangebot für Mitglieder in Aufsichtsräten

Die Tätigkeit der Arbeitnehmerbank im Aufsichtsrat verlangt neben einem überdurchschnittlichen persönlichen Engage-

ment spezifische Fachkenntnisse hinsichtlich des Aufsichtsrats, seiner Aufgaben und Rechte sowie der wirtschaftlichen 

Belange des Unternehmens.

Die Seminarreihen

�  Grundlagen der Aufsichtsratstätigkeit in Kapitalgesellschaften

�  Grundlagen der Aufsichtsratstätigkeit in Banken

behandeln in drei Modulen und einem (Transfer-)Workshop die vielfältigen Aspekte dieser Tätigkeit. Sie vermitteln die 

notwendige erforder liche Sachkunde für eine kompetente, verantwortungsvolle Aufsichtsratstätigkeit.

Q u a l i f i z i e r u n g s a n g e b o t  f ü r  M i t g l i e d e r  i n  A u f s i c h t s r ä t e nQ uu a lll i fi fi f i zi zzi z i ei ei ei e rrr ur ur uuuuuuuuuur n gn gn gn gn gn gn ggn gn g s as as as ass as aa nnnnn gn gn gn gn gggggn gnn gn gn g e be b o to t  f üü rü r MMMMMMMMMMMMMMMMMMM i ti ti ti ti ti ti ti ti tiiii ti tii ti ti ti ti tttt lg lg lg lllg lg lg lg l i ei ei ei eeei ei eei eei ei ei ei ei ei ei ei eei ei d edd ed ed eddddddddddddddd rrrr i nni nni n AA u f ss i c h t s r ä t e n

Qualif iziert mit.bestimmen
S e m i n a r r e i h e n  m i t  U n i v e r s i t ä t s z e r t i f i k a t

Q u a l i f i z i e r u n g s a n g e b o t  f ü r  M i t g l i e d e r  i n  A u f s i c h t s r ä t e n
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Darin geht es um rechtliche Aspekte des Handelns von Aufsichtsräten 

der Arbeitnehmerbank, um Risikomanagement und Jahresabschluss-

analyse, Organisation und Rolle des Aufsichtsrats, um den Praxis-

transfer und darüber hinaus für Banken um die spezielle Betriebswirt-

schaftslehre dieser Bereiche.

Ziel der Qualifizierungsmaßnahme ist es, die Teilnehmenden umfas-

send in die Lage zu versetzen, die Aufsichtsratstätigkeit effizient und 

erfolgreich ausüben zu können. Für den Praxis bezug sorgen Berichte 

und Beispiele erfolgreicher Aufsichtsratsarbeit.

Der Nutzen

�   Eine wissenschaftlich fundierte und gleichzeitig praxisorientierte 

Qualifizierung für die Funktion als Mitglied im Aufsichtsrat

� Intensives und nachhaltiges Lernen in kleinen Gruppen

�  Detaillierter Nachweis des Veranstalters über die einzelnen Qualifi-

zierungsmaßnahmen.

Die Teilnahme an dieser Qualifizierungsreihe wird durch ein Zertifikat 

des Instituts für Weiter bildung e.V. an der Fakultät für Wirtschafts- und 

Sozialwissenschaften der Universität Hamburg bestätigt. Die Voraus-

setzung ist die Teilnahme an allen Modulen sowie bei Banken die 

 Bearbeitung der Modul-Aufgaben.

Freistellung

Die Seminarreihe für Banken ist ein Komplettangebot. Sie umfasst alle 

Module; eine Reduzierung um einzelne Module ist nicht möglich. 

Für die Seminarreihe für Kapitalgesellschaften können die Module 

einzeln gebucht werden.

Die Erforderlichkeit für Seminarbesuche von Aufsichtsratsmitgliedern 

ergibt sich aus der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH vom 

15.11.1982 – II ZR 27/82, BGHZ 85, 293) sowie aus den Grundsätzen 

des § 26 MitbestG bzw. § 37 Abs. 6 BetrVG. Die Kostenerstattung 

richtet sich nach dem § 675 i.V.m § 670 BGB.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Catrin Krüger-Thiemann

Fon  030 263 9989-22

catrin.krueger-thiemann@verdi-bub.de

www.verdi-bub.de/qualifiziert-mitbestimmen

Hinweis

Die Seminarreihen sind sowohl für Banken als auch für Kapital  -

gesell schaf ten und darüber hinaus für Versicherungen auch als 

Inhouse-Angebote buch bar. 

Bitte rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.
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ORGANISATIONS- UND PERSONALENTWICKLUNG 

BERUFLICHE BILDUNG



97

Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

JAV/Mitarbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
30.03. – 01.04.2020 1400-2003301
Dortmund  
(Mercure Centrum)

22.09. – 24.09.2020 1810-2009221
Augsburg

Duales Studium im Betrieb

Welche Rechte haben dual Studierende? Wie ist die gesetzliche Interessenvertretung 

zu beteiligen?

Die Kombination aus Hochschulbesuch und praktischer Ausbildung im Betrieb hat 

sich als „duales Studium“ inzwischen fest etabliert. Die Anzahl der dual Studierenden 

ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Die gesetzliche Interessenvertretung ist 

gefordert, sich aktiv an der Ausgestaltung des dualen Studiums im Betrieb zu beteili-

gen.

Im Seminar werden u.a. folgende Fragen geklärt: Welche Formen von dualen Studien-

gängen gibt es? Welche (arbeits-)rechtliche Stellung haben die Studierenden? Wie 

können im Betrieb Ausbildungsinhalte und Ausbildungsqualität gesichert werden? 

Welche Handlungsoptionen und Beteiligungsrechte hat die gesetzliche Interessenver-

tretung, um auch für dual Studierende eine „gute Ausbildung“ zu erreichen?

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Rechtsgrundlagen der Anforderungen an duale Studiengänge im Betrieb

�  Gestaltung der praktischen Ausbildung und Sicherung der Ausbildungsqualität

�  Arbeitsbedingungen, Arbeitszeitregelungen, Ausstattung der Arbeitsplätze  und 

Vergütung dual Studierender

�  Verfahren der Bedarfsermittlung, der Studienbewerber(-innen)auswahl und Betei-

ligung der gesetzlichen Interessenvertretung

�  Duales Studium als Konkurrenz zur „klassischen“ Berufsausbildung?

�  Präventionsmaßnahmen zur Verhinderung psychischer (Doppel-)Belastung der 

Studierenden

�  Unterstützungsleistungen des Arbeitgebers, z.B. bei Studiengebühren, Unterbrin-

gungskosten etc.

�  Beteiligungsrechte, Ziele und Strategien der gesetzlichen Interessenvertretung

Organisations- und Personalentwicklung/Berufliche Bildung
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Zielgruppe
Betriebsratsmitglieder, 

Mitglieder der JAV

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-/JAV-Grund-

seminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 65 Abs. 1 i.V.m. 

§ 37 Abs. 6 BetrVG

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
17.02. – 19.02.2020 1810-2002171
Bernried am 
Starnberger See

12.10. – 14.10.2020 1400-2010122
Bonn 
(Mercure Hardtberg)

Betriebliche Aus- und Weiterbildung als Handlungsfeld des Betriebsrats

Ziele einer Personalentwicklung sollten sein, den im Betrieb notwendigen Personal- 

und Fachkräftebestand zu sichern, Fachkräftemangel entgegenzuwirken sowie die 

fachlichen Kompetenzen der Beschäftigten zu sichern und den aktuellen und künftigen 

Anforderungen des Unternehmens anzupassen. Die Feststellung des Personal- sowie 

des Aus- und Weiterbildungsbedarfs kann z.B. durch Altersstruktur- und Qualifizie-

rungsbedarfsanalysen erfolgen. Der geforderte Personalbedarf sowie Qualifikationen 

und Kompetenzen werden mit den aktuellen verglichen und so der Bedarf an Nach-

wuchskräften und an Aus- und Weiterbildung ermittelt.

Das Seminar informiert über Methoden und Instrumente der Personalentwicklung 

sowie die Beteiligungsrechte der Interessenvertretung, auch schon im Rahmen der 

unterschiedlichen Bedarfsanalysen. Insbesondere die Mitbestimmungsrechte und 

die Frage, wie Maßnahmen der Personalentwicklung im Sinne der Beschäftigten und 

einer zukunftsorientierten Personalplanung sowie Stellenbesetzung mitgestaltet 

werden können, werden eingehend erörtert.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Aus- und Weiterbildung, Qualifizierung, Personalentwicklung: Begriffe und 

Grundlagen

�  Die verschiedenen Ebenen und Maßnahmen der Personalentwicklung

�  Bedarf und Kompetenzprofile ermitteln: Instrumente und Methoden 

(z.B. Altersstruktur- und Qualifizierungsbedarfsanalyse)

�  Planung, Qualitätssicherung, Kontrolle (Evaluation) der Maßnahmen zur 

Aus-, Fort- und Weiterbildung

�  Auswahlverfahren zur Teilnahme an internen und externen Qualifizierungs-

maßnahmen

�  Fort- und Weiterbildung als Teil der Beschäftigungssicherung

�  Aktuelle Qualifizierungsformen (z.B. E-Learning) und Anrechnung als Arbeitszeit

�  Überblick über alternsgerechte und beschäftigtenorientierte Lernmethoden und 

-formen

Organisations- und Personalentwicklung/Berufliche Bildung
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
990,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
Wir bieten dieses Thema 

auch als Inhouse-Schu-

lung an. 

Bitte nehmen Sie hierfür 

Kontakt mit uns auf.

Termin/Ort Sem.-Nr.
13.05. – 15.05.2020 KE-2005131
Göttingen 

Grundlagen der Personalentwicklung – Basiswissen für Betriebs- 

und Personalräte

Was kann Personalentwicklung leisten? Und was ist das überhaupt?

Betriebs- und Personalräte stehen vor vielen Herausforderungen: Globalisierung und 

Digitalisierung verändern die Arbeitsbedingungen in noch nie dagewesener Weise 

und in unvorstellbarer Geschwindigkeit. Der Wert erworbener Qualifikationen (durch 

Berufsausbildung, Studium und Erfahrung) droht verloren zu gehen.

Der von Dienststellen und Unternehmen beklagte Fachkräftemangel führt zu unbe-

setzten Stellen. Freie Stellen können nicht mit geeigneten Bewerberinnen/Bewerbern 

besetzt werden, die Arbeit muss oft von den verbliebenen Beschäftigten erledigt 

werden. Die Arbeitsbelastung steigt.

Viel Wissen und Erfahrung wird in den nächsten Jahren mit der sogenannten „Baby-

boomer-Generation“ in Rente gehen. Gibt es Instrumente, wie dieses Wissen in den 

Betrieben und Dienststellen erhalten werden kann? Kann Personalentwicklung eine 

Antwort auf die aktuellen Herausforderungen bieten? Welche Personalentwicklungs-

maßnahmen kommen dafür infrage? Was können Betriebs- und Personalräte für die 

Beschäftigten tun? Welche rechtlichen Durchsetzungsmöglichkeiten stehen zur Ver-

fügung?

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Was gehört alles zur Personalentwicklung?

�  Welche relevanten Personalentwicklungsmaßnahmen gibt es?

�  Welche Einsatzmöglichkeiten, welchen Nutzen und welche Grenzen bieten solche 

Maßnahmen?

�  Für welche Zielsetzung ist welche Maßnahme geeignet?

�  Welche rechtlichen Möglichkeiten haben Betriebs- und Personalräte bei Qualifizie-

rung und Personalentwicklung?

Organisations- und Personalentwicklung/Berufliche Bildung



100

Zielgruppe
Betriebsratsmitglieder

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
05.05. – 07.05.2020 1400-2005051
Köln (Stadthotel)

10.11. – 12.11.2020 1400-2011101
Fulda 
(Parkhotel Kolpinghaus)

Arbeiten 4.0: Digitalisierung der (strategischen) Personalplanung

Rolle, Rechte und Handlungsmöglichkeiten des Betriebsrats

Strategisches Arbeiten ist für Betriebsräte eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben – 

gerade bei der Personalplanung. Nicht nur personelle Einzelmaßnahmen, sondern 

auch die strategische Personalplanung sollten Betriebsräte im Interesse der Beleg-

schaft beeinflussen.

Dabei werden von Unternehmen Daten- und Analysetools (HR- oder Workforce-Ana-

lytics) zur „Optimierung“ von Prozessen der strategischen Personalplanung eingesetzt.

Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und der damit verbundenen Strukturie-

rung großer Datenmengen (Big Data) können Informationen zur quantitativen und 

qualitativen Personalbedarfsplanung nahezu in Echtzeit identifiziert und verwendet 

werden.

Im Seminar werden Grundlagen, Instrumente (u.a. Daten-/Analysetools) und Verfah-

ren der strategischen Personalplanung vorgestellt. Welche Daten dürfen zur Personal-

planung erhoben und wie verwendet werden? Wie ist der Betriebsrat bei der strategi-

schen Personalplanung zu beteiligen?

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Definition, Methoden und Instrumente der strategischen Personalplanung

�  Qualitative und quantitative Personalplanung, Minimierung von Belastungen usw.

�  Gesamtprozess der strategischen Personalplanung

�  Big Data in der strategischen Personalplanung durch Analyse-/Managementtools

�  Rechtliche Zulässigkeit des Arbeitnehmer(innen)-Profilings (EU-Datenschutz-

grundVO, BDSG und aktuelle Rechtsprechung)

�  Rechte des Betriebsrats bei der Personalplanung sowie bei der Einführung und 

Verwendung von Analysetools

�  Handlungsmöglichkeiten und Strategien des Betriebsrats, die Personalplanung des 

Arbeitgebers mitzubestimmen

Organisations- und Personalentwicklung/Berufliche Bildung
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
25.11. – 27.11.2020 1400-2011251
Köln (Stadthotel)

Arbeiten 4.0: Big Data und Personalmanagement

Folgen für die Beschäftigten und Auswirkungen auf die Arbeit der gesetzlichen Inter-

essenvertretung

Auch in Betrieben werden mittlerweile riesige Datenmengen über die Beschäftigten 

erfasst und verarbeitet (Big Data). Ziele sind dabei die Optimierung des Betriebsab-

laufs und die Schaffung verbesserter Entscheidungsgrundlagen für das Personalcont-

rolling oder die Personaleinsatzplanung.

Ist es möglich, mithilfe von Datenanalysen charakterliche Eigenschaften und Verhal-

tensweisen von Beschäftigten festzustellen? Kann auf dieser Grundlage entschieden 

werden, wer am besten zum Unternehmen passt, wer zukünftig Führungsposition 

einnehmen wird, wer besonders gefördert werden muss, wer gut in welches Team 

passt und wer vielleicht keine Zukunft im Unternehmen hat? Wird so etwas bereits 

angewandt?

Was ist datenschutzrechtlich überhaupt zulässig? Ist das Erstellen von Beschäftigten-

profilen zur Verwendung für Personalentscheidungen erlaubt? Welche Rechte und 

Möglichkeiten hat der Betriebs- bzw. Personalrat, um die Beschäftigten vor unzulässi-

ger Datenerhebung und -auswertung zu schützen?

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Was versteht man unter „Big Data“?

�  Anwendungsbereiche von Big Data im Personalmanagement

�  Konsequenzen für Personalentscheidungen, Besetzung von Stellen, Auswahl für 

Führungsfunktionen oder Teambesetzungen

�  Analyse-/Personalmanagementtools (Einsatzbereiche, Auswirkungen usw.)

�  Rechtliche Zulässigkeit des Arbeitnehmer(innen)-Profilings (EU-Datenschutz-

grundVO, BDSG und aktuelle Rechtsprechung)

�  Möglichkeiten der Beschäftigten, gegen unzulässige Datenerhebung vorzugehen

�  Beteiligungsrechte, Ziele und Strategien des Betriebs- bzw. Personalrats bei der 

Einführung und Verwendung von Analysetools, bei der Erfassung, Speicherung 

und Nutzung von Personal- und Leistungsdaten

Organisations- und Personalentwicklung/Berufliche Bildung
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Zielgruppe
Wahlvorstandsmitglieder

Freistellung
§ 20 Abs. 3 BetrVG

Bemerkung
Wir bieten diese Wahl-

vorstandsschulungen 

(getrennt nach verein fach-

tem oder nach normalem 

Wahlverfahren) auf Anfrage

als Inhouse-Schulung an, 

gerne auch auf Englisch. 

Bitte nehmen Sie dazu 

 Kontakt mit uns auf.

Betriebsratswahl: Damit alles stimmt 

Wahlvorstandsschulung

Die Betriebsratswahlen werden vom Wahlvorstand vorbereitet und durchgeführt. 

 Das Gelingen der Wahl ist von der genauen Einhaltung der Verfahrens- und Form-

vorschriften sowie der Fristen abhängig. Unsere Schulung bereitet Wahlvorstands-

mitglieder dabei detailliert auf ihre Aufgaben vor. Im Mittelpunkt stehen die 

gesetzlichen Vorschriften aus dem Betriebsverfassungsgesetz und der Wahlord-

nung sowie Fragen der praktischen Umsetzung im Betrieb.

Nach einer mehrjährigen Wahlpause sollten sich auch „geübte“ Wahlvorstands-

mitglieder mit den aktuellen Entscheidungen der Arbeitsgerichte sowie den Vor-

schriften des Betriebsverfassungsgesetzes und der Wahlordnung erneut vertraut 

machen, um nicht fehlerhaft zu handeln.

Für Betriebe bis 50 (bzw. bis 100) wahlberechtigte Arbeitnehmer/-innen ist das 

 vereinfachte Wahlverfahren anzuwenden, ab 101 wahlberechtigten Arbeitneh-

mer innen und Arbeitnehmern in jedem Fall das normale Wahlverfahren. Wahl-

vorstände in Betrieben mit 51 bis 100 Wahlberechtigten können zwischen dem 

vereinfachten (verkürzten) und dem normalen Wahlverfahren wählen. Wenn Sie 

dazu das richtige Seminar suchen, beraten wir Sie gerne. 

www.verdi-bub.de/br-wahl

Hier finden Sie aktuelle Informationen, Hinweise und Tipps zur Betriebsratswahl, 

z.B. Wahlordnungen und Formulare zum Download, eine Rechtsprechungsüber-

sicht sowie  Antworten auf häufig gestellte Fragen.



104

Zielgruppe
Betriebsratsmitglieder

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch der BR-Grund-

seminare 1 und 2

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
17.03. – 19.03.2020 2100-2003171
Boltenhagen (Seehotel)

08.09. – 10.09.2020 1806-2009081
Memmelsdorf

Auffrischung BetrVG: Geschäftsführung des Betriebsrats sowie Beteiligung 

bei personellen Maßnahmen

Speziell für wiedergewählte Betriebsratsmitglieder

Der Besuch der Grundqualifizierungsseminare liegt für langjährige Betriebsratsmit-

glieder oft weit zurück. Diese Seminare noch einmal zu besuchen, bietet sich für viele 

nicht an, weil große Teile der Inhalte bekannt sind. Mit den „Fresh-up-Angeboten“ 

bieten wir Ihnen die Möglichkeit, in zweimal drei Tagen Ihre Rechtskenntnisse auf den 

aktuellen Stand zu bringen.

Der Schwerpunkt dieses Seminars liegt auf den Themen Arbeitsorganisation und 

personelle Maßnahmen. Sie werden mit gesetzlichen Veränderungen und aktueller 

Rechtsprechung zu diesen Bereichen vertraut gemacht. Fallbearbeitung reaktiviert 

und vertieft Ihre Kenntnisse.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Ein Blick auf die „Gepflogenheiten“ in der Geschäftsführung des Betriebsrats, 

Tipps und Hinweise zur Veränderung

�  Aktuelle Rechtsprechung zur Beteiligung bei Einstellung, Eingruppierung, 

Umgruppierung und Versetzung

�  Auffrischung und aktuelle rechtliche Entwicklungen zum Anhörungsverfahren

�  Beteiligungsrechte bei der Personalplanung

�  Entwicklungen im Bereich der betrieblichen Aus- und Weiterbildung

Betriebsverfassungsrecht
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Zielgruppe
Betriebsratsmitglieder

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch der BR-Grund-

seminare 1 bis 4

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
21.10. – 23.10.2020 1806-2010211
Memmelsdorf

Auffrischung BetrVG: Mitbestimmung des Betriebsrats in sozialen 

und wirtschaftlichen Angelegenheiten

Speziell für wiedergewählte Betriebsratsmitglieder

Dieses „Fresh-up-Seminar“ widmet sich der sogenannten sozialen Mitbestimmung 

und betrieblichen Veränderungsprozessen. Auch erfahrene Betriebsratsmitglieder 

nutzen oft nicht alle Möglichkeiten der Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten. 

Daher sollen – neben der Rechtsprechung – noch einmal die Handlungsfelder in Erin-

nerung gerufen werden.

Da betriebliche Veränderungsprozesse oft schleichend vorangehen, wird auch auf 

diesen Bereich besonderes Augenmerk gelegt. Wie kann ich Veränderungen erken-

nen? Welche Informationsrechte gibt es? Und wie gehe ich angemessen damit um?

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Rekapitulation – die Inhalte der sozialen Mitbestimmung

�  Das Verfahren der sozialen Mitbestimmung – Formalien und aktuelle Recht-

sprechung

�  Informationsbeschaffung und -bewertung

�  Erkennen und bewerten von betrieblichen (Veränderungs-)Prozessen

�  Aktive Gestaltung und Reaktionsmöglichkeiten
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Zielgruppe
Betriebsratsmitglieder

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
30.03. – 01.04.2020 1806-2003301
Rothenburg 
ob der Tauber

15.06. – 17.06.2020 1400-2006157
Dortmund (Ringhotel)

26.10. – 28.10.2020 1300-2010261
Berlin (Ostbahnhof)

Aktuelle Rechtsprechung zum Betriebsverfassungsgesetz und 

Gesetzesänderungen

Praktische Konsequenzen für die Arbeit des Betriebsrats

Das Betriebsverfassungsrecht wird durch die Rechtsprechung laufend interpretiert 

und ausgestaltet. Dies hat zum Teil erhebliche Konsequenzen für die praktische Arbeit 

des Betriebsrats. Auch Gesetzesänderungen können die Betriebsratsarbeit erheblich 

beeinflussen. Deshalb ist es für Betriebsratsmitglieder wichtig, über aktuelle Entwick-

lungen auf dem Laufenden zu sein.

Dieses Seminar stellt in kompakter Form die aktuelle Rechtsprechung und (mögliche) 

Gesetzesänderungen zum Betriebsverfassungsrecht dar, unter Einbeziehung der 

konkreten betrieblichen Problemstellung der Teilnehmenden.

Darstellung und Diskussion ausgewählter aktueller Rechtsprechung 

des EuGH, des Bundesarbeitsgerichts und der Instanzgerichte:

�  zur Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten

�  zu Informations-/Unterrichtungsrechten des Betriebsrats

�  zur Geschäftsführung des Betriebsrats

�  zur Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnahmen

�  zum Betriebs- und Arbeitnehmerbegriff

Betriebsverfassungsrecht
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Zielgruppe
Betriebsratsmitglieder

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
17.08. – 19.08.2020 1600-2008172
Gladenbach

Gestaltung und Einsatz von Betriebsvereinbarungen

Grundlagen: Inhalte, Gestaltung, Gültigkeit und Durchsetzung

Die Betriebsvereinbarung ist ein wichtiges Instrument bei der Ausübung der Mitbe-

stimmung; mit ihr nimmt der Betriebsrat gestaltenden Einfluss auf die konkreten 

Arbeitsbedingungen und die sozialen Konditionen für die Beschäftigten des Betriebs.

Als „Gesetz des Betriebs“ entfaltet die Betriebsvereinbarung Rechtswirkung für 

Arbeitnehmer/-innen, Arbeitgeber und Betriebsrat. Daher muss jeder Betriebsrat in 

der Lage sein, dieses Instrument effektiv und rechtlich korrekt zu handhaben. Im 

Seminar werden durch die exemplarische Bearbeitung einer Betriebsvereinbarung 

von der Regelungsabsicht bis zum Abschluss einer Vereinbarung alle anstehenden 

Fragen behandelt (formaler Aufbau, mögliche Inhalte sowie das gesamte Verfahren).

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Gesetz – Tarifvertrag – Betriebsvereinbarung – Einzelarbeitsvertrag: Zusammen-

wirken und Abgrenzung

�  Freiwillige und erzwingbare Betriebsvereinbarungen

�  Regelungsgegenstand und Geltungsbereich

�  Formalien, Geltungsdauer, Abschlussmängel, Nichtigkeit, Kündigung, Nach-

wirkung

�  Regelungskompetenz Betriebsrat – Gesamtbetriebsrat – Konzernbetriebsrat

�  Das Verhandlungsteam: Erfolgreiche Verhandlungsführung und Strategien

�  Scheitern der Verhandlung, Einrichtung der Einigungsstelle

�  Einhaltung von Betriebsvereinbarungen, Streitigkeiten
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Zielgruppe
Betriebsratsmitglieder

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
05.10. – 07.10.2020 1400-2010051
Dortmund 
(Mercure Centrum)

Gestaltung und Einsatz von Betriebsvereinbarungen

Aufbau: Umgang des Betriebsrats mit abgeschlossenen bzw. bestehenden Betriebs-

vereinbarungen (BV-Management)

Eine Betriebsvereinbarung schafft geltendes Recht im Betrieb. Damit eine Betriebsver-

einbarung jedoch auch eingehalten werden kann, müssen ihre Regelungsinhalte allen 

im Betrieb und vor allem den Mitgliedern des Betriebsrats bekannt sein.

Neben anderen Aufgaben hat der Betriebsrat die Einhaltung der im Betrieb geltenden 

Betriebsvereinbarungen zu überwachen. Nicht jede Betriebsvereinbarung sieht hier-

für ein Kontrollsystem vor, sodass es Sache des Betriebsrats ist, eine funktionierende 

und betrieblich angepasste Überwachung zu entwickeln.

Dagegen steht oft folgende Realität: Neu gewählte Betriebsratsmitglieder kennen die 

bestehenden Vereinbarungen nicht oder nur oberflächlich, nicht selten ist so manch 

alte Betriebsvereinbarung sogar niemandem im Betriebsrat richtig bekannt. Dies gilt 

umso mehr für Betriebsvereinbarungen, die vom Gesamt- oder gar Konzernbetriebsrat 

oder durch eine Verhandlungskommission des Betriebsrats abgeschlossen wurden.

Dieses Seminar richtet sich an neu gewählte oder nachgerückte Betriebsratsmitglie-

der. Es beantwortet Fragen zu Qualifizierungsansprüchen von Betriebsratsmitgliedern 

bei bestehenden Betriebsvereinbarungen, zum Umgang bei Verstößen gegen sie, zu 

Möglichkeiten der Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen (betrieblich oder 

gesetzlich) und viele weitere mehr.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Bekanntmachung abgeschlossener und vorhandener Betriebsvereinbarungen 

im Betriebsrat

�  Bekanntmachung im Betrieb

�  Überwachen der Einhaltung einer Betriebsvereinbarung

�  Kontinuierliches Überprüfen der Inhalte

�  Mögliche Schritte zur Anpassung
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Zielgruppe
Betriebsratsmitglieder

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG

Bemerkungen
Dieser Workshop wird nur 

betriebs-/unternehmens-

bezogen angeboten. 

Bitte nehmen Sie hierzu 

Kontakt zu uns auf.

Workshop: Einführung in bestehende Betriebsvereinbarungen

Kontrolle und Überwachung bestehender betrieblicher Regelungen

Nach oftmals langwierigen und nicht immer einfachen Verhandlungen können mit-

bestimmungspflichtige Angelegenheiten in Betriebsvereinbarungen geregelt werden. 

Eine Aufgabe des Betriebsrats ist es, die Einhaltung dieser Vereinbarungen zu über-

wachen.

Aber nicht nur für neu gewählte Betriebsratsmitglieder ist häufig nicht ganz klar, wel-

che betrieblichen Regelungen seit wann existieren. Doch wie soll dann die Einhaltung 

der Betriebsvereinbarungen überwacht werden, wenn diese selbst, ihre Inhalte und 

Anlagen nicht bekannt bzw. klar sind?

Liegt der Abschluss einer Betriebsvereinbarung schon länger zurück, muss zudem 

überprüft werden, ob die Regelungen noch mit den geltenden Gesetzen, Tarifverträ-

gen oder der aktuellen Rechtsprechung vereinbar sind. Falls nicht, kann sich daraus die 

Unwirksamkeit der Betriebsvereinbarung ergeben. Somit könnten Ansprüche der 

Beschäftigten verloren gehen.

Der Workshop bietet die Möglichkeit, die Vereinbarkeit der betrieblichen Regelungen 

mit höherrangigem Recht und mit den aktuellen betrieblichen Bedingungen zu prüfen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Kennenlernen der jeweiligen betrieblichen Regelungen

�  Vorgehensweise bei der Kontrolle und Überprüfung auf Vereinbarkeit mit höher-

rangigem Recht

�  Müssen Betriebsvereinbarungen möglicherweise nach- oder neu verhandelt 

werden?

�  Strategie und weitere Arbeitsplanung zur Anpassung/Aktualisierung bestehender 

Betriebsvereinbarungen

�  Welche Ressourcen werden benötigt – intern wie extern (Qualifizierung, Sach-

verstand)?

Betriebsverfassungsrecht
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Zielgruppe
Betriebsratsmitglieder

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
20.01. – 22.01.2020 1600-2001203
Frankfurt am Main 
(mainhaus Stadthotel)

Betriebsratsrechte einfordern und durchsetzen!

Rechtsgrundlagen aus dem Betriebsverfassungsgesetz, Strategien und Handlungs-

möglichkeiten des Betriebsrats

Interessenvertretung ohne Interessenkonflikte ist kaum denkbar. Mit diesen sollte 

souverän, sachlich und lösungsorientiert umgegangen werden.

Dem Betriebsrat stellen sich dabei aber häufig folgende Fragen: Welche rechtlichen 

Instrumente und Argumente stehen zur Durchsetzung der Rechte des Betriebsrats zur 

Verfügung? Lässt sich (gemeinsam mit dem Arbeitgeber) ein verbindlicher, konflikt- 

und kompromissfähiger Umgangsstil entwickeln, der auf der Einhaltung fairer Regeln 

beruht? Wie kann der Betriebsrat reagieren, wenn dies nicht funktioniert?

Das Seminar will für die Durchsetzung der Betriebsratsrechte die erforderliche Rechts-

sicherheit vermitteln und die Handlungskompetenzen des Betriebsrats stärken.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Überblick: Inhalt und Umfang der Beteiligungsrechte des Betriebsrats

�  Verletzung der Betriebsratsrechte durch den Arbeitgeber – Ursachen, Formen 

und Auswirkungen für Betriebsrat und Beschäftigte

�  Betriebsratsrechte einfordern – Ziele, Strategien und Wege

�  Rechtliche (Sanktions-)Mittel der Durchsetzung von Betriebsratsrechten aus dem 

BetrVG

�  Grundsatz der „vertrauensvollen Zusammenarbeit“ im BetrVG, Fairness, Respekt, 

Konfliktmanagement

�  Schutz von Betriebsratsmitgliedern und Betriebsratsrechten

�  Handlungsschritte des Betriebsrats mit der Belegschaft kommunizieren

�  Erfolgreiche Praxisfälle, aktuelle Rechtsprechung
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Zielgruppe
Betriebsratsmitglieder

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
25.05. – 27.05.2020 1400-2005251
Willingen 
(Rüters Parkhotel)

Behinderung der Betriebsratsarbeit

Wo beginnt sie, und was kann man dagegen tun?

Das Betriebsverfassungsgesetz enthält klare Regelungen, wie die Vertretung der 

Interessen der Beschäftigten durch den Betriebsrat und die Zusammenarbeit mit dem 

Arbeitgeber funktionieren soll. Die Realität sieht leider häufig anders aus: Der Arbeit-

geber hält sich nicht an die Regeln, es kommt zu Konflikten; das Gremium oder einzel-

ne Mitglieder werden in der Betriebsratsarbeit behindert und sogar systematisch 

bekämpft.

Ziel des Seminars ist es, zu klären, wann eine Behinderung der Betriebsratsarbeit 

beginnt bzw. vorliegt. Welche rechtlichen und strategischen Möglichkeiten hat der 

Betriebsrat, um sich gegen die Behinderung seiner Arbeit oder einzelner Mitglieder 

zu wehren?

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Wann liegt eine Behinderung der Betriebsratsarbeit vor?

�  Formen und Methoden der Behinderung des Betriebsratsgremiums bzw. einzelner 

Mitglieder

�  Union Busting als Instrument der Behinderung der Betriebsratsarbeit – Akteure 

und deren Strategien

�  Verbot der Behinderung des Betriebsrats nach dem BetrVG: Grundsatz der vertrau-

ensvollen Zusammenarbeit, Behinderungsverbot

�  Strategien, Handlungs- und Sanktionsmöglichkeiten des Betriebsrats nach dem 

BetrVG (z.B. Unterlassungsansprüche, Ordnungswidrigkeiten, Straftaten usw.)

�  Öffentlichkeitsarbeit: Information und Einbeziehung von Belegschaft und Betriebs-

fremden (mögliche Instrumente und rechtliche Zulässigkeit)
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Zielgruppe
Betriebsratsmitglieder

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG

Seminargebühr
380,00 € 

Die Tagesverpflegung ist in 

der Seminargebühr bereits 

enthalten.

Termin/Ort Sem.-Nr.
12.02.2020 1900-2002121
Stuttgart-Degerloch

04.05.2020 1600-2005044
Frankfurt am Main 
(DGB-Haus)

18.05.2020 1700-2005181
Dresden (Amedia Hotel)

16.09.2020 1900-2009161
Stuttgart-Degerloch

01.10.2020 1806-2010011
Nürnberg (cph)

Haftung als Betriebsrat?

Das Seminar befasst sich mit dem Themenkomplex der Arbeitnehmerhaftung, 

schwerpunktmäßig mit der Haftung des Betriebsrats.

Was ist, wenn der Betriebsrat die Kolleginnen/Kollegen falsch berät und diese 

dadurch Nachteile erleiden? Kann der Betriebsrat als Gremium zu Schadensersatz 

verpflichtet werden? Welche Kosten muss der Betriebsrat im Schadensfall tragen? 

Haftungsrechtlich relevante Fälle und deren rechtliche Folgen werden anhand von 

Beispielen anschaulich dargestellt.

Denn wer mit diesen Haftungsfragen vertraut ist, weiß sich als Betriebsratsmitglied 

in der täglichen Praxis zu behaupten.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Rechtliche Grundlagen zur Arbeitnehmerhaftung: Voraussetzungen, Haftungs-

beschränkungen und -erleichterungen

�  Rechtliche Stellung des Betriebsrats

�  Einzelne Pflichten des Betriebsrats, u.a. Geheimhaltungspflicht 

gem. §§ 79, 120 BetrVG

�  Haftung als Organ, Haftung einzelner Betriebsratsmitglieder

�  Fehlerhafte Beratung der Beschäftigten

�  Kostenhaftung einzelner Betriebsratsmitglieder bei fehlendem Gremiumsbeschluss

�  Aktuelle Rechtsprechung zur Haftung des Betriebsrats und seiner Mitglieder 

(BAG, BGH)
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Zielgruppe
Betriebsratsmitglieder, 

Ersatzmitglieder

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG

Seminargebühr
380,00 € 

Die Tagesverpflegung ist in 

der Seminargebühr bereits 

enthalten.

Bemerkungen
Eine Teilnahme ist nur 

nach vorheriger Kosten-

übernahmeerklärung des 

Arbeitgebers möglich.

Termin/Ort Sem.-Nr.
12.05.2020 1806-2005121
Nürnberg (Ringhotel)

13.05.2020 1900-2005131
Stuttgart-Degerloch

19.05.2020 1700-2005191
Dresden (Amedia Hotel)

25.05.2020 1422-2005252
Düsseldorf (ver.di b+b)

Das Ersatzmitglied im Betriebsrat

Voraussetzungen für die Beteiligung an der Betriebsratsarbeit, Rechte des 

Ersatzmitglieds

Ersatzmitglieder haben innerhalb und außerhalb des Gremiums eine wichtige Funktion.

Zum einen bleibt das Gremium durch sie beschlussfähig. Darüber hinaus kann die täg-

liche Betriebsratsarbeit durch sie unterstützt und der Wirkungskreis des Betriebsrats 

vergrößert werden. Und immer dann, wenn sie zum Einsatz kommen, werden sie 

automatisch zum gleichberechtigten Betriebsratsmitglied.

In Ihrem Betriebsratsgremium kommen Ersatzmitglieder häufiger zum Einsatz? Es sollte 

aber auch das „richtige“ sein: Es besteht ein Minderheitenschutz nach § 15 Abs. 2 

BetrVG, und eventuell müssen auch verschiedene Listen im Betriebsrat vertreten sein. 

Zudem ist es wichtig, dass die Ersatzmitglieder genug Kenntnisse haben, um im Zwei-

felsfall zu wissen, worüber sie abstimmen.

Oder sind Sie selber Ersatzmitglied? Wenn Sie zur Betriebsratssitzung geladen wer-

den, fühlen Sie sich wie in der zweiten Reihe oder gar als unliebsamer Notnagel?

Wir bieten Ihnen einen komprimierten Überblick über die Voraussetzungen für das 

Nachrücken von Ersatzmitgliedern im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Wann muss welches Ersatzmitglied geladen werden, wann nicht?

�  Rechtzeitige Einladung und Mitteilung der Tagesordnung

�  Wie kann das Ersatzmitglied immer auf dem aktuellen Stand der Betriebsratsarbeit 

gehalten werden?

�  Praktische Fragen der Arbeitsorganisation: Vorbereitungszeiten, Protokoll- und 

Akteneinsicht

�  Dürfen Ersatzmitglieder von allen Sitzungen des Betriebsrats die Protokolle 

einsehen?

�  Mögliche Formen der dauerhaften Beteiligung der Ersatzmitglieder an der 

Betriebsratsarbeit
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Zielgruppe
Betriebs-/Gesamtbetriebs-

ratsmitglieder

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Grundkenntnisse in 

MS-Office (vorzugs weise 

Excel)

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
02.11. – 04.11.2020 1600-2011024
Gladenbach

Wirf da bitte mal ’nen Blick drauf!

Der Betriebsrat und das Recht der Einsichtnahme in Bruttolohn- und -gehaltslisten

„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ – diesem Grundsatz wird jeder Betriebsrat schnell 

zustimmen. Doch in der betrieblichen Praxis gestaltet sich die Durchsetzung oft 

schwierig. Sinnvoll ist es, wenn der Betriebsrat regelmäßig die Bruttolohn- und 

-gehaltslisten einsieht. Nach welchen Regeln die Einsichtnahme erfolgt und was mit 

den erhaltenen Informationen getan werden kann, ist Thema dieses Seminars.

Zunächst werden die betriebsverfassungsrechtlichen Grundlagen geklärt. Danach 

geht es um Fragen zur Erhebung und Auswertung aller relevanten Daten. Sie erfah-

ren, wie Sie konkret handeln können, um Ungleichbehandlungen in Ihrem Betrieb 

angemessen zu begegnen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Klärung der rechtlichen Grundlagen

�  Eingruppierung gemäß § 99 BetrVG

�  Die Grundlagen zur Einsichtnahme in Bruttolohn- und -gehaltslisten gemäß 

§ 80 Abs. 2 BetrVG

�  Erhebung und Auswertung der Daten (MS Excel)

�  Aspekte des Datenschutzes

�  Initiativrecht und Überwachungspflichten des Betriebsrats

�  Lohngerechtigkeit als Thema für die betriebliche Öffentlichkeit

Betriebsverfassungsrecht
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Zielgruppe
Betriebsratsmitglieder

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
Dieses Thema bieten wir 

auch branchen-/unterneh-

mensbezogen an. 

Bitte nehmen Sie hierfür 

Kontakt mit uns auf.

Termin/Ort Sem.-Nr.
27.04. – 29.04.2020 1900-2004271
Mosbach

Betriebsänderung, Interessenausgleich, Sozialplan

Handlungsmöglichkeiten des Betriebsrats bei Betriebsänderungen

Wir machen zu! Personal soll abgebaut werden! Wir ziehen um! Wir bauen neu! Wir 

werden zusammengelegt! – Dies sind nur einige der Möglichkeiten, die zu einer 

Betriebsänderung nach §§ 111 ff. BetrVG führen und erhebliche Beteiligungsrechte 

des Betriebsrats auslösen können.

Thematisiert wird alles rund um Betriebsänderungen, insbesondere Fragen der Einbe-

ziehung der Belegschaft, des Interessenausgleichs, des Sozialplans und die Frage nach 

dem strategisch richtigen Vorgehen des Betriebsrats. Im Seminar werden auch die mit 

einer Betriebsänderung im Zusammenhang stehenden Beteiligungs- und Mitbestim-

mungsrechte erläutert.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Formen und Möglichkeiten des Erkennens von Betriebsänderungen

�  Folgen für die Belegschaft

�  Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats

�  Informations- und Beratungsrechte des Betriebsrats

�  Interessenausgleich/Sozialplan

�  Das Recht des Betriebsrats auf Hinzuziehung von Beratern/Sachverständigen

�  Verfahren zur Durchsetzung von Mitbestimmungsrechten

�  Fragen im Zusammenhang mit Betriebsübergang und Unternehmensumwandlung
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Zielgruppe
Betriebsratsmitglieder

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
19.10. – 21.10.2020 1600-2010192
Gladenbach

Außertarifliche Angestellte

Besondere betriebliche Regelungsnotwendigkeiten

Beschäftigte, die eine Vergütung erhalten, welche über der höchsten Entgelt-/Gehalts-

gruppe eines Tarifvertrags liegt, sind außertarifliche Angestellte (AT). Aber bei welchen

Angelegenheiten ist der Betriebsrat auch für diese Beschäftigten zuständig und muss 

beteiligt werden?

Das Seminar stellt die arbeits- und tarifrechtlichen Besonderheiten der AT-Angestellten

dar und zeigt die Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats bei per-

sonellen Angelegenheiten und bei Fragen der innerbetrieblichen Lohn- und Arbeits-

zeitgestaltung. Zudem wird kritisch der Frage nachgegangen, ob eine AT-Anstellung 

wirklich immer zum Vorteil der betroffenen Beschäftigten ist.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Unterschied zwischen AT-Angestellten und tariflich angestellten Beschäftigten

�  Besonderheiten der AT-Anstellung in arbeits- und tarifrechtlicher Hinsicht

�  Inhalt, Grenzen und Zulässigkeit einzelvertraglicher Regelungen – aktuelle Recht-

sprechung

�  Inhalt und Umfang der Beteiligungsrechte des Betriebsrats

�  Betriebsvereinbarungen zu Arbeits- und Gehaltsbedingungen von AT-Angestellten

�  Vor- und Nachteile von AT-Anstellungen

�  AT-Anstellung als Umgehung des Tarifvertrags

�  Ziele und Strategien des Betriebsrats

Betriebsverfassungsrecht
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Zielgruppe
Betriebsratsmitglieder, 

Mitglieder der Schwer-

behindertenvertretung

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
29.06. – 01.07.2020 1600-2006297
Frankfurt am Main 
(mainhaus Stadthotel)

07.10. – 09.10.2020 2100-2010071
Walsrode

Besondere Anforderungen der Betriebsratsarbeit im Gemeinschaftsbetrieb

Durch Ausgliederung von Aufgaben oder Betriebsteilen oder durch die Übernahme 

von Betrieben wurden in vielen Branchen in den letzten Jahren teilweise sehr komple-

xe Unternehmensstrukturen geschaffen. Häufig erfolgt die operative Unternehmens-

leitung und Steuerung der Gesamtorganisation einheitlich. Damit ist gemäß Betriebs-

verfassungsgesetz nur ein Betriebsrat für mehrere Betriebe eines Unternehmens 

zuständig.

Im Seminar werden die betriebsverfassungs-, aber auch die individual- und tarifrecht-

lichen Auswirkungen der Bildung eines Gemeinschaftsbetriebs sowie die besonderen 

Anforderungen an die Arbeit des Betriebsrats dargestellt.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Voraussetzungen und Formen des Gemeinschaftsbetriebs

�  Folgen der Zuständigkeit des Betriebsrats für mehrere Betriebe, z.B. bei der Aus-

übung der Beteiligungsrechte; Abgrenzung der Zuständigkeiten zum Gesamt-/

Konzernbetriebsrat

�  Besonderheiten beim Personaleinsatz: Arbeitnehmerüberlassung, Konzernleihe, 

Werk-/Dienstverträge

�  Berechnung von Schwellenwerten im Gemeinschaftsbetrieb, z.B. bei der Bildung 

eines Wirtschaftsausschusses oder bei der Bestimmung der Voraussetzungen für 

Verhandlungen über einen Interessenausgleich

�  Auswirkungen auf das Kündigungsschutzrecht (Sozialauswahl, Prüfung freier 

Arbeitsplätze etc.)

�  Anwendung und Wirkung von Tarifverträgen („Ein Betrieb, ein Tarifvertrag!?“)

�  Möglichkeiten der Einbeziehung der Beschäftigten in die Arbeit des Betriebsrats

�  Strategische Ausrichtung von Betriebsräten in Gemeinschaftsbetrieben

Betriebsverfassungsrecht



118

Zielgruppe
Betriebsratsmitglieder

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
Gerne bieten wir Ihnen die-

ses Seminar speziell für Ihr 

Gremium an. 

Bitte nehmen Sie hierzu 

Kontakt mit uns auf.

Termin/Ort Sem.-Nr.
06.04. – 08.04.2020 1300-2004061
Berlin (Ostbahnhof)

Zwischen Tendenzschutz und Mitbestimmung

Betriebsratsarbeit in Tendenzbetrieben

Sie arbeiten in einem eindeutigen Tendenzbetrieb und fragen sich, was ein Betriebsrat 

hier ausrichten kann? Ihr Arbeitgeber behauptet, einen Tendenzbetrieb zu führen, in 

dem kein Betriebsrat gebraucht werde? Oder er überlegt laut, sich demnächst als 

„Tendenzbetrieb“ zu bezeichnen, um den Betriebsrat einschränken zu können?

Betriebsräte in Tendenzbetrieben haben dieselben Aufgaben wie die in anderen 

Betrieben. Nur in kleinen Teilbereichen gibt es eingeschränkte Rechte, aber viele 

Möglichkeiten! Dieses Seminar bietet einen systematischen Überblick über tendenz-

bedingte Sonderregelungen des BetrVG. Es befasst sich schwerpunktmäßig mit per-

sonellen Einzelmaßnahmen wie Versetzung, Einstellung oder Kündigung. Es ermög-

licht Austausch und fördert die praktische Alltagsarbeit.

Sie erhalten einen Überblick über das ursprüngliche Ziel des Tendenzschutzes und 

bekommen Hinweise, um zu überprüfen, ob es sich wirklich um einen „Tendenzbe-

trieb“ handelt. Darüber hinaus werden die rechtlichen und praktischen Aspekte der 

Beschränkung Ihrer Arbeit durch den Tendenzschutz im Betriebsverfassungsrecht 

behandelt.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Die Bestimmungen des § 118 Abs. 1 BetrVG

�  Definition: Tendenzträger/-in

�  Bedeutung für die Betriebsratsarbeit

�  Personelle Angelegenheiten

�  Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte

�  Betriebsratsarbeit ohne Wirtschaftsauschuss: Es gibt Alternativen

�  Die Rechtsprechung zu Tendenzbetrieben

Betriebsverfassungsrecht
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Zielgruppe
Betriebsratsmitglieder

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
24.02. – 26.02.2020 1700-2002242
Fulda (Hotel Fulda Mitte)

12.10. – 14.10.2020 1700-2010122
Dresden (Amedia Hotel)

Der Betriebsausschuss

Mitglieder, Aufgaben, Arbeitsorganisation und Geschäftsführung

Hat ein Betriebsrat neun oder mehr Mitglieder, ist zwingend ein Betriebsausschuss zu 

bilden. Dieser übernimmt dann die laufenden Geschäfte des Betriebsrats. Weitere 

Aufgaben können vom Betriebsrat auf den Betriebsausschuss zur selbstständigen 

Erledigung übertragen werden.

Folgende Fragen werden im Seminar beantwortet: Wer ist Mitglied im Betriebsaus-

schuss? Welche Rechte und Pflichten hat der Ausschuss? Was darf er – und was nicht? 

Was sind die „laufenden Geschäfte“ des Betriebsrats? Was ist Voraussetzung für eine 

ordnungsgemäße Beschlussfassung im Betriebsausschuss? Wie kann er für eine effizi-

ente und effektive Arbeit des Betriebsrats genutzt werden?

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Ordnungsgemäße Wahl und Übertragung der Aufgaben auf den Betriebs-

ausschuss

�  Stellung und Aufgaben des Betriebsausschusses

�  Definition der Begriffe „laufende Geschäfte“ und „selbstständige Erledigung“

�  Zwingende Vorschriften zur Geschäftsführung des Betriebsausschusses

�  Arbeitsorganisation und Arbeitsweise im Betriebsausschuss

�  Formen der Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat, Möglichkeiten der Einbezie-

hung aller BR-Mitglieder in die Ausschussarbeit

Betriebsverfassungsrecht
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Zielgruppe
Gesamtbetriebsrats-

mitglieder

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
Das Seminar kann auch 

unternehmensbezogen 

gebucht werden. 

Bitte nehmen Sie hierzu 

Kontakt mit uns auf.

Termin/Ort Sem.-Nr.
27.04. – 29.04.2020 1600-2004271
Gladenbach

31.08. – 02.09.2020 1600-2008315
Gladenbach

Gesamtbetriebsrat – Aufgaben, Kompetenzen, Organisation der Arbeit

Grundlagen und Praxis der Arbeit im Gesamtbetriebsrat

Die Arbeit im Gesamtbetriebsrat ist häufig durch andere Themen geprägt als im 

Betriebsrat. Die politischen Abstimmungsprozesse zwischen Betriebsräten und 

Gesamtbetriebsrat sowie die Informationspolitik im Unternehmen brauchen beson-

dere Aufmerksamkeit.

Ob ein Thema durch den Gesamtbetriebsrat oder durch die Einzelbetriebsräte bear-

beitet werden soll, ist häufig nicht von Beginn an klar. Umfangreiche Frage- und 

Problemstellungen, lange Projektzeiten und das Zusammenwirken verschiedenster 

Stellen im Unternehmen müssen organisiert und strukturiert bearbeitet werden.

Den Satz „Davon höre ich zum ersten Mal!“ kennt zwar auch jeder Betriebsrat – 

gegenüber dem Gesamtbetriebsrat kommt er aber öfter vor. Informationsarbeit ist 

für den Erfolg eines Gesamtbetriebsrats enorm wichtig, da er häufig unterschiedliche 

Interessenlagen in den Betrieben auf einen gemeinsamen Nenner bringen muss.

In diesem Seminar besprechen wir verschiedene Modelle für eine erfolgreiche Alltags-

arbeit des Gesamtbetriebsrats, für den Umgang mit unterschiedlichen Interessenlagen

in den Betrieben und welche typischen Vorgehensweisen es auf Arbeitgeber- und 

Arbeitnehmerseite gibt.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Zuständigkeit des Gesamtbetriebsrats und Verhältnis zu den Betriebsräten

�  Gremienaufbau und Zusammenarbeit

�  BR, GBR, KBR und deren Ausschüsse – mögliche Wege der Informations- und 

Arbeitspolitik

�  Arbeiten in Projekten

�  Informationswege in Unternehmen

�  Öffentlichkeits- und Informationsarbeit des Gesamtbetriebsrats

�  Gesamtbetriebsvereinbarungen – mögliche Inhalte, Zustandekommen usw.

Betriebsverfassungsrecht



121

Zielgruppe
Mitglieder von Konzern-

betriebsräten

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
Das Seminar kann auch 

unternehmens-/konzern-

bezogen gebucht werden. 

Bitte nehmen Sie hierzu 

Kontakt mit uns auf.

Termin/Ort Sem.-Nr.
21.04. – 23.04.2020 1806-2004211
Rothenburg 
ob der Tauber

Konzernbetriebsrat – Aufgaben, Kompetenzen, Geschäftsführung 

und Organisation der Arbeit

Durch Beschlüsse der einzelnen Gesamtbetriebsratsgremien kann für einen Konzern 

nach § 18 Aktiengesetz ein Konzernbetriebsrat errichtet werden. Dafür sind überein-

stimmende Beschlüsse der Gesamtbetriebsräte der Unternehmen erforderlich, in denen

50 Prozent der Arbeitnehmer/-innen des Konzerns beschäftigt sind. Aber was ist ein 

Konzern? Wofür ist ein Konzernbetriebsrat zuständig, und wie weit gehen seine 

Befugnisse?

Das Seminar erläutert die Grundlagen und rechtlichen Voraussetzungen für die Er-

richtung eines Konzernbetriebsrats. Dargestellt werden die Zuständigkeiten und die 

Erfordernisse der Zusammenarbeit und Abstimmung mit den anderen betriebsver-

fassungsrechtlichen Gremien.

Aber auch mögliche Konfliktpunkte der Zusammenarbeit (innerhalb des Konzern-

betriebsrats und mit anderen Gremien) aufgrund unterschiedlicher Interessenlagen 

werden behandelt und Verbesserungsmöglichkeiten entwickelt.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Zuständigkeiten, Rechte und Pflichten des Konzernbetriebsrats nach BetrVG

�  Konzernbegriff nach dem Betriebsverfassungsgesetz

�  Zusammensetzung des Konzernbetriebsrats

�  Zusammenwirken, Informationsfluss und Abstimmung im Konzernbetriebsrat und 

zwischen den Gremien

�  Konzernbetriebsvereinbarungen: Welche Inhalte werden üblicherweise darin 

geregelt? Welche Handlungsspielräume haben Betriebsräte hierbei?

�  Zusammensetzung, Geschäftsführung, Sitzungen, Geschäftsordnung, Ausschüsse 

des Konzernbetriebsrats

�  Informationspflichten des Arbeitgebers gegenüber dem Konzernbetriebsrat

�  Ziele und Strategien des Konzernbetriebsrats

Betriebsverfassungsrecht
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Zielgruppe
Betriebsratsmitglieder

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
25.03. – 27.03.2020 1300-2003251
Berlin-Wannsee

05.10. – 07.10.2020 1600-2010052
Frankfurt am Main 
(mainhaus Stadthotel)

Gestaltung von Arbeitsbedingungen in Betrieben ohne Tarifbindung

Rechte und Handlungsmöglichkeiten des Betriebsrats

Viele Betriebe fallen nicht unter den Anwendungsbereich eines Tarifvertrags, etwa 

weil der Arbeitgeber nicht tarifgebunden ist. Was heißt das für die Beschäftigten und 

die Arbeit des Betriebsrats? Welche rechtlichen Normen zur Arbeitszeit, zur Entgelt-

gestaltung oder zum Urlaub kommen zur Anwendung? Welche Möglichkeiten und 

Rechte zur Gestaltung der Arbeitsbedingungen hat der Betriebsrat, und wie kann er 

diese durchsetzen? Können tarifvertragliche Regelungen auch über den Arbeitsver-

trag oder über Betriebsvereinbarungen gelten?

Im Seminar werden die rechtlichen Voraussetzungen der Anwendung von Tarifverträ-

gen bei Arbeitgebern ohne Tarifvertrag oder bei Verbandsaustritt erläutert. Die Betei-

ligungsrechte, Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten des Betriebsrats zur Schaf-

fung von fairen Arbeitsbedingungen (zum Beispiel durch Betriebsvereinbarungen) 

werden dargestellt.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Unterschiede zwischen Gesetzen, Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen 

bezüglich Geltung und Inhalt

�  Besonderheiten und Folgen bei Verbandsaustritt des Arbeitgebers – Unterschied 

zwischen tarifgebundenen und nicht tarifgebundenen Betrieben

�  Möglichkeit der Geltung von Tarifverträgen über arbeitsvertragliche Bezugnahme-

klauseln oder über Betriebsvereinbarungen

�  Umfang und Reichweite der Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte in nicht 

tarifgebundenen Betrieben (z.B. bei der Mitbestimmung in sozialen und personel-

len Angelegenheiten)

�  Regelungsabreden und Betriebsvereinbarungen als Gestaltungsinstrumente für 

das Arbeitsentgelt sowie für faire Arbeitsbedingungen

�  Durchsetzbarkeit der Rechte des Betriebsrats in Betrieben ohne Tarifbindung

Betriebsverfassungsrecht
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Zielgruppe
Betriebs-/Gesamtbetriebs-

ratsmitglieder

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
30.03. – 01.04.2020 1600-2003304
Frankfurt am Main 
(Das Spenerhaus)

03.06. – 05.06.2020 2100-2006031
Walsrode

28.10. – 30.10.2020 1400-2010282
Wuppertal

Gestaltung von Entgeltsystemen in Betrieben ohne Tarifbindung

Rechte und Handlungsmöglichkeiten des Betriebsrats

Viele Betriebsräte, vor allem in Klein- und Mittelbetrieben, stehen vor der Aufgabe, 

mit dem Arbeitgeber Vereinbarungen zu einer gerechten Eingruppierung der Beschäf-

tigten zu treffen, weil sie keinem Tarifvertrag unterliegen. Dafür benötigen sie Kriterien,

um ein gelungenes Entgeltsystem zu schaffen, das Willkür und Ungerechtigkeit ver-

hindert.

Dieses Seminar wendet sich an Betriebsratsmitglieder in nicht tarifgebundenen 

Betrieben. Neben allgemeinen Grundlagen zu verschiedenen Gehaltssystemen stehen 

Bewertungsmethoden und Erhebungsinstrumente zur Vorbereitung von Verhandlun-

gen im Mittelpunkt des Seminars.

Als Betriebsratsmitglied bewegen Sie sich bei der Entgeltgestaltung immer auf dem 

Grat zwischen betrieblichen Regelungsmöglichkeiten nach dem Betriebsverfassungs-

gesetz und den Rechten der Gewerkschaften im Rahmen der Tarifautonomie. Daher 

werden die rechtlichen Möglichkeiten und Einschränkungen selbstverständlich eben-

falls in den Blick genommen.

Die fachlichen Fragen verknüpfen wir im Seminar mit Ihren Praxisbeispielen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Überblick über verschiedene Zeitlohn- und Gehaltssysteme

�  Grundlagen zur Lohn- und Gehaltsfindung im Betrieb

�  Formen der Arbeitsbewertung

�  Rechtliche Grundlagen nach dem Betriebsverfassungsgesetz

�  Mitbestimmungsrechte nach § 87 Abs. 1 Ziff. 10 und 11 BetrVG

�  Zulagen, Prämien und andere Zusatzleistungen

�  Eckpunkte einer Betriebsvereinbarung zur Entlohnung

Betriebsverfassungsrecht
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Zielgruppe
Personalratsmitglieder

Freistellung
§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
295,00 € 

Die Tagesverpflegung ist in 

der Seminargebühr bereits 

enthalten.

Termin/Ort Sem.-Nr.
06.10.2020 1500-2010061
Mainz (INNdependence)
Nach LPersVG 
Rheinland-Pfalz

08.10.2020 1500-2010081
Kirkel
Nach SPersVG

Der Personalrat vor der Wahl

Tagesseminar für Personalratsmitglieder zur Vorbereitung der Personalratswahl

Vor den anstehenden Personalratswahlen stellen sich unter anderem folgende Fra-

gen: Was muss vom Personalrat vor der Wahl alles beachtet werden? Wie können 

Wissen und Erfahrung mittel- und langfristig gesichert werden, und wie findet man 

ausreichend Kandidierende? Wie geht der Personalrat mit Störfeuer während der 

Wahl um?

Antworten auf diese Fragen sind auch deshalb wichtig, um die anstehenden Wahlen 

strategisch richtig angehen zu können.

Im Seminar erfolgt ein Überblick über die wichtigsten allgemeinen Aufgaben des 

Personalrats vor der Wahl. Es werden Möglichkeiten vorgestellt, wie sich die Personal-

ratswahl aktiv gestalten lässt. Zudem werden aktuelle Entscheidungen der Arbeits-

gerichte zum Thema „Wahlvorbereitung“ vorgestellt.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Überblick über die allgemeinen Aufgaben des Personalrats vor der Wahl

�  Kandidatenfindung und Wahlwerbung – wie geht’s, was ist erlaubt?

�  Störfeuer während der Wahlzeit – wie gehen wir damit um?

�  Wissenstransfer und Übergabe von Projekten des Personalrats

�  Aktuelle Rechtsprechung zur Wahlvorbereitung

Besuchen Sie unsere speziellen Seiten zu den Personalratswahlen: 

www.verdi-bub.de/pr-wahl

Dort finden Sie aktuelle Informationen, Hinweise und Tipps sowie Antworten 

auf häufig gestellte Fragen.

Personalvertretungsrecht
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Zielgruppe
Wahlvorstandsmitglieder

Freistellung
§ 24 Abs. 2 BPersVG

Seminargebühr
295,00 € 

Die Tagesverpflegung ist in 

der Seminargebühr bereits 

enthalten.

Termin/Ort Sem.-Nr.
14.01.2020 1500-2001141
Mainz (INNdependence)
Für Jobcenter

16.01.2020 1500-2001161
Neuwied

21.01.2020 1500-2001211
Landstuhl

28.01.2020 1500-2001281
Mainz (INNdependence)

Personalratswahl nach BPersVG: Damit alles stimmt

Wahlvorstandsschulung für Wahlen nach dem Bundespersonalvertretungsgesetz

Die Wahlen zum Personalrat werden vom Wahlvorstand vorbereitet. Er muss für die 

ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung zahlreiche Vorschriften und Fris-

ten beachten. Das Gelingen der Wahl ist von der genauen Einhaltung der Verfahrens- 

und Formvorschriften abhängig.

In unserem Seminar können sich Wahlvorstandsmitglieder auf ihre Aufgaben vorbe-

reiten. Im Mittelpunkt stehen die Wahlvorschriften des Personalvertretungsgesetzes 

und der Wahlordnung sowie deren praktische Umsetzung.

Nach einer mehrjährigen Wahlpause sollten sich auch „geübte“ Wahlvorstandsmit-

glieder mit den aktuellen Entscheidungen der Arbeitsgerichte sowie den Vorschriften 

des Personalvertretungsgesetzes und der Wahlordnung erneut vertraut machen, um 

nicht fehlerhaft zu handeln.

Besuchen Sie unsere speziellen Seiten zur Personalratswahl nach BPersVG:

www.verdi-bub.de/bpersvg-wahl 

Dort finden Sie aktuelle Informationen, Hinweise und Tipps, eine Rechtsprechungs-

übersicht sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen.

Personalvertretungsrecht
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Zielgruppe
Wahlvorstandsmitglieder

Freistellung
§ 18 Abs. 3 und 4 

LPersVG RLP

Seminargebühr
295,00 € 

Die Tagesverpflegung ist in 

der Seminargebühr bereits 

enthalten.

Termin/Ort Sem.-Nr.
01.12.2020 1500-2012011
Mainz (INNdependence)

Personalratswahl nach LPersVG RLP: Damit alles stimmt

Wahlvorstandsschulung für Wahlen nach dem Landespersonalvertretungsgesetz 

Rheinland-Pfalz

Die Wahlen zum Personalrat werden vom Wahlvorstand vorbereitet. Er muss für die 

ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung zahlreiche Vorschriften und Fris-

ten beachten. Das Gelingen der Wahl ist von der genauen Einhaltung der Verfahrens- 

und Formvorschriften abhängig.

In unserem Seminar können sich Wahlvorstandsmitglieder auf ihre Aufgaben vorbe-

reiten. Im Mittelpunkt stehen die Wahlvorschriften des Personalvertretungsgesetzes 

und der Wahlordnung sowie deren praktische Umsetzung.

Nach einer mehrjährigen Wahlpause sollten sich auch „geübte“ Wahlvorstandsmit-

glieder mit den aktuellen Entscheidungen der Arbeitsgerichte sowie den Vorschriften 

des Personalvertretungsgesetzes und der Wahlordnung erneut vertraut machen, um 

nicht fehlerhaft zu handeln.

Besuchen Sie auch unsere speziellen Seiten zur Personalratswahl nach LPersVG RLP:

www.verdi-bub.de/lpersvg-rlp-wahl 

Dort finden Sie aktuelle Informationen, Hinweise und Tipps, eine Rechtsprechungs-

übersicht sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen.

Personalvertretungsrecht
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Zielgruppe
Wahlvorstandsmitglieder

Freistellung
§ 24 Abs. 2 SPersVG

Seminargebühr
295,00 € 

Die Tagesverpflegung ist in 

der Seminargebühr bereits 

enthalten.

Termin/Ort Sem.-Nr.
03.12.2020 1500-2012031
Kirkel

Personalratswahl nach SPersVG: Damit alles stimmt

Wahlvorstandsschulung für Wahlen nach dem Saarländischen Personalvertretungs-

gesetz

Die Wahlen zum Personalrat werden vom Wahlvorstand vorbereitet. Er muss für 

die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung zahlreiche Vorschriften und 

Fristen beachten. Das Gelingen der Wahl ist von der genauen Einhaltung der Verfah-

rens- und Formvorschriften abhängig.

In unserem Seminar können sich Wahlvorstandsmitglieder auf ihre Aufgaben vorbe-

reiten. Im Mittelpunkt stehen die Wahlvorschriften des Personalvertretungsgesetzes 

und der Wahlordnung sowie deren praktische Umsetzung.

Nach einer mehrjährigen Wahlpause sollten sich auch „geübte“ Wahlvorstandsmit-

glieder mit den aktuellen Entscheidungen der Arbeitsgerichte sowie den Vorschriften 

des Personalvertretungsgesetzes und der Wahlordnung erneut vertraut machen, um 

nicht fehlerhaft zu handeln.
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Zielgruppe
Personalratsmitglieder, 

deren Teilnahme an einer 

Personalrats-Grundschu-

lung bereits einige Zeit 

zurückliegt

Freistellung
§ 41 Abs. 1 LPersVG RLP

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
27.04. – 29.04.2020 1500-2004271
Mosbach

LPersVG Rheinland-Pfalz: Aktuelle Fälle zum Personalvertretungsrecht 

(Workshop)

„Ich hab’ da mal eine Frage …“ – hier kann und soll sie gestellt werden! In diesem 

Seminar kann das bereits vorhandene Wissen in selbst gewählten Schwerpunkten 

vertieft und erweitert werden. Sie bringen Ihre Fragen und Themen aus Ihrem Alltag 

der Personalratsarbeit mit, die dann gemeinsam bearbeitet werden. So können ganz 

eigene Schwerpunkte in der Weiterbildung gesetzt werden.

Dabei geht es u.a. um aktuelle Rechtsprechung zu Mitbestimmungsfragen und deren 

Bedeutung und Umsetzbarkeit im personalrätlichen Alltag. Wir erarbeiten praxisori-

entierte Handlungsoptionen in konkreten Mitbestimmungs- und Beteiligungsfällen.

Vor dem Seminar erhalten Sie einen Fragebogen, der als „Wunschzettel“ dient; das 

Seminarteam greift die genannten Themen auf. Das Seminar ist auf zehn bis zwölf 

Teilnehmende begrenzt.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Erarbeiten von konkreten Zielen und Strategien

�  Möglichkeiten der Beteiligung der Beschäftigten zur Unterstützung der Personal-

ratsarbeit

�  Fallbearbeitung auf der Grundlage des Personalvertretungsgesetzes Rheinland-

Pfalz

�  Fallbezogene aktuelle Rechtsprechung zur Mitbestimmung des Personalrats, u.a. 

zu Arbeitszeit, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Datenschutz und Veränderungs-

prozessen in der Dienststelle

�  Personelle Einzelmaßnahmen, Beteiligung des Personalrats und Auswirkungen auf 

die Beschäftigten

�  Arbeitsorganisation im Personalrat, Arbeiten im Team, Kommunikation im Gremi-

um und in der Dienststelle
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Zielgruppe
Personalratsmitglieder

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des PR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Bemerkungen
Dieses Thema bieten wir 

nur branchen-/unterneh-

mensbezogen an. 

Bitte nehmen Sie hierfür 

Kontakt mit uns auf.

Betriebliche Veränderungsprozesse und Umstrukturierungen 

im öffentlichen Dienst

Handlungsmöglichkeiten des Personalrats

Die Finanzlage vieler öffentlicher Arbeitgeber ist nach wie vor angespannt. Es existiert 

eine große Bandbreite möglicher Sparmaßnahmen: u.a. Auflösung, Einschränkung, 

Verlegung oder Zusammenlegung von Dienststellen oder Aufgaben (z.B. durch inter-

kommunale Zusammenarbeit) oder Outsourcing von Arbeitsbereichen an private 

Unternehmen. Diese Maßnahmen gehen oftmals zulasten der Beschäftigten, und 

jede bringt neue Aufgaben für den Personalrat mit sich, die im Sinne der Beschäftig-

ten bearbeitet werden müssen.

Das Seminar zeigt die Bandbreite der unternehmerischen Entscheidungen im öffent-

lichen Dienst, ihre Ursachen und Folgen für die Struktur und Organisation der Dienst-

stelle, der Arbeitsbedingungen sowie der Arbeitsplätze der Beschäftigten. Im Mittel-

punkt stehen die rechtlichen und praktischen Handlungsmöglichkeiten des 

Personalrats unter Einbeziehung der aktuellen Rechtsprechung.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Überblick über gesetzliche und tarifvertragliche Grundlagen und Beteiligungs-
rechte des Personalrats

�  Ursachen und Formen von betrieblichen Veränderungen und Umstrukturierungen 

und ihre Bedeutung für die Rechte der Beschäftigten

�  Voraussetzungen und Pflichten des Arbeitgebers nach § 613a BGB (Betriebs-

übergang)

�  Mitwirkung des Personalrats bei betrieblichen Veränderungsprozessen
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Zielgruppe
Personalratsmitglieder, 

Mitglieder der Schwer-

behindertenvertretung

Branche/Bereich
Gemeinden

Freistellung
§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
380,00 € 

Die Tagesverpflegung ist in 

der Seminargebühr bereits 

enthalten.

Termin/Ort Sem.-Nr.
09.11.2020 1600-2011093
Frankfurt am Main 
(DGB-Haus)

Interkommunale Zusammenarbeit

Rechtliche Grundlagen und Beteiligungs- und Handlungsmöglichkeiten 

des Personalrats

Die gemeinsame Anschaffung und Nutzung von Geräten und Maschinen, gemeinsam 

betriebene Bauhöfe, Werkstätten, Schwimmbäder und andere Einrichtungen sind nur 

einige Beispiele, wie Kommunen ihre Aufgaben gemeinsam wahrnehmen. Interkom-

munale Zusammenarbeit wird politisch massiv beworben und nimmt zu. Die Gründe 

hierfür sind vielseitig und reichen von der defizitären Haushaltslage über betriebswirt-

schaftliche Motive bis hin zur Sicherung der Aufgabenerledigung.

Aber immer sind die Beschäftigten, die bisher die Aufgaben erledigt haben oder künf-

tig erledigen sollen, betroffen. Häufig werden sie und die zuständigen Personalräte 

über die organisatorischen Veränderungen kaum oder gar nicht informiert, geschwei-

ge denn daran beteiligt. Oft werden die personalvertretungsrechtlichen Zuständigkei-

ten nicht geklärt.

Welche Formen der interkommunalen Zusammenarbeit gibt es? Welche Folgen für 

die Beschäftigten und die Personalräte haben sie? Welche Chancen und Risiken birgt 

die interkommunale Zusammenarbeit? Welche Beteiligungsrechte der Personalräte 

sind berührt? Welcher Regelungsbedarf entsteht? Kann interkommunale Zusammen-

arbeit die Vorbereitung zur Privatisierung bedeuten?

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Rechtsgrundlagen der interkommunalen Zusammenarbeit und Gemeinschafts-

arbeit

�  Organisationsformen der interkommunalen Zusammenarbeit

�  Arbeitsrechtliche Folgen für die Beschäftigten

�  Aufgaben, Beteiligungs- und Handlungsmöglichkeiten der Personalräte

�  Möglichkeiten der Sicherung von Besitzständen der Beschäftigten (z.B. aus Tarif-

verträgen oder Dienstvereinbarungen)

�  Darstellung und Auswertung von Beispielen aus der kommunalen Praxis
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Zielgruppe
Personalratsmitglieder

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des PR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
10.03. – 12.03.2020 1500-2003101
Mosbach

17.08. – 19.08.2020 1300-2008171
Berlin (Ostbahnhof)

Gestaltung und Einsatz von Dienstvereinbarungen

Grundlagen: Normsetzung durch Dienstvereinbarung – Inhalte, Gestaltung, 

Gültigkeit und Durchsetzung

Die Dienstvereinbarung ist ein wichtiges Instrument bei der Ausübung der Mitbestim-

mung; mit ihr nimmt der Personalrat gestaltenden Einfluss auf die konkreten Arbeits-

bedingungen und die sozialen Konditionen für die Beschäftigten der Dienststelle.

Die Dienstvereinbarung entfaltet Rechtswirkung für die Beschäftigten, den Arbeit-

geber und Personalrat. Daher muss jeder Personalrat in der Lage sein, dieses Instru-

ment effektiv und rechtlich korrekt zu handhaben. Im Seminar werden durch die 

exemplarische Bearbeitung einer Dienstvereinbarung von der Regelungsabsicht bis 

zum Abschluss einer Vereinbarung alle anstehenden Fragen behandelt (formaler 

Aufbau, mögliche Inhalte sowie das gesamte Verfahren).

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Gesetz – Tarifvertrag – Dienstvereinbarung – Einzelarbeitsvertrag: Zusammen-

wirken und Abgrenzung

�  Regelungsgegenstand und Geltungsbereich

�  Formalien, Geltungsdauer, Abschlussmängel, Nichtigkeit, Kündigung, 

Nachwirkung

�  Regelungskompetenzen des örtlichen Personalrats, des Gesamtpersonalrats 

oder des Hauptpersonalrats

�  Das Verhandlungsteam: Erfolgreiche Verhandlungsführung

�  Scheitern der Verhandlung, Einrichtung der Einigungsstelle

�  Wirksamkeit des Spruchs der Einigungsstelle und Letztentscheidungsrecht

Personalvertretungsrecht
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Zielgruppe
Personalratsmitglieder

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des PR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
18.08. – 20.08.2020 1500-2008182
Mosbach

23.11. – 25.11.2020 1300-2011232
Berlin (Kurfürstenstr.)

Gestaltung und Einsatz von Dienstvereinbarungen

Aufbau: Umgang des Personalrats mit abgeschlossenen bzw. bestehenden 

Dienstvereinbarungen

Eine Dienstvereinbarung schafft geltendes Recht in der Dienststelle. Damit eine 

Dienstvereinbarung jedoch auch eingehalten werden kann, müssen ihre Regelungs-

inhalte allen bekannt sein, vor allem den Mitgliedern des Personalrats.

Denn neben anderen Aufgaben hat der Personalrat die Einhaltung der in der Dienst-

stelle geltenden Dienstvereinbarungen zu überwachen.

Dagegen steht oft folgende Realität: Neu gewählte Personalratsmitglieder kennen die 

bestehenden Vereinbarungen nicht oder nur oberflächlich; oft ist manche alte Dienst-

vereinbarung sogar keinem im Personalrat richtig bekannt.

Das Seminar wiederholt in kompakter Form die Rechtsgrundlagen für das Zustande-

kommen von Dienstvereinbarungen. Darüber hinaus wird gezeigt, wie die Einhaltung 

von Dienstvereinbarungen überwacht werden kann. Wann müssen welche Dienst-

vereinbarungen überarbeitet werden, und wie kann eine Anpassung von Dienstver-

einbarungen an die aktuelle Rechtsprechung oder neu verabschiedete Gesetze/Tarif-

verträge aussehen? Was passiert bei Verstößen gegen die Dienstvereinbarung?

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Bekanntmachung abgeschlossener und vorhandener Dienstvereinbarungen im 

Personalrat

�  Durchführungspflichten der Dienststelle und Bekanntmachung im Betrieb

�  Effektive Überwachung der Einhaltung und Umsetzung von Dienstvereinbarungen

�  Möglichkeiten der kontinuierlichen Überprüfung der Inhalte

�  Nachverhandlungspflicht, Anpassung der Inhalte von Dienstvereinbarungen – 

wann und in welcher Form?
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Zielgruppe
Personalratsmitglieder

Freistellung
§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
Eine Teilnahme ist nur 

nach vorheriger Kosten-

übernahmeerklärung der 

Dienststelle möglich.

Termin/Ort Sem.-Nr.
22.01. – 24.01.2020 1500-2001221
Mosbach

Personalauswahlverfahren im öffentlichen Dienst

Beteiligungsrechte und Handlungsmöglichkeiten der gesetzlichen Interessen-

vertretung

Das Thema der Personalauswahl spielt bei Einstellungen, bei der Besetzung höher-

wertiger Posten sowie bei Beförderungsmaßnahmen eine ganz entscheidende Rolle. 

In keinem anderen Bereich hat sich die Rechtsprechung in den vergangenen Jahren 

stärker fortentwickelt. Ein besonderes Thema ist die Zulässigkeit von Anforderungs-

profilen.

Wie soll der Arbeitgeber/die Dienststelle unter Berücksichtigung der aktuellen Recht-

sprechung ein rechtssicheres Personalauswahlverfahren durchführen? Worauf hat der 

Personalrat bei Stellenausschreibungen und Auswahlverfahren zu achten? Das Semi-

nar gibt Antworten auf diese Fragen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Stellenausschreibung/Anforderungsprofil: Bedeutung für das Personalauswahl-

verfahren und mögliche Inhalte

�  Einstellungsvoraussetzung/laufbahnrechtliche Voraussetzungen

�  Grundsatz der Bestenauslese nach Art. 33 Abs. 2 GG sowie Beamtenstatusgesetz: 

Rechtsgrundsätze und Umsetzung in der betrieblichen Praxis

�  Entscheidung über die Auswahl bei der Vergabe höherwertiger Dienstposten/bei 

Beförderungen: Akteure und Verfahren

�  Die Konkurrentenmitteilung: Zeitpunkt und Inhalte der Unterrichtung, Folgen bei 

Fehlern

�  Konkurrentenrechtsstreitigkeiten und Schadenersatzforderungen gegenüber der 

Dienststelle/dem Dienstherrn

�  Überblick über die Methoden und Instrumente der Personalauswahl

�  Handlungsmöglichkeiten und Beteiligungsrechte des Personalrats
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Zielgruppe
Personalratsmitglieder

Freistellung
§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
380,00 € 

Die Tagesverpflegung ist in 

der Seminargebühr bereits 

enthalten.

Termin/Ort Sem.-Nr.
18.02.2020 1500-2002181
Mainz (INNdependence)

Personalplanung im öffentlichen Dienst

Entscheidungen in der Personalplanung haben Auswirkungen auf Arbeitsplätze, 

Qualifikation und Einkommen der Arbeitnehmer/-innen. Das Seminar fasst die 

wesentlichen Informations-, Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrechte zusammen, 

die der Interessenvertretung bei der Personalplanung und bei einer Veränderung der 

Arbeitsabläufe zustehen. Anhand von Beispielen aus der Praxis wird erarbeitet, wie 

der Personalrat seine Rolle wahrnehmen und seine Rechte durchsetzen kann.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Beteiligung des Personalrats an der Personalplanung

�  Die verschiedenen Bereiche der Personalplanung

�  Informations- und Beratungsrechte gemäß § 78 Abs. 3 BPersVG (analog LPersVG)

�  Personalentwicklung durch Mitarbeitergespräche und Beurteilungen

�  Beteiligungsrechte des Personalrats gemäß §§ 75 Abs. 3 Nr. 9, 76 Abs. 2 Nr. 2 

und 3 BPersVG (analog LPersVG)

�  Möglichkeiten der Ausgestaltung von Maßnahmen zur Personalplanung 

durch Dienstvereinbarungen

�  Bedarfe und Bedarfsanalysen gemäß §§ 75 Abs. 3 Nr. 6 und 7, 76 Abs. 2 Nr. 1 

und 6 BPersVG (analog LPersVG)

Personalvertretungsrecht
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Zielgruppe
Betriebsrats-/Personalrats-/

Mitarbeitervertretungs-

gremien

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV

Bemerkungen
Bitte sprechen Sie uns an: 

www.verdi-bub.de/

bildungsberatung

Arbeits- und Planungsklausur für die gesetzliche Interessenvertretung

Für Betriebs- bzw. Personalräte und Mitarbeitervertretungen bewährt es sich, mindes-

tens einmal im Jahr eine extern begleitete Arbeitsklausur mit dem gesamten Gremium 

durchzuführen. Abseits vom alltäglichen Druck mit Terminvorgaben, Sach- und Hand-

lungszwängen sind Arbeitsklausuren sinnvoll, um eine Bestandsaufnahme der Gremien-

arbeit vorzunehmen, Rahmenziele zu entwickeln und Schwerpunkte zu identifizieren, 

die Bearbeitung der Schwerpunktaufgaben (neu) zu strukturieren, Fragen der Zusam-

menarbeit und der Arbeitsteilung zu klären sowie um konkrete Vereinbarungen über 

die weitere Arbeit zu treffen. Dies ist insbesondere für neu gewählte und neu zusam-

mengesetzte Gremien von großer Bedeutung. Die Klausur kann aber auch genutzt 

werden, um noch einmal speziell vor Wahlen Bilanz der Interessenvertretungsarbeit 

der letzten vier Jahre zu ziehen.

Die Begleitung dieses Prozesses durch Externe ermöglicht neben der inhaltlichen 

Bearbeitung die Auseinandersetzung mit eingefahrenen Arbeitsweisen und Ritualen. 

Es werden Instrumente und Methoden vorgestellt, die für die alltägliche Interessen-

vertretungspraxis hilfreich sind.

Den Zeitpunkt der Klausur bestimmen Sie. Empfehlenswert ist ein Umfang von min-

destens zwei vollen Tagen. Bitte wenden Sie sich an unsere Bildungsberatung. Nach 

einem Beratungsgespräch machen wir Ihnen ein Angebot.

Arbeitsorganisation
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Zielgruppe
Vorsitzende und stellv. 

Vorsitzende von Betriebs-/

Personalräten

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-/PR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
1.190,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
09.03. – 13.03.2020 1600-2003096
Hohenroda

30.03. – 03.04.2020 1806-2003302
Memmelsdorf

11.05. – 15.05.2020 1400-2005111
Geldern

19.10. – 23.10.2020 1600-2010193
Hohenroda

Vorsitzende und Stellvertreter/-innen haben es nicht leicht!

Die besondere Situation gewählter „Sprecher/-innen“ – nicht nur aus rechtlicher Sicht

Vorsitzende und Stellvertreter/-innen der Interessenvertretung sind die gewählten 

„Sprecher/-innen“ des Gremiums. Ihnen kommt innerhalb der Interessenvertretung 

und nach außen eine exponierte Funktion und Rolle zu. Dabei müssen sie ihre recht-

lichen Befugnisse exakt beachten, damit der Arbeit des Gremiums kein Schaden

zugefügt wird.

Sie sind aber auch anderweitig gefordert. Aspekte wie Führung, Koordination, Pla-

nung und Verantwortung für die Arbeitsfähigkeit des Gremiums kommen hinzu.

Ziel des Seminars ist eine intensive Reflexion und praxisorientierte Bearbeitung der 

rechtlichen Situation, der Aufgaben und Verantwortlichkeiten sowie der Rolle von 

Interessenvertretungsvorsitzenden und ihren Stellvertreterinnen/Stellvertretern.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Was dürfen und was müssen Vorsitzende und ihre Stellvertreter/-innen tun, 

was nicht?

�  Was können Vorsitzende und ihre Stellvertreter/-innen „allein“ machen, 

was nicht?

�  Rechtlicher Hintergrund des Handelns von Vorsitzenden und ihrer 

Stellvertreter/-innen

�  Rechtliche Aspekte des Verhältnisses von Vorsitzenden zum Gremium

�  Fragen von Führung und Arbeitsorganisation

�  Kommunikation im Gremium

Arbeitsorganisation
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Zielgruppe
Weibliche Betriebs-/Perso-

nalratsmitglieder, weibliche 

Mitglieder der JAV/Schwer-

behinderten-/Mitarbeiter-

vertretung

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
Eine Teilnahme ist nur 

nach vorheriger Kosten-

übernahmeerklärung des 

Arbeitgebers/der Dienst-

stelle möglich.

Termin/Ort Sem.-Nr.
29.06. – 01.07.2020 1600-2006299
Kassel 
(Hotel Schweizer Hof)

01.12. – 03.12.2020 1400-2012011
Wuppertal

Frauen als Vorsitzende der gesetzlichen Interessenvertretung

Das Seminar ist speziell auf die Bedürfnisse von Frauen in der Rolle als Vorsitzende 

bzw. Stellvertretende in gesetzlichen Interessenvertretungen zugeschnitten. Es soll 

darum gehen, die weiblichen Qualitäten und Stärken herauszuarbeiten und zu zeigen, 

wie diese zur Führung und im Umgang mit kritischen Situationen im Gremium genutzt 

werden können.

Es werden Erfahrungen ausgetauscht und Inhalte zum komplexen Thema „Führung“ 

vermittelt. Wir beschäftigen uns mit den Unterschieden des Führungsverständnisses 

von Frauen und Männern und üben das Führungsverhalten im Gremium.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Erfahrungsaustausch: Vorsitz und Stellvertretung in der gesetzlichen Interessenver-

tretung

�  Unterschiede im männlichen und weiblichen Führungsverständnis/Führungsstil

�  Rollenverständnis von Frauen in Führungspositionen (Rollenklarheit, Rollen-

wandel, Unterschiede in der Erwartung der Kolleginnen/Kollegen usw.)

�  Führen von Frauen – Führen von Männern

�  Führungsinstrumente in Bezug auf einzelne Personen oder auf das Gremium

�  Methoden des Führens im Gremium (z.B. im Rahmen von Projektarbeit)

Arbeitsorganisation
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Zielgruppe
Freigestellte Betriebs-/

Personalratsmitglieder, 

Mitglieder der Schwer-

behinderten-/Mitarbeiter-

vertretung

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-/PR-/SBV-

Grundseminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
1.190,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
30.03. – 03.04.2020 GL-20033003
Gladenbach

Neu in der Freistellung – was nun?

Für die berufliche Tätigkeit werden wir ausgebildet oder angelernt; die neu erworbe-

ne Funktion als freigestelltes Mitglied der gesetzlichen Interessenvertretung wahrzu-

nehmen, ist dagegen für die meisten wie ein Sprung ins kalte Wasser.

„Neu Freigestellten“ bieten wir die Chance, Möglichkeiten kennenzulernen, wie sie 

ihre Tätigkeit ausüben können. Wie kann man sich die kreative Freude und das tiefe 

Interesse an der Aufgabe als Interessenvertreter/-in erhalten und dabei gesund und fit 

bleiben, obwohl immer viel zu tun ist, Ärger und Stress fast „zum Geschäft“ gehören?

Arbeitsorganisation, Zeit-/Selbstmanagement, Rechte/Pflichten von Freigestellten, 

das Verhältnis zwischen freigestellten und nicht freigestellten Mitgliedern, Büro-

organisation, Zusammenarbeit im Team, aber auch die Erwartungen der Belegschaft 

wahrnehmen und damit umgehen, das sind Themenbeispiele, die je nach Interesse 

bearbeitet werden.

Wir bieten einen praxisnahen Einstieg in den Alltag als freigestelltes Mitglied der 

gesetzlichen Interessenvertretung.

Arbeitsorganisation
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

Schwerbehinderten-/Mit-

arbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
990,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
Eine Teilnahme ist nur 

nach vorheriger Kosten-

übernahmeerklärung des 

Arbeitgebers/der Dienst-

stelle möglich.

Termin/Ort Sem.-Nr.
25.03. – 27.03.2020 2100-2003251
Timmendorfer Strand 

05.08. – 07.08.2020 KE-2008051
Bernried am 
Starnberger See 

Der Alltag – ein Spagat

Nicht freigestellte Mitglieder von gesetzlichen Interessenvertretungen zwischen Job 

und Funktion

Abteilung oder Arbeit für die gesetzliche Interessenvertretung? Team oder Ausschuss? 

Interessenvertretung oder Job? Sie haben viele Aufgaben zu bewältigen und müssen 

diese als nicht freigestelltes Mitglied mit Ihrem Job in Einklang bringen. Eine scheinbar 

unlösbare Herausforderung.

Das Gesetz gibt Ihrer gesetzlichen Funktion Vorrang. Die betriebliche Wirklichkeit ist 

vielschichtiger: Arbeitsdruck belastet, das Verständnis der Kolleginnen und Kollegen 

für Ihre Abwesenheit „in Sachen Interessenvertretung“ schmilzt, der Chef „vergisst“ 

gerne, dass Sie zur Sitzung müssen – kurzum: Sie müssen erklären, rechtfertigen, um 

Verständnis werben. Gleichzeitig wollen Sie in der Funktion und im Job gute Arbeit 

leisten.

Neben der formalen Seite geht es um praktische Probleme und Konflikte, um persön-

liche Ansprüche und um arbeitsorganisatorisches Handwerkszeug. Am Ende werden 

Sie mehr Kompetenz im Umgang mit Ihrer Situation gewonnen haben, einschließlich 

der Erkenntnis der Grenzen des Machbaren.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Der rechtliche Rahmen: Vorrang der Funktion, Freistellungen

�  Probleme/Konflikte und ihre Folgen

�  Wie viel Zeit kann, will, muss ich für die Betriebs-/Personalratsarbeit aufwenden?

�  Formale Regelungsmöglichkeiten

�  Konflikte aufgreifen, persönlich stimmige und rechtlich vertretbare Lösungen 

finden

�  Anregungen für gute Arbeitsorganisation: Instrumente der Arbeits- und Zeit-

planung

Arbeitsorganisation
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Zielgruppe
Vorsitzende und stellv. 

Vorsitzende von Betriebs-/

Personalräten

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
990,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
Wir bieten dieses Thema 

auch als Inhouse-Schu-

lung an. 

Bitte nehmen Sie hierfür 

Kontakt mit uns auf.

Termin/Ort Sem.-Nr.
02.03. – 04.03.2020 KE-2003021
Essen 
(Mintrops Landhotel)

Arbeiten 4.0: Gutes agiles Projektmanagement in der gesetzlichen 

Interessenvertretung

Seminar für Vorsitzende und Stellvertretungen

Die Komplexität und Dynamik der Digitalisierung überträgt sich auch auf die Arbeit 

der gesetzlichen Interessenvertretung. Meist äußert sich das durch den Druck auf das 

Gremium, schnelle Entscheidungen herbeiführen zu müssen – z.B. bei betrieblichen 

Veränderungsprozessen aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung.

Mit der Nutzung moderner Technologien im Betrieb gehen auch neue Arbeitsmetho-

den einher. Dabei werden agile Projektmethoden immer populärer. Ziele von Agilität 

sind, schnell und flexibel auf Veränderungen reagieren zu können, Entscheidungswe-

ge transparenter und mit wenig Bürokratie zu gestalten sowie ein beständiges nach-

haltiges Arbeitstempo einzuführen („agiles Manifest“).

Sind agile Projektmethoden auch für die Arbeit der gesetzlichen Interessenvertretung 

geeignet? Ziele des Seminars sind, die Grundlagen und Methoden des agilen Projekt-

managements kennenzulernen und zu wissen, welche agilen Projektformen die 

Arbeit der gesetzlichen Interessenvertretung – auch im Sinne „Guter Arbeit“ – unter-

stützen können. Welche besonderen Anforderungen stellen sich an die Vorsitzende/

den Vorsitzenden, wie würde sich die Zusammenarbeit im Team ändern, und wie 

kann agile Projektarbeit im Gremium eingeführt und umgesetzt werden?

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Grundlagen, Ziele und Formen des agilen Projektmanagements

�  Ansätze, Methoden und Ziele von Arbeits-/Projektformen im Vergleich 

(z.B. Scrum, Design Thinking)

�  Geeignetheit der Methoden: Wann kann was in der Arbeit der gesetzlichen 

Interessenvertretung angewendet werden?

�  Auswirkungen auf die Organisation der Arbeit der gesetzlichen Interessen-

vertretung; Entscheidungsprozesse

�  Planung, Steuerung und Durchführung von agilen Projekten am Beispiel von 

Scrum

Arbeitsorganisation
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Zielgruppe
Betriebsratsmitglieder

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
02.03. – 04.03.2020 1422-2003021
Hagen (Mercure)

23.06. – 25.06.2020 1806-2006231
Gunzenhausen

19.10. – 21.10.2020 1600-2010194
Bad Soden-Salmünster 
(Landhotel Betz)

04.11. – 06.11.2020 1300-2011041
Berlin-Wannsee

Die gute Betriebsversammlung

Rechtliche Grundlagen und Gestaltungshinweise

Betriebsversammlungen sind wichtige Ereignisse und müssen mehrmals im Jahr 

durchgeführt werden. Hier präsentiert die Interessenvertretung sich und ihre Arbeit 

und tauscht sich mit der Belegschaft über offene Fragen und Probleme aus. Eine gut 

vorbereitete und erfolgreich durchgeführte Betriebsversammlung kann die Position 

des Betriebsrats innerhalb der Belegschaft und gegenüber dem Arbeitgeber erheblich 

stärken.

In unserem Seminar lernen Sie, worauf es bei der Vorbereitung und Durchführung 

einer erfolgreichen Betriebsversammlung ankommt. Sie erhalten aktuelle rechtliche 

Informationen und viele Anregungen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Rechtsgrundlagen für Betriebsversammlungen

�  Vorbereitung der Versammlung (Ziele, Schwerpunkte, Aufgaben), Werbung 

und Einladung

�  Rechte und Pflichten des Betriebsrats auf der Versammlung

�  Versammlungsleitung, auftreten, reden, diskutieren; Möglichkeiten zur 

Aktivierung der Belegschaft

�  Rolle der Gewerkschaft sowie Rolle und Pflichten des Arbeitgebers auf der 

Versammlung

�  Erstellung des Tätigkeitsberichts, Präsentationsmöglichkeiten

Arbeitsorganisation
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Zielgruppe
Personalratsmitglieder

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des PR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
23.06. – 25.06.2020 1806-2006232
Gunzenhausen

31.08. – 02.09.2020 1500-2008312
Kirkel

Die gute Personalversammlung

Rechtliche Grundlagen und Gestaltungshinweise

Personalversammlungen sind wichtige Ereignisse und müssen durchgeführt werden. 

Hier präsentiert der Personalrat sich und seine Arbeit und tauscht sich mit der Beleg-

schaft über offene Fragen und Probleme aus. Eine gut vorbereitete und erfolgreich 

durchgeführte Personalversammlung kann die Position der Interessenvertretung 

innerhalb der Belegschaft und gegenüber dem Arbeitgeber erheblich stärken.

In unserem Seminar lernen Sie, worauf es bei der Vorbereitung und Durchführung 

einer erfolgreichen Personalversammlung ankommt. Sie erhalten aktuelle rechtliche 

Informationen und viele Anregungen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Rechtsgrundlagen für Personalversammlungen

�  Vorbereitung der Versammlung (Ziele, Schwerpunkte, Aufgaben), Werbung und 

Einladung

�  Rechte und Pflichten des Personalrats auf der Versammlung

�  Versammlungsleitung, auftreten, reden, diskutieren; Möglichkeiten zur Aktivie-

rung der Belegschaft

�  Rolle der Gewerkschaft auf der Versammlung, Rolle und Pflichten des Arbeitgebers 

auf der Versammlung

�  Erstellung des Tätigkeitsberichts, Präsentationsmöglichkeiten

Arbeitsorganisation
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Zielgruppe
Schriftführer/-innen und 

Vorsitzende des Betriebs-/

Personalrats oder der JAV/

MAV

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-/PR-/JAV-

Grundseminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
11.02. – 13.02.2020 1600-2002112
Kassel 
(Hotel Schweizer Hof)

04.03. – 06.03.2020 1600-2003042
Kirkel

16.11. – 18.11.2020 1600-2011167
Mainz (INNdependence)

07.12. – 09.12.2020 1600-2012077
Frankfurt am Main 
(mainhaus Stadthotel)

Wer macht das Protokoll?

Die ordnungsgemäße Sitzungsniederschrift

Die Sitzungsniederschrift dokumentiert die Arbeit der gesetzlichen Interessenvertre-

tung und deren Beschlüsse. Sie ist Arbeitsgrundlage für die Aktivitäten des Gremiums. 

Bei gerichtlichen Auseinandersetzungen dient sie als Nachweis für eine ordnungs-

gemäße Geschäftsführung und Beschlussfassung.

Im Seminar werden die rechtlichen Anforderungen an ein ordnungsgemäßes Sitzungs-

protokoll behandelt. Die theoretischen Inhalte werden von praktischen Übungen 

begleitet; viele Tipps zur Aufnahme und Gestaltung eines Protokolls geben konkrete 

Hilfestellung.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Ziel und Zweck eines Protokolls

�  Rechtsvorschriften und Mindestanforderungen

�  Protokollarten und deren Ausgestaltung

�  Übungen zum Erkennen der wesentlichen Sitzungsinhalte

�  Praktische Erstellung von Protokollen

Arbeitsorganisation



146

Zielgruppe
Sekretariatsmitarbeiter/

-innen von Betriebs-/Perso-

nalräten

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 40 BetrVG, 

§ 44 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
620,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
Eine Teilnahme ist nur 

nach vorheriger Kosten-

übernahmeerklärung des 

Arbeitgebers/der Dienst-

stelle möglich.

Termin/Ort Sem.-Nr.
16.06. – 17.06.2020 1600-2006162
Kassel 
(Hotel Schweizer Hof)

08.10. – 09.10.2020 2100-2010081
Walsrode

Mit Leichtigkeit die Abläufe im Betriebsrats-/Personalrats-Sekretariat 

organisieren

Arbeitsorganisation und Büromanagement im Betriebsrats-/Personalrats-Sekretariat

Das Sekretariat ist eine wichtige organisatorische Stütze im oft hektischen Alltag der 

Interessenvertretung. E-Mail-Flut, Projekte, Telefon – eine Aufgabenfülle bei geringen 

Zeitressourcen. Wir organisieren, improvisieren und stellen fest: Die Zeit für Wesent-

liches verrinnt in den Mühlen des Alltags.

Prioritätensetzung, Sicherung des Arbeits- und Informationsflusses, eine strukturierte 

Ablage, Standards für wiederkehrende Abläufe können Abhilfe schaffen. Im Seminar 

bekommen Sie Klarheit und erhalten viele Tipps. Eine effiziente Organisation ist der 

Schlüssel, um sich den Kernaufgaben des Betriebs-/Personalrats konzentriert widmen 

zu können.

Das Seminar gibt Betriebsrats- bzw. Personalrats-Sekretärinnen/-Sekretären Anregun-

gen, die Arbeitsabläufe zu optimieren, Ablagesysteme zu entwickeln, die E-Mail-Flut 

zu bewältigen und für Überblick und Transparenz auch in Abwesenheitszeiten zu 

sorgen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Wesentliches im Blick behalten

�  Informationen aufbewahren und sofort griffbereit haben

�  Einfache und flexible Ablagesysteme einrichten

�  Mit „weniger tun“ mehr Erfolg haben

Im Seminar entwickeln Sie Ihre persönliche Organisationsstruktur: Sie analysieren 

Ihren Arbeitsplatz, legen Ihre drei wichtigsten Ziele fest und formulieren einen Akti-

onsplan mit konkreten Handlungsschritten.

Arbeitsorganisation
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Zielgruppe
Sekretariatsmitarbeiter/

-innen von Betriebs-/Perso-

nalräten

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 40 BetrVG, 

§ 44 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
Eine Teilnahme ist nur 

nach vorheriger Kosten-

übernahmeerklärung des 

Arbeitgebers/der Dienst-

stelle möglich.

Termin/Ort Sem.-Nr.
01.12. – 03.12.2020 1600-2012011
Frankfurt am Main 
(Das Spenerhaus)

Rechtliches Grundwissen für das Betriebsrats-/Personalrats-Sekretariat

Das Seminar gibt Ihnen als Sekretariatsmitarbeiter/-in einen kompakten Überblick 

über die gesetzlichen Aufgaben der/des Betriebs-/Personalratsvorsitzenden und 

erleichtert auf dieser Basis die eigene Rollenbestimmung. Rechtliche Grundlagen von 

Geschäftsführungsfragen werden erläutert; dazu gehören die Anforderungen an 

Sitzungsniederschriften und an das Führen und Aufbewahren von Akten.

Wenn der Betriebs-/Personalrat personelle Einzelmaßnahmen behandelt, ist auch das 

Sekretariat durch seine Zusammenarbeit mit der/dem Vorsitzenden einbezogen. Bei 

Einstellungen, Versetzungen, Umgruppierungen und Kündigungen gelten wichtige 

gesetzliche Fristen. Ihre Relevanz in der Alltagsarbeit des Sekretariats sowie zu beach-

tende Verschwiegenheitspflichten werden anhand praktischer Fälle behandelt, 

sodass Sie in schwierigen Situationen kompetent handeln können.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Sekretariatsmitarbeiter/-in und/oder qualifizierte Assistenz der/des Vorsitzenden? 

Bestandsaufnahme von Aufgaben und Rolle im Betriebsrats-/Personalrats-

Sekretariat

�  Übersicht über die gesetzlichen Aufgaben der/des Betriebs-/Personalrats-

vorsitzenden

�  Die Zusammenarbeit von Sekretariat und Vorsitz

�  Übersicht über die rechtlichen Grundlagen weiterer Betriebsrats-/Personalrats-

Geschäftsführungsfragen

�  Personelle Einzelmaßnahmen – gesetzliche Fristen und Verschwiegenheitspflichten

Arbeitsorganisation
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Zielgruppe
Vorsitzende und stellv. 

Vorsitzende von Betriebs-/

Personalräten sowie 

wichtiger Ausschüsse

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-/PR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
Die o.g. Seminargebühr 

bezieht sich jeweils auf 

einen Coaching-Workshop. 

Beide Workshops sind nur 

gemeinsam buchbar. 

Eine Teilnahme ist nur 

nach vorheriger Kosten-

übernahmeerklärung des 

Arbeitgebers/der Dienst-

stelle möglich.

Termin/Ort Sem.-Nr.
24.02. – 26.02.2020 1600-2002244
Bad Soden-Salmünster 
(Landhotel Betz)
Teil 1 von 2

14.09. – 16.09.2020 1600-2009145
Bad Soden-Salmünster 
(Landhotel Betz)
Teil 2 von 2

Coaching für Betriebs-/Personalratsvorsitzende

Handlungsorientiertes Angebot zur Weiterentwicklung der eigenen Führungspraxis

Betriebs-/Personalratsvorsitzende stehen häufig unter Druck; unter den aktuellen 

Bedingungen in Wirtschaft und Verwaltung müssen sie schwierige Entscheidungs- 

und Gesprächssituationen meistern. Der Umgang mit den Erwartungen der Beschäf-

tigten, Verhandlungen mit der Arbeitgeberseite, notwendige Kontakte zur Politik und 

das Führen eines Gremiums erfordern viel Energie. Die Ergebnisse des eigenen Han-

delns sind in hohem Maß von der Fähigkeit abhängig, Beziehungen aufzubauen, 

Menschen zu beteiligen und zu gewinnen.

Coaching ist eine geeignete Beratungsform, das eigene Handeln zu überprüfen und 

Handlungsoptionen zu erkennen. In einem zeitlich begrenzten Prozess mit klar defi-

nierter Zielsetzung geht es um die Verbesserung der fachlichen, aber auch der sozia-

len und methodischen Kompetenz als Führungsperson.

Aus dem ersten Coaching-Workshop kann sich ein persönliches Veränderungsprojekt 

ergeben, das beim zweiten Termin vertieft und reflektiert wird.

Ergebnisse dieses Lernprozesses können sein:

�  Persönliche Stärken und Schwächen erkennen. Fokussiert wird auf die Stärken 

und „verschüttete“ Energien und Fähigkeiten, um die Rolle als Vorsitzende/-r und 

Führungsperson für sich zu klären und besser auszufüllen

�  Verbesserte Bearbeitungsmöglichkeiten von Konflikt- und Krisensituationen im 

Arbeitszusammenhang

�  Die weiterentwickelte Fähigkeit, ungünstig wirkende Verhaltensmuster in der 

Kommunikation bei sich und anderen zu erkennen und bei sich zu korrigieren bzw. 

anderen Hinweise zu geben, wie diese Muster verändert werden könnten, um 

besser zusammenzuarbeiten

�  Eine erhöhte Aufmerksamkeit in Bezug auf wichtige Problemzusammenhänge und 

deren Wirkmechanismen. Strategien für professionelleres Handeln als 

Vorsitzende/-r

Kommunikation und Zusammenarbeit
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Zielgruppe
Weibliche Betriebs-/Perso-

nalratsvorsitzende, freige-

stellte weibl. Betriebs-/

Personalratsmitglieder

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
1.550,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
Die genannte Seminar-

gebühr bezieht sich auf 

alle drei Coaching-Blöcke 

insgesamt. 

Eine Teilnahme ist nur 

nach vorheriger Kosten-

übernahmeerklärung des 

Arbeitgebers/der Dienst-

stelle möglich.

Termin/Ort Sem.-Nr.
18.09.2020 1500-2009181
Mainz (IntercityHotel)

Coaching für Frauen in Betriebs- und Personalräten (mehrteilig)

Coaching ist eine prozessorientierte Beratung für Personen in Managementfunktio-

nen. Im Mittelpunkt der Beratung stehen die Klärung und Bewältigung der Anforde-

rungen an die Funktion/Tätigkeit als Betriebs-/Personalratsmitglied sowie das eigene 

Rollenverständnis. Die Anliegen der Teilnehmerinnen werden in der Gruppe bearbei-

tet. Es wird praxisnah und prozessorientiert gearbeitet.

Themen des Coachings könnten u.a. sein: der eigene Führungs- und Leitungsstil (ohne

Personalverantwortung zu haben), Reflexion beruflicher Strukturen und Prozesse, 

Konfliktmoderation, zielorientierte Verhandlungsführung, Gestaltung von Entschei-

dungsprozessen. Ziel ist eine Erhöhung der Professionalität.

Das Coaching findet in drei Blöcken (zweimal zwei Tage, einmal einen Tag) statt.

Die weiteren Termine werden gemeinsam vereinbart.

Kommunikation und Zusammenarbeit
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Zielgruppe
Betriebsratsmitglieder

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG

Seminargebühr
380,00 € 

Die Tagesverpflegung ist in 

der Seminargebühr bereits 

enthalten.

Termin/Ort Sem.-Nr.
08.10.2020 1806-2010081
Nürnberg (cph)

Die Zusammenarbeit des Betriebsrats mit den betrieblichen Akteuren – mit 

welchen Institutionen und Personen hat der Betriebsrat zu tun und warum?

Rechtsgrundlagen, Aufgaben, Anlässe und Formen der Zusammenarbeit

Insbesondere neu-, aber auch wiedergewählte Betriebsratsmitglieder sind oft unsi-

cher, welche betrieblichen Akteure es gibt, die für die Arbeit des Betriebsrats wichtig 

sind oder die diese unterstützen können. Ist der Betriebsrat rechtlich verpflichtet, mit 

bestimmten betrieblichen Akteuren zusammenzuarbeiten? Welche Rechtsgrundlagen 

gelten? Wer muss wann zur Betriebsratssitzung eingeladen werden? Mit wem ist die 

Zusammenarbeit strategisch wichtig und richtig (z.B. zur Informationsgewinnung)?

Das Seminar stellt die betrieblichen Akteure vor und benennt die rechtlichen Grund-

lagen der Zusammenarbeit. Darüber hinaus werden gemeinsam die Ziele und die 

strategischen Interessen des Betriebsrats für die Zusammenarbeit mit den betrieb-

lichen Akteuren erarbeitet.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Wer sind die betrieblichen Akteure?

�  Überblick über die rechtlichen Grundlagen der Zusammenarbeit mit den betrieb-

lichen Akteuren

�  Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Aufgaben des Betriebsrats und der 

internen und externen Akteure

�  Ziele und Nutzen der Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und internen bzw. 

externen Akteuren

�  Strategien und Möglichkeiten der Zusammenarbeit in der betrieblichen Praxis

Kommunikation und Zusammenarbeit
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

Schwerbehinderten-/Mit-

arbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
1.190,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
Eine Teilnahme ist nur 

nach vorheriger Kosten-

übernahmeerklärung des 

Arbeitgebers/der Dienst-

stelle möglich.

Termin/Ort Sem.-Nr.
30.03. – 03.04.2020 1600-2003307
Frankfurt am Main 
(Das Spenerhaus)

14.09. – 18.09.2020 1806-2009142
Memmelsdorf

Kommunikation – eine zentrale Anforderung an die Interessenvertretung

Wann spreche ich mit wem, wie und mit welchem Ziel?

Konstruktive Kommunikation ist das „A und O“ in der Arbeit der gesetzlichen Interes-

senvertretung. Sich wirkungsvoll zu verhalten und souverän zu überzeugen, ist für die 

Arbeit erfolgsentscheidend. Dabei gibt es unterschiedliche Anforderungen, z.B. im 

Gremium auch bei widerstreitenden Meinungen gemeinsame Lösungen finden, 

Beschäftigte beraten und zwischen den Zeilen lesen, mit dem Arbeitgeber verhan-

deln, Öffentlichkeit herstellen.

Dieses Basisseminar vermittelt die Grundlagen, bietet einen Einblick in die „Spielre-

geln“ und Modelle der Kommunikation. Darüber hinaus erfolgt die Vermittlung ausge-

wählter Kommunikationstechniken mit Blick auf typische Situationen der Interessen-

vertretungsarbeit.

Auf dieser Grundlage können Sie fundiertes Wissen und Kompetenzen z.B. in den 

Bereichen Gesprächsführung, Rhetorik, Öffentlichkeitsarbeit, Verhandlung und Kon-

fliktbearbeitung in den Spezialseminaren aufbauen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Begriffsklärung: Kommunikation

�  Grundlagen der Kommunikation: „Man kann nicht nicht kommunizieren“ 

(Watzlawick)

�  Inhalte, Formen (verbal, nonverbal usw.) und Modelle zur Beschreibung von 

Kommunikation

�  Beziehungsaspekte der Kommunikation und deren Auswirkungen

�  Möglichkeiten, Kommunikation aktiv zu gestalten und zu steuern

�  Umgang mit Kommunikationsstörungen innerhalb des Gremiums oder mit 

dem Arbeitgeber

�  Kommunikation in der gesetzlichen Interessenvertretung: Fallbezogenes 

Kommunikationstraining
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder 

der Schwerbehinderten-

vertretung, betriebliche 

Sucht beauftragte

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Vorheriger Besuch von 

Grundlagenseminaren 

zu den Themen Mob-

bing, Alkohol/Sucht oder 

Burn-out

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
1.190,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
Eine Teilnahme ist nur 

nach vorheriger Kosten-

übernahmeerklärung des 

Arbeitgebers/der Dienst-

stelle möglich.

Termin/Ort Sem.-Nr.
16.03. – 20.03.2020 1900-2003162
Mosbach

Gesprächsführung bei heiklen Themen – „Wie sprech’ ich’s an?“

Beratungskompetenz für die gesetzliche Interessenvertretung

Diese Frage stellen sich viele Mitglieder gesetzlicher Interessenvertretungen, wenn es 

darum geht, eventuell Betroffene auf Themen wie Alkohol, Drogen, Mobbing oder 

Burn-out anzusprechen. Es ist heikel, es geht um Tabus. „Ich weiß ja gar nicht, wie 

derjenige reagiert, vielleicht ist es eine unberechtigte Vermutung“. Das ist ein Gedan-

ke, der häufig dazu führt, dass die Themen verschleppt werden. Gerade in unsicheren 

Situationen wie z.B. im Zusammenhang mit Kündigungen, Betriebsänderungen und 

Sozialplänen braucht es Sensibilität und Beratungskompetenz.

In diesem Seminar unterstützen wir Sie, offensiv mit dem jeweiligen Thema umzu-

gehen und öffnende Formulierungen zu finden, um die nötige Unterstützung für die 

Betroffenen zu ermöglichen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Grundzüge der Gesprächsführung in schwierigen Situationen

�  Aktive Ansprache und erste Beratungsansätze

�  Gespräche mit dem Arbeitgeber

�  Praxistraining: Individuelle Strategien für konkrete Fälle
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

Schwerbehinderten-/Mit-

arbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
1.190,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
09.03. – 13.03.2020 1422-2003092
Meschede

06.07. – 10.07.2020 1806-2007061
Bernried am 
Starnberger See

21.09. – 25.09.2020 1900-2009212
Mosbach

02.11. – 06.11.2020 1600-2011026
Hohenroda

Erfolgreich verhandeln und argumentieren

Den roten Faden fest in der Hand!

Verhandlungen müssen gezielt vorbereitet und konsequent durchgeführt werden, 

wenn sie erfolgreich sein sollen. Auch wenn die Emotionen hochgehen, dürfen die 

Verhandlungsziele nicht aus den Augen geraten. Interessenvertretungsmitglieder 

müssen ständig verhandlungsbereit sein: Monatsgespräche, Betriebs-/Dienstverein-

barungen, Einigungsstellen, Sozialpläne u.a. gehören zu ihrem normalen Arbeits-

spektrum.

Um Verhandlungsziele zu erreichen, sind überzeugende Argumente entscheidend. 

Sie sollten gezielt eingesetzt und schlüssig aufgebaut werden.

In dem Seminar wird es unter anderem um die Frage gehen, wie Sie zu einem in der 

Sache harten, aber die beteiligten Personen wertschätzenden Verhandlungsstil finden 

und dabei die Interessen der Beschäftigten optimal vertreten können.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Taktik und Strategie in Verhandlungen

�  Die Bedeutung von Verhandlungszielen

�  Die Zusammenarbeit im Verhandlungsteam

�  Die Einbeziehung der Beschäftigten

�  Was tun bei unfairen Methoden?

�  Rechtliche Aspekte von Verhandlungen

�  Effektive Argumentationstechniken
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

Mitarbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-/PR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
18.05. – 20.05.2020 1900-2005181
Mosbach

30.09. – 02.10.2020 1400-2009301
Wuppertal

Das erfolgreiche Monatsgespräch

Im Betriebsverfassungsgesetz, in einigen Personalvertretungsgesetzen und vergleich-

baren Regelungen anderer Bereiche ist vorgesehen, dass die Interessenvertretung und 

der Arbeitgeber/Dienstherr mindestens einmal im Monat zu einer Besprechung 

zusammenkommen.

Das Monatsgespräch dient der Beratung, der gegenseitigen Information, dem Aus-

tausch von Vorschlägen sowie Verhandlungen.

Neben den rechtlichen Kenntnissen ist für die Gremienmitglieder das Know-how über 

eine zielorientierte und erfolgreiche Gesprächsführung von zentraler Bedeutung.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Die rechtlichen Grundlagen des Monatsgesprächs

�  Rechtsfolgen aus § 74 Abs. 1 BetrVG, § 66 Abs. 1 BPersVG bzw. analog LPersVG

�  Auswahl der Themen für das Monatsgespräch

�  Einlassungs-, Erörterungs- und Informationspflichten

�  Teilnahme Externer

�  Grundlagen der Gesprächsführung

�  Protokollierung der Gesprächsinhalte

�  Umgang mit den Ergebnissen aus dem Monatsgespräch
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-/PR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
Eine Teilnahme ist nur 

nach vorheriger Kosten-

übernahmeerklärung des 

Arbeitgebers/der Dienst-

stelle möglich.

Termin/Ort Sem.-Nr.
15.06. – 17.06.2020 1806-2006151
Ohlstadt

05.10. – 07.10.2020 1700-2010053
Leipzig (H4 Hotel)

Konstruktiver Umgang mit Konflikten (kompakt)

Konfliktarten und Gesprächsstrategien

Ärgern Sie sich im Alltag oft über „blöde Sprüche“, unmögliches Verhalten und res-

pektlosen Umgang von Kolleginnen und Kollegen, im Gremium und im Kontakt mit 

dem Arbeitgeber? Was tun mit dem Ärger? Er raubt Energie und Motivation, die Sie 

dringend benötigen, um Ihre Aufgaben wahrzunehmen. Und er verhindert eine sach-

liche und zielorientierte Klärung.

Ignorieren, verdrängen und sich aufregen sind beliebte, aber nicht besonders nach-

haltige Strategien. Wenn wir uns ärgern, ist oft nicht mehr klar: Geht es noch um 

inhaltliche Differenzen, oder ist die Beziehung zu der Person bereits gestört? Ein tat-

sächliches oder gefühltes Machtgefälle erschwert ein klärendes Gespräch.

Im Seminar wollen wir ein Verständnis darüber erarbeiten, wie Menschen ticken (ins-

besondere wenn sie gestresst sind), wie es zu Verhärtungen und Eskalation kommt, 

welche menschlichen und organisatorischen Faktoren zusammenwirken und was 

klärende Gespräche schwierig macht.

In Ihrer Rolle als Interessenvertreter/-in bewegen Sie sich bereits in einem Spannungs-

feld. Sie entscheiden, ob Sie sich davon lähmen lassen oder aktiv einen souveränen 

Umgang damit finden.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Definition des Begriffs „Konflikt“; Konfliktarten und -ursachen

�  Konfliktanalyse

�  Mein persönlicher Konfliktstil

�  Systemische Zusammenhänge: Betriebskultur und Lösungsformen

�  Reflexion: Rolle der Interessenvertretung und persönliches Konfliktverhalten

�  Konstruktive Kommunikationstechniken und kreative Lösungsstrategien

Weiterführende Angebote sind „Konfliktlösung als Prozess“ sowie „Mediation und 

Interessenvertretung – Der konstruktive Weg zur Einigung“.
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Zielgruppe
Vorsitzende und stellv. 

Vorsitzende von Betriebs-/

Personalräten bzw. 

Schwerbehinderten-/

Mitarbeitervertretungen

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-/PR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
1.190,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
Eine Teilnahme ist nur 

nach vorheriger Kosten-

übernahmeerklärung des 

Arbeitgebers/der Dienst-

stelle möglich.

Termin/Ort Sem.-Nr.
17.08. – 21.08.2020 1600-2008173
Hohenroda

Mediation und Interessenvertretung

Der konstruktive Weg zur Einigung

Mediation ist eine Verhandlungs- und Kommunikationstechnik, mit deren Hilfe Kon-

flikte unter Hinzuziehung eines neutralen Dritten zur Sprache gebracht, geklärt und 

möglicherweise beigelegt werden. Den Abschluss bilden verbindliche Absprachen und 

Vereinbarungen. 85 Prozent der Mediationen gelingen. Sie gelten auch als Alternative 

zu Einigungsstellenverfahren oder zu arbeitsgerichtlichen Auseinandersetzungen.

Die Offenlegung und Berücksichtigung von Interessen, Gefühlen und Werthaltungen, 

die den Konflikt beeinflussen, das Ausloten von Verhandlungsspielräumen und die 

gemeinsame Suche nach neuen Lösungen kennzeichnen den Mediationsprozess. Ziel 

ist eine Problemlösung, der alle Beteiligten zustimmen können.

Dieses Seminar zeigt die Einsatzmöglichkeiten der Mediation in Betrieb und Dienst-

stelle. Denn u.a. die gesetzlichen Beschwerdemöglichkeiten von Arbeitnehmerinnen/

Arbeitnehmern weisen den Interessenvertretungen auch mediative Funktionen zu. 

In diesem Seminar bringen wir Ihnen die Technik der Mediation nahe, damit Konflikt-

gespräche im Beschwerdeverfahren strukturierter geführt werden können.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Grundgedanken und Entstehung der Mediationsmethode

�  Welche Arten von Mediation gibt es? Ablauf einer Mediation

�  Typische Konfliktsituationen im Betrieb

�  Wie kommt es zu einer Lösung, die vorher nicht da war?

�  Was muss eine Mediatorin/ein Mediator können, und was muss bei ihrer/seiner 

Auswahl berücksichtigt werden?

�  Was kann Mediation im Betrieb/in der Dienststelle? Für welche Situationen ist sie 

geeignet?

�  Vereinbarungen als Abschluss einer Mediation und Umsetzung ihrer Ergebnisse

�  Grenzen der Mediation
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

JAV/Schwerbehinderten-/

Mitarbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
23.03. – 25.03.2020 1500-2003233
Mosbach

18.05. – 20.05.2020 1400-2005181
Bielefeld-Sennestadt

31.08. – 02.09.2020 1300-2008311
Berlin-Wannsee

23.11. – 25.11.2020 1500-2011232
Mosbach

Öffentlichkeitsarbeit der gesetzlichen Interessenvertretung

Mehr Präsenz im Betrieb schaffen!

Öffentlichkeitsarbeit ist sowohl Kommunikationsinstrument als auch strategisches 

Mittel zur Zielerreichung. Durch regelmäßige Information und Transparenz u.a. über 

aktuelle Projekte wird zudem Vertrauen für die Arbeit der Interessenvertretung 

geschaffen. Gut informierte Beschäftigte können der gesetzlichen Interessenvertre-

tung zum Beispiel in Verhandlungsprozessen mit dem Arbeitgeber Rückhalt geben.

Ziel des Seminars ist es, neben den rechtlichen Grundlagen auch Ziele, Methoden und 

Möglichkeiten einer beschäftigtenorientierten, wirkungsvollen Öffentlichkeitsarbeit 

darzustellen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Begriffsklärung; Abgrenzung zu anderen Maßnahmen (z.B. Werbung)

�  Ziele, Aufgaben und Nutzen der Öffentlichkeitsarbeit aus Sicht der gesetzlichen 

Interessenvertretung

�  Rechtliche Grundlagen, z.B. in Bezug auf Umfang und Inhalt von Öffentlichkeits-

arbeit; Presse- und Versammlungsrecht

�  Methoden der Öffentlichkeitsarbeit (Versammlungen, Sprechstunden, 

Aktionen etc.)

�  Mittel der Öffentlichkeitsarbeit (vom „Schwarzen Brett“ bis zur Nutzung digitaler 

sozialer Medien)

�  Unterschiede zwischen betriebsinterner und betriebsübergreifender Öffentlich-

keitsarbeit

�  Beispiele zielgruppenorientierter, kreativer Öffentlichkeitsarbeit: Was erregt 

Aufmerksamkeit? Was spricht an?
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

JAV/Schwerbehinderten-/

Mitarbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
Eine Teilnahme ist nur 

nach vorheriger Kosten-

übernahmeerklärung des 

Arbeitgebers/der Dienst-

stelle möglich.

Termin/Ort Sem.-Nr.
14.04. – 16.04.2020 2100-2004141
Walsrode

17.06. – 19.06.2020 1400-2006171
Hamm

Workshop Öffentlichkeitsarbeit: Gestaltung von Informationsmaterialien

Regelmäßig informiert die gesetzliche Interessenvertretung die Beschäftigten mit 

Flugblättern, Artikeln in der Zeitung des Gremiums oder Flyern über die aktuellen 

Aufgaben, Projekte oder Verhandlungen mit dem Arbeitgeber. Doch wie kann 

erreicht werden, dass die Informationen auch bei der Belegschaft ankommen? Was 

ist ein ansprechendes Format, lebendiges Layout oder eine stimmige Visualisierung?

Anhand von praktischen Beispielen wird im Seminar unter anderem dargestellt, wor-

auf bei der Gestaltung von Texten, Flyern oder Flugblättern besonders zu achten ist 

und wie eine ansprechende grafische Aufbereitung der zu vermittelnden Botschaften 

aussehen kann.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

� Welche Schrift, Schriftgröße eignet sich für welchen Text? Wie lang sollten Texte 

sein?

�  Grafiken und Bilder als Ergänzung oder Ersatz zum Text: Welche Bilder dürfen 

verwendet werden? Welche Datenbanken für Bilder und Grafiken gibt es?

�  Wie kann ein modernes, ansprechendes Layout aussehen und gestaltet werden?

�  Welche Hilfsmittel und Software werden benötigt bzw. können eingesetzt werden?

�  Welche Kosten muss der Arbeitgeber/die Dienststelle übernehmen?

�  Praktische Übungen anhand mitgebrachter Beispiele
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Workshop Öffentlichkeitsarbeit: Nutzung von Social Media und Webtools

Social-Media-Anwendungen als Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit ermöglichen 

eine schnelle, ortsunabhängige und betriebsübergreifende Informationsweitergabe 

und Kommunikation. Warum nicht zum Beispiel den Abschluss einer neuen Dienst- 

oder Betriebsvereinbarung über Twitter bekanntgeben? Warum nicht Positionen des 

Gremiums in einem Blog darstellen und mit den Kolleginnen und Kollegen diskutie-

ren? Webtools können das Erstellen von Präsentationen erleichtern oder die Einbe-

ziehung der Beschäftigten bei Befragungen unterstützen.

Ziel des Workshops ist es u.a., anhand praktischer Beispiele aufzuzeigen, wie und mit 

welchen Social-Media-Anwendungen oder Webtools die Öffentlichkeitsarbeit der 

gesetzlichen Interessenvertretung unterstützt werden kann. Welche gesetzlichen 

Regelungen müssen dabei beachtet werden? Welche Kompetenzen sind im Umgang 

mit der Technik erforderlich? Es werden Ideen für die Öffentlichkeitsarbeit mit Social-

Media-Anwendungen und Webtools erarbeitet, die für die betriebliche Praxis der 

Teilnehmenden unmittelbar anwendbar sind.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Begriffsklärung: Social Media, Webtools

�  Anwendungsfelder von Webtools für die gesetzliche Interessenvertretung

�  Überblick: Gesetzliche Grundlagen und Rechtsprechung für die Nutzung von 

Social-Media-Anwendungen und Webtools

�  Grundvoraussetzungen und Kompetenzen bei der Anwendung und Nutzung 

von Social Media in der Öffentlichkeitsarbeit

�  Betriebliche Social-Media-Guidelines als Begrenzung der Öffentlichkeitsarbeit 

der gesetzlichen Interessenvertretung!?

�  Praxisbeispiele zur aktiven Öffentlichkeitsarbeit mit Social-Media-Anwendungen 

und Webtools

Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

JAV/Schwerbehinderten-/

Mitarbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
02.09. – 04.09.2020 2100-2009022
Walsrode

Kommunikation und Zusammenarbeit



161

Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

JAV/Schwerbehinderten-/

Mitarbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
Eine Teilnahme ist nur 

nach vorheriger Kosten-

übernahmeerklärung des 

Arbeitgebers/der Dienst-

stelle möglich.

Termin/Ort Sem.-Nr.
02.11. – 04.11.2020 2100-2011023
Walsrode 

Workshop Öffentlichkeitsarbeit: Handlungsfähigkeit ausbauen, 

Durchsetzungskraft stärken

Beschäftigte sollten aktiv an der Erarbeitung von Zielen und Strategien der gesetzlichen 

Interessenvertretung beteiligt werden. So können sie nachvollziehen, warum welche 

Forderungen gegenüber dem Arbeitgeber aufgestellt werden. Das stärkt die Veranke-

rung der Interessenvertretung in der Belegschaft. Und es erhöht die Durchsetzungs-

kraft gegenüber dem Arbeitgeber.

Schwerpunkt des Workshops ist die Bearbeitung von betrieblichen Beispielen unter 

folgenden Fragestellungen (u.a.): Welche Modelle, Methoden und Instrumente gibt 

es, um die Anliegen der Beschäftigten zu identifizieren? Welche rechtlichen Möglich-

keiten gibt es, um Beschäftigte aktiv und systematisch zu beteiligen und Forderungen 

gegenüber dem Arbeitgeber erfolgreich unter Einbeziehung der Belegschaft durch-

zusetzen?

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Werkzeuge der Projekt- und Kampagnenarbeit (u.a. Mobilisierung, Organizing in 

der Arbeit der gesetzlichen Interessenvertretung)

�  Möglichkeiten der Identifizierung von Themen der Beschäftigten und Verankerung 

in der Belegschaft

�  Systematischer Aufbau einer Struktur zur aktiven Arbeit mit den Beschäftigten 

(z.B. Team-/Abteilungslotsen)

�  Strategien, Instrumente und Wege der Kommunikation mit den Beschäftigten

�  Zusammenspiel der Handlungsmöglichkeiten und Rechte der gesetzlichen Interes-

senvertretung mit der aktiven Beteiligung der Beschäftigten

�  Einbeziehung außerbetrieblicher Akteure zur Unterstützung der Interessen der 

Beschäftigten

�  Interessenwahrnehmung und deren Durchsetzung im Kontext betriebsverfassungs-

rechtlicher sowie beteiligungsorientierter Aspekte im Sinne der Beschäftigten
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

Schwerbehinderten-/Mit-

arbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
1.190,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
Eine Teilnahme ist nur 

nach vorheriger Kosten-

übernahmeerklärung des 

Arbeitgebers/der Dienst-

stelle möglich.

Termin/Ort Sem.-Nr.
20.01. – 24.01.2020 GL-20012001
Gladenbach

04.05. – 08.05.2020 GL-20050403
Gladenbach

17.08. – 21.08.2020 GL-20081702
Gladenbach

Klare Rede, starke Wirkung! – Teil 1

Redesituationen vor großen Gruppen meistern

Die Arbeit als Mitglied einer gesetzlichen Interessenvertretung erfordert mehr als einen 

professionellen Umgang mit Gesetzestexten. Auch an die Art und Weise Ihres Auf-

tretens und an Ihr rhetorisches Geschick werden hohe Ansprüche gestellt, z.B. beim 

Auftritt auf der Betriebs-/Personalversammlung, bei der Gestaltung kurzer Redebei-

träge oder längerer Überzeugungsreden und bei Gesprächen mit dem Arbeitgeber.

Neben den Inhalten und dem Aufbau entscheiden der Redestil, die Körpersprache und 

die innere Haltung über die Wirkung von Redebeiträgen. Dieses Seminar vermittelt 

Ihnen praxisnah und mit Spaß die Grundlagen erfolgreicher Rhetorik, angefangen bei 

der Überwindung von Lampenfieber und Sprachhemmungen, dem bestmöglichen 

Aufbau einer Rede, der angemessenen und persönlich stimmigen Körperhaltung, dem 

richtigen Stimmeinsatz bis hin zum souveränen Umgang mit möglichen Störungen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Wie formuliere ich zündend, überzeugend und verständlich?

�  Wie gehe ich produktiv mit meiner Redeangst um?

�  Was kann mich bei der Vorbereitung und bei der Rede selbst unterstützen?

�  Wie setze ich Sprache und Körpersprache zielgerichtet ein?

�  Wie gehe ich mit Störungen um?

Kommunikation und Zusammenarbeit
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
1.190,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
13.01. – 17.01.2020 1600-2001132
Gladenbach

16.03. – 20.03.2020 1500-2003162
Mosbach

11.05. – 15.05.2020 1600-2005113
Bad Soden-Salmünster 
(Landhotel Betz)

Einführung in das Arbeitsrecht 1

Begründung des Arbeitsverhältnisses

Gesetzliche Interessenvertretungen sind in ihrem Arbeitsalltag mit einer Vielzahl juris-

tischer Probleme und Aufgabenstellungen konfrontiert. Die Arbeit in einer gesetzli-

chen Interessenvertretung erfordert deshalb grundlegende Kenntnisse über die Inhal-

te der einschlägigen Gesetze und der dazu ergangenen Rechtsprechung sowie über 

den Umgang damit. Bei der Vielzahl der Gesetze ist es jedoch oft schwer, sich zurecht-

zufinden und den Überblick zu behalten.

In Teil 1 dieser Seminarreihe wird zunächst das Basiswissen über die Strukturen des 

vielschichtigen Arbeitsrechtssystems vermittelt, und es werden arbeitsrechtliche 

Grundbegriffe geklärt. Im Anschluss werden die rechtlichen Probleme besprochen, 

die sich im Zusammenhang mit der Anbahnung, der Begründung sowie dem Bestand 

eines Arbeitsverhältnisses (Rechte und Pflichten) ergeben können.

Darüber hinaus werden die jeweiligen Beteiligungsrechte der gesetzlichen Interessen-

vertretung dargestellt.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Rechtsquellen des Arbeitsrechts, Geschichte und Aufbau des Arbeitsrechtssystems

�  Wesen und Funktion des Arbeitsrechts, Grundbegriffe, Rechtsquellen

�  Abgrenzung zwischen individuellem und kollektivem Arbeitsrecht

�  Begründung des Arbeitsverhältnisses

�  Inhalte des Arbeitsvertrags

�  Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsvertrag

�  Weisungsrecht des Arbeitgebers

�  Praxisfälle aus der aktuellen Rechtsprechung

Arbeitsrecht
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des Grundseminars 

„Einführung in das Arbeits-

recht 1“

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
1.190,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
17.02. – 21.02.2020 1600-2002173
Gladenbach

22.06. – 26.06.2020 1500-2006224
Mosbach

31.08. – 04.09.2020 1600-2008316
Bad Soden-Salmünster 
(Landhotel Betz)

Einführung in das Arbeitsrecht 2

Inhalt des Arbeitsverhältnisses

Es existiert eine schon fast unüberschaubare Zahl von Gesetzen, die Mindeststandards 

für Arbeitsverträge festlegen. Außerdem sind viele arbeitsrechtliche Grundsätze durch 

die Rechtsprechung entwickelt worden (Richterrecht).

Dieses Seminar gibt insbesondere einen Überblick über die bestehenden Schutzgeset-

ze, über die Grundsätze der Arbeitnehmerhaftung und die Ansprüche der Beschäftig-

ten aus dem Teilzeit- und Befristungsgesetz. Die Schutznormen für die Beschäftigten 

und die jeweiligen Rechte aus den Gesetzen werden unter Berücksichtigung und im 

Zusammenhang mit den Beteiligungsrechten der gesetzlichen Interessenvertretung 

erläutert.

Behandelt werden u.a. folgende Themen:

�  Mindeststandards, die ein Arbeitsvertrag erfüllen muss (AGB-Kontrolle, Verhältnis 

zum Tarifvertrag)

�  Vergütung und Gratifikation

�  Überblick über die wichtigsten Schutzgesetze

�  Grundsätze der Arbeitnehmerhaftung

�  Bezahlte und unbezahlte Freistellungsansprüche im Arbeitsverhältnis

Tarifvertragliche Ansprüche können aufgrund der Vielzahl von Tarifverträgen nur 

exemplarisch erläutert werden. Dies gilt auch für bestehende betriebliche Regelun-

gen. Schwerpunkte des Seminars bilden die gesetzlichen Grundlagen zum Inhalt des 

Arbeitsverhältnisses.

Arbeitsrecht
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des Grundseminars 

„Einführung in das Arbeits-

recht 1“

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
1.190,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
15.06. – 19.06.2020 1600-2006151
Gladenbach

09.11. – 13.11.2020 1500-2011091
Mosbach

16.11. – 20.11.2020 1600-2011165
Bad Soden-Salmünster 
(Landhotel Betz)

Einführung in das Arbeitsrecht 3

Beendigung und Abwicklung des Arbeitsverhältnisses

Egal auf welche Art ein Arbeitsverhältnis beendet wird: In allen Fällen ist die Interes-

senvertretung aufgefordert, darauf zu achten, dass alles mit rechten Dingen zugeht. 

Zumeist existieren echte Mitbestimmungsrechte bei der Beendigung des Arbeitsver-

hältnisses nicht. Gegebenenfalls müssen den betroffenen Kolleginnen und Kollegen 

daher individuelle Reaktionsmöglichkeiten aufgezeigt werden.

Wie das funktionieren kann, wird in diesem Seminar vermittelt. Dazu werden ergän-

zend Grundzüge des Verfahrens vor dem Arbeitsgericht erarbeitet, die praktisch durch 

den Besuch eines Verhandlungstags bei einem Arbeitsgericht abgerundet werden.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Überblick über die rechtlichen Möglichkeiten der Beendigung des Arbeits-

verhältnisses

�  Aufhebungsvertrag

�  Ordentliche Kündigung

�  Außerordentliche Kündigung

�  Besonderer Kündigungsschutz

�  Befristung von Arbeitsverhältnissen

�  Pflichten des Arbeitgebers bei der Abwicklung des Arbeitsverhältnisses

�  Beteiligung der gesetzlichen Interessenvertretung

Tarifvertragliche Ansprüche können aufgrund der Vielzahl von Tarifverträgen nur 

exemplarisch erläutert werden. Dies gilt auch für bestehende betriebliche Regelungen. 

Schwerpunkte des Seminars bilden die gesetzlichen Grundlagen zur Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses.

Arbeitsrecht
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-/PR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
1.190,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
05.10. – 09.10.2020 1600-2010053
Bad Soden-Salmünster 
(Landhotel Betz)

Rund um’s Geld ...

Arbeitsrechtliches Wissen für Betriebs- und Personalratsmitglieder

Als Mitglied des Betriebs- oder Personalrats müssen Sie zunehmend jenseits von tarif-

lichen Eingruppierungen die finanziellen Ansprüche von Arbeitnehmerinnen/Arbeit-

nehmern prüfen und die Kolleginnen und Kollegen beraten.

Sie erhalten in diesem Seminar einen Überblick über Ihre Handlungsmöglichkeiten als 

Interessenvertretungsmitglied und lernen die aktuelle Rechtsprechung zu den ver-

schiedenen Themenfeldern kennen. Auf diese Weise können Sie Ihre Überwachungs-

aufgaben besser wahrnehmen und die betroffenen Arbeitnehmer/-innen qualifiziert 

mit Ihrem Rat unterstützen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Dienstreisen, Absicherung und Kostenübernahmepflichten des Arbeitgebers

�  Die Haftung des Arbeitnehmers

�  Nebenjobs und die Folgen für das Hauptarbeitsverhältnis

�  Weiterbildungskosten – Wirksamkeit von Rückzahlungsklauseln im Arbeitsvertrag

�  Entgeltfortzahlung bei Krankheit, im Urlaub und aus sonstigen Gründen

�  Arbeitslosengeld – Voraussetzungen, Anspruch, Dauer, Sperre, Ruhezeiten

Mit den Themen im Zusammenhang stehende tarifvertragliche Ansprüche können 

aufgrund der Vielzahl von Tarifverträgen nur exemplarisch erläutert werden. Dies gilt 

auch für bestehende betriebliche Regelungen. Den Schwerpunkt des Seminars bilden 

die gesetzlichen Grundlagen.

Arbeitsrecht
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

Mitarbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des Seminars

„Einführung in das Arbeits-

recht 1“

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
Eine Teilnahme ist nur 

nach vorheriger Kosten-

übernahmeerklärung des 

Arbeitgebers/der Dienst-

stelle möglich.

Termin/Ort Sem.-Nr.
31.03. – 02.04.2020 1806-2003311
Gunzenhausen

24.08. – 26.08.2020 1600-2008244
Frankfurt am Main 
(Das Spenerhaus)

Arbeitsrecht – Auffrischung für wiedergewählte Betriebs-/Personalrats-

mitglieder

Oft liegt die letzte Schulung zum Arbeitsrecht für wiedergewählte Mitglieder der 

gesetzlichen Interessenvertretung schon etwas länger zurück. Aber auch diese Mit-

glieder müssen immer auf dem Laufenden und mit den einschlägigen Gesetzen, der 

aktuellen Rechtsprechung oder Gesetzesänderungen vertraut sein.

Das Seminar wiederholt zum Einstieg in kompakter Form die wesentlichen Grundzüge 

des Arbeitsrechts. Bestehendes Wissen wird aufgefrischt und anhand aktueller Ent-

scheidungen und betrieblicher Fallbeispiele vertieft – unter Bezugnahme auf die 

Beteiligungsrechte der gesetzlichen Interessenvertretung.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Überblick: Grundlagen des Arbeitsrechts

�  Zustandekommen und Bestand des Arbeitsverhältnisses (z.B. Arbeitszeit-

regelungen, Vergütung, Urlaub, Krankheit)

�  Kompakte Darstellung der Schutzgesetze und ihrer Inhalte  (z.B. ArbZG, 

ArbSchG usw.)

�  Grundzüge des Teilzeit- und Befristungsrechts

�  Kündigungs(schutz)recht – wesentliche gesetzliche Grundlagen und 

Voraussetzungen

�  Direktions- und Weisungsrecht des Arbeitgebers: Wirkungen, Folgen und 

Grenzen

�  Fallbearbeitung aus der aktuellen Rechtsprechung

�  Beteiligungsrechte der gesetzlichen Interessenvertretung

Arbeitsrecht
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

JAV/Schwerbehinderten-/

Mitarbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-/PR-/SBV-

Grundseminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
08.06. – 10.06.2020 1806-2006081
Ohlstadt

21.09. – 23.09.2020 1806-2009211
Nürnberg (Ringhotel)

30.09. – 02.10.2020 1600-2009301
Gladenbach

Aktuelle Rechtsprechung und Gesetzesänderungen im Arbeitsrecht (intensiv)

Praktische Konsequenzen und Handlungsmöglichkeiten für die Interessen-

vertretungsarbeit

Das kollektive und individuelle Arbeitsrecht wird durch die Rechtsprechung laufend 

interpretiert und ausgestaltet. Dies hat zum Teil erhebliche Konsequenzen für die 

praktische Arbeit der gesetzlichen Interessenvertretung. Auch Gesetzesänderungen 

können die Arbeit erheblich beeinflussen. Deshalb ist es für Mitglieder der Interessen-

vertretung wichtig, über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden zu sein.

Dieses Seminar stellt in intensiver Form die aktuelle Rechtsprechung und (mögliche) 

Gesetzesänderungen dar, unter Einbeziehung der konkreten betrieblichen Problem-

stellungen der Teilnehmenden. Darüber hinaus erfolgen Fallbearbeitungen auf der 

Grundlage aktueller Entscheidungen der Arbeitsgerichte und Erläuterung der im 

Zusammenhang stehenden Beteiligungsrechte der gesetzlichen Interessenvertretung.

Vermittelt wird ein Überblick über aktuelle Gesetzesänderungen und Rechtsprechung, 

u.a. zu den Themen Arbeitsvertrag, Befristung, Arbeitszeit, Kündigungsschutz und 

Urlaub.

Die einzelnen individual- und kollektivrechtlichen Themen werden anhand der aktuel-

len Rechtsprechung und erfolgter Gesetzesänderungen kurzfristig festgelegt.

Arbeitsrecht
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

Schwerbehindertenver-

tretung

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
Bitte eigene Entwürfe und 

vorhandene Schriftstücke 

mitbringen!

Termin/Ort Sem.-Nr.
20.04. – 22.04.2020 1600-2004203
Koblenz

Es gilt das geschriebene Wort

Betriebs- und Dienstvereinbarungen rechtswirksam formulieren

Es gehört zum Tagesgeschäft der Interessenvertretung, Sachverhalte zu benennen, 

Forderungen und Regelungen klar zu beschreiben sowie Vereinbarungen rechtssicher 

zu formulieren.

Die Wahl eines einzelnen Wortes kann die Bedeutung oder die Auslegung eines 

gesamten Absatzes beeinflussen. Es ist also nicht nur der „gute Wille“ erforderlich, 

etwas im Sinne der Kolleginnen und Kollegen regeln zu wollen. Es bedarf auch der 

handwerklichen Fertigkeit, Sachverhalte so zu formulieren, dass ein Arbeitsgericht im 

Streitfall klar erkennt, was und wie etwas geregelt werden sollte. Misslingt die rechts-

wirksame Formulierung, kann alle Arbeit und Mühe vergebens sein.

Im Seminar wird an existierenden Vereinbarungen und an schriftlichen Entwürfen 

der Teilnehmenden gearbeitet.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Die Struktur von Betriebs-/Dienstvereinbarungen sowie anderer relevanter 

Schriftstücke

�  Die Auslegungspraxis der Arbeits- und Verwaltungsgerichte – Schlussfolgerungen 

für das Entwerfen und Verhandeln von Vereinbarungen

�  Präzise formulieren unter richtiger Verwendung juristischer Begriffe

�  Typische Formulierungsfallen kennen und vermeiden lernen

�  Veränderungswünsche des Arbeitgebers in ihrer Wirkungsweise einschätzen 

lernen

Arbeitsrecht
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-/PR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
610,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
26.10. – 27.10.2020 1600-2010265
Koblenz

Personaleinsatz nach „Gutsherrenart“?

Die Einschränkungsmöglichkeiten des Direktionsrechts des Arbeitgebers durch die 

Interessenvertretung

Angesichts einer dünnen Personaldecke setzen Arbeitgeber Beschäftigte häufig auch 

für andere Arbeiten als für ihre eigentliche Tätigkeit ein und berufen sich in diesem 

Zusammenhang auf ihr Direktionsrecht. Die betroffenen Arbeitnehmer/-innen wer-

den in diesen Fällen sehr kurzfristig mit einer Änderung ihrer Arbeitsbedingungen 

konfrontiert.

Welche dieser Änderungen sind zulässig, und welche sollten nicht einfach hingenom-

men werden? Wann ist die Interessenvertretung zu beteiligen? Im Seminar werden 

rechtliche Grundlagen erarbeitet und Antworten für die Praxis entwickelt.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Grundlagen, Ausgestaltung und Grenzen des Direktionsrechts

�  Versetzung vs. Direktionsrecht – Definitionen und Handlungsoptionen für die 

Interessenvertretung

�  Direktionsrecht und Änderungskündigung

�  Handlungsmöglichkeiten der Interessenvertretung

Arbeitsrecht
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Zielgruppe
Betriebsratsmitglieder

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
Zu diesem Thema gibt es 

auch branchenbezogene 

Spezialseminare.

Termin/Ort Sem.-Nr.
23.03. – 25.03.2020 2100-2003232
Lüneburg

10.08. – 12.08.2020 1600-2008101
Gladenbach

Wir brauchen mehr Personal!

Gestaltungsmöglichkeiten der gesetzlichen Interessenvertretung beim Personalbedarf 

und -einsatz

„Wirtschaftliche Zwänge“ führen zu immer weiteren Einsparungen beim Personal. 

Dies hat für die Beschäftigten Auswirkungen: z.B. Leistungsverdichtung, regelmäßige 

Mehrarbeit und nicht ausreichende Erholungs- und Ruhezeiten, aber auch prekäre 

Beschäftigung. Psychische und physische Belastungen nehmen zu, ebenso wie lang 

andauernde Arbeitsunfähigkeiten oder gar Erwerbsminderungen. Das gesundheitli-

che, aber auch finanzielle Risiko bei z.B. Langzeiterkrankungen tragen dabei mitunter 

die Beschäftigten selbst.

Was kann die gesetzliche Interessenvertretung dem zum Schutz der Beschäftigten 

entgegensetzen? Gibt es Möglichkeiten und Instrumente, so auf den Arbeitgeber 

einzuwirken, dass mehr Personal eingestellt wird und Arbeitsverhältnisse im Sinne des 

Arbeits- und Gesundheitsschutzes gestaltet werden?

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Überblick über die rechtlichen Grundlagen

�  Beteiligungsrechte als Gestaltungsinstrumente zur Steuerung des Personalbedarfs 

und -einsatzes

�  Folgen der Ausübung der Mitbestimmung zu Fragen der Arbeitszeit und des 

Arbeits- und Gesundheitsschutzes

�  Personalbedarfsermittlung und Jahresnettostunden einer Vollzeitkraft

�  Möglichkeiten der Einbeziehung der Beschäftigten (z.B. Nutzung des Beschwerde-

rechts, Überlastungsanzeigen)

�  Indirekte Steuerung und Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen der 

Beschäftigten

�  Beteiligungs- und Gestaltungsrechte der gesetzlichen Interessenvertretung 

bei Personaleinsatz, Personalbedarf und Personalsteuerung

�  Ziele und Strategien der gesetzlichen Interessenvertretung

Arbeitsrecht
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Zielgruppe
Betriebsratsmitglieder

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
10.02. – 12.02.2020 1806-2002103
Bernried am 
Starnberger See

Leiharbeit, Werkverträge und Mini-Jobs: Handlungsmöglichkeiten des 

Betriebsrats bei prekärer Beschäftigung

Mit dem Ziel, den Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen zu verhindern, hat 

der Gesetzgeber das Gesetz zur Arbeitnehmerüberlassung geändert und unter ande-

rem die Sanktionen und Rechtsfolgen bei verdeckter Arbeitnehmerüberlassung noch 

weiter verschärft. Dennoch ist zu befürchten, dass auch zukünftig die Anzahl von 

Beschäftigten in Leiharbeit oder mit Werkverträgen (z.B. als Solo-Selbstständige oder 

Crowdworker) noch weiter zunehmen wird.

Auch die Anzahl der Mini-Jobs im Nebenerwerb steigt stetig. Grund dafür ist u.a., 

dass das Entgelt aus dem Haupterwerb nicht zur Deckung der Lebenshaltungskosten 

ausreicht. Oft werden von Arbeitgebern auch nur noch Teilzeitarbeitsverhältnisse 

angeboten. Beschäftigte würden zur Einkommenssicherung gern mehr arbeiten, 

können dies in ihrem derzeitigen Arbeitsverhältnis aber nicht.

Im Seminar werden die rechtlichen Vorschriften dargestellt und die möglichen Hand-

lungsoptionen der gesetzlichen Interessenvertretung erörtert, um prekäre Beschäfti-

gung bestmöglich zu verhindern.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Unterschiede in der Arbeitnehmerüberlassung am Beispiel von Leiharbeit und 

Werkverträgen

�  Zuständigkeit der gesetzlichen Interessenvertretung

�  Umgang mit Spannungen im Betrieb zwischen der Stamm- und der Randbeleg-

schaft

�  Beteiligungsrechte des Betriebsrats bei der Personalbedarfsplanung und beim 

Personaleinsatz

�  Tarifvertragliche Regelungen (z.B. MTV Zeitarbeit)

�  Gesetzliche Vorgaben (AÜG, TzBfG, SGB III, SGB IV, EU-Richtlinie 2008/104/EG)

�  Möglichkeiten des Betriebsrats, prekäre Beschäftigung einzudämmen und die 

Stammbelegschaft zu schützen

Arbeitsrecht



174

Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-/PR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
27.04. – 29.04.2020 1300-2004272
Berlin (Kurfürstenstr.)

12.10. – 14.10.2020 1806-2010121
Bernried am 
Starnberger See

Teilzeit- und Befristungsgesetz

Rechtliche Grundlagen für Betriebs- und Personalräte

Viele Menschen arbeiten in Teilzeit. Teilzeitarbeitsverhältnisse erlauben es, private 

Verpflichtungen und Erwerbsarbeit miteinander zu verbinden. Gleichzeitig gibt es 

Strategien der Arbeitgeber, Vollzeitarbeitsplätze abzubauen und durch Teilzeitarbeits-

plätze zu ersetzen. Immer mehr Teilzeitarbeitsverhältnisse sind prekäre Beschäftigungs-

verhältnisse, da die Beschäftigten von dem Verdienst allein nicht leben können. Zudem 

werden neue oder auf bisherige Arbeitsverhältnisse folgende Verträge verstärkt 

befristet abgeschlossen.

Für Teilzeitarbeit und auch für die Befristung von Arbeitsverhältnissen ist das Teilzeit- 

und Befristungsgesetz die Rechtsgrundlage. Das Gesetz wird im Seminar ausführlich 

dargestellt. Erläutert werden aber auch Strategien und Handlungsmöglichkeiten 

der gesetzlichen Interessenvertretung, um prekäre Beschäftigung im Betrieb zu ver-

hindern.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Rechtliche Grundlagen zur Teilzeitarbeit und Befristung aus Gesetz und Tarif-

verträgen (beispielhaft)

�  Formen und Zulässigkeit von Teilzeitarbeit und Befristung

�  Gestaltungsmöglichkeiten der gesetzlichen Interessenvertretung bei Teilzeit und 

Befristung von Arbeitsverhältnissen

�  Aktuelle Rechtsprechung zur Teilzeitarbeit und Befristung von Arbeitsverträgen 

(EuGH und Arbeitsgerichte)

�  Berücksichtigung von Teilzeitarbeit und Befristung beim Abschluss von Betriebs-/

Dienstvereinbarungen
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
01.04. – 03.04.2020 1600-2004011
Frankfurt am Main 
(Das Spenerhaus)

Mitbestimmung bei Um- und Neubauten

Änderungen der Arbeits- und Ablauforganisation frühzeitig erkennen 

und mitbestimmen

Viele Arbeitgeber planen Baumaßnahmen oder führen diese bereits durch. Dabei 

wird nicht nur die äußere Hülle des Gebäudes neu geplant. Mit der Infrastruktur im 

Neubau geht in der Regel die Umstrukturierung der Arbeitsorganisation sowie der 

Arbeitsprozesse einher. Oft werden gleichzeitig die Informations- und Kommunika-

tionssysteme auf den neuesten Stand gebracht.

Dieses Seminar beleuchtet solche Veränderungen, deren Hintergründe und Auswir-

kungen auf die Beschäftigten sowie die Informations-, Beratungs- und Mitwirkungs-

rechte der Interessenvertretung.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Betriebswirtschaftliche Betrachtung aus der Perspektive der Interessenvertretung

�  Um- und Neubauten im Licht neuer Organisationskonzepte

�  Auswirkungen auf Tätigkeitsprofile und Eingruppierungsgrundsätze

�  Einfluss auf Personalplanung und Personalbedarfsermittlung

�  Einfluss auf die Dienstplangestaltung sowie die Personalkosten (Entgelt)

�  Mögliche Auswirkungen auf die Arbeitszeit und den Arbeits- und Gesundheits-

schutz der Beschäftigten

�  Liegt die Voraussetzung für eine Betriebsänderung vor?

�  Informations-, Beratungs- und Mitwirkungsrechte der Interessenvertretung

Arbeitsrecht



176

Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder 

der Schwerbehinderten-

vertretung

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
In Kooperation mit

der BTQ Kassel

Termin/Ort Sem.-Nr.
23.11. – 25.11.2020 1600-2011234
Bad Soden-Salmünster 
(Kress Hotel)

Arbeiten 4.0: Mobile Arbeit gesund gestalten

Die Digitalisierung der Arbeitswelt und der Einsatz mobiler Technik wie Notebooks, 

Smartphones oder Tablets bieten in vielen Berufsfeldern die Möglichkeit, Arbeitspro-

zesse räumlich, zeitlich und organisatorisch unabhängig vom Arbeitsplatz zu gestal-

ten. Viele Beschäftigte arbeiten bereits komplett mobil, da die Erledigung der Arbeits-

aufgaben keinen festen Arbeitsplatzbezug mehr erfordert oder die Mobilität beruflich 

bedingt ist.

Im Seminar werden u.a. die Anforderungen an mobile Arbeit und mögliche Maßnah-

men zum Arbeits- und Gesundheitsschutz vorgestellt. Die Beteiligungsrechte der 

gesetzlichen Interessenvertretung und ihre Handlungsmöglichkeiten werden darge-

stellt und Eckpunkte für eine betriebliche Regelung zur Umsetzung der mobilen Arbeit 

gemeinsam entwickelt.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Was ist mobile Arbeit? Mobilität der Arbeitsinhalte oder Mobilität der 

Beschäftigten?

�  Überblick: Gestaltungsfelder und -anforderungen von mobiler Arbeit 

(u.a. Arbeitszeit, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Technologie, Ergonomie)

�  Formen mobiler Arbeit (z.B. vernetzte Projektarbeit, Telearbeit, Kundendienst)

�  Mobile Arbeit und Personalführung („Führen auf Distanz“)

�  Führung durch indirekte Steuerung als Folge mobiler Arbeit

�  Besondere psychische Belastungsfelder (z.B. ständige Erreichbarkeit, Entgrenzung 

der Arbeitszeit)

�  Instrumente und Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz

�  Beteiligungsrechte, Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten der gesetzlichen 

Interessenvertretung

Das Seminar findet in Kooperation mit dem Projekt „Präventionsorientierte Gestal-

tung mobiler Arbeit (prentimo)“ statt, an dem auch ver.di beteiligt ist.
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder 

der Schwerbehinderten-/

Mitarbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
18.03. – 20.03.2020 1400-2003181
Mannheim 
(Mercure Friedensplatz)

03.08. – 05.08.2020 1300-2008031
Berlin (Kurfürstenstr.)

Homeoffice

Gestaltungsmöglichkeiten und Beteiligungsrechte der gesetzlichen Interessen-

vertretung

Die Digitalisierung der Arbeitswelt ermöglicht es, dass zu jeder Zeit an jedem Ort, 

auch von zu Hause im „Homeoffice“ gearbeitet werden kann. Eine bessere Vereinbar-

keit von Beruf und Privatleben, mehr Zeitsouveränität oder Einsparung von Fahrzeiten 

sind positive Auswirkungen für die Beschäftigten. Andererseits besteht die Gefahr der 

Entgrenzung der Arbeitszeit und der Isolierung der Beschäftigten, da kein oder nur 

noch geringer persönlicher Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen besteht. Auch die 

Vertretung der Anliegen der Beschäftigten durch die gesetzliche Interessenvertretung 

wird erschwert. Seminarinhalt ist – neben der Darstellung der rechtlichen Vorausset-

zungen für die Gestaltung von Homeoffice-Arbeitsplätzen – die Frage, wie das Arbei-

ten im Home office im Sinne der Beschäftigten und unter Einhaltung des Arbeits- und 

Gesundheitsschutzes gestaltet werden kann.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Erscheinungsformen von Homeoffice, Abgrenzung zu mobiler und zu Telearbeit

�  Rechtliche Einordnung (Arbeits- und Gesundheitsschutz, Unfallversicherungs-

schutz, arbeitsvertragliche Voraussetzungen usw.)

�  Einführung und Beendigung von Homeoffice (u.a. Voraussetzungen, Ansprüche 

der Beschäftigten, Weisungsrecht des Arbeitgebers)

�  Einrichtung des häuslichen Arbeitsplatzes, Nutzung privater Arbeitsmittel, Anfor-

derungen an IT und Datenschutz

�  Arbeitszeit (Dauer, Lage, Zeiterfassung, Schutz vor Entgrenzung und indirekter 

Steuerung)

�  Gefährdungsbeurteilungen, Maßnahmen zum Arbeitsschutz und zur Gesundheits-

prävention

�  Beteiligungsrechte, Ziele, Strategien und Handlungsmöglichkeiten der gesetzli-

chen Interessenvertretung

�  Mögliche Inhalte von Betriebs- und Dienstvereinbarungen
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Zielgruppe
Frauen- und Gleichstel-

lungsbeauftragte

Freistellung
§ 10 Abs. 5 BGleiG, 

analog Regelungen 

der Länder

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
Eine Teilnahme ist nur 

nach vorheriger Kosten-

übernahmeerklärung des 

Arbeitgebers/der Dienst-

stelle möglich.

Termin/Ort Sem.-Nr.
02.06. – 04.06.2020 1600-2006021
Frankfurt am Main 
(Das Spenerhaus)

Arbeitsrecht für Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Grundlagen des Individualarbeitsrechts (unter besonderer Berücksichtigung der 

Gleichbehandlung am Arbeitsplatz)

Bei der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Arbeitswelt geht es u.a. um 

Themen wie Arbeitszeit, die Befristung von Stellen, Elternzeit, Pflegezeit, Stellenbe-

setzungen, Teilhabe von Frauen an Führungspositionen, Teilzeit oder die Vereinbar-

keit von Familie und Beruf.

Gerade bei diesen arbeitsrechtlichen Fragestellungen kann es zu Handlungsunsicher-

heiten kommen. Im Seminar wird ein Gesamtüberblick über die arbeitsrechtlichen 

Grundlagen vermittelt, um bei Fragen der Beschäftigten ausreichend Hilfestellung 

geben zu können. In kompakter Form werden die Grundzüge des individuellen 

Arbeitsrechts (unter Einbeziehung der Tarifverträge des öffentlichen Dienstes) darge-

stellt. Dies erfolgt unter besonderer Berücksichtigung der Gleichbehandlung der 

Beschäftigten.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Grundbegriffe und Rechtsquellen des Arbeitsrechts

�  Überblick: Allgemeine gesetzliche Grundlagen zum individuellen Arbeitsrecht und 

zum Gleichstellungsrecht

�  Einführung in die gesetzlichen Regelungen zur Gleichstellung von Frauen und 

Männern, zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf usw.

�  Überblick: Tarifvertragliche Regelungen mit Auswirkungen auf die Frage der 

Gleichstellung von Frauen und Männern

�  Rechtsprechung und arbeitsrechtliche Fragen aus der Praxis der Frauen- und 

Gleichstellungsbeauftragten

�  Recht bekommen: Arbeitsgericht und Grundzüge des Verfahrensrechts
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder 

der Schwerbehinderten-/

Mit arbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-/PR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
28.04. – 30.04.2020 1300-2004281
Berlin (Ostbahnhof)

Es geht auch anders: Betriebe/Dienststellen ohne Diskriminierung

Grundlagenseminar zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

Der Kern des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes ist die Verankerung eines 

umfassenden Diskriminierungsverbots im Arbeitsrecht. Dadurch sollen Benachteili-

gungen und Belästigungen aufgrund des Geschlechts, der ethnischen Herkunft, der 

Religion und Weltanschauung, des Alters, der sexuellen Identität, einer Behinderung 

sowie der sozialen Herkunft verhindert werden.

Den benachteiligten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern räumt es unter anderem 

das Recht ein, sich bei den zuständigen Stellen zu beschweren. Dazu gehört auch die 

gesetzliche Interessenvertretung.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Grundlagen des AGG (Umsetzung der EU-Richtlinien)

�  Ziele und Anwendungsbereich

�  Formen der Diskriminierung

�  Schutz der Beschäftigten vor Benachteiligung (Verbot der Benachteiligung, Pflich-

ten des Arbeitgebers, Rechte der Beschäftigten, Rechte und Pflichten der Interes-

senvertretung und der Tarifvertragsparteien)

�  Schutz vor Benachteiligung im Zivilrechtsverkehr

�  Rechtsschutz

�  Sonderregelung für öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse

�  Antidiskriminierungsstelle
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

JAV/Schwerbehinderten-/

Mitarbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
24.11. – 26.11.2020 1600-2011241
Kassel 
(Hotel Schweizer Hof)

Gleichstellung im Betrieb durchsetzen

Diskriminierung von Frauen in der Arbeitswelt ist leider immer noch Realität: Frauen 

verdienen im Schnitt deutlich weniger als Männer, werden weniger gefördert und 

sind in Führungspositionen unterrepräsentiert. Zudem leisten Frauen nach wie vor 

den größten Teil der Hausarbeit, der Kinderbetreuung oder der Pflege von nahen 

Angehörigen und arbeiten daher oft in Teilzeit – was im Alter zu Armut führen kann.

Wie kann die Gleichstellung durchgesetzt werden? Was sind die Voraussetzungen 

für diskriminierungsfreie Arbeitsplätze? Welche gesetzlichen Grundlagen zur betrieb-

lichen Gleichstellungspolitik und welche Beteiligungsrechte gibt es?

Das Seminar gibt einen umfassenden Überblick über die wichtigsten gesetzlichen 

Grundlagen der betrieblichen Gleichstellung sowie über die Beteiligungsrechte der 

gesetzlichen Interessenvertretung. Es werden Strategien und Durchsetzungsmöglich-

keiten mit dem Ziel der Schaffung von diskriminierungsfreien und vereinbarkeits-

fördernden Arbeitsbedingungen erarbeitet.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Einführung in die gesetzlichen Grundlagen zur Gleichstellungspolitik (Grundge-

setz, Beteiligungsgesetze, Entgelttransparenzgesetz, AGG, Mutterschutzgesetz 

usw.)

�  Frauen und Arbeitswelt: Auswirkungen von geschlechterbezogener Benachteili-

gung (Studien, Statistiken, Forschungsansätze)

�  Werkzeuge zur Analyse von geschlechterbezogener Ungleichheit

�  Gleichstellungs- und Genderpolitik als Aufgabe des gesamten Gremiums (Bildung 

eines Ausschusses zur Gleichstellung)

�  Geschlechtergerechte gute Arbeit (z.B. Arbeits- und Gesundheitsschutz, Entgelt-

gestaltung)

�  Beteiligungsrechte, Strategien und Durchsetzungsmöglichkeiten zur Umsetzung 

diskriminierungsfreier Arbeitsplätze
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

JAV/Schwerbehinderten-/

Mitarbeitervertretung, 

Frauen- und Gleichstel-

lungs beauftragte

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
17.02. – 19.02.2020 1600-2002174
Frankfurt am Main 
(Das Spenerhaus)

16.03. – 18.03.2020 2100-2003162
Lüneburg

07.09. – 09.09.2020 1400-2009072
Kleve (Rilano)

#MeToo: Nein heißt Nein!

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz: Schutzpflichten des Arbeitgebers und Aufga-

ben der gesetzlichen Interessenvertretung

Die Verschärfung des Sexualstrafrechts und der Hashtag #MeToo führen auch in der 

Arbeitswelt zu einer verstärkten Debatte über das Ausmaß von sexueller Belästigung 

am Arbeitsplatz. Betroffen sind Beschäftigte jeglichen Alters und Geschlechts. Vor-

beugende Schutzmaßnahmen sind auch im betrieblichen Umfeld notwendig.

Im Seminar werden u.a. folgende Fragen geklärt: Sexuelle Belästigung und Gewalt 

– was ist das, und was gehört dazu? Welche Formen und Ursachen gibt es? Was 

können die Betroffenen tun? Welche Pflichten und Sanktionsmöglichkeiten hat der 

Arbeitgeber, um sexuelle Belästigung zu verhindern? Welche Aufgaben hat die 

gesetzliche Interessenvertretung? Welche betrieblichen Präventionsstrategien und 

Schutzmaßnahmen gibt es?

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Sexuelle Belästigung: Definition, Häufigkeit und Verbreitung

�  Überblick: Sexualstrafrecht und Gewaltschutzgesetz – Auswirkungen auf das 

Arbeitsrecht

�  Die Regelungen des AGG, bezogen auf den Schutz vor sexueller Belästigung am 

Arbeitsplatz

�  Fürsorge- und Schutzpflichten des Arbeitgebers im Rahmen des AGG und der 

menschengerechten Gestaltung des Arbeitsplatzes

�  Praxisbeispiele zu möglichen betrieblichen Präventionsstrategien in Bezug auf null 

Toleranz gegenüber sexueller Belästigung

�  Umgang mit Betroffenen, Verhalten in Gesprächen mit Betroffenen

�  Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten der Interessenvertretung im Umgang mit 

sexueller Belästigung

�  Eckpunkte für Dienst- bzw. Betriebsvereinbarungen, um sexueller Belästigung 

vorzubeugen
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

Mitarbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV

Bemerkungen
Dieses Thema bieten wir 

nur branchen-/unterneh-

mensbezogen an. 

Bitte nehmen Sie hierfür 

Kontakt mit uns auf.

Der Betriebsübergang nach § 613a BGB

Eine Vielzahl von Betrieben ist von Umstrukturierungen betroffen. Dies hat immer 

Auswirkungen auf die Beschäftigten und die Arbeit der gesetzlichen Interessenvertre-

tung. Häufig sind diese Maßnahmen mit Betriebsübergängen oder auch Teilbetriebs-

übergängen verbunden.

Im Seminar wird die Struktur des § 613a BGB erarbeitet, und die möglichen Rechtsfol-

gen für Arbeitnehmer/-innen und die gesetzliche Interessenvertretung werden darge-

stellt. Das Schicksal von Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen wird ebenfalls 

Thema des Seminars sein. Dabei wird die aktuelle Rechtsprechung des Bundesarbeits-

gerichts und der Instanzgerichte berücksichtigt.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Begriff und Grundfragen des Betriebsübergangs

�  Betriebsübergang und Betriebsverfassungsrecht (Übergangs-/Restmandat, 

Fortgeltung von Betriebs-/Dienstvereinbarungen, Abschluss von Interessen-

ausgleich/Sozialplan)

�  Betriebsübergang und Umwandlungsgesetz

�  Betriebsübergang und Tarifvertrag (u.a. Ablösung bestehender tariflicher 

Regelungen, Tarifflucht durch Betriebsübergang)

�  Widerspruchsrecht der Beschäftigten (Reichweite der Informationspflicht, 

Widerspruch und betriebsbedingte Kündigung, Grenzen des Widerspruchs)

�  Mögliche Strategien der gesetzlichen Interessenvertretung zur Vermeidung bzw. 

Gestaltung des Betriebsübergangs und zum Schutz der Beschäftigten

Arbeitsrecht



183

Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

JAV/Schwerbehinderten-/

Mitarbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-/PR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
Eine Teilnahme ist nur 

nach vorheriger Kosten-

übernahmeerklärung des 

Arbeitgebers/der Dienst-

stelle möglich.

Termin/Ort Sem.-Nr.
21.09. – 23.09.2020 1600-2009216
Kassel 
(Hotel Schweizerhof)

Vielfalt und Respekt in Betrieb und Dienststelle

Umgang mit Diskriminierung und Rassismus als Aufgabe der gesetzlichen 

Interessenvertretung

Rechtspopulistische und ausgrenzende Einstellungen haben nicht nur gesamtgesell-

schaftlich zugenommen, sondern sind auch in Betrieben und Dienststellen ein wach-

sendes Problem. Insbesondere wenn Beschäftigte nichtdeutscher Herkunft am 

Arbeitsplatz, in den sozialen Netzwerken oder in der Kantine ausgegrenzt bzw. ver-

ächtlich gemacht werden. Wichtige Ansprechpartner/-innen bei Diskriminierung im 

Betrieb oder in der Dienststelle sind die Mitglieder der gesetzlichen Interessenvertre-

tung. Das Betriebsverfassungs- bzw. die Personalvertretungsgesetze bieten nicht nur 

das juristische Handwerkszeug, Diskriminierungen zu unterbinden, sondern auch die 

Grundlage dafür, das interkulturelle Zusammenleben aktiv zu fördern.

Im Seminar werden diese gesetzlichen Grundlagen erarbeitet und darüber hinaus 

konkrete Handlungsperspektiven für die gesetzliche Interessenvertretung entwickelt.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Begriffsklärungen: Rassismus/Diskriminierung versus Integration und interkul-

turelle Verständigung

�  Rechtliche Möglichkeiten gegen diskriminierendes/rassistisches Verhalten im 

Betrieb/in der Dienststelle; Pflichten des Arbeitgebers

�  Maßnahmen und Strategien zum interkulturellen Dialog, zur rechtlichen Gleich-

stellung, zur sozialen Partizipation (z.B. durch Öffentlichkeitsarbeit und gezielte 

Kommunikation mit den Kolleginnen und Kollegen)

�  Argumente und Aktionen gegen diskriminierendes/rassistisches Verhalten und 

fremdenfeindliche Tendenzen

�  Übersicht: Netzwerke und Beratungsstellen zur Unterstützung gegen Fremden-

feindlichkeit und Diskriminierung im Betrieb

�  Aufgaben und Beteiligungsrechte der gesetzlichen Interessenvertretung
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-/PR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
26.05. – 28.05.2020 1500-2005261
Gladenbach

Beamtenrecht – kein Buch mit sieben Siegeln!

Grundlagen des Beamtenrechts für Betriebs- und Personalratsmitglieder

Für Beamtinnen und Beamte wird das Dienstverhältnis per Gesetz oder Verordnung 

geregelt. Um deren Interessen vertreten zu können, müssen Personalräte gut infor-

miert sein. Aber auch Betriebsratsmitglieder in den privatisierten früheren Dienststel-

len, in denen Beamtinnen und Beamte z.B. über Zuweisung beschäftigt werden, sind 

gefordert.

Sowohl die relevanten Bundesgesetze (z.B. Bundesversorgungsgesetz) als auch die 

landesrechtlichen Regelungen zum Beamtenrecht (z.B. Laufbahn-, Nebentätigkeits- 

oder Disziplinarverordnungen) müssen bekannt sein und angewendet werden können.

Dies und anderes wird mithilfe eines Überblicks über die einschlägigen Regelungen in 

den Beamtengesetzen und weiteren Rechtsquellen geklärt.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Grundstrukturen und Rechtsgrundlagen des Beamtenrechts

�  Das Beamtenverhältnis (Beamtenbegriff, Dienstherr und Organe, Arten, das Amt, 

Begründung, Quereinstiege sowie Veränderung und Beendigung – u.a. Laufbahn-

recht, Personaleinsatz)

�  Rechte und Pflichten von Beamtinnen und Beamten

�  Rechtsquellen und Regelungen für Abordnung und Versetzung

�  Rechtsquellen und Regelungen für Elternzeit und Vorruhestand

�  Grundsätze der Besoldung, der Beförderung, der Nebentätigkeit und des 

Disziplinarrechts

�  Versorgungsansprüche für Beamtinnen/Beamte und ihre Familien

Arbeitsrecht
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
380,00 € 

Die Tagesverpflegung ist in 

der Seminargebühr bereits 

enthalten.

Termin/Ort Sem.-Nr.
28.04.2020 1500-2004281
Mainz (INNdependence)

Beamtenversorgungsrecht

Die Beamtenversorgung gilt vielen als Buch mit sieben Siegeln, obgleich sie von 

erheblicher praktischer Bedeutung ist. Daher ist es wichtig, dass die gesetzliche Inter-

essenvertretung sich mit den geltenden Regelungen auskennt. Im Seminar werden 

die Grundzüge der Beamtenversorgung und die aktuelle Rechtsprechung zum Thema 

überblicksartig erörtert.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Gliederung des Beamtenversorgungsgesetzes (BeamtVG)

�  Grundzüge des Beamtenversorgungsrechts

�  Berechnung des Ruhegehalts

�  Versorgungsabschläge

�  Mindestversorgung

�  Versorgungsausgleich

�  Erziehungsberechtigte Zeiten

Arbeitsrecht
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Zielgruppe
Betriebsratsmitglieder

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
25.03. – 27.03.2020 1500-2003251
Mosbach

Betriebliche Altersversorgung nach dem Betriebsrentengesetz (BetrAVG)

Rechtsgrundlagen, betriebliche Ausgestaltung und Beteiligungsrechte 

des Betriebsrats

Arbeitnehmer/-innen können gemäß BetrAVG unter bestimmten Voraussetzungen 

vom Arbeitgeber verlangen, dass Teile ihres Entgelts durch Entgeltumwandlung für 

eine betriebliche Altersversorgung verwendet werden. Der Arbeitgeber muss dem 

entsprechen und mit den Beschäftigten u.a. die Art und Weise der betrieblichen 

Altersversorgung vereinbaren.

Der Betriebsrat hat bei der Einführung und Weiterentwicklung der betrieblichen 

Altersversorgung ein Mitbestimmungsrecht. Um es im Sinne und zum Nutzen der 

Beschäftigten ausüben und betriebliche Regelungen aushandeln zu können, vermit-

telt das Seminar die rechtlichen Grundlagen und die Möglichkeiten der Durchführung 

der betrieblichen Altersversorgung. Es werden Handlungstipps gegeben und beispiel-

haft eine Musterversorgungsordnung vorgestellt sowie aktuelle Entwicklungen in 

der Gesetzgebung und Rechtsprechung erläutert.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Rechtsgrundlagen und Systematik der betrieblichen Altersversorgung

�  Bedeutung, Nutzen und Risiken der betrieblichen Altersversorgung für die 

Beschäftigten

�  Pflichten des Arbeitgebers bei der betrieblichen Altersversorgung nach dem 

BetrAVG und zum Kapitalerhalt

�  Regelungsformen der betrieblichen Altersversorgung (z.B. Tarifvertrag, Betriebs-

vereinbarung, einzelvertragliche Regelung)

�  Finanzierungsformen (Arbeitgeberfinanzierung, Entgeltumwandlungsansprüche) 

und Leistungsformen

�  Folgen von Arbeitgeber-/Betriebswechsel für die betriebliche Altersversorgung

�  Schutz bei Insolvenz des Arbeitgebers

�  Mitbestimmung, Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten des Betriebsrats

Arbeitsrecht
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-/PR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
Zu diesem Thema gibt es 

auch branchenbezogene 

Spezialseminare.

Termin/Ort Sem.-Nr.
27.04. – 29.04.2020 1600-2004272
Mosbach

11.05. – 13.05.2020 1700-2005114
Radebeul

06.10. – 08.10.2020 1800-2010061
Neumarkt

Einführung in das Arbeitszeitrecht

Das Seminar wendet sich an Betriebs- und Personalratsmitglieder, die in das Thema 

„Arbeitszeitrecht“ einsteigen möchten und sich einen Überblick über Rechtsgrund-

lagen, relevante Arbeitszeitmodelle sowie Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte 

verschaffen wollen.

Sie erwerben im Seminar rechtliche Grundkenntnisse rund um das Thema „Arbeits-

zeit“. Begriffe (z.B. Pausen, Ruhezeiten, Überstunden) werden erläutert und die 

Gestaltungsmöglichkeiten der gesetzlichen Interessenvertretung dargestellt. Die 

vermittelten Inhalte geben Ihnen Orientierung und Sicherheit bei der Einschätzung 

Ihrer rechtlichen Möglichkeiten und versetzen Sie in die Lage, das rechtliche Instru-

mentarium im Rahmen der Beteiligung bei der Einführung und Umsetzung betrieb-

licher Arbeitszeitregelungen aktiv nutzen zu können.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Übersicht über die rechtlichen Grundlagen

�  Eckpfeiler der betrieblichen Arbeitszeitgestaltung

�  Überblick: Regelungen des Arbeitszeitgesetzes, Inhalt und Begriffsbestimmungen

�  Tarifverträge als mögliche Grundlage arbeitszeitrechtlicher Regelungen 

(mit Beispielen)

�  Definition des Begriffs „Arbeitszeit“: Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit, 

Überstunden, Mehrarbeit usw.

�  Arbeits- und Gesundheitsschutz und betriebliche Arbeitszeitregelungen

�  Darstellung von möglichen praxisrelevanten Arbeitszeitmodellen 

(Vor- und Nachteile)

�  Mitbestimmungsrechte des Betriebs- bzw. Personalrats und ihre Durchsetzung

Arbeitszeit
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-/PR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
380,00 € 

Die Tagesverpflegung ist in 

der Seminargebühr bereits 

enthalten.

Termin/Ort Sem.-Nr.
05.05.2020 1800-2005051
Nürnberg (cph)

03.11.2020 1600-2011031
Frankfurt am Main 
(DGB-Haus)

Arbeitszeitgestaltung – Übersicht über die neuere Rechtsprechung 

und mögliche betriebliche Konsequenzen

Das Seminar richtet sich an Betriebs- und Personalratsmitglieder aus Unternehmen, 

Betrieben und Dienststellen, die über Betriebs-/Dienstvereinbarungen zum Thema 

„Arbeitszeitgestaltung“ verfügen und/oder über eine neue Vereinbarung verhandeln.

Die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts und verschiedener Landesarbeits-

gerichte wird vorgestellt, und es wird diskutiert, in welchen Fällen es sinnvoll ist, 

bestehende Vereinbarungen zu überarbeiten und/oder zu kündigen.

Im Zentrum des Seminars stehen aktuelle Entscheidungen, bei denen die bisherige 

Rechtsprechung aufgegeben wurde, und Entscheidungen von Arbeitsgerichten, 

die besonders interessante Streitfälle verhandelt haben.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Kappung von Arbeitszeitguthaben

�  Aufbau und Abbau des Zeitguthabens eines Arbeitszeitkontos durch Bereitschafts-

dienst und Freizeitausgleich

�  Annahmeverzug bei Arbeit in Pausen

�  Teilzeitarbeit, Altersteilzeit, Pflegezeitgesetz (verschiedene Urteile)

�  Dauerbrenner: Umkleiden und Fahrzeiten als Arbeitszeit

Arbeitszeit
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-/PR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
18.05. – 20.05.2020 1300-2005182
Berlin-Wannsee

19.08. – 21.08.2020 1600-2008191
Gladenbach

Arbeitszeitgestaltung im Winterdienst

Rechtsgrundlagen, Beteiligungsrechte und Gestaltungsmöglichkeiten der gesetz-

lichen Interessenvertretung

Im Winter, wenn es glatt ist, müssen Straßen und Wege gestreut oder Schnee muss 

geräumt werden, um Wege und Straßen für den Verkehr frei zu halten.  Aber wer 

genau ist dafür zuständig und auf welcher rechtlichen Grundlage? Wie müssen die 

Arbeitszeiten der Beschäftigten vergütet werden, die außerhalb der regelmäßigen 

betriebsüblichen Arbeitszeit liegen? Wer haftet, wenn von den Beschäftigten im 

Winterdienst nicht alles so umgesetzt werden kann, wie es die Verkehrssicherungs-

pflichten vorsehen, weil nicht genügend Personal oder Fahrzeuge zur Verfügung 

stehen? Für was ist der Arbeitgeber und für was sind Beschäftigte verantwortlich?

Ziel des Seminars ist die Vermittlung der gesetzlichen und tarifvertraglichen Grundla-

gen der Arbeitszeitregelungen der Beschäftigten im Winterdienst. Es werden Begriffe 

geklärt und u.a. die Voraussetzungen von Rufbereitschaft dargestellt. Es wird erläu-

tert, wie ein Winterdienstplan aussehen kann, der den Interessen der Beschäftigten 

und den Bestimmungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes entspricht.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Übersicht der Rechtsgrundlagen zu Straßenverkehrssicherungspflichten 

sowie zur Arbeitszeit-/Dienstplangestaltung

�  Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit, Überstunden, Mehrarbeit, Lenk- 

und Ruhezeiten usw.

�  Rufbereitschaft, Bereitschaftszeit: Definition und Vergütungspflicht

�  Aspekte des Arbeits- und Gesundheitsschutzes

�  Beispiele zur Personalbedarfsberechnung und zur Gestaltung eines Winter-

dienstplans

�  Pflichten der Beschäftigten und Haftungsfragen rund um den Winterdienst

�  Mitbestimmungsrechte der gesetzlichen Interessenvertretung und ihre Durch-

setzung

Arbeitszeit
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

Mitarbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-/PR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
In Kooperation mit 

der BTQ Kassel

Termin/Ort Sem.-Nr.
26.10. – 28.10.2020 1600-2010267
Gladenbach

Arbeiten 4.0: Entgrenzung von Arbeit und Freizeit – wenn aus Selbst-

bestimmung Selbstausbeutung wird

Die Grenzen zwischen Arbeitsort, Arbeitszeit und Freizeit verschieben sich. Moderne 

Kommunikationstechnologien ermöglichen eine permanente Erreichbarkeit von 

Beschäftigten sowie die Arbeit zu jeder Zeit und von jedem Ort.

Arbeitgeber fordern die Auflösung der Regelarbeitszeit sowie das Aufweichen des 

Achtstundentags. Feste und aus Sicht der Arbeitgeber „starre“ Arbeitszeitmodelle 

gelten als Bremse für die immer wieder angeführte dringend benötigte Flexibilität, die 

das Zeitalter der Digitalisierung und das Arbeiten 4.0 mit sich bringen, und auch die 

Regelungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz seien nicht mehr zeitgemäß und 

müssten angepasst werden.

Für die Beschäftigten kommt es zur räumlichen und zeitlichen Vermischung der ver-

schiedenen Lebensbereiche und zu einer Einschränkung des Privatlebens; gesundheit-

liche Belastungen nehmen zu.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Entgrenzung der Arbeit durch unternehmerische Entscheidungen, indirekte Steue-

rung, Digitalisierung und Einsatz neuer Arbeitsinstrumente

�  Auswirkungen auf die Beschäftigten

�  Interessen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei der „flexiblen“ Arbeitszeit- und 

Arbeitsortgestaltung

�  Arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse und Empfehlungen, z.B. für arbeitsorgani-

satorische Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf

�  Modelle der beschäftigtenorientierten flexiblen und sozialverträglichen Arbeits-

zeit, Maßnahmen der Arbeitsorganisation

�  Kommunikation und Zusammenarbeit der Beschäftigten unter den Bedingungen 

der entgrenzten Arbeit

�  Beteiligungsrechte und Handlungsmöglichkeiten der gesetzlichen Interessen-

vertretung zur Stärkung der Abgrenzung der Erwerbsarbeit vom Privatleben

Arbeitszeit
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

Mitarbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
22.04. – 24.04.2020 1600-2004221
Bad Soden-Salmünster 
(Kress Hotel)

Arbeiten 4.0: Arbeitszeit- und Dienstgestaltung per App

Flexibilisierung der Arbeitszeitgestaltung: Auswirkung auf die betriebliche 

Mitbestimmung

Eine flexible Arbeitszeit- und Dienstgestaltung bildet aus Arbeitgebersicht einen wich-

tigen Ansatz für einen bedarfsorientierten und kostensparenden Personaleinsatz. 

Smartphones ermöglichen eine jederzeitige sowie ortsunabhängige Erreichbarkeit der 

Beschäftigten. WhatsApp-Gruppen werden gebildet, in denen Dienste je nach Bedarf 

von den Beschäftigten eigenverantwortlich geplant, verschoben und geändert wer-

den. „Schicht-Doodles“ oder Apps (siehe das Projekt KapaflexCy des Fraunhofer IAO, 

gefördert durch das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung) werden als 

Instrumente für einen „hochflexiblen Personaleinsatz“ benutzt.

Die Gestaltung der Arbeitszeit im Interesse der Beschäftigten (im Sinne einer freien 

und für die Gestaltung ihres Privatlebens nutzbaren Zeit) sowie der Erhalt der Arbeits- 

und Leistungskraft sind nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts Kern-

elemente des Mitbestimmungsrechts der gesetzlichen Interessenvertretung.

Ziel des Seminars ist es daher u.a., die Rechte der gesetzlichen Interessenvertretung 

bei der Nutzung von Apps im Zusammenhang mit der Gestaltung der Arbeitszeit, 

der Personaleinsatzplanung sowie mögliche Inhalte von betrieblichen Regelungen 

(z.B. zur Begrenzung der ständigen Erreichbarkeit) darzustellen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Arbeitszeitrechtliche Grundlagen aus Sicht der Beschäftigten (z.B. Einhaltung 

von Ruhezeiten und das Recht auf das Abschalten von Smartphones)

�  Datensicherheit der Kommunikationswege und der kommerziellen Anbieter, 

insbesondere bei Nutzung von privaten Smartphones

�  Ständige Erreichbarkeit als Kennzeichen für Rufbereitschaft – tarifvertragliche 

Aspekte und Ansprüche der Beschäftigten

Arbeitszeit
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

Mitarbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-/PR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV

Seminargebühr
640,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
Eine Teilnahme ist nur 

nach vorheriger Kosten-

übernahmeerklärung des 

Arbeitgebers/der Dienst-

stelle möglich. 

In Kooperation mit 

der BTQ Kassel

Termin/Ort Sem.-Nr.
26.05. – 27.05.2020 1600-2005261
Bad Soden-Salmünster 
(Kress Hotel)

Ganz im Vertrauen

Chancen und Risiken der Vertrauensarbeitszeit

Vertrauensarbeitszeit ist ein Arbeitszeitmodell, das genau zu den Vorstellungen einer 

hochflexiblen Arbeitswelt passt. Die Beschäftigten sind engagiert, teamfähig, flexibel 

und mobil – sie gönnen sich ihre Freizeit, wenn die Auftragslage dünn ist und legen 

dann Stunden drauf, wenn der Laden läuft. Im Gegenzug wird auf die Erfassung der 

Arbeitszeit verzichtet und hohe zeitliche Autonomie versprochen. Soweit zumindest 

die Theorie.

Entscheidend dafür, ob mit Einführung der Vertrauensarbeitszeit eine echte „Win-win-

Situation“ entsteht, ist eine Unternehmenskultur, die geprägt ist durch eine vertrauens-

volle Atmosphäre und flache Hierarchien. Hinzu muss die Überzeugung kommen, dass

permanente Überlastung kontraproduktiv und eine konsequente Einbeziehung der 

gesetzlichen Interessenvertretung notwendig ist. Doch genau hier liegt das Problem. 

Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, besteht die Gefahr, dass dieses Modell 

zu einem planlosen Programm zur Verlängerung der Arbeitszeit wird, ohne Einfluss-

möglichkeiten der betrieblichen Mitbestimmung.

Das Seminar vermittelt Grundlagen des Modells, benennt praktische Beispiele sowie 

Chancen und Risiken und orientiert über Handlungsmöglichkeiten der Interessenver-

tretung.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Vertrauensarbeitszeit – das Modell

�  Chancen und Risiken der Vertrauensarbeitszeit

�  Balance von Arbeitszeit und Arbeitsvolumen – Instrumente zur Vermeidung 

von Überlastungssituationen

�  Gestaltungsmöglichkeiten für Beschäftigte und die gesetzliche Interessen-

vertretung

�  Rechtliche Rahmenbedingungen, Mitbestimmungstatbestände, aktuelle Urteile

�  Eckpunkte einer Dienst-/Betriebsvereinbarung

Arbeitszeit
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

Mitarbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-/PR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV

Seminargebühr
640,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
In Kooperation mit 

der BTQ Kassel

Termin/Ort Sem.-Nr.
08.06. – 09.06.2020 1600-2006082
Mosbach

Teilzeit, Elternzeit, Pflegezeit – und wer macht die Arbeit?

Die Interessenvertretung gestaltet Regelungen zu Teilzeit, Elternzeit, Pflegezeit

Dem Fachkräftemangel soll u.a. durch Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf abgeholfen werden, was vor allem auf die Arbeitszeitgestaltung zielt. Diese 

ist jedoch durch gegenläufige Tendenzen gekennzeichnet: einerseits durch den Trend 

zur Verlängerung und Intensivierung, andererseits durch zunehmende Selbstständig-

keit und Eigenverantwortung der Beschäftigten. Das verlangt häufig nach betrieb-

licher Ausgestaltung der tariflichen und gesetzlichen Rahmenvorgaben.

In diesem Seminar werden zwei Ziele verfolgt: Zum einen werden unterschiedliche 

Regelungen vorgestellt, die die Ansprüche von Beschäftigten in Bezug auf Teilzeit, 

Elternzeit und Pflegezeit festlegen. In diesem Zusammenhang wird vor allem der 

Begriff „betriebliche Erfordernisse“ konkretisiert.

Zum anderen sollen Erfahrungen ausgetauscht werden, wie bzw. ob die Interessen-

vertretung die unterschiedlichen Ansprüche und Interessen der Beschäftigten glei-

chermaßen vertreten kann. Ein Schwerpunkt liegt hier im Bereich der Arbeitsorgani-

sation der Arbeitnehmer/-innen, die im Zweifelsfall wegen einer 

Arbeitszeitreduzierung mehr Arbeit zu bewältigen haben.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Gesetzliche Ansprüche auf Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit

�  Beispielhafte Regelungen zu Elternzeit, Pflegezeit und Teilzeit

�  Sonderformen der Altersteilzeitregelungen

�  Rechtsprechung zum Begriff der betrieblichen Erfordernisse bzw. Gründe

�  Benachteiligungsverbot und unterschiedliche Interessen

�  Mehrarbeit und Belastung vermeiden bzw. vermindern

Arbeitszeit
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder 

der Schwerbehinderten-

vertretung

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
640,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
Zu diesem Thema gibt es 

auch branchenbezogene 

Spezialseminare. 

In Kooperation mit 

der BTQ Kassel

Termin/Ort Sem.-Nr.
14.09. – 15.09.2020 1600-2009144
Bad Soden-Salmünster 
(Kress Hotel)

Lebensarbeitszeitkonten

In vielen Betrieben und Dienststellen werden die unterschiedlichsten Zeitkonten 

geführt. Dieses Seminar hat die Lebensarbeitszeitkonten, die einen flexibleren Über-

gang in die Rente ermöglichen sollen und eine besondere Form von Langzeitkonten 

sind, als inhaltlichen Schwerpunkt.

Der Wunsch vieler Beschäftigter nach früherem Ausscheiden aus dem Arbeitsleben ist 

einer der Gründe für die zunehmende Bedeutung dieses Gestaltungsinstruments. Die 

Frage ist, ob und wie Lebensarbeitszeitkonten dies gewährleisten können.

Im Sozialgesetzbuch IV ist geregelt, dass diese Konten in Geld geführt und als Wert-

guthaben gegen Insolvenz zu sichern sind. Auch für die Mitnahmemöglichkeit der 

Wertguthaben bei Arbeitgeberwechsel wurden Regelungen getroffen.

Sollen Lebensarbeitszeitkonten im Betrieb eingerichtet werden, haben gesetzliche 

Interessenvertretungen z.B. zu klären, ob und welche Entgelt- oder Arbeitszeitanteile 

in diese Lebensarbeitszeitkonten übertragen werden, wie die sozialrechtlichen Anfor-

derungen betrieblich umgesetzt werden und wie Lebensarbeitszeitkonen von den 

Beschäftigten tatsächlich genutzt werden können.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Sozialversicherungs-, arbeitszeitrechtliche und mögliche tarifvertragliche Grund-

lagen

�  Vor- und Nachteile von Lebensarbeitszeitkonten

�  Aspekte des Arbeits- und Gesundheitsschutzes bei der betrieblichen Einführung, 

Umsetzung und Ausgestaltung von Lebensarbeitszeitkonten

�  Grundlagen zum Umfang und zu den Grenzen des Insolvenzschutzes von Lebens-

arbeitszeitkonten

�  Beteiligungsrechte und Aufgaben der gesetzlichen Interessenvertretung

�  Praxisbeispiele aus Betriebs-/Dienstvereinbarungen

Arbeitszeit
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

Mitarbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-/PR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV

Bemerkungen
Dieses Thema bieten wir 

nur branchen-/unterneh-

mensbezogen an. 

Bitte nehmen Sie hierfür 

Kontakt mit uns auf.

Arbeitszeit spezial: Alles nach Plan! Alle zufrieden?

Grundzüge der Dienstplangestaltung

Heute Früh-, morgen Spät-, übermorgen Nachtschicht? Kann ich mich auf meine 

Dienst- bzw. Schichteinteilung verlassen? Wie lange im Voraus kann ich meine 

Arbeits- und Freizeit planen? Macht mein Körper das noch lange mit?

Klare und verlässliche Regelungen zur Arbeitszeit spielen in Betrieben und Dienststel-

len mit Schichtdiensten eine wesentliche Rolle für die Beschäftigten. Sie entscheiden 

über Belastung und Erholung, Zufriedenheit oder Krankheiten. Deshalb ist es wichtig, 

dass Interessenvertretungen ihre Mitbestimmungsrechte bei der Gestaltung der 

Arbeitszeiten wahrnehmen.

In dem Seminar werden die rechtlichen Grundlagen für das Handeln der Interessen-

vertretung besprochen. Unterschiedliche Arbeitszeitmodelle werden vorgestellt und 

deren Vor- und Nachteile für die Arbeitnehmer/-innen gemeinsam erarbeitet. Daraus 

entwickeln sich Eckpunkte für Betriebs- bzw. Dienstvereinbarungen zur Dienst- und 

Schichtplangestaltung.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Grundlagen der Mitbestimmung bei der Arbeitszeitgestaltung

�  Arbeitszeit- und Arbeitsschutzgesetz, Tarifverträge: Basis für die Gestaltung 

von Dienst- oder Schichtplänen

�  Gesundheitsgefährdung durch Arbeitszeit: Krank machende Faktoren und 

Veränderungsmöglichkeiten

�  Überblick: Arbeitszeitmodelle im Schichtdienst

�  Grundlagen für die Dienstplanerstellung und -gestaltung

�  Eckpunkte für eine Betriebs-/Dienstvereinbarung

�  Absichern der Einhaltung der Vereinbarungen

Arbeitszeit
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
03.06. – 05.06.2020 2100-2006032
Walsrode

12.10. – 14.10.2020 1800-2010121
Augsburg

Grundlagen des Tarifvertragsrechts: Verhältnis von Tarifverträgen zu 

betrieblichen und arbeitsvertraglichen Regelungen

Werden Arbeitsbedingungen, Entgelt etc. abschließend in Tarifverträgen geregelt, 

haben diese Vorrang vor betrieblichen Regelungen, es sei denn, Öffnungsklauseln 

lassen ausdrücklich spezielle betriebliche Regelungen zu. Häufig ist aber nicht ganz 

klar, wie weit die Regelungskompetenz der Betriebsparteien geht und was genau 

Inhalt von Betriebs-/Dienstvereinbarungen im Verhältnis zum Tarifvertrag sein kann.

Tarifwidrig zustande gekommene Betriebs-/Dienstvereinbarungen können im 

schlimmsten Fall unwirksam sein, und mögliche Ansprüche von Beschäftigten können 

verloren gehen. Für den Abschluss von betrieblichen Regelungen ist es für die gesetz-

liche Interessenvertretung notwendig, Folgendes zu wissen: Wie weit gehen Tarifvor-

behalt und Tarifvorrang? Wie kann man erkennen, wann eine Regelung abschließend 

ist oder wann eine Öffnungsklausel vorliegt? Welche betrieblichen Regelungen sind 

zulässig?

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Kompakter Überblick über die Grundlagen des Tarifvertragsrechts

�  Begriffsklärung: Günstigkeitsprinzip, Öffnungsklausel, Tarifvorbehalt, Regelungs-

sperre und Tarifvorrang

�  Tarifvertragliche Regelungsgrenzen einer Betriebs-/Dienstvereinbarung

�  Folgen des Überschreitens der Regelungsgrenzen für das Bestehen der Betriebs-/

Dienstvereinbarung

�  Wirksamkeit von Ansprüchen der Beschäftigten aus tarifwidrigen Betriebs-/Dienst-

vereinbarungen

�  Rechtsprechung zum Verhältnis Tarifvertrag – Betriebs-/Dienstvereinbarung

�  Zuständigkeit der Einigungsstelle in mitbestimmungspflichtigen, aber tarif-

widrigen Angelegenheiten

Lohn/Gehalt/Tarifvertrag
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

Schwerbehinderten-/Mit-

arbeitervertretung

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
04.05. – 06.05.2020 1300-2005041
Berlin (Hauptbahnhof)

11.05. – 13.05.2020 1800-2005111
Brannenburg

12.10. – 14.10.2020 1600-2010123
Bad Soden-Salmünster 
(Landhotel Betz)

Tarifrecht des öffentlichen Dienstes – aktuelle Entwicklungen 

und Recht sprechung

Neben den Gesetzen zum Arbeitsrecht sind die Tarifverträge die wichtigsten Arbeits-

grundlagen der gesetzlichen Interessenvertretung. Kenntnisse über das Tarifrecht des 

öffentlichen Dienstes sind u.a. notwendig, um die im Betriebs- bzw. in den Personal-

vertretungsgesetzen festgelegten Beteiligungsrechte effektiv zugunsten der Beschäf-

tigten ausüben zu können. Dafür bedarf es Grundlagenwissen über die Inhalte der 

Tarifverträge, aber auch vertiefte Kenntnis der aktuellen Rechtsprechung der Arbeits- 

und Verwaltungsgerichte zur Auslegung der Tarifverträge.

Im Mittelpunkt des Seminars stehen die aktuellen Entwicklungen sowie die Entschei-

dungen der Instanzgerichte zum Tarifrecht des öffentlichen Dienstes. Diese werden 

auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen und der jeweiligen Beteiligungsrech-

te der gesetzlichen Interessenvertretung dargestellt.

Lohn/Gehalt/Tarifvertrag
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-/PR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
975,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
20.04. – 24.04.2020 1800-2004202
Augsburg

26.10. – 30.10.2020 1600-2010266
Gladenbach

TVöD-Grundlagen: Einführung und Überblick

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) ist die wichtigste Rechtsquelle für 

die Arbeitsverhältnisse bei Bund, Gemeinden und weiteren TVöD-Anwendern. Eine 

Reihe von tariflichen Öffnungsklauseln erfordert umfangreiche Gestaltungs- und 

Überwachungsaufgaben für Personal- und Betriebsräte. Das setzt die gründliche 

Kenntnis dieses Tarifvertrags voraus.

Das Seminar bietet Ihnen neben einem allgemeinen Überblick eine umfassende 

Erläuterung und Auseinandersetzung mit den Zielen und Grundbegriffen des TVöD in 

seinem Allgemeinen Teil. Dabei werden alle Themenbereiche bearbeitet.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Stellung des TVöD im Rechtssystem

�  Überblick über den Aufbau und die Inhalte des Tarifvertrags

�  Darstellung der Regelungen aus den Abschnitten des TVöD

�  Aktuelle Rechtsprechung zum TVöD und Praxisfälle

�  Umsetzung tariflicher Regelungen im Betrieb/in der Dienststelle

Hinweis: Für Vertiefungen – z.B. zu den Themen Arbeitszeit und leistungsorientierte 

Bezahlung – verweisen wir auf die entsprechenden Aufbau- und Spezialangebote.

Lohn/Gehalt/Tarifvertrag
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-/PR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
975,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
02.03. – 06.03.2020 1500-2003023
Mosbach

07.09. – 11.09.2020 1300-2009072
Berlin (Ostbahnhof)

23.11. – 27.11.2020 1900-2011232
Mosbach

TV-L-Grundlagen: Einführung und Überblick

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) ist die wichtigste Rechts-

quelle für die Arbeitsverhältnisse der Beschäftigten bei den meisten Ländern (TdL) und 

weiteren TV-L-Anwendern. Teilweise wird er durch landesbezirkliche Regelungen 

ergänzt. Eine Reihe von tariflichen Öffnungsklauseln führt dazu, dass Personal- und 

Betriebsräte umfangreiche Gestaltungs- und Überwachungsaufgaben wahrnehmen 

müssen. Das setzt die gründliche Kenntnis eben dieses Tarifvertrags voraus.

Das Seminar bietet neben einem allgemeinen Überblick eine umfassende Erläuterung 

und Auseinandersetzung mit den Zielen und Grundbegriffen des TV-L in seinem Allge-

meinen Teil. Dabei werden alle Themenbereiche bearbeitet. Für Vertiefungen verwei-

sen wir auf die entsprechenden Aufbau- und Spezialangebote.

Lohn/Gehalt/Tarifvertrag
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-/PR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
975,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
20.04. – 24.04.2020 1500-2004202
Mosbach

31.08. – 04.09.2020 1300-2008312
Berlin (Warschauer Str.)

14.09. – 18.09.2020 1500-2009141
Mosbach

TVöD-Aufbau: Eingruppierungsrecht VKA 1

Grundlagen des Eingruppierungsrechts gemäß TVöD-VKA

Die Eingruppierung der Beschäftigten erfolgt nach den Regelungen der §§ 12, 13 

TVöD-VKA und der Entgeltordnung. Als Betriebs- bzw. Personalratsmitglied bestim-

men Sie bei der Einstellung und Eingruppierung mit. Ihnen obliegt die Aufgabe, Ein- 

und Höhergruppierungen auf ihre tarifliche Richtigkeit hin zu überprüfen.

Das Seminar „Eingruppierungsrecht“ vermittelt Grundkenntnisse zur Eingruppierung, 

zu Aufbau und Systematik der einzelnen Teile des Tarifvertrags über die Entgeltord-

nung VKA sowie zum Grundsatz der Tarifautomatik. Die Teilnehmenden gehen mit 

Tätigkeitsmerkmalen und Arbeitsvorgängen um. Sie verstehen spezielle Eingruppie-

rungsfragen und lernen, ihre Kenntnisse in der Praxis anzuwenden. Erläutert werden 

Aufbau und Struktur sowie Stufenverläufe der Entgelttabellen im TVöD-VKA. Außer-

dem werden die in diesem Zusammenhang bestehende Beteiligungsrechte des 

Betriebs- bzw. Personalrats erläutert.

Lohn/Gehalt/Tarifvertrag
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Zielgruppe
Frauen- und Gleichstel-

lungsbeauftragte

Freistellung
§ 10 Abs. 5 BGleiG, 

analog Regelungen der 

Länder

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
Eine Teilnahme ist nur 

nach vorheriger Kosten-

übernahmeerklärung des 

Arbeitgebers/der Dienst-

stelle möglich.

Termin/Ort Sem.-Nr.
02.11. – 04.11.2020 1600-2011027
Frankfurt am Main 
(Das Spenerhaus)

TVöD-Aufbau: Eingruppierungsrecht VKA für Frauen- und Gleichstellungs-

beauftragte

Grundlagen des Eingruppierungsrechts gemäß TVöD-VKA und der Entgeltordnung

Für das Tarifwerk des TVöD-VKA ist nach langjähriger Verhandlung mit den Arbeitge-

bern eine Entgeltordnung abgeschlossen worden. In diesem Zusammenhang wurden 

auch die Grundsätze der Eingruppierung in die Entgeltgruppen in die §§ 12, 13 TVöD-

VKA aufgenommen.

Als Frauen- oder Gleichstellungsbeauftragte wirken Sie bei Einstellungen sowie Ein- 

und Höhergruppierungen mit. In Abhängigkeit der landesgesetzlichen Regelungen 

besteht bei Maßnahmen der Dienststelle, die unvereinbar mit Gesetzen oder anderen 

Vorschriften sind, welche der Gleichstellung von Frauen und Männern dienen oder 

die nicht mit den Frauenförder-/Gleichstellungsplänen vereinbar sind, ein Beanstan-

dungs- oder Widerspruchsrecht.

Das Seminar „Eingruppierungsrecht“ vermittelt Grundkenntnisse zur Eingruppierung, 

zu Aufbau und Systematik der einzelnen Teile des Tarifvertrags über die Entgeltord-

nung VKA sowie zum Grundsatz der Tarifautomatik. Sie lernen, spezielle Eingruppie-

rungsfragen zu verstehen und Ihre Kenntnisse in der Praxis anzuwenden.

Der Fokus der Darstellung der Seminarinhalte liegt dabei bei den Aufgaben und Mit-

wirkungsrechten der kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten bei der 

Ein- und Höhergruppierung mit dem Ziel, eine gleichberechtigungsorientierte Entgelt-

gestaltung im öffentlichen Dienst zu fördern.

Lohn/Gehalt/Tarifvertrag
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-/PR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
975,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
04.05. – 08.05.2020 1500-2005043
Mosbach

02.11. – 06.11.2020 1300-2011021
Berlin (Ostbahnhof)

TV-L-/TV-H-Aufbau: Eingruppierungsrecht Länder 1

Grundlagen des Eingruppierungsrechts nach TV-L

Für die Tarifwerke des TV-Länder und des TV-Hessen gelten nach jeweils langjährigen 

Verhandlungen mit den Arbeitgebern nun Entgeltordnungen. In diesem Zusammen-

hang wurden auch die Grundsätze der Eingruppierung in die Entgeltgruppen in die 

§§ 12, 13 TV-Länder bzw. TV-Hessen aufgenommen.

Als Betriebs- bzw. Personalratsmitglied bestimmen Sie bei der Einstellung und Ein-

gruppierung mit. Ihnen obliegt die Aufgabe, Ein- und Höhergruppierungen auf ihre 

tarifliche Richtigkeit hin zu überprüfen.

Das Seminar „Eingruppierungsrecht“ vermittelt Grundkenntnisse über die Eingruppie-

rung, über Aufbau und Systematik der Entgeltordnung und den Grundsatz der Tarif-

automatik. Die Teilnehmenden gehen mit Tätigkeitsmerkmalen und Arbeitsvorgän-

gen um. Sie verstehen spezielle Eingruppierungsfragen und lernen, ihre Kenntnisse in 

der Praxis anzuwenden. Erläutert werden Aufbau und Struktur sowie Stufenverläufe 

der Entgelttabellen im TV-L/TV-H. Themen sind außerdem die in diesem Zusammen-

hang bestehenden Beteiligungsrechte des Betriebs- bzw. Personalrats.

Lohn/Gehalt/Tarifvertrag
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Zielgruppe
Frauen- und Gleichstel-

lungsbeauftragte

Freistellung
§ 10 Abs. 5 BGleiG, 

analog Regelungen der 

Länder

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
Eine Teilnahme ist nur 

nach vorheriger Kosten-

übernahmeerklärung des 

Arbeitgebers/der Dienst-

stelle möglich.

Termin/Ort Sem.-Nr.
26.10. – 28.10.2020 1600-2010268
Frankfurt am Main 
(Das Spenerhaus)

TV-L-/TV-H-Aufbau: Eingruppierungsrecht für Frauen- und Gleichstellungs-

beauftragte

Grundlagen des Eingruppierungsrechts gemäß TV-L/TV-H und der Entgeltordnung

Für den Tarifvertrag der Länder wurde eine Entgeltordnung abgeschlossen. In diesem 

Zusammenhang wurden auch die Grundsätze der Eingruppierung in die Entgeltgrup-

pen in die §§ 12, 13 TV-L/TV-Hessen mit aufgenommen.

Als Frauen- oder Gleichstellungsbeauftragte wirken Sie bei Einstellungen sowie Ein- 

und Höhergruppierungen mit. In Abhängigkeit der landesgesetzlichen Regelungen 

besteht bei Maßnahmen der Dienststelle, die unvereinbar mit Gesetzen oder anderen 

Vorschriften sind, welche der Gleichstellung von Frauen und Männern dienen oder 

die nicht mit den Frauenförder-/Gleichstellungsplänen vereinbar sind, ein Beanstan-

dungs- oder Widerspruchsrecht.

Das Seminar „Eingruppierungsrecht“ vermittelt Grundkenntnisse zur Eingruppierung, 

zu Aufbau und Systematik der einzelnen Teile des Tarifvertrags über die Entgeltord-

nung VKA sowie zum Grundsatz der Tarifautomatik. Sie lernen, spezielle Eingruppie-

rungsfragen zu verstehen und Ihre Kenntnisse in der Praxis anzuwenden.

Der Fokus liegt dabei auf den Aufgaben und Mitwirkungsrechten der Frauen- und 

Gleichstellungsbeauftragten bei der Ein- und Höhergruppierung mit dem Ziel, eine 

gleichberechtigungsorientierte Entgeltgestaltung im öffentlichen Dienst zu fördern.

Lohn/Gehalt/Tarifvertrag
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-/PR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
975,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
04.05. – 08.05.2020 1500-2005042
Mosbach

12.10. – 16.10.2020 1300-2010121
Berlin (Kurfürstenstr.)

TVöD-Aufbau: Eingruppierungsrecht Bund 1

Grundlagen des Eingruppierungsrechts gemäß TVöD-Bund und Tarifvertrag 

über die Entgeltordnung

Die Eingruppierung der Beschäftigten erfolgt nach den Regelungen der §§ 12, 13 

TVöD-Bund und der Entgeltordnung. Als Betriebs- bzw. Personalratsmitglied bestim-

men Sie bei der Einstellung und Eingruppierung mit. Ihnen obliegt die Aufgabe, Ein- 

und Höhergruppierungen auf ihre tarifliche Richtigkeit hin zu überprüfen.

Das Seminar „Eingruppierungsrecht“ vermittelt Grundkenntnisse zur Eingruppierung, 

zu Aufbau und Systematik der einzelnen Teile des Tarifvertrags über die Entgeltord-

nung des Bundes sowie zum Grundsatz der Tarifautomatik. Die Teilnehmenden gehen 

mit Tätigkeitsmerkmalen und Arbeitsvorgängen um. Sie verstehen spezielle Eingrup-

pierungsfragen und lernen, ihre Kenntnisse in der Praxis anzuwenden. Erläutert wer-

den Aufbau und Struktur sowie Stufenverläufe der Entgelttabellen im TVöD-Bund. 

Außerdem werden die in diesem Zusammenhang bestehenden Beteiligungsrechte 

des Betriebs- bzw. Personalrats erläutert.

Lohn/Gehalt/Tarifvertrag
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

Schwerbehinderten-/Mit-

arbeitervertretung

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des Seminars 

„Eingruppierungsrecht 1“ 

nach TVöD bzw. TV-L

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
975,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
20.01. – 24.01.2020 1500-2001201
Mosbach

05.10. – 09.10.2020 1500-2010053
Mosbach

TVöD-/TV-L-Aufbau: Eingruppierungsrecht 2

Praxis des Eingruppierungsrechts: Stellenbeschreibung und -bewertung

Die Tarifwerke TVöD und TV-L mit ihren Ablegern sind einige Jahre in Kraft, zeitverzö-

gert wurden die dazugehörigen Entgeltordnungen als Grundlage der Eingruppierung 

abgeschlossen.

Der Umgang mit Stellenbeschreibungen und -bewertungen gestaltet sich inhaltlich in 

beiden Fällen ähnlich, es gelten weitgehend die gleichen Systematiken und Regeln. 

Der Grundsatz der Tarifautomatik sowie der sichere Umgang mit dem System der 

auszuübenden Tätigkeit, der Arbeitsvorgänge und ihrer Zeitanteile nehmen eine 

zentrale Rolle ein.

Als Betriebs- bzw. Personalratsmitglied bestimmen Sie bei der Einstellung und Eingrup-

pierung mit; Sie müssen Ein- und Höhergruppierungen auf ihre tarifliche Richtigkeit 

hin überprüfen. Unter Berücksichtigung der Rechtsprechung können Sie im Seminar 

üben, Stellen zu beschreiben und zu bewerten, um auf dieser Grundlage Eingruppie-

rungen und ihre Zuordnung in den TVöD bzw. TV-L korrekt beurteilen zu können. Ihre 

Fragen zur Eingruppierung in besonderen Fällen werden beantwortet.

Dieses Seminar vermittelt Ihnen vertiefende Kenntnisse über das Eingruppierungs-

recht und schafft Sicherheit im Umgang mit dieser komplexen Materie. Damit baut es 

auf den Inhalten des Seminars „Eingruppierungsrecht 1“ auf.

Lohn/Gehalt/Tarifvertrag
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des Seminars 

„Eingruppierungsrecht 1“ 

nach TVöD bzw. TV-L

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
975,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
Eine Teilnahme ist nur 

nach vorheriger Kosten-

übernahmeerklärung des 

Arbeitgebers/der Dienst-

stelle möglich.

Termin/Ort Sem.-Nr.
29.06. – 03.07.2020 1500-2006294
Mosbach

TVöD-Aufbau: Eingruppierungsrecht 3

Wie entsteht eine Stellenbeschreibung?

Als Personal- bzw. Betriebsratsmitglied bestimmen Sie nicht nur bei Einstellungen und 

Eingruppierungen mit, sondern Sie müssen auch die tarifliche Richtigkeit von Stellen-

beschreibungen überprüfen und deren Auswirkungen auf die konkrete Tätigkeit und 

den Arbeitsumfang („schleichende“ Zunahme von zu erledigenden Aufgaben) kennen.

TVöD, TV-L und TV-V regeln den Themenkomplex der Stellenbewertung auf gleiche 

Weise.

Anhand praktischer Übungen und Beispiele lernen die Teilnehmenden im Seminar die 

verschiedenen Methoden und Möglichkeiten der Erstellung und Formulierung von 

Stellenbeschreibungen kennen.

Das Seminar ist auch geeignet für Mitglieder von gesetzlichen Interessenvertretungen 

aus dem Geltungsbereich des TV-Länder/TV-Hessen sowie des TV-Versorgungs-

betriebe.

Lohn/Gehalt/Tarifvertrag
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder 

der Schwerbehinderten-

vertretung

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
11.05. – 13.05.2020 1500-2005112
Mosbach

09.11. – 11.11.2020 1800-2011091
Brannenburg

Workshop TVöD (VKA): Aktuelle Eingruppierungsfälle

Als Betriebs- bzw. Personalratsmitglied bestimmen Sie bei der Einstellung und Ein-

gruppierung mit; Sie müssen Ein- und Höhergruppierungen auf ihre tarifliche Richtig-

keit hin überprüfen. Aber selbst wenn Sie bereits Seminare zu den Themen Eingrup-

pierung, Stellenbeschreibung o.Ä. besucht haben, bleibt doch oft eine Unsicherheit 

bestehen, welche Entgelt- und Fallgruppe jeweils die richtige ist.

Der Workshop bietet die Möglichkeit, aktuelle Eingruppierungsfälle gemeinsam zu 

bearbeiten und Fragen zur Eingruppierung im Einzelfall zu beantworten. Er wird mit 

maximal 8 bis 10 Teilnehmenden durchgeführt, um die Bearbeitung möglichst vieler 

Fälle zu gewährleisten.

Wir bitten darum, aktuelle Tätigkeits- bzw. Stellenbewertungen in anonymisierter 

Form mitzubringen (soweit vorhanden).

Lohn/Gehalt/Tarifvertrag
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
07.12. – 09.12.2020 1600-2012075
Bad Soden-Salmünster 
(Landhotel Betz)

TVöD-/TV-L-Aufbau: Arbeitszeitregelungen

Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten der gesetzlichen Interessenvertretung

Der TVöD trägt mit einer Reihe von Regelungen zu Arbeitszeit, Arbeitszeitmodellen 

und zur Arbeitszeitgestaltung zur Flexibilisierung der Arbeitszeit im öffentlichen 

Dienst bei. Neben der Einführung in die Arbeitszeitproblematik vermittelt Ihnen das 

Seminar einen Überblick über die im TVöD getroffenen Vereinbarungen.

Sie lernen die gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Arbeitszeitgestaltung kennen 

sowie die Definitionen und Erläuterungen der unterschiedlichen Regelungen und 

Begriffe des TVöD zu diesem Thema. Im Fokus stehen dabei Ihre Aufgaben und Betei-

ligungsrechte als Interessenvertretungsmitglied und die Gestaltung einer möglichen 

Dienst-/Betriebsvereinbarung.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Gesetzliche und tarifliche Grundlagen der Arbeitszeitgestaltung

�  Regelungen und Begriffe zur Arbeitszeit: Sonn- und Feiertagsarbeit, Nachtarbeit, 

Wechselschicht und Bereitschaftsdienste, Überstunden und Mehrarbeit, Arbeits-

zeitkorridor, Rahmenarbeitszeit und Gleitzeit, Arbeitszeitkonten und Arbeitszeit-

faktorisierung

�  Interessen von Beschäftigten und Arbeitgebern bei der Arbeitszeitgestaltung

�  Regelungsnotwendigkeiten und Mitbestimmungsgrundlagen bei der Arbeitszeit-

gestaltung

�  Formen der betrieblichen Arbeitszeitgestaltung, Kernpunkte von Betriebs-/Dienst-

vereinbarungen

Lohn/Gehalt/Tarifvertrag
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
28.09. – 30.09.2020 1300-2009282
Berlin (Ostbahnhof)

09.11. – 11.11.2020 1600-2011094
Bad Soden-Salmünster 
(Landhotel Betz)

TVöD spezial: Rufbereitschaft und Ruhezeit nach dem ArbZG

Der TVöD enthält eine Reihe von Regelungen zur Arbeitszeit als Grundlage für die 

betriebliche Arbeitszeit- und Dienstplangestaltung und für die Sonderformen der 

Arbeit (wie z.B. Rufbereitschaft). Neben der Einführung in die Arbeitszeitproblematik 

vermittelt Ihnen das Seminar einen Überblick über die im TVöD getroffenen Vereinba-

rungen und über die Voraussetzungen für eine tarifkonforme Umsetzung von Rufbe-

reitschaft.

Sie lernen die gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Rufbereitschaft und Einhaltung 

der Ruhezeit kennen sowie die konkreten Regelungen nach TVöD und Arbeitszeitge-

setz. Im Fokus stehen dabei Ihre Aufgaben und Beteiligungsrechte als Interessenver-

tretungsmitglied und die Gestaltung einer möglichen Dienst- bzw. Betriebsvereinba-

rung.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Einführung in die gesetzlichen und tariflichen Grundlagen der Gestaltung von 

Rufbereitschaftsdiensten

�  Regelungsbedarf bei der Rufbereitschaft; Mitbestimmungsgrundlagen

�  Direktions-/Weisungsrecht des Arbeitgebers; Einfluss auf die Arbeitszeit- und 

Dienstplangestaltung

�  Rufbereitschaft als Sonderform der Arbeitszeit; Auswirkungen auf die „allgemei-

ne“ Arbeitszeitgestaltung

�  Auswirkungen von Rufbereitschaft auf die Einhaltung der Ruhezeit

Lohn/Gehalt/Tarifvertrag
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-/PR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Bemerkungen
Dieses Thema bieten wir 

nur branchen-/unterneh-

mensbezogen an. 

Bitte nehmen Sie hierfür 

Kontakt mit uns auf.

Betriebs- und Personalräte im Arbeitskampf – tarifpolitische Fragen und 

Beteiligungsrechte der Interessenvertretung während eines Arbeitskampfs

Tarifverhandlungen gehören zum Alltagsgeschäft der Gewerkschaften und beeinflus-

sen auch die Arbeit von Interessenvertretungen. Wie ist die Stellung des Betriebs-/

Personalrats, wenn in Tarifverhandlungen durch Arbeitskampfmaßnahmen Druck 

gemacht werden soll?

Das Seminar befasst sich ausführlich mit allen Fragen, die im Zusammenhang mit 

Tarifrunden, Warnstreik und Streik entstehen können.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Funktionsfähigkeit und Tätigkeit des Betriebs-/Personalrats im Arbeitskampf

�  Friedenspflicht des Arbeitgebers und der Interessenvertretung gemäß 

§ 74 Abs. 2 BetrVG, § 66 BPersVG (analog LPersVG)

�  Zugangsrecht der Gewerkschaft vor und während des Arbeitskampfs

�  Die Mitbestimmung der Interessenvertretung bei personellen Angelegenheiten 

während des Arbeitskampfs

�  Die Mitbestimmung der Interessenvertretung in sozialen Angelegenheiten 

während des Arbeitskampfs: Arbeitszeitfragen, Überstunden, Kurzarbeit

�  Abmahnung und Kündigung wegen Teilnahme an Arbeitskämpfen und 

Warnstreiks

Lohn/Gehalt/Tarifvertrag



ARBEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZ 

GRUNDLAGEN · ALLGEMEINES



214

Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

Schwerbehinderten-/Mit-

arbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-/PR-/SBV-

Grundseminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
1.190,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
13.01. – 17.01.2020 1800-2001131
Memmelsdorf

25.05. – 29.05.2020 1600-2005251
Gladenbach

21.09. – 25.09.2020 1400-2009211
Dortmund 
(Mercure Centrum)

05.10. – 09.10.2020 1700-2010052
Dresden (Amedia Hotel)

Gesunde Arbeit – gesunder Betrieb

Grundlagen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz für gesetzliche Interessen-

vertretungen

Der Arbeits- und Gesundheitsschutz zählt zu den zentralen Handlungsfeldern der 

gesetzlichen Interessenvertretung.

In diesem Seminar können Sie Ihre Rolle und Handlungsmöglichkeiten als Mitglied 

einer gesetzlichen Interessenvertretung herausarbeiten, auch vor dem Hintergrund 

steigender Belastungen der Beschäftigten. Dazu werden betriebliche Beispiele von 

„gesunder Arbeit“ dargestellt und Lösungswege für konkrete betriebliche Gesund-

heitsprobleme mit Ihnen gemeinsam entwickelt.

Das Seminar vermittelt die rechtlichen und fachlichen Grundkenntnisse, die jedes 

Betriebs- bzw. Personalratsmitglied laut der Rechtsprechung des BAG bzw. des Bun-

desverwaltungsgerichts benötigt – mit entsprechendem Freistellungsanspruch.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Aufgaben, Rechte und Handlungsmöglichkeiten von Betriebsrat, Personalrat, 

MAV, SBV, Arbeitsschutzausschuss

�  Arbeit – Gesundheit – Krankheit: Zusammenhänge und Trends

�  Ansatzpunkte und Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes

�  Arbeitsschutzsystem: Verantwortliche, Kompetenzen, Zusammenarbeit

�  Die wichtigsten Arbeitsschutzvorschriften im Überblick

�  Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG

�  Gute Arbeit, Prävention, Gesundheitsmanagement, Gesundheitsförderung 

(Überblick und Orientierung)

�  Systematisches Vorgehen und gute Praxisbeispiele für gesetzliche Interessen-

vertretungen

Arbeits- und Gesundheitsschutz | Grundlagen/Allgemeines
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

Schwerbehinderten-/Mit-

arbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-/PR-/SBV-

Grundseminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
10.03. – 12.03.2020 1600-2003101
Mannheim (Best Western)

11.05. – 13.05.2020 1400-2005117
Dortmund 
(Mercure Centrum)

21.09. – 23.09.2020 1700-2009212
Dresden (Amedia Hotel)

10.11. – 12.11.2020 1800-2011101
Fensterbach

Arbeitsschutzausschuss und betriebliche Arbeitsschutzorganisation

Mitarbeit der gesetzlichen Interessenvertretung im Arbeitsschutzausschuss

Für Ihre Mitarbeit im Arbeitsschutzausschuss (ASA) bietet dieses Einstiegsseminar eine 

fundierte Orientierungshilfe. Sie erhalten hier praktische Tipps und Anregungen für 

ein wirkungsvolles Engagement.

Im Fokus stehen die Fragen: Was kann der Arbeitsschutzausschuss zur Verbesserung 

der Arbeits- und Gesundheitsbedingungen bewirken, und wie können die Arbeitneh-

mervertreter im ASA darauf hinwirken?

Außerdem werden die betrieblichen Akteure im Arbeits- und Gesundheitsschutz 

(Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebsarzt etc.) vorgestellt: ihre Aufgaben, die Mög-

lichkeiten der Zusammenarbeit und Unterstützung sowie der Mitbestimmung.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Arbeitsschutzausschuss: Aufgaben, Rechte, Pflichten, Arbeitsweise

�  Die wichtigsten Arbeitsschutzvorschriften im Überblick

�  Mögliche Aktivitäten des ASA: Arbeitsbedingungen verbessern statt Krankheit 

verwalten, Bestandsaufnahme, erfolgversprechende Ansatzpunkte, realistische 

Zielsetzung, Umsetzungsschritte planen

�  Rolle und Wirkungsmöglichkeiten der Arbeitnehmervertreter im ASA

�  Zusammenarbeit zwischen gesetzlicher Interessenvertretung und übrigen Arbeits-

schutz-Akteuren: Wer ist zuständig? Wer unterstützt uns? Wie können wir über die 

Akteure und deren Engagement mitbestimmen?

�  Aufgaben der betrieblichen Arbeitsschutz-Akteure (Arbeitgeber, Fachkraft für 

Arbeitssicherheit, Betriebsarzt etc.)

�  Umsetzung der DGUV Vorschrift 1 und 2 (Kurzüberblick)

Arbeits- und Gesundheitsschutz | Grundlagen/Allgemeines
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

Schwerbehinderten-/Mit-

arbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-/PR-/SBV-

Grundseminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
Wir bieten dieses Thema 

auch als Workshop  speziell 

für einzelne Gremien/Aus-

schüsse an, die zur Verbes-

serung der gesundheit-

lichen Situation in ihrem 

Betrieb aktiv werden 

wollen. 

Bitte nehmen Sie hierzu 

Kontakt zu uns auf.

Termin/Ort Sem.-Nr.
23.03. – 25.03.2020 1300-2003233
Berlin (Siemensstadt)

28.10. – 30.10.2020 1800-2010282
Gunzenhausen

Betriebliches Gesundheitsmanagement und Gesundheitsförderung

Einführung und Orientierung

Neben dem klassischen Arbeitsschutz gewinnen Betriebliches Gesund-

heitsmanagement (BGM) und Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) 

zunehmend an Bedeutung – als freiwillige Präventionssysteme. Das Seminar bietet 

Ihnen Orientierung und An regungen, damit Sie bei BGM- bzw. BGF-Maßnahmen 

mitgestalten können.

BGM versucht, den betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz umfassend zu 

managen – eingebettet in das Gesamtmanagement des Betriebs: Es zielt auch auf 

Personalentwicklung, Arbeitsorganisation, Führung, Unternehmenskultur und 

Gesundheitsverhalten, Betriebsklima und Motivation.

BGF erzielt bei arbeitsbedingten Gesundheitsproblemen z.T. Erfolge, wo der klassische 

Arbeitsschutz nicht so gut greift. BGF fragt nicht nur nach krankmachenden, sondern 

auch nach gesunderhaltenden Faktoren im Arbeitsprozess. Unterstützung leisten die 

Krankenkassen mit konkreten Angeboten; z.B. können sie gesundheitliche Problem-

bereiche im Betrieb ermitteln. Seit 2015 gibt ihnen das Präventionsgesetz den Auftrag 

zur Betrieblichen Gesundheitsförderung sowie zur Prävention und gesundheitlichen 

Aufklärung der Beschäftigten.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Prävention, BGM, BGF – Ziele, Merkmale, Nutzen

�  Instrumente und Verfahren: Befragungen, Führungskräfteentwicklung, Fehlzeiten-

management, BEM, Personalmanagement, Altersstrukturanalyse, Gesundheits-

förderung/Gesundheitszirkel/AK Gesundheit, Suchtprophylaxe (Praxisbeispiele)

�  Zuständigkeiten: Arbeitgeber, Betriebsarzt, Krankenkassen, gesetzliche Unfall-

versicherung

�  Beteiligung der Beschäftigten, Gesundheitszirkel, Arbeitskreis Gesundheit

�  Verknüpfung mit bestehenden Arbeitsschutzvorschriften (Pflicht und Kür)

�  Verhältnisprävention – Verhaltensprävention

�  Beteiligungsrechte und Gestaltungsansätze der Interessenvertretung

Arbeits- und Gesundheitsschutz | Grundlagen/Allgemeines
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

JAV/Schwerbehinderten-/

Mitarbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des Seminars 

„Gesunde Arbeit – gesun-

der Betrieb“ empfohlen

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
03.03. – 05.03.2020 1600-2003031
Fulda (Altstadthotel Arte)

28.09. – 30.09.2020 1600-2009281
Frankfurt am Main 
(Das Spenerhaus)

16.11. – 18.11.2020 1600-2011161
Nürnberg (cph)

Arbeits- und Gesundheitsschutz für Bürobetriebe

Die neue Regel „Bürobetriebe“ der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 

(DGUV) betrifft etwa die Hälfte aller Beschäftigten – alle, die im Büro bzw. am Bild-

schirm arbeiten. Sie fasst alle bisherigen, verstreuten Vorschriften zum Arbeits- und 

Gesundheitsschutz zusammen.

Zur gesundheitsgerechten Gestaltung von Büroarbeit bietet die Regel konkrete Hin-

weise, sowohl für Bildschirmarbeitsplätze (inkl. Software-Ergonomie) und Arbeitsstät-

te (Klima, Licht etc.) als auch für die Qualität der Arbeitsorganisation und der Führung 

(einschließlich Stellenbeschreibung, Verantwortung, Arbeitsumfang, Aufgabenviel-

falt, Arbeitszeit u.Ä.). Auch „mobile Arbeit“ wird behandelt.

Für Betriebs- und Personalräte schafft die neue Regel gute Voraussetzungen zur Mit-

gestaltung und Mitbestimmung gesundheitsförderlicher Arbeitsbedingungen im 

Büro.

Das Seminar erläutert die Branchenregel, erörtert Umsetzungsmöglichkeiten und 

vertieft anhand der Praxiserfahrungen der Teilnehmenden das Wissen über Gefähr-

dungen, Belastungen und Gestaltungsanforderungen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Überblick: Gesetzliche Grundlagen, Einordnung der Regel in das System des 

Arbeitsschutzes

�  Spezielle Arbeitsschutzmaßnahmen bzgl. Arbeitsstätte, Büro, Bildschirmarbeits-

platz, Sozial- und Nebenräume, Arbeitsorganisation, Führung, Fahrtätigkeit im 

Außendienst etc.

�  Wichtige Rechtsgrundlagen: Arbeitsschutzgesetz, Arbeitsstättenverordnung 

und -regeln, DGUV-Informationen

�  Pflichten des Arbeitgebers

�  Praktische Umsetzungsmöglichkeiten

�  Beteiligungsrechte und Handlungsmöglichkeiten der Interessenvertretung

Arbeits- und Gesundheitsschutz | Grundlagen/Allgemeines
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

Schwerbehinderten-/Mit-

arbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
380,00 € 

Die Tagesverpflegung ist in 

der Seminargebühr bereits 

enthalten.

Termin/Ort Sem.-Nr.
16.03.2020 1600-2003161
Nürnberg (cph)

24.09.2020 1600-2009241
Frankfurt am Main 
(DGB-Haus)

10.11.2020 1600-2011101
Düsseldorf 
(ver.di b+b)

Hilfe bei Lärm-Stress: Schutzmaßnahmen bei gesundheitsschädlichem Lärm

Die neue Arbeitsstättenregel „Lärm“

Gibt es in Ihrem Betrieb auch Lärm, der Stressreaktionen auslöst (sogenannter „extra-

auraler“ Lärm)? Es geht um Geräusche in einer Lautstärke, die die Kommunikation 

stören und die Konzentrationsfähigkeit beeinträchtigen. Weil dies Leistungsfähigkeit

und Gesundheit gefährden kann, sind entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

Die Arbeitsstättenregel beschreibt praxistauglich sehr konkrete Anforderungen und 

Lösungsmaßnahmen. Damit werden die Schutzziele der Arbeitsstättenverordnung 

konkretisiert – auf der Basis von gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen.

Unser Tagesseminar informiert über die Anforderungen der Arbeitsstättenregelung 

(ASR) „Lärm“ an die Arbeitsplatzgestaltung zur Vermeidung von Lärm-Stress und zeigt 

die Mitwirkungsmöglichkeiten der Interessenvertretung bei der betrieblichen Umset-

zung.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Einordnung der Technischen Regel ASR A3.7 in das System des Arbeitsschutzes

�  Lärm am Arbeitsplatz, Auswirkungen auf die Gesundheit der Beschäftigten

�  Ziele, Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen der ASR A3.7

�  Beurteilung von Gefährdungen durch Lärm beim Einrichten und Betreiben von 

Arbeitsstätten

�  Gefährdungsbeurteilung als Instrument zur Feststellung von Maßnahmen zum 

Lärmschutz

�  Lärmschutz-Maßnahmen, Schutz der Gesundheit der Beschäftigten

�  Aufgaben und Beteiligungsrechte der gesetzlichen Interessenvertretung

Arbeits- und Gesundheitsschutz | Grundlagen/Allgemeines
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

Schwerbehinderten-/

Mitarbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-/PR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
09.03. – 11.03.2020 1300-2003092
Berlin (Mitte)

Gefährdungen erkennen – Gefährdungen beseitigen

Gefährdungsbeurteilung (Grundlagen)

Die gesetzlich vorgeschriebene Gefährdungsbeurteilung ist ein Grundpfeiler des 

betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes und Ausgangspunkt für systemati-

sche Abhilfemaßnahmen bei bestehenden Gefährdungen.

Im Seminar lernen Sie die rechtlichen Anforderungen an die Gefährdungsbeurteilung 

und anerkannte Konzepte kennen. Ausgehend von den unterschiedlichen Arbeits-

plätzen der Teilnehmenden werden beispielhaft angemessene Vorgehensweisen 

entwickelt.

Außerdem erfahren Sie, wie die Interessenvertretung systematische Gefährdungsbe-

urteilungen im Betrieb anstoßen bzw. durchsetzen kann und durch richtige Weichen-

stellungen dafür sorgen kann, dass es spürbare Verbesserungen der Arbeits- und 

Gesundheitsbedingungen gibt.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Gesetzliche Grundlagen, Anforderungen an die Gefährdungsbeurteilung

�  Körperliche und psychische Gesundheitsgefährdungen bei der Arbeit

�  Konzepte und Verfahren zur Gefährdungsbeurteilung

�  Verantwortlichkeiten, Beteiligung der Beschäftigten

�  Abzuleitende Maßnahmen für gesundheitsgerechte Arbeitsgestaltung; 

Wirksamkeitskontrolle

�  Mitbestimmungspraxis, Eckpunkte einer Betriebs-/Dienstvereinbarung

�  Wie lassen sich Gefährdungsbeurteilungen durchsetzen?
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

Schwerbehinderten-/Mit-

arbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des Grundseminars 

„Gesunde Arbeit – gesun-

der Betrieb“ empfohlen

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
18.03. – 20.03.2020 1600-2003181
Fulda (Altstadthotel Arte)

29.06. – 01.07.2020 1600-2006296
Köln (Mercure West)

26.10. – 28.10.2020 1600-2010261
Mosbach

Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) – kompakt

Die Arbeitsstättenverordnung und die „Technischen Regeln“ (ASR) zählen zu den 

wichtigsten rechtlichen Grundlagen für die Gestaltung sicherer und gesundheitsge-

rechter Arbeitsplätze. Für ihre Umsetzung hat der Arbeitgeber zu sorgen.

Die Novellierung der ArbStättV 2016 brachte einige Neuerungen. Diese bieten – 

zusammen mit den vielen konkreten Vorgaben der neuen Technischen Regeln – den 

Interessenvertretungen verbesserte Möglichkeiten zur Durchsetzung von wirksamen 

Arbeitsschutzmaßnahmen.

Das Seminar behandelt das Thema in kompakter Form und bietet hilfreiche Empfeh-

lungen für Ihr erfolgreiches Vorgehen im Betrieb.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Arbeitsschutz-Rechtsgefüge: Kurzeinführung und Orientierung

�  Arbeitsstättenverordnung und Technische Regeln Arbeitsstätten: Überblick, 

Bedeutung für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

�  Bildschirm- und Telearbeit, psychische Belastungen, Licht, Lärm, Luft, Temperatur, 

Barrierefreiheit, Anforderungen an Räume und Wege, Unterweisung u.v.m.

�  Gefährdungsbeurteilung, Abhilfemaßnahmen, Unterweisung

�  Zusammenarbeit mit inner-/außerbetrieblichen Arbeitssicherheits- und Gesund-

heitsfachleuten

�  Sanktionsmöglichkeiten der Aufsichtsbehörden

�  Mitgestaltungs- und Mitbestimmungs-/Initiativrechte der Interessenvertretung 

(insbes. bei der Einrichtung von Arbeitsplätzen)

�  Eckpunkte einer Betriebs- bzw. Dienstvereinbarung
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

JAV/Schwerbehinderten-/

Mitarbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-/PR-/SBV-

Grundseminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
29.06. – 01.07.2020 1600-2006292
Frankfurt am Main 
(Das Spenerhaus)

07.09. – 09.09.2020 1300-2009071
Berlin (Ostbahnhof)

23.11. – 25.11.2020 1400-2011231
Bochum (Mercure)

14.12. – 16.12.2020 1600-2012141
Nürnberg (cph)

Aktuelle Rechtsprechung zum Arbeits- und Gesundheitsschutz

Konsequenzen für die Interessenvertretungsarbeit

Die aktuelle Rechtsprechung zum Arbeits- und Gesundheitsschutz hat z.T. erhebliche 

Auswirkungen auf die betriebliche Praxis und damit auf die Arbeit der gesetzlichen 

Interessenvertretung.

Das Seminar stellt in kompakter Form die aktuelle Rechtsprechung vor, unter Einbe-

ziehung konkreter betrieblicher Problemstellungen der Teilnehmenden. Damit kön-

nen Sie Ihre Kenntnisse auf den neuesten Stand bringen.

Behandelt werden Entscheidungen zum Arbeitsschutzgesetz, insbesondere zur 

Gefähr dungsbeurteilung, zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement, aber auch 

zu sozialrechtlichen Aspekten, z.B. zu Themen wie Arbeitsunfälle, Erwerbsminderungs-

rente und Berufsunfähigkeit sowie zu krankheitsbedingten Kündigungen. Daneben ist 

auch die grundsätzliche Beteiligung der gesetzlichen Interessenvertretung beim 

Arbeits- und Gesundheitsschutz Thema.

Die genauen Themen werden auf Basis der aktuellen Rechtsprechung zum Arbeits- 

und Gesundheitsschutz kurzfristig festgelegt.
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

JAV/Schwerbehinderten-/

Mitarbeitervertretung, 

Frauen- und Gleichstel-

lungsbeauftragte

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-/PR-/JAV-/

SBV-Grundseminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX, 

§ 10 Abs. 5 BGleiG, 

analog Regelungen der 

Länder

Seminargebühr
690,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
31.08. – 01.09.2020 1600-2008312
Frankfurt am Main 
(hoffmanns höfe)

Mutterschutz – Bestandteil des Arbeits- und Gesundheitsschutzes

Mutterschutzgesetz: Betriebliche Umsetzung, Kontroll- und Gestaltungsmöglichkei-

ten der Interessenvertretung

Das novellierte Mutterschutzgesetz – mit vielen grundlegenden Änderungen – gilt seit 

Januar 2018. Dieses Seminar behandelt die Thematik auf dem aktuellen Stand und in 

kompakter Form.

Für werdende oder stillende Mütter gelten spezielle Schutzvorschriften, um die Frau 

und das Kind vor arbeitsbedingten Gefahren und Gesundheitsschädigungen zu bewah-

ren. Eine vorausschauende Umsetzung, auch bei der Durchführung von Gefährdungs-

beurteilungen, trägt dazu bei, Konflikte oder vorschnelle Beschäftigungsverbote zu 

verhindern, wenn eine Beschäftigte ihre Schwangerschaft bekannt gibt.

Möglichkeiten der betrieblichen Umsetzung (Schwerpunkt: Arbeitsgestaltung) werden

anhand von Fragen der Teilnehmenden diskutiert. Daneben werden die Überwachungs-

aufgaben und Beteiligungsrechte der gesetzlichen Interessenvertretung sowie ihre 

Gestaltungsmöglichkeiten erläutert.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Überblick: Rechtsgrundlagen, das Mutterschutzgesetz und weitere Verordnungen

�  Ziele der Novellierung des Mutterschutzgesetzes

�  Begriffsklärungen: u.a. unverantwortbare Gefährdung, Gefährdungsfaktoren

�  Überblick: Erforderliche Maßnahmen des Arbeitgebers zum Schutz vor Gesund-

heitsschädigungen Schwangerer und werdender Kinder

�  Einbindung des Mutterschutzes in den betrieblichen Arbeits- und Gesundheits-

schutz, Gefährdungsbeurteilung

�  Weitere Schutzmaßnahmen: Verbot der Mehr- und Nachtarbeit, Schutzfristen vor 

und nach der Entbindung, Freistellung für Untersuchungen, Umgestaltung der 

Arbeitsbedingungen usw.

�  Aufgaben, Beteiligungsrechte und Gestaltungsmöglichkeiten der gesetzlichen 

Interessenvertretung
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Zielgruppe
Betriebsratsmitglieder, 

Mitglieder der Schwer-

behindertenvertretung

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
27.04. – 29.04.2020 1400-2004272
Bielefeld-Sennestadt

29.09. – 01.10.2020 1800-2009291
Ohlstadt

Gesundheitsförderliche Führungskultur im Betrieb

Wie kann die gesetzliche Interessenvertretung darauf Einfluss nehmen?

Häufig sind Mitglieder des Betriebsrats erste Ansprechpartner/-innen bei 

Klagen von Kolleginnen und Kollegen über das Vorgesetztenverhalten 

und die Führungsqualität – sie sind gefordert, im akuten Konfliktfall zu beraten und zu 

vermitteln.

Gleichzeitig können sie eine Reihe von Einflussmöglichkeiten auf Grundlage ihrer 

Mitbestimmungsrechte nutzen, um in verschiedenen betrieblichen Prozessen 

„gesundheitsförderliche Führung“ umzusetzen.

Dieses Seminar gibt einen Überblick über die wesentlichen Kriterien eines gesund-

heitsförderlichen Führungsstils. Außerdem werden Ansatzpunkte zur konkreten Mit-

gestaltung verschiedener betrieblicher Prozesse im Gesundheitsschutz aufgezeigt, bei 

denen Führung eine besonders wichtige Rolle spielt.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Wissenschaftliche Erkenntnisse zum Zusammenhang von Führung und Gesundheit 

– mögliche positive und negative Auswirkungen auf die Beschäftigten

�  Überblick über wichtige Merkmale eines gesundheitsfördernden Führungsstils, 

z.B. in den Bereich Arbeitsorganisation und -gestaltung sowie in Bezug auf Ent-

scheidungs- und Handlungsspielräume der Beschäftigten

�  Information und Kommunikation, soziale Unterstützung, Anerkennung und Wert-

schätzung

�  Aktuelle Managementmodelle und deren Auswirkung auf die Führungsqualität

�  Überblick über die Handlungsmöglichkeiten des Betriebsrats

�  Entwicklung praktischer Umsetzungsstrategien anhand konkreter betrieblicher 

Beispiele
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

Schwerbehinderten-/Mit-

arbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
Zu diesem Thema gibt es 

auch branchenbezogene 

Spezialseminare.

Termin/Ort Sem.-Nr.
17.02. – 19.02.2020 2100-2002172
Lüneburg 

15.06. – 17.06.2020 1700-2006152
Dresden (Amedia Hotel)

21.09. – 23.09.2020 1600-2009213
Frankfurt am Main 
(Das Spenerhaus)

30.11. – 02.12.2020 1800-2011301
Bernried am 
Starnberger See

Achtung, ich kann nicht mehr!

Sinn und Zweck von Gefahren-/Überlastungsanzeigen

Arbeitsverdichtung und stetig neue Arbeitsanforderungen führen zu wachsenden 

Leistungsanforderungen an die Beschäftigten. Mit der steigenden Arbeitsbelastung 

wächst folglich auch der Druck auf die Beschäftigten. Dies wiederum geht oft einher 

mit Überforderung oder auch Angst vor Fehlleistung. Im schlimmsten Fall kommt es 

aufgrund massiver Überlastung sogar zu Vermögens- oder Sachschäden durch die 

Beschäftigten oder zu Gesundheitsschäden bei den Beschäftigten selbst. Dies kann 

zu arbeits-, aber auch straf- und/oder zivilrechtlichen Konsequenzen führen. Die Über-

lastungsanzeige bietet den Beschäftigten die Möglichkeit, auf die jeweiligen unter 

Umständen gefährdenden Situationen aufmerksam zu machen und sich im Rahmen 

etwaiger Haftungsansprüche entlasten zu können. Das Seminar behandelt Rechts-

grundlagen (inklusive aktueller Rechtsprechung), Voraussetzungen, aber auch die 

Folgen von Gefahren-/Überlastungsanzeigen sowohl für die Beschäftigten als auch 

für den Arbeitgeber. Es werden neben praktischen Beispielen für Gefahren-/Überlas-

tungsanzeigen auch mögliche Eckpunkte für eine Betriebs-/Dienstvereinbarung vor-

gestellt.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Gefahren-/Überlastungsanzeige – Ziele, Bedeutung und Funktion

�  Inhalt, Form sowie Aufbewahrung der Gefahren-/Überlastungsanzeige

�  Rechtliche Grundlagen und Anforderungen an eine Gefahren-/Überlastungsanzeige

�  Handlungsmöglichkeiten und Beteiligungsrechte der gesetzlichen Interessen-

vertretung

�  Zusammenhang zwischen Gefahren-/Überlastungsanzeige und Arbeits- und 

Gesundheitsschutz (z.B. Entlastung)

�  Überblick: Arbeitnehmerhaftung

�  Strategien, Handlungsmöglichkeiten und Beteiligungsrechte der gesetzlichen 

Interessenvertretung

�  Mögliche Inhalte einer Betriebs-/Dienstvereinbarung zur Gefahren-/Überlastungs-

anzeige
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

Schwerbehinderten-/Mit-

arbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
26.05. – 28.05.2020 1800-2005261
Memmelsdorf

Umgang mit leistungsgewandelten Beschäftigten im Betrieb/

in der Dienststelle

Die rasanten Veränderungen in der Arbeitswelt wirken sich unweigerlich auf Beschäf-

tigte aus. Nicht nur der psychische Druck nimmt zu; infolge der demografischen Ent-

wicklung und des höheren Renteneintrittsalters steigt – altersentsprechend – auch 

das Risiko körperlicher Einschränkungen im Laufe des Berufslebens. Beschäftigte sind 

oft nicht in der Lage, über ihr gesamtes Erwerbsleben hinweg die beruflichen Anfor-

derungen in unveränderter Form zu erfüllen.

Die Spanne möglicher Konsequenzen reicht von der Anpassung des Arbeitsplatzes 

über einen internen/externen Wechsel bis zur drohenden Kündigung.

Im Seminar werden Hintergründe und mögliche Ursachen von Leistungswandlung 

betrachtet. Darüber hinaus werden die Gestaltungs- und Einflussmöglichkeiten der 

gesetzlichen Interessenvertretung aufgezeigt, aber auch deren Grenzen diskutiert.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Leistungsminderung und Leistungswandlung: Unterschiedliche Betrachtungs-

weisen

�  Hintergründe und Ursachen einer Leistungswandlung

�  Überblick über die gesetzlichen und (möglichen) tarifvertraglichen Regelungen 

zum Umgang mit leistungsgewandelten Beschäftigten

�  Rechtliche Abgrenzung und Folgen von schuldhaftem Fehlverhalten und unver-

schuldeter Leistungsminderung

�  Überblick: Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten der gesetzlichen Interessen-

vertretung
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

Schwerbehinderten-/Mit-

arbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
1.190,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
09.11. – 13.11.2020 1500-2011092
Gladenbach

Alter(n)sgerechtes Arbeiten

Wie funktioniert das? Was kann die Interessenvertretung dafür tun?

Alle sollen länger arbeiten, um die Folgen des demografischen Wandels abzufangen. 

Doch wie können wir das angesichts des hohen Arbeitsdrucks bis zur Rente durchhal-

ten, wo schon jetzt 20 Prozent der Beschäftigten gesundheitsbedingt frühverrentet 

werden? Die Betriebe müssen einerseits wertvolles Erfahrungswissen halten, anderer-

seits damit umgehen, dass Ältere anders arbeiten: „Work smarter – not harder!“

Der Ansatz des „alter(n)sgerechten Arbeitens“ bietet dafür verschiedene betriebliche 

Lösungsmöglichkeiten, die wir in unserem Seminar vorstellen: von der Personalpla-

nung über menschengerechte Arbeits(zeit)gestaltung (auch für Beschäftigte unter 50) 

bis hin zur Qualifizierung.

Das Seminar stellt Konzepte vor und erleichtert anhand erfolgreicher Praxisbeispiele 

die Übertragung in die eigene Interessenvertretungsarbeit.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Konzept des alternsgerechten und des altersgerechten Arbeitens

�  Beschäftigungs- und Arbeitsfähigkeit erhalten, Beschäftigungssicherung

�  Prävention, menschengerechte Arbeitszeitregelung, betriebliches Gesundheits-

management, Gute Arbeit

�  Vorteile für Belegschaft und Arbeitgeber

�  Personalentwicklung, betriebliche Qualifizierungspolitik

�  Beteiligungsrechte und Gestaltungsmöglichkeiten der Interessenvertretung

�  Praxishilfen, Methoden und betriebliche Beispiele für eine erfolgreiche Umsetzung

�  Altersgerechte Arbeitsorganisation, altersgemischte Gruppen und Teams
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

Mitarbeitervertretung

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
24.08. – 26.08.2020 1600-2008246
Bad Soden-Salmünster 
(Landhotel Betz)

Gewaltprävention im öffentlichen Dienst

Strategien und Handlungsmöglichkeiten der gesetzlichen Interessenvertretung

Arbeitgeber haben gegenüber den Beschäftigten die gesetzlich festgeleg-

te Fürsorgepflicht, Übergriffe und Gewalt am Arbeitsplatz zu vermeiden, 

entsprechende Maßnahmen zur Gewaltprävention oder Notfallorganisation zu treffen 

sowie auf die Umsetzung der Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten hinzuwirken. 

Bei der Entwicklung und Ausgestaltung der Maßnahmen hat die gesetzliche Interes-

senvertretung Beteiligungsrechte (z.B. im Rahmen der Arbeitsplatzgestaltung oder bei 

Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz der Beschäftigten).

Ziel des Seminars ist es u.a., Erscheinungsformen und Ursachen von Gewalt im öffent-

lichen Dienst aufzuzeigen und mögliche Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten 

sowie Modelle zur Gewaltprävention und zur Gewaltreduzierung vorzustellen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Ursachen und Folgen von Gewalt und Aggression an Arbeitsplätzen des öffent-

lichen Dienstes

�  Fürsorgepflichten des Arbeitgebers zum Schutz der körperlichen Unversehrtheit 

der Beschäftigten

�  Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung mit dem Ziel von Maßnahmen zur 

Vermeidung gewalttätiger Übergriffe etc.

�  Berufsgenossenschaftliche Aspkete (z.B. im Fall dauerhafter körperlicher Beein-

trächtigung von Beschäftigten aufgrund von Gewalt)

�  Mögliche betriebliche präventive Schutz- und Deeskaltionsmaßnahmen (z.B. Aus- 

und Weiterbildung der Beschäftigten, Arbeitsplatzgestaltung sowie mehr Personal)

�  Vorstellung von Modellen zur Gewaltprävention (z.B. Aachener Modell)

�  Beteiligungsrechte der gesetzlichen Interessenvertretung, Eckpunkte einer 

Betriebs-/Dienstvereinbarung zur Gewaltprävention
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

Schwerbehinderten-/Mit-

arbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Vorherige Teilnahme am 

Grundseminar „Gesunde 

Arbeit – gesunder Betrieb“ 

empfohlen

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
1.190,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
23.03. – 27.03.2020 1600-2003231
Gladenbach

15.06. – 19.06.2020 1800-2006151
Bernried am 
Starnberger See

17.08. – 21.08.2020 1400-2008171
Bad Lippspringe 
(Best Western)

26.10. – 30.10.2020 2100-2010262
Timmendorfer Strand

09.11. – 13.11.2020 1900-2011091
Mosbach

Psychische Belastungen am Arbeitsplatz – Grundlagen

Arbeitsverdichtung, Personalabbau, Umstrukturierungen, schlechte Arbeitsorgani-

sation sowie schlechte Personalführung und Ähnliches sind Ursachen für stetig stei-

gende psychische und psychosomatische Erkrankungen von Beschäftigten. Nun 

konzen trieren sich Krankenkassen und die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutz-

strategie auf das Problem; erste Betriebe arbeiten an Präventionsmaßnahmen.

Im Seminar lernen Sie verstehen, wie Arbeitsbedingungen, psychische Belastungen 

und ihre Folgen wie Stress, psychische Erschöpfung oder psychische Erkrankungen 

zusammenwirken.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Bedeutung der Zunahme psychischer Belastungen in der Arbeitswelt für den 

Arbeits- und Gesundheitsschutz

�  Psychische Belastungen: Ursachen (z.B. Arbeitsverdichtung, indirekte Steuerung) 

und mögliche Folgen für die Beschäftigten

�  Arbeitswissenschaftliche Hintergründe und rechtliche Grundlagen

�  Gefährdungsbeurteilung im Überblick: Prozess, Methoden, Instrumente 

(Bedeutung, Qualitätskriterien, Praxisbeispiele, Beteiligungsmöglichkeiten 

der Beschäftigten)

�  Rolle und Mitbestimmungsrechte der Interessenvertretung beim Arbeits- und 

Gesundheitsschutz

�  Mögliche Bündnispartner für die Beratung und Unterstützung von Interessen-

vertretungen

�  Psychische Belastungen abbauen: Überblick über theoretische und praktische 

Präventionsansätze
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

Schwerbehinderten-/Mit-

arbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Empfehlung: Vorherige 

Teilnahme an einem 

Grundlagenseminar zu 

psychischen Belastungen

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
10.02. – 12.02.2020 1600-2002103
Würzburg (GHOTEL)

16.03. – 18.03.2020 1400-2003162
Dortmund 
(Mercure Centrum)

04.05. – 06.05.2020 2100-2005042
Boltenhagen

28.09. – 30.09.2020 1300-2009281
Berlin (Mitte)

23.11. – 25.11.2020 1600-2011231
Mosbach

Psychische Belastungen am Arbeitsplatz – Aufbau: 

Gefährdungsbeurteilungen (kompakt)

Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen anstoßen und begleiten

Dieses Aufbauseminar stellt bewährte Vorgehensweisen der Gefährdungsbeurteilung 

psychischer Belastungen vor. Diese schaffen die Grundlage für wirkungsvolle Maß-

nahmen gegen psychisch und körperlich krank machende Arbeitsbedingungen.

Wie die Interessenvertretung auf die Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen 

hinwirken kann, die dieser Anforderung gerecht werden, wird ebenso im Seminar 

diskutiert wie Möglichkeiten der Beteiligung der Beschäftigten.

Die Teilnehmenden erwerben Handlungskompetenz für die Initiierung und Begleitung 

einer Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Bisherige Erfahrungen mit psychischen Belastungen im Betrieb und deren 

Beurteilung

�  Überblick: Kriterien und Merkmalsbereiche psychischer Belastungen

�  Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen: Methoden, Instrumente, 

Qualitätskriterien, Durchführende

�  Prozessschritte bei einer Gefährdungsbeurteilung: Organisatorische Voraus-

setzungen, Gefährdungen erfassen, Ergebnisse beurteilen, Maßnahmen festlegen, 

umsetzen, dokumentieren und kontrollieren

�  Betriebs- bzw. Personalratsarbeit in diesem Kontext; Mitbestimmungsrechte 

durchsetzen

�  Überblick über die Möglichkeiten der Beschäftigtenbeteiligung, Unterweisung

�  Betriebs-/Dienstvereinbarungen: Eckpunkte, Überprüfung vorhandener Verein-

barungen
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

Schwerbehinderten-/Mit-

arbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des Seminars 

„Psychische Belastungen 

am Arbeitsplatz – Grund-

lagen“ empfohlen

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
Eine Teilnahme ist nur 

nach vorheriger Kosten-

übernahmeerklärung des 

Arbeitgebers/der Dienst-

stelle möglich.

Termin/Ort Sem.-Nr.
17.11. – 19.11.2020 1600-2011171
Frankfurt am Main 
(hoffmanns höfe)

Psychische Belastungen am Arbeitsplatz – spezial: Burn-out

Burn-out-Problematik im Betrieb erkennen und eindämmen

Ausgebrannt, ausgepowert, müde und antriebslos – so fühlen sich längst nicht mehr 

nur Manager. Mittlerweile trifft es Beschäftigte aller betrieblichen Hierarchiegruppen 

und vornehmlich Kolleginnen und Kollegen, die sich in besonderem Maße engagieren,

wie z.B. Interessenvertreter/-innen. Ständige Umorganisationen, Angst vor Arbeits-

platzverlust, überzogener Leistungs- und Termindruck, permanenter Stress und Über-

forderung zehren dauerhaft an den Kräften und schwächen die Ressourcen zur 

Stressbewältigung.

Dieses Seminar unterstützt Sie dabei, Burn-out-Risiken und -Symptome im Betrieb 

zu erkennen, auf präventive Maßnahmen hinzuwirken und akut Betroffenen Hilfs  -

an gebote zu vermitteln.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Was ist Burn-out?

�  Wodurch entsteht Burn-out? Betriebliche, persönliche und verhaltensbedingte 

Risikofaktoren

�  Welche Folgen hat Burn-out für die Betroffenen und den Betrieb?

�  Was kann der Betrieb und was können die Beschäftigten tun, um Burn-out vor-

zubeugen? Verhältnis- und Verhaltensprävention

�  Wie kann die Interessenvertretung Betroffene unterstützen? Gefährdete, Akut-

fälle, Betriebliches Eingliederungsmanagement

�  Wie kann durch Aufklärung im Betrieb vorgebeugt werden?

�  Welche Mitbestimmungsrechte und Gestaltungsmöglichkeiten (Betriebs-/Dienst-

vereinbarung) kann die Interessenvertretung nutzen?
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

Schwerbehinderten-/Mit-

arbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
380,00 € 

Die Tagesverpflegung ist in 

der Seminargebühr bereits 

enthalten.

Termin/Ort Sem.-Nr.
02.04.2020 1400-2004021
Düsseldorf (ver.di b+b)

12.05.2020 1600-2005121
Frankfurt am Main 
(hoffmanns höfe)

03.09.2020 1400-2009031
Düsseldorf (ver.di b+b)

Umgang mit psychisch erkrankten Beschäftigten

Hintergrundwissen und Hinweise für die Interessenvertretung

Studien der Krankenkassen zufolge leiden immer mehr berufstätige Menschen unter 

psychischen Erkrankungen; ihre Ausfalltage nehmen deutlich zu. Das berufliche 

Umfeld der Betroffenen ist, ebenso wie die Interessenvertretung, mit dieser Proble-

matik konfrontiert und zumeist verunsichert.

Welche Merkmale können darauf hindeuten, dass eventuell eine psychische Erkran-

kung vorliegt? Wie sollen wir mit den Betroffenen umgehen, und wie sollen wir uns 

als gesetzliche Interessenvertretung dazu verhalten?

Dieses Seminar bietet einen Überblick über die Problematik. Die häufigsten Formen 

psychischer Erkrankungen werden vorgestellt, um ein Verständnis für verschiedene 

Krankheitsbilder zu vermitteln. Gemeinsam werden Hinweise erarbeitet, wie die 

Interessenvertretung agieren kann.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Die Dimension psychischer Erkrankungen bei Berufstätigen

�  Hinweise zu möglichen Ursachen

�  Kurzüberblick: Typen, Formen und Merkmale psychischer Erkrankungen

�  Auswirkungen auf das Arbeitsleben

�  Hinweise zum verständnisvollen Umgang der Interessenvertretung mit psychisch 

kranken Menschen

�  Handlungsmöglichkeiten der Interessenvertretung und ihre Grenzen
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

Schwerbehinderten-/Mit-

arbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des Einführungs-

seminars „Umgang mit 

psychisch erkrankten 

Beschäftigten“

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
380,00 € 

Die Tagesverpflegung ist in 

der Seminargebühr bereits 

enthalten.

Termin/Ort Sem.-Nr.
26.10.2020 1600-2010262
Frankfurt am Main 
(hoffmanns höfe)

Umgang mit psychisch erkrankten Beschäftigten (Vertiefungsseminar)

Hintergrundwissen und Hinweise für die Interessenvertretung

Die Zahl psychisch erkrankter Arbeitnehmer/-innen steigt weiterhin an. Die mit ihnen 

in Kontakt stehenden Kolleginnen/Kollegen und Vorgesetzten reagieren oft hilflos. In 

besonderer Weise sind Mitglieder der Interessenvertretung mit diesem heiklen Thema 

konfrontiert.

Ziel dieses Fortsetzungsseminars ist es, mehr Sicherheit im Umgang mit den betroffe-

nen Kolleginnen/Kollegen zu gewinnen. Sie vertiefen und erweitern Ihre im Einfüh-

rungsseminar erworbenen Kenntnisse und Kommunikationskompetenzen.

Hierzu dienen zum einen Informationen zu beispielhaften Krankheitsbildern und 

deren Behandlungsmöglichkeiten. Zum anderen lernen Sie konstruktive Gesprächs-

führung mit Betroffenen sowie alternative Verhaltens- und Handlungsweisen kennen. 

Diese werden in Rollenspielen eingeübt, bei denen die Teilnehmenden ihre Erfahrun-

gen mit schwierigen Gesprächen als Fallbeispiele einbringen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Überblick über verschiedene Krankheitsbilder

�  Möglichkeiten der Behandlung von psychischen Erkrankungen im Überblick 

(medikamentös und nicht-medikamentös)

�  Umgangsmöglichkeiten der Mitglieder der Interessenvertretung mit psychisch 

erkrankten Beschäftigten

�  Methoden der verstehenden und konstruktiven Gesprächsführung mit Betroffenen

�  Handlungsmöglichkeiten der gesetzlichen Interessenvertretung
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder 

der Schwer behinderten-

vertretung

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
09.03. – 11.03.2020 1600-2003093
Gladenbach

08.06. – 10.06.2020 1400-2006081
Meschede

07.07. – 09.07.2020 1800-2007071
Memmelsdorf

02.09. – 04.09.2020 1600-2009021
Frankfurt am Main 
(mainhaus Stadthotel)

09.11. – 11.11.2020 1300-2011091
Berlin (Warschauer Str.)

30.11. – 02.12.2020 1400-2011301
Bonn 

Betriebliches Eingliederungsmanagement

Rechtliche Grundlagen und Ziele des BEM, Beteiligung der gesetzlichen Interessen-

vertretung

Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen 

oder wiederholt arbeitsunfähig erkrankt, hat der Arbeitgeber ein betriebliches Ein-

gliederungsmanagement durchzuführen. Ziel ist es, die Rückkehr der betroffenen 

Beschäftigten an ihren Arbeitsplatz zu unterstützen, erneuter Arbeitsunfähigkeit 

vorzubeugen und die Beschäftigung bis zur Rente zu sichern.

Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) ist somit auch ein Teilaspekt der 

Betrieblichen Gesundheitsförderung und ist damit nicht nur für die Schwerbehinder-

tenvertretung, sondern auch für den Betriebs-/Personalrat eine wichtige Aufgabe.

Dieses Seminar bietet eine Einführung in die rechtlichen Anforderungen, Bestandteile 

und Abläufe des Betrieblichen Eingliederungsmanagements. Geklärt wird auch, wie 

sensible krankheitsbezogene Daten von Beschäftigten zu schützen sind. Darüber 

hinaus werden Checklisten und mögliche Eckpunkte für Betriebs- bzw. Dienstverein-

barungen vorgestellt.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Ziele, rechtliche Grundlagen und Definitionen des BEM

�  BEM als Teil der Betrieblichen Gesundheitsförderung

�  Schritte, Verfahrensablauf und betriebliche Umsetzung

�  Umgang mit BEM-Daten, Schutz der Beschäftigten vor Datenmissbrauch

�  Aufgaben und Rollen der Verfahrensbeteiligten

�  Folgen eines fehlenden BEM-Verfahrens für den Arbeitgeber

�  Externe Kooperationspartner zur Unterstützung der BEM-Verfahren und -Maß-

nahmen

�  Ziele, Beteiligungsrechte und Handlungsmöglichkeiten der gesetzlichen 

Interessenvertretung
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

Schwerbehinderten-/Mit-

arbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des Grundseminars 

zum Betrieblichen Einglie-

derungsmanagement

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
04.05. – 06.05.2020 1600-2005042
Frankfurt am Main 
(mainhaus Stadthotel)

21.09. – 23.09.2020 1600-2009212
Gladenbach

30.09. – 02.10.2020 1700-2009301
Dresden (Amedia Hotel)

23.11. – 25.11.2020 1300-2011231
Berlin (Ostbahnhof)

Betriebliches Eingliederungsmanagement spezial: 

Betriebs-/Dienstvereinbarung

Praxisworkshop

Dieser Workshop wendet sich sowohl an Betriebs- und Personalräte, die vor dem 

Abschluss einer Vereinbarung zum BEM stehen und ihre Entwürfe überprüfen wollen, 

als auch an solche Gremien, die ihre bisherigen Erfahrungen mit einer vereinbarten 

Regelung bewerten und diese ggf. nachbessern wollen.

Bei der Regelung des BEM stoßen die Interessenvertretungen auf grundsätzliche 

Fragen. Zum Beispiel: Wie lässt sich die betriebliche Handhabung des BEM im Rahmen 

einer Betriebs-/Dienstvereinbarung regeln? Ist dies überhaupt notwendig und sinnvoll 

oder eher riskant? Was sollten Inhalte einer Betriebs-/Dienstvereinbarung sein?

Der Workshop behandelt diese Fragen rund um das Thema Betriebs-/Dienstverein-

barung zum BEM, von den juristischen Grundlagen über mögliche Eckpunkte einer 

Vereinbarung hin zu entsprechenden Beispielen. Ein Erfahrungsaustausch und die 

Bewertung von bestehenden Vereinbarungen bzw. von Entwürfen (bitte mitbringen!) 

runden das Seminar ab.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Vorteile bzw. Risiken des Abschlusses einer Betriebs-/Dienstvereinbarung zum BEM

�  Welche Erfahrungen bestehen bereits mit dem Abschluss von Betriebs-/Dienstver-

einbarungen? Welche Schlussfolgerungen ziehen wir daraus?

�  Rechtliche Möglichkeiten der Durchsetzbarkeit einer Vereinbarung; welche Beteili-

gungsrechte sind betroffen?

�  Rechtsgrundlagen, Eckpunkte, Qualitätskriterien, Standards, Ansprüche an eine 

Vereinbarung

�  Beispiele möglicher Inhalte einer Betriebs-/Dienstvereinbarung: Wer organisiert 

den BEM-Prozess (wie)? Zusammensetzung des BEM-Zirkels, Aufgaben und Kom-

petenzen seiner Mitglieder
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

JAV/Schwerbehinderten-/

Mitarbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
380,00 € 

Die Tagesverpflegung ist in 

der Seminargebühr bereits 

enthalten.

Termin/Ort Sem.-Nr.
19.03.2020 1400-2003191
Düsseldorf ( ver.di b+b)

28.10.2020 1400-2010281
Düsseldorf (ver.di b+b)

BEM aktuell: Die „BEM-Akte“

Folgen der Digitalisierung und der neuen Datenschutzregelungen

Die Digitalisierung und vermeintliche „Optimierung“ von Prozessen der strategischen 

Personalplanung durch Analysetools berühren auch das Verfahren des Betrieblichen 

Eingliederungsmanagements. Zunehmend werden Durchführung, Maßnahmenpla-

nung und getroffene Vereinbarungen in einer elektronischen „BEM-Akte“ dokumen-

tiert. Die aktuellen Datenschutz-Änderungen (Inkrafttreten der EU-Datenschutz-

grundverordnung, Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes) müssen dabei 

zwingend berücksichtigt werden. Ziel des Seminars ist u.a. die Klärung folgender 

Fragen: Was muss aufgrund der neuen Datenschutzvorschriften beim Führen von 

„BEM-Akten“ berücksichtigt werden? Wer darf die „BEM-Akte“ führen, wer hat 

Zugriffsrechte? Wie lange dürfen die Inhalte aufbewahrt werden? Dürfen die Inhalte 

vom Arbeitgeber zu Profiling-Maßnahmen verwendet werden? Wie kann die gesetz-

liche Interessenvertretung die Beschäftigten und deren personenbezogene Daten 

schützen, die im Verlauf des BEM-Verfahrens erhoben und gespeichert werden?

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Überblick: DSGVO und neues BDSG; Auswirkungen auf den Umgang mit der 

„BEM-Akte“

�  Begriffsbestimmung: Personenbezogene Daten, Einwilligung, Verarbeitung, 

Profiling, Datensparsamkeit usw.

�  Form der „BEM-Akte“ (Papier oder digital), Inhalte und mögliche Fristen zur 

Vernichtung

�  Führung der „BEM-Akte“: Zugriffsberechtigte und Zuständigkeiten

�  Mögliche Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten der Beschäftigten 

in der „BEM-Akte“

�  Aktuelle Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zum Schutz personen-

bezogener Daten in der „BEM-Akte“

�  Ziele, Handlungsmöglichkeiten und Beteiligungsrechte der gesetzlichen 

Interessenvertretung
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

JAV/Schwerbehinderten-/

Mitarbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des Seminars 

„Rechtliche Grundlagen 

und Ziele des BEM, Beteili-

gung der gesetzlichen 

Interessenvertretung“

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
22.06. – 24.06.2020 1400-2006222
Bochum (Mercure)

Workshop: Aktuelle betriebliche Fälle zum Betrieblichen 

Eingliederungsmanagement

In diesem Seminar kann das bereits vorhandene Wissen rund um das Betriebliche 

Eingliederungsmanagement (BEM) in selbst gewählten Schwerpunkten vertieft und 

erweitert werden. Sie bringen Ihre Fragen und Themen aus Ihrem Alltag der Arbeit 

der gesetzlichen Interessenvertretung mit, die dann gemeinsam bearbeitet werden. 

So können ganz eigene Schwerpunkte im Seminar gesetzt werden.

Dabei geht es u.a. um aktuelle Rechtsprechung zum BEM und Beteiligungs- und Mit-

bestimmungsfragen und deren Bedeutung im Alltag.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Erarbeiten von konkreten Zielen und Strategien

�  Möglichkeiten der Beteiligung der betroffenen Beschäftigten im BEM-Verfahren

�  Betriebsbezogene Fallbearbeitung auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen 

zum BEM und zum Arbeits- und Gesundheitsschutz der Beschäftigten

�  Aktuelle Rechtsprechung rund um das BEM sowie zur Beteiligung der gesetzlichen 

Interessenvertretung und allgemein zu den Themen Arbeits- und Gesundheits-

schutz, Datenschutz und Veränderungsprozesse

�  BEM als Teil des Betrieblichen Gesundheitsmanagements

�  Verhältnisprävention vor Verhaltensprävention (mögliche Maßnahmen zum 

Arbeits- und Gesundheitsschutz für die Betroffenen)

�  Erfahrungsaustausch über die Einbeziehung externer Träger bei der Einzelfall-

bearbeitung

�  Ziele, Strategie und Handlungsmöglichkeiten der gesetzlichen Interessen-

vertretung
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

Schwerbehinderten-/Mit-

arbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
380,00 € 

Die Tagesverpflegung ist in 

der Seminargebühr bereits 

enthalten.

Termin/Ort Sem.-Nr.
20.05.2020 1400-2005201
Düsseldorf (ver.di b+b)

31.08.2020 1600-2008311
Frankfurt am Main 
(DGB-Haus)

17.11.2020 1400-2011171
Düsseldorf (ver.di b+b)

Krankenrückkehr-/Fehlzeitengespräche

Umgang mit Krankendaten und krankheitsbedingten Kündigungen

Aus Angst um ihren Arbeitsplatz gehen Beschäftigte krank zur Arbeit. Arbeitgeber 

nutzen Krankenrückkehrgespräche, um Druck auszuüben bzw. die Kündigung vor-

zubereiten. Krankendaten von Beschäftigten werden systematisch gesammelt; es 

gibt Krankenstandssenkung als Zielvorgabe, Prämien für Vorgesetzte, Leitfäden zum 

Umgang mit Kranken.

Dennoch: Es bleibt illegal, den Gesundheitszustand auszuspionieren, vertrauliche 

Krankendaten zu erfragen und systematisch auszuwerten. Auch widersprechen „Fehl-

zeitenmanagement“, Krankenrückkehrgespräch u.Ä. dem gesetzlichen Auftrag zum 

Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) gemäß SGB IX.

Wie kann sich die Interessenvertretung für den Schutz der Beschäftigten einsetzen? 

Was kann sie gegen eine missbräuchliche Praxis in ihrem Betrieb tun? Im Seminar 

informieren wir zu diesen Fragen und skizzieren kurz das BEM-Verfahren als Alter-

native.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Zum Umgang mit Kranken im Betrieb: Was ist Unterstützung, was ist Erpressung?

�  Krankenrückkehr-/Gesundheitsgespräche, Fehlzeitenmanagement u.Ä.: Ziele, 

Grenzen zur Illegalität

�  Arbeitsrechtliche Auswirkungen für Beschäftigte (z.B. „krankheitsbedingte“ 

Kündigung); Persönlichkeitsrechte

�  Datenschutz: Wie gegen Erhebung und Missbrauch von Krankendaten vorgehen?

�  Gesetzliche Präventionspflicht des Arbeitgebers, Betriebliches Eingliederungs-

management (Kurzüberblick)

�  Mitbestimmungsrechte und Handlungsmöglichkeiten der Interessenvertretung, 

Rechte der Betroffenen

�  Eckpunkte einer Betriebs-/Dienstvereinbarung, Regelungen zur Arbeitsunfähigkeit
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

Schwerbehinderten-/Mit-

arbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-/PR-/SBV-

Grundseminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
Eine Teilnahme ist nur 

nach vorheriger Kosten-

übernahmeerklärung des 

Arbeitgebers/der Dienst-

stelle möglich.

Termin/Ort Sem.-Nr.
21.10. – 23.10.2020 1600-2010212
Gladenbach

Chronisch Kranke im Betrieb

Gestaltungsmöglichkeiten der gesetzlichen Interessenvertretung

Jede/-r dritte Arbeitnehmer/-in in unserem Land ist chronisch krank. Schwerpunkte 

sind Rückenerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, neurologische und psychi-

sche Beeinträchtigungen, Folgen von Krebserkrankungen, Diabetes Typ 2 und Asth-

ma. Die allermeisten Betroffenen konzentrieren sich auf Symptombehandlung und 

greifen zu Medikamenten, mit z.T. schlimmen Nebenwirkungen. Dabei lassen sich oft 

arbeitsbedingte Ursachen und Gesundheitsbelastungen mindern, um die Erkrankung 

zu lindern und um die Arbeitsfähigkeit nachhaltig zu sichern. Im Mittelpunkt des 

Seminars steht die Frage, wie durch vorsorgende und unterstützende Arbeitsgestal-

tung das Arbeiten mit chronischen gesundheitlichen Einschränkungen erleichtert 

werden kann, insbesondere durch ergonomische, soziale und organisatorische Maß-

nahmen, für die es z.T. weitgehende Mitbestimmungsrechte gibt. Gesetzlichen Inter-

essenvertretungen kommt hier eine Lotsenfunktion zu. In engem Kontakt mit den 

Kollegen und Kolleginnen können sie deren Arbeitsbedingungen mitgestalten. Um 

wirksam beraten, moderieren, bewerten und überwachen zu können, vermittelt das 

Seminar die erforderlichen arbeits- und gesundheitswissenschaftlichen sowie recht-

lichen Grundkenntnisse.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Zusammenhänge: Arbeit – Biographie – Krankheit – chronische Erkrankung

�  Krankheitsbilder der Hauptdiagnosegruppen Rücken, Psyche, Herz, Krebs-

erkrankungen sowie deren Folgen

�  Erfahrungsberichte aus den Betrieben, Fallbeispiele

�  Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention; Gefährdungsbeurteilung

�  Return-to-Work-Konzepte; Achtsamkeit in der Betriebs- und Arbeitskultur

�  Hilfen der Sozialversicherungsträger, Integrationsämter und Integrationsfach-

dienste

�  Arbeits- und sozialrechtliche Grundlagen

�  Mitbestimmungs- und Gestaltungsmöglichkeiten der gesetzlichen Interessen-

vertretung
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

JAV/Schwerbehinderten-/

Mitarbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-/PR-/SBV-/

JAV-Grundseminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
25.03. – 27.03.2020 1400-2003251
Geldern

11.05. – 13.05.2020 1800-2005113
Bernried am 
Starnberger See

14.09. – 16.09.2020 1700-2009144
Radebeul

02.11. – 04.11.2020 1600-2011021
Gladenbach

Mobbing (Teil 1): Erkennen und verstehen

Mobbing ist leider Teil der betrieblichen Realität. Es sind nicht die alltäglichen Ausein-

andersetzungen, sondern die dauerhaften, systematischen Übergriffe und Verletzun-

gen der Persönlichkeitsrechte, die bei den Betroffenen häufig zu psychischen Störun-

gen und z.T. schweren Erkrankungen führen.

Das Arbeitsumfeld spielt bei der Entstehung von Mobbing eine entscheidende Rolle. 

Dennoch werden Betroffene für die Probleme meist selbst verantwortlich gemacht, die 

Konfliktaustragung am Arbeitsplatz als Privatsache betrachtet. Dabei wird Mobbing 

erst durch „Wegsehen“ und „Nichteingreifen“ anderer Beteiligter und Vorgesetzter 

ermöglicht – durch rechtzeitiges Handeln aber möglicherweise auch verhindert.

Im Seminar behandeln wir das Phänomen Mobbing und seine alltäglichen Wirkungen 

auf Betroffene und Betriebe, um Sie als Interessenvertreter/-in bei der Entwicklung von 

Handlungsmöglichkeiten sowohl im konkreten Fall als auch als präventive Maßnahme 

zu unterstützen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Mobbing: Was ist das?

�  Erscheinungsformen und Dynamik

�  Auswirkungen auf Betroffene, auf die „unbeteiligten“ Kolleginnen und Kollegen 

und den Betrieb

�  Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten der Interessenvertretung und anderer 

betrieblicher Akteure

�  Gesetzeslage und Rechtsprechung

�  Inhalte von Betriebs-/Dienstvereinbarungen

�  Möglichkeiten der Prävention – u.a. über betriebliche Öffentlichkeitsarbeit

Arbeits- und Gesundheitsschutz | Mobbing/Sucht
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

JAV/Schwerbehinderten-/

Mitarbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des Seminars 

„Mobbing (Teil 1)“

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
23.06. – 25.06.2020 1800-2006231
Rothenburg 
ob der Tauber

18.11. – 20.11.2020 1400-2011181
Geldern

Mobbing (Teil 2): Gesprächsführung mit den Mobbing-Beteiligten, Beratung 

der Betroffenen

Es werden die im Grundseminar „Mobbing (Teil 1)“ erworbenen Kenntnisse vertieft 

und Kompetenzen erweitert. Wir setzen uns intensiv mit der möglichen Rolle der 

gesetzlichen Interessenvertretung beim Umgang mit Mobbingprozessen auseinander. 

Dabei greifen wir konkrete Fälle aus der täglichen Arbeit auf und erproben die erwor-

benen Kenntnisse in praktischen Übungen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Unterschiedliche Beratungssituationen unter Berücksichtigung von mobbingspezifi-

schen verbalen und nonverbalen Kommunikationsmustern

�  Die Interessenvertreter/-innen als Konfliktmoderatoren; Möglichkeiten und Grenzen

�  Handlungs- und Regelungsmöglichkeiten der Interessenvertretung

�  Kernpunkte von Dienst- und Betriebsvereinbarungen

�  Aktuelle Rechtsprechung
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

JAV/Schwerbehinderten-/

Mitarbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch eines Mobbing-

Grundseminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
15.12. – 17.12.2020 1800-2012152
Gunzenhausen

Mobbing (Teil 3): Beratungs- und Gesprächstraining, Bearbeitung konkreter 

Konflikt- und Mobbingfälle

Dieses Seminar richtet sich an Mitglieder gesetzlicher Interessenvertretungen, die in 

ihrer Funktion bereits über Erfahrungen mit Mobbing- und Konfliktfällen verfügen 

und ihre kommunikative Kompetenz im Umgang mit konkreten Situationen verbes-

sern wollen.

Es werden unterschiedliche Gesprächssituationen geübt, z.B. die Beratung von 

Betroffenen oder das Gespräch mit Vorgesetzten und anderen Beteiligten.

Außerdem bietet das Seminar Raum für die Analyse und Bearbeitung konkreter Mob-

bing- und Konfliktsituationen aus Ihrer eigenen betriebs-/personalrätlichen Praxis. Sie 

unterscheiden zwischen Mobbing und Konflikt und erlernen jeweils passende Hand-

lungsmöglichkeiten.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Unterscheidung zwischen Beratung und Vermittlung/Schlichtung

�  Training verschiedener Gesprächssituationen, Schwerpunkt: Beratung von Mob-

bing-Betroffenen

�  Bearbeitung eigener Konfliktfälle

�  Handlungsmöglichkeiten der gesetzlichen Interessenvertretung bei Konflikt und 

Mobbing

�  Erfahrung mit bestehenden Betriebs-/Dienstvereinbarungen

�  Aktuelle Rechtsprechung
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

Schwerbehinderten-/Mit-

arbeitervertretung, betrieb-

liche Suchtbeauftragte

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-/PR-/SBV-

Grundseminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG,

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
1.190,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
05.10. – 09.10.2020 1800-2010051
Fensterbach

Betriebliches Suchtmanagement

Zwischen Pflicht und Kür

Wir leben in einer Welt der Schnelllebigkeit und hoher Beanspruchung im Privat- und 

Arbeitsleben. Dies wird häufig durch einen riskanten Konsum von Rausch-/Suchtmit-

teln (Medikamente, Drogen, Alkohol) und andere Verhaltenssüchte zu kompensieren 

versucht, um eine emotionale Balance und Leistungsfähigkeit zu erhalten bzw. wie-

derzuerlangen.

Alle Betroffenen, Kolleginnen und Kollegen, Interessenvertretungen und Führungs-

kräfte stehen vor großen Herausforderungen.

Wie gelingt der Umgang mit ersten Ahnungen und Verhaltensauffälligkeiten? Welche 

arbeits- und haftungsrechtlichen Aspekte müssen berücksichtigt werden? Wie kön-

nen Rahmenbedingungen gestaltet werden, die den Betroffenen echte Hilfe bieten 

und den Belangen des Betriebs/der Dienststelle Rechnung tragen?

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Definition von Sucht, Formen des Konsums, Zahlen, Daten, Fakten

�  Arbeits- und haftungsrechtliche Aspekte von Suchtkrankheit

�  Hilfe und Unterstützungsangebote für Betroffene und Co-Abhängige

�  Suchtpräventive Maßnahmen im Betrieb/in der Dienststelle

�  Möglichkeiten der Kooperation mit externen Stellen

�  Handlungsmöglichkeiten der Interessenvertretung und der Führungskräfte

Arbeits- und Gesundheitsschutz | Mobbing/Sucht
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

JAV/Schwerbehinderten-/

Mitarbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
07.09. – 09.09.2020 1600-2009072
Fulda (Altstadthotel Arte)

Leistungssteigerung und Gehirndoping am Arbeitsplatz

Laut einer Studie der DAK aus dem Jahr 2015 haben knapp 7 Prozent der Beschäftig-

ten in Deutschland schon einmal zu „Wachmacher-Pillen“ gegriffen. Mithilfe von 

Medikamenten, die eigentlich nur für bestimmte Krankheitsbilder wie Bluthochdruck, 

ADHS oder Depression zugelassen sind, versuchen sie, Leistungsdruck und Überfor-

derung zu bewältigen.

Die Einnahme dieser Medikamente ist ein ernstzunehmendes Zeichen, dass die 

Arbeitsbedingungen dieser Beschäftigten dringend überprüft und verbessert werden 

müssen. Nur durch präventive Maßnahmen und gute Aufklärung lässt sich der Miss-

brauch verhindern.

In diesem Seminar werden den Teilnehmenden die wesentlichen Informationen zum 

Thema „Doping am Arbeitsplatz“ vermittelt. Darüber hinaus werden die Beteiligungs-

rechte und die Handlungsmöglichkeiten der gesetzlichen Interessenvertretung und 

anderer Akteure zur Prävention von Medikamenten-/Drogenmissbrauch erörtert.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Doping: Was heißt das im Zusammenhang mit Arbeit? Welche Ursachen sind 

bekannt? Mit welchen Folgen ist zu rechnen?

�  Rechtsgrundlagen des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes

�  Individualrechtliche Aspekte des Medikamentenmissbrauchs

�  Ansätze für betriebliche Strategien und Maßnahmen zur Prävention von 

Medikamenten/-Drogenmissbrauch am Arbeitsplatz

�  Präventionsnetzwerke zur Unterstützung von Betroffenen/Gefährdeten und 

von Angeboten des Arbeitgebers

�  Handlungsmöglichkeiten und Beteiligungsrechte der gesetzlichen Interessen-

vertretung

�  Eckpunkte einer Betriebsvereinbarung zur Umsetzung einer erfolgreichen 

betrieblichen Suchtprävention

Arbeits- und Gesundheitsschutz | Mobbing/Sucht
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Zielgruppe

Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder 

der Schwerbehinderten-/

Mit arbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
10.02. – 12.02.2020 1300-2002103
Berlin (Hauptbahnhof)

24.02. – 26.02.2020 1600-2002243
Frankfurt am Main 
(Das Spenerhaus)

22.06. – 24.06.2020 1600-2006225
Fulda (Altstadthotel Arte)

23.11. – 25.11.2020 1700-2011233
Radebeul 

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung und die Novellierung des Bundes-

datenschutzgesetzes (intensiv)

Bedeutung für die Arbeit der gesetzlichen Interessenvertretung

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist 2016 durch das EU-Parlament 

beschlossen worden und in Kraft getreten. Die Verordnung ist für die Mitgliedstaaten 

verbindlich und gilt seit Ende Mai 2018 unmittelbar, d.h. bis dahin mussten die be-

trieblichen Anpassungsprozesse zur DSGVO abgeschlossen sein. Die DSGVO regelt 

u.a. die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch private Unternehmen 

und öffentliche Stellen innerhalb der Europäischen Union. Sie ersetzt das Bundesda-

tenschutzgesetz in weiten Teilen bzw. dieses gilt nur noch dort, wo die DSGVO dies 

durch Öffnungsklauseln zulässt.

Die Änderungen wirken sich auf die Rechte der Beschäftigten zum Datenschutz und 

somit auch erheblich auf die Arbeit der gesetzlichen Interessenvertretung aus. Was 

bedeutet das nun für deren Arbeit?

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Auswirkungen der DSGVO auf nationale Regelungen (Bundes-/Landesdaten-

schutzgesetze, Telekommunikationsgesetz usw.) und auf kollektivrechtliche Rege-

lungen (z.B. Tarifverträge)

�  Ziele, Grundsätze und Anwendungsbereiche der DSGVO

�  Überblick: Regelungsinhalte der DSGVO, Begriffsklärungen (z.B. personenbezoge-

ne Daten, Datensparsamkeit, Datensicherheit, Privacy by Design, Privacy by 

Default, Datenschutz-Folgeabschätzung usw.)

�  Pflichten des Arbeitgebers beim Arbeitnehmerdatenschutz, Anforderungen der 

DSGVO an die betrieblichen Regelungen

�  Umfang der Überprüfung von bisherigen datenschutzrechtlichen Einwilligungs-

erklärungen und bestehenden Betriebs-/Dienstvereinbarungen

�  Beteiligungsrechte der gesetzlichen Interessenvertretung

�  Erarbeiten einer Mustervereinbarung zum Datenschutz unter Beachtung der 

Anforderungen aus der DSGVO sowie dem novellierten Bundesdatenschutzgesetz

EDV- und Technologieentwicklung
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Zielgruppe
Betriebsratsmitglieder

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
10.02. – 12.02.2020 1600-2002105
Fulda (Altstadthotel Arte)

02.03. – 04.03.2020 1800-2003021
Nürnberg (Ringhotel)

Arbeitnehmerdatenschutz 4.0: Beteiligungsrechte und Handlungsmöglich-

keiten des Betriebsrats

Moderne Technologien sowie die weltweite Vernetzung der Unternehmen ermög-

lichen einen globalen Informations- und Datenaustausch sowie eine umfassende 

Verhaltens- und Leistungskontrolle. Welche datenschutzrechtlichen Folgen haben 

moderne IT-Systeme? Wo sind aus Sicht des Betriebsrats die Grenzen der Zulässigkeit 

der Nutzung von personenbezogenen Daten? Ist es überhaupt noch möglich, den 

Austausch und das Speichern von Arbeitnehmerdaten zu begrenzen?

Den Datenschutz im Betrieb zugunsten der Beschäftigten zu gestalten und umzuset-

zen, ist zu einer wichtigen Aufgabe des Betriebsrats geworden. Das Seminar stellt die 

rechtlichen Grundlagen des Arbeitnehmerdatenschutzes vor dem Hintergrund der 

Digitalisierung 4.0 im Überblick dar und zeigt Möglichkeiten und Instrumente der 

Umsetzung eines an den Bedürfnissen der Beschäftigten orientierten Datenschutz-

systems.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Rechtliche Rahmenbedingungen und aktuelle Entwicklungen des Datenschutzes: 

EU-Datenschutz-Grundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz

�  Grundbegriffe des Datenschutzrechts: Recht auf informationelle Selbstbestim-

mung, personenbezogene Daten, Nutzung von Daten usw.

�  Aktuelle Entwicklung von IT-/Kommunikationssystemen (Einsatz von Transpon-

dern, CloudComputing, cyber-physische Systeme in den Dienstleistungsbranchen 

usw.): Auswirkungen auf Beschäftigtendatenschutz und Datensicherheit

�  Nutzung privater Endgeräte als Arbeitsgeräte, Einsatz sozialer Medien – Daten-

schutz und Datensicherheit

�  Rechte des Betriebsrats zur (rechtzeitigen) Mitgestaltung von IT-Systemen

�  Möglichkeiten der (betrieblichen) Regulierung des Datenaustauschs und des 

Beschäftigtendatenschutzes

EDV- und Technologieentwicklung
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Zielgruppe
Personalratsmitglieder

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des PR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
In Kooperation mit 

der BTQ Kassel

Termin/Ort Sem.-Nr.
07.12. – 09.12.2020 1600-2012076
Fulda (Altstadthotel Arte)

Arbeitnehmerdatenschutz 4.0: Beteiligungsrechte und Handlungs-

möglichkeiten des Personalrats

Nutzung moderner Informations- und Kommunikationstechnik im öffentlichen Dienst 

und Auswirkungen auf die Beschäftigten

Moderne Daten- und Informationstechnologie und die Digitalisierung der Arbeits-

welt bieten ungeahnte Möglichkeiten für schnellen Informationsaustausch, schnelle 

Datenerhebung und Datenspeicherung, Verhaltens- und Leistungskontrollen, Fest-

stellung des Aufenthaltsorts der Beschäftigten und vieles mehr. Technisch ist dabei 

(fast) alles möglich – doch wo liegen die rechtlichen und aus Sicht des Personalrats 

betriebspolitischen Grenzen der Zulässigkeit der Nutzung von personenbezogenen 

Daten? Den Datenschutz in der Dienststelle zugunsten der Beschäftigten zu gestalten 

und umzusetzen, ist zu einer wichtigen Aufgabe der gesetzlichen Interessenvertre-

tung geworden. Das Seminar stellt die rechtlichen Grundlagen des Arbeitnehmerda-

tenschutzes unter Berücksichtigung der besonderen Anforderungen im öffentlichen 

Dienst im Überblick dar und zeigt Möglichkeiten der Umsetzung eines an den Bedürf-

nissen der Beschäftigten orientierten Datenschutzsystems.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Rechtliche Rahmenbedingungen und aktuelle Entwicklungen des Datenschutzes 

im öffentlichen Dienst: EU-Datenschutz-Grundverordnung, Bundes-/Landesdaten-

schutzgesetze

�  Anwendungsbeispiele von technischen Einrichtungen und IT-Systemen zur auto-

matisierten Datenverarbeitung

�  Zulässigkeit und Grenzen einer Verhaltens- und Leistungskontrolle von Beschäftig-

ten (z.B. bei Personalinformationssystemen und Videoüberwachung)

�  E-Government und Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnik

�  Informationstechnik: „Gute Arbeit“ – Darstellung der Beteiligungs- und Mitbestim-

mungsrechte des Personalrats

�  Überblick: Digitaler Arbeits- und Gesundheitsschutz

�  Erarbeitung von Eckpunkten einer Rahmendienstvereinbarung zum Datenschutz 

beim Einsatz von IuK-Technik

EDV- und Technologieentwicklung



251

Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder 

der Schwerbehinderten-/

Mit arbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-/PR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
In Kooperation mit 

der BTQ Kassel

Termin/Ort Sem.-Nr.
16.03. – 18.03.2020 1600-2003164
Fulda (Altstadthotel Arte)

27.04. – 29.04.2020 1300-2004271
Berlin (Ostbahnhof)

09.11. – 11.11.2020 1600-2011095
Bad Soden-Salmünster 
(Kress Hotel)

Organisation des Datenschutzes im Betriebs-/Personalratsbüro

Im Büro der gesetzlichen Interessenvertretung werden viele personenbezogene 

Daten der Beschäftigten verarbeitet, sei es bei der Vorbereitung und Durchführung 

von Wahlen oder im Rahmen des „normalen“ Alltags. Die Mitglieder der Interessen-

vertretung haben sorgsam mit diesen Daten umzugehen.

Im Seminar wird geklärt, welche Anforderungen Betriebs-/Personalratsmitglieder aus 

datenschutzrechtlicher Sicht nach der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

und dem Bundes- bzw. den Landesdatenschutzgesetzen zu erfüllen haben und wie 

die technisch-organisatorische Umsetzung aussehen könnte. Dabei werden Hand-

lungsmöglichkeiten für einen aktiven Datenschutz im Betriebs-/Personalratsbüro 

aufgezeigt.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Überblick: Rechtsgrundlagen, Begriffe und Definitionen zum Datenschutz im Büro 

des Betriebs-/Personalrats

�  Datensicherheit – Absicherung des PCs des Betriebs-/Personalrats, Zugriffsberech-

tigungen für Netzlaufwerke, Verschlüsselung

�  Umgang mit Briefen, Akten, E-Mails sowie mit Veröffentlichungen im Intranet

�  Haben betriebliche Datenschutzbeauftragte Kontrollbefugnisse im Büro des 

Betriebs-/Personalrats?

�  Zulässigkeit der Speicherung von personenbezogenen Daten durch den Betriebs-/

Personalrat

�  Datenschutzstrategie und -konzept des Betriebs-/Personalrats

�  Benennung einer/eines Datenschutzverantwortlichen im Gremium; Aufgaben

�  Pflichten im Zusammenhang mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

nach der DSGVO (z.B. Recht auf Löschung der Daten)

EDV- und Technologieentwicklung
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
08.06. – 10.06.2020 1300-2006081
Berlin (Kurfürstenstr.)

13.10. – 15.10.2020 1600-2010131
Fulda (Altstadthotel Arte)

Arbeiten 4.0: Mitbestimmung beim Einsatz von IT-Systemen 

und Softwareanwendungen

Digitalisierung mitgestalten

Viele Betriebs- und Personalräte haben IT-Systeme bereits frühzeitig in Betriebs- bzw. 

Dienstvereinbarungen geregelt. Inzwischen ist jedoch viel geschehen: Die damaligen 

Initiatoren sind nicht mehr Mitglied im Gremium, die Technik hat sich sprunghaft 

weiterentwickelt (Datenkommunikation durch digitale Dokumentenmanagement-

systeme, Virtualisierung, Cloud-Computing, Internet der Dinge ...).

Insbesondere dann, wenn „alte“ Technik durch neue (interne und externe) IT-Systeme 

ersetzt wird, stellt sich die Frage, ob dies überhaupt mitbestimmungspflichtig ist und 

wie die Regelungen der bestehenden Vereinbarungen auszulegen sind bzw. inwie-

weit sie eingehalten werden können.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Mitbestimmungsmöglichkeiten und -grenzen bei IT-Systemen

�  Umfang und Reichweite der Mitbestimmung (vom Bürokommunikationssystem 

über die Nutzung mobiler Endgeräte, WhatsApp-Beschäftigtengruppen und Inter-

net der Dinge)

�  Arbeitnehmerdatenschutzrecht auf der Grundlage aktueller europarechtlicher 

Regelungen (EU-Datenschutz-Grundverordnung) und des Bundesdatenschutz-

gesetzes bzw. der Landesdatenschutzgesetze

�  Umgang mit den Folgen der Nutzung moderner IT-Systeme, z.B. im Rahmen der 

Entgrenzung von Arbeitsort und Arbeitszeit durch Nutzung von Smartphones und 

anderen mobilen Geräten

�  Vorstellung und Diskussion konkreter Regelungsansätze in Betriebs- bzw. Dienst-

vereinbarungen, z.B. zum Datenschutz, zum digitalen Arbeits- und Gesundheits-

schutz der Beschäftigten oder zur Nutzung digitaler Endgeräte

�  Möglichkeiten der Aktualisierung bisheriger betrieblicher Regelungen

Die Teilnehmer/-innen sind ausdrücklich aufgefordert, eigene Regelungsbeispiele 

aus ihren Betrieben/Verwaltungen mitzubringen und zur Diskussion zu stellen.

EDV- und Technologieentwicklung
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder 

der Schwerbehinderten-/

Mitarbeitervertretung

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG und 

Regelungen für MAV, 

§ 179 Abs. 4 SGB IX

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
In Kooperation mit 

der BTQ Kassel

Termin/Ort Sem.-Nr.
16.03. – 18.03.2020 1600-2003165
Bad Soden-Salmünster 
(Kress Hotel)

16.11. – 18.11.2020 1600-2011166
Fulda (Altstadthotel Arte)

Arbeiten 4.0: Gute digitale Arbeit gestalten

Grundlagenseminar

Gerade die Dienstleistungsbranchen sind vom digitalen Wandel besonders betroffen. 

Ca. 90 Prozent der Arbeitsplätze in den Medien, 80 Prozent in der Energiebranche 

und 70 Prozent im Handel sind bereits digital ausgestattet. Und der Trend beschleu-

nigt sich: ob selbstfahrende Fahrzeuge, Selbstbedienungskassen im Handel oder 

„Fintech Finance“ in der Finanzdienstleistungsbranche –  es gilt, als gesetzliche Inter-

essenvertretung auf die Veränderungen vorbereitet zu sein und in die Prozesse ein-

zugreifen. Dieses Seminar gibt nicht nur einen Überblick über die Trends, sondern 

benennt grundlegende Gestaltungsfelder und Regelungsbedarfe für die Interessen-

vertretung.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Begriffsklärungen, Trends und Szenarien der Digitalisierung (u.a. „Gute digitale 

Arbeit“)

�  Überblick über die arbeitspolitischen Handlungsfelder (z.B. Dialogprozess „Arbei-

ten 4.0“ des BMAS mit dem Grün-/Weißbuch und Werkheft 01 zur Digitalisierung 

der Arbeitswelt)

�  Gestaltung der Arbeitswelt (u.a. Beschäftigung, Arbeitsformen und -verhältnisse, 

Qualifizierung, Arbeits- und Gesundheitsschutz)

�  „Arbeiten 4.0“: Mitbestimmung und Mitgestaltung der gesetzlichen Interessenver-

tretung (u.a. rechtliche Grundlagen, aktuelle Rechtsprechung, Regelungsbeispiele, 

Notwendigkeit einer erweiterten Mitbestimmung, Beteiligung der Beschäftigten)

EDV- und Technologieentwicklung
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Zielgruppe
Personalratsmitglieder

Freistellung
§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
In Kooperation mit 

der BTQ Kassel

Termin/Ort Sem.-Nr.
28.09. – 30.09.2020 1600-2009285
Fulda (Altstadthotel Arte)

Arbeiten 4.0: Gute digitale Arbeit im öffentlichen Dienst

Gestaltungs- und Handlungsmöglichkeiten des Personalrats

In vielen Bereichen des öffentlichen Dienstes sind bereits E-Government-Dienstleis-

tungen abrufbar. Bürger können ihre Anliegen zunehmend über eine App oder das 

Internet abwickeln. Aber trotz Voranschreitens der Digitalisierung in der öffentlichen 

Verwaltung und der IT-Modernisierung fehlt es in den Verwaltungen an den erforder-

lichen Arbeitstechnologien und Arbeitsmitteln wie z.B. Smartphones oder Tablets. 

Viele Beschäftigte nutzen deshalb zur Erledigung ihrer Arbeitsaufgaben private Mobil-

geräte. Datenschutzprobleme und damit verbundene Haftungsfragen für die Beschäf-

tigten sind die Folge.

Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung auf die Arbeitsplätze und die Tätigkeit 

der Beschäftigten? Welche Beteiligungs- und Gestaltungsmöglichkeiten haben 

 Personalräte?

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Digitalisierung von Dienstleistungen und Tätigkeiten im öffentlichen Dienst – 

Folgen für die Beschäftigten

�  Bring Your Own Device, Company-Owned, Personally Enabled: Begriffsklärungen

�  Formen der privaten Technologienutzung und Vereinbarkeit mit IT-Richtlinien, 

IT-Sicherheit, Datenschutz in der Verwaltung

�  Konsequenzen fehlender IT-Richtlinien und -Dienstvereinbarungen

�  Digitaler Arbeits- und Gesundheitsschutz: Der Entgrenzung von Arbeits- und 

Privatleben entgegenwirken

�  Haftung der Beschäftigten bei der Verletzung von Datenschutz- oder IT-Sicher-

heitsregeln

Zu den Themen „E-Government“ und „Arbeitnehmerdatenschutz“ gibt es Spezial-

seminare.

EDV- und Technologieentwicklung
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder, Mitglieder der 

Mitarbeitervertretung, 

Frauen- und Gleichstel-

lungsbeauftragte

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG sowie 

Regelungen für MAV und 

Gleichstellungsbeauftragte

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
02.09. – 04.09.2020 1600-2009023
Bad Soden-Salmünster 
(Kress Hotel)

Arbeiten 4.0: Digitalisierung der Arbeit – Chancen und Risiken für Frauen!?

Der DGB-Index ‚Gute Arbeit‘ attestiert besonders Frauenarbeitsplätzen in der Dienst-

leistungsbranche die höchsten Digitalisierungsraten. Frauen sehen sich, so heißt es, 

„häufiger mit negativen Auswirkungen der Digitalisierung konfrontiert“. Dabei stehen 

u.a. größer werdende Arbeitsmengen und eine höhere Arbeitsbelastung auf der 

Kehrseite der Medaille. Auf der anderen Seite steht eine „gefühlt“ leichte Verbesse-

rung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Die hinter dem Begriff „Digitalisierung der Arbeitswelt“ stehenden Entwicklungen 

werden in diesem Seminar insbesondere in Bezug auf Frauenarbeitsverhältnisse in 

den Dienstleistungsberufen dargestellt. Betriebliche Gestaltungsmöglichkeiten im 

Rahmen der Digitalisierung werden auf den Prüfstand gestellt, um Risiken der Digitali-

sierung für Frauen zu mindern und zugleich die Chancen zu nutzen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Begriffsklärungen: Digitalisierung der Arbeitswelt, Arbeiten 4.0

�  Überblick über die arbeits- und betriebspolitischen Handlungsfelder

�  Gestaltung der Arbeitswelt (u.a. Beschäftigung, Arbeitsformen und -verhältnisse, 

Qualifizierung, Arbeits- und Gesundheitsschutz)

�  Betriebliche Gestaltungsmöglichkeiten für eine geschlechtergerechte digitale 

Arbeitsplatzgestaltung

�  Mitbestimmung und Mitgestaltung der gesetzlichen Interessenvertretung (u.a. 

rechtliche Grundlagen, aktuelle Rechtsprechung, Regelungsbeispiele, Notwendig-

keit einer erweiterten Mitbestimmung, Beteiligung der Beschäftigten)

�  Mögliche Ziele und Strategien der gesetzlichen Interessenvertretung

EDV- und Technologieentwicklung
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Zielgruppe
Personalratsmitglieder

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des PR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
380,00 € 

Die Tagesverpflegung ist in 

der Seminargebühr bereits 

enthalten.

Bemerkungen
In Kooperation mit 

der BTQ Kassel

Termin/Ort Sem.-Nr.
03.12.2020 1600-2012032
Frankfurt am Main 
(DGB-Haus)

Arbeiten 4.0: E-Government-Gesetz zur Förderung der elektronischen 

Verwaltung

Beteiligungsrechte und Handlungsmöglichkeiten des Personalrats

Das Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung sowie zur Änderung weite-

rer Vorschriften (E-Government-Gesetz) regelt die elektronische Kommunikation mit 

der Verwaltung und ermöglicht Bund, Ländern und Kommunen, nutzerfreundliche 

und effiziente elektronische Verwaltungsdienste anzubieten.

Droht neben dem gläsernen Bürger auch der gläserne Mitarbeiter durch verbesserte 

Möglichkeiten der Leistungs- und Verhaltenskontrolle? Denn Bürokratieabbau und 

Verwaltungsmodernisierung sind oft nur Synonyme für Arbeitsverdichtung und Auf-

gabenmehrung.

Welche (zusätzlichen) Herausforderungen und Auswirkungen bringt das Gesetz für 

die Beschäftigten in der Verwaltung und für Personalräte? Welche Gestaltungsnot-

wendigkeiten und -chancen gibt es? Welche Rolle, Aufgaben und Beteiligungsmög-

lichkeiten hat der Personalrat?

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Überblick: Gesetzliche Grundlagen, Rahmenbedingungen und Grundsätze des 

Datenschutzes zur Nutzbarkeit von E-Government-Angeboten

�  Darstellung der Regelungen und Kernpunkte des E-Government-Gesetzes und 

Folgeregelungen in anderen Gesetzen

�  Umsetzungsverpflichtungen der Bundes-/Landes-/Kommunalbehörden aus dem 

Gesetz

�  Regelungsanforderungen nach den Bundes-/Landesdatenschutzgesetzen

�  Auswirkungen auf die Beschäftigten (z.B. auf die Arbeitsbedingungen/Tätigkeiten, 

auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz)

�  Verhaltens- und Leistungskontrollen sowie Beweisverwertungsverbot

�  Ziele, Beteiligungsrechte und Handlungsmöglichkeiten der Personalräte

�  Eckpunkte einer Rahmendienstvereinbarung

EDV- und Technologieentwicklung
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Zielgruppe
Betriebs-/Personalrats-

mitglieder

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 46 Abs. 6 BPersVG, 

analog LPersVG

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
Eine Teilnahme ist nur 

nach vorheriger Kosten-

übernahmeerklärung des 

Arbeitgebers/der Dienst-

stelle möglich.

Termin/Ort Sem.-Nr.
01.04. – 03.04.2020 1600-2004012
Fulda (Altstadthotel Arte)

10.11. – 12.11.2020 1300-2011101
Berlin-Wannsee

Social Media im Betrieb – Anwendung und Regelungsbedarf

Der Begriff „Social Media“ bezeichnet digitale Kommunikations- und Informations-

medien, die einen Austausch von Inhalten und soziale Interaktion in „Echtzeit“ und 

unabhängig vom jeweiligen Ort des Nutzers ermöglichen. Diese „sozialen“ Informa-

tions- und Kommunikationstechnologien werden nicht nur privat genutzt, sondern 

prägen auch den beruflichen Alltag. Sie dienen z.B. dem innerbetrieblichen Informa-

tionsaustausch oder auch dazu, Kunden über aktuelle Angebote auf dem Laufenden 

zu halten.

Neben den positiven Effekten wie der Beschleunigung von Arbeitsvorgängen gibt es 

auch negative Folgen. So sind z.B. die betrieblichen Daten nur unzureichend gesichert, 

und die Belastung der Beschäftigten aufgrund der Möglichkeit der ständigen Erreich-

barkeit nimmt beständig zu.

Betriebliche Regelungen zur Nutzung von Social-Media-Anwendungen sind deshalb 

notwendig, um insbesondere die Beschäftigten vor den negativen Folgen zu schüt-

zen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Rechtliche „Dos and Don’ts“ für Social Media (u.a. EU-Datenschutz-Grundverord-

nung, Datenschutzgesetze des Bundes bzw. der Länder, IT-Richtlinien)

�  Überblick über digitale Anwendungen und kommerzielle Anbieter (z.B. Facebook, 

WhatsApp, Doodle, Gesundheits-Apps usw.) und deren Datensicherheitskonzepte

�  Datensicherheit der Kommunikationswege, insbesondere bei Nutzung von priva-

ten Smartphones der Beschäftigten

�  Arbeitsvertrags- und arbeitszeitrechtliche Grundlagen zur Nutzung und Anwen-

dung von Social Media

�  Betriebliche Social-Media-Guidelines (Beispiele)

�  Beteiligungsrechte der gesetzlichen Interessenvertretung

�  Mögliche Inhalte einer Betriebs-/Dienstvereinbarung

EDV- und Technologieentwicklung
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Zielgruppe
Betriebsratsmitglieder, die 

häufig mit wirtschaftlichen 

Angelegenheiten zu tun 

haben; Betriebsratsmitglie-

der in Wirtschaftsausschüs-

sen und Aufsichtsräten

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
In Kooperation mit dem 

Bildungswerk Rhein/Main 

e.V. und EWR-Consulting, 

Frankfurt am Main

Termin/Ort Sem.-Nr.
25.05. – 27.05.2020 1600-2005253
Hadamar

Unternehmenskennzahlen und -steuerung

Praktische Arbeit mit den Kennzahlen des Unternehmens: Was sagen sie, und was 

sagen sie nicht?

Wirtschaftliche Kennzahlen bestimmen den Alltag im Unternehmen. Kennzahlen, die 

sich auf den Jahresabschluss stützen, sind vergangenheitsbezogen. Diese haben 

durchaus ihre Berechtigung.

Es ist für ein funktionierendes Unternehmen aber unerlässlich, auch mit in die Zukunft 

gerichteten (Plan-)Zahlen zu arbeiten. Dabei müssen ausreichend Mittel zur Verfü-

gung stehen, um das geplante Umsatz- und Ergebnisziel zu erreichen.

In diesem Seminar geht es um Wege von der vergangenheitsorientierten Buchhal-

tungssicht zum zukunftsorientierten Steuern des Unternehmens.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Wirtschaftliche Grundprinzipien

�  Quantitative und qualitative Messkriterien im Unternehmen

�  Individuell sinnvolle Kennzahlen auswählen und Sollwerte bestimmen

�  Wirtschaftliche Steuerungsgrößen im Unternehmen für den Betriebsrat; 

Kennzahleninformationssystem

�  Controlling als Instrument der Unternehmenssteuerung

�  Personalkennzahlen und Personalplanung

Wirtschaftliche Angelegenheiten
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Zielgruppe
Betriebsratsmitglieder, die 

häufig mit wirtschaftlichen 

Angelegenheiten zu tun 

haben; Betriebsratsmitglie-

der in Wirtschaftsausschüs-

sen und Aufsichtsräten

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
In Kooperation mit dem 

Bildungswerk Rhein/Main 

e.V. und EWR-Consulting, 

Frankfurt am Main

Termin/Ort Sem.-Nr.
16.03. – 18.03.2020 1600-2003163
Hadamar

Betriebswirtschaftliches Basiswissen für Neueinsteiger und Auffrischer

Handwerkszeug für den praktischen Umgang mit wirtschaftlichen Informationen

Über seine Informationsrechte kann sich der Betriebsrat wichtiges Wissen über die 

wirtschaftliche und finanzielle Lage des Unternehmens beschaffen. Dies gilt auch für 

die Unternehmensplanung, anhand derer er frühzeitig Hinweise auf mögliche Verän-

derungen im Unternehmen und geplante ökonomische Auswirkungen erhalten kann.

In diesem Seminar eignen Sie sich Handwerkszeug für den alltäglichen und prakti-

schen Umgang mit wirtschaftlichen Informationen im Unternehmen an.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Wirtschaftliche Themengebiete für den Wirtschaftsausschuss bzw. Betriebsrat

�  Informationsbeschaffung und -aufbereitung

�  Unternehmensformen und Größenklassen als Basis für die Erstellung, Prüfung und 

Offenlegung des Jahresabschlusses

�  Der Wirtschaftsprüferbericht und seine Aussagefähigkeit

�  Bestandteile und wichtige Begriffe des Jahresabschlusses

�  Sinn und Zweck des Reportings (Berichtswesen), wichtige Begriffe

Wirtschaftliche Angelegenheiten
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Wirtschaftliche Angelegenheiten

Operative Unternehmensplanung und Krisenfrüherkennung

Formen von Unternehmenskrisen und deren Früherkennung

Oft lassen sich Unternehmenskrisen bereits in einem frühen Stadium erkennen. Der 

Betriebsrat kann mit einfachen Mitteln wichtige Erkenntnisse aus dem Handeln (oder 

auch Nicht-Handeln) der Unternehmensleitung gewinnen.

Um Unternehmenskrisen zu vermeiden, ist Innovation ein Schlüssel zum Erfolg. Ein 

Investitions- und Innovationsstau führt in der Zukunft nicht selten zu höheren Kosten. 

Dies wirkt sich nachteilig aus, da Wettbewerber am Markt preisgünstiger auftreten 

können.

Im Seminar wird unter anderem folgenden Fragen nachgegangen: Wie wird die Wett-

bewerbsfähigkeit eines Unternehmens bewertet? Wie gut ist ein Unternehmen aufge-

stellt? Drohen in absehbarer Zeit eventuell unangenehme Maßnahmen, wie beispiels-

weise Personalabbau?

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Mittel zur Krisenfrüherkennung

�  Veränderungs- und Innovationsprozesse

�  Insourcing und Outsourcing/Make-or-buy-Analysen

�  Beschäftigungssicherungsmaßnahmen

Termin/Ort Sem.-Nr.
14.09. – 16.09.2020 1600-2009143
Hadamar

Zielgruppe
Betriebsratsmitglieder, die 

häufig mit wirtschaftlichen 

Angelegenheiten zu tun 

haben; Betriebsratsmitglie-

der in Wirtschaftsausschüs-

sen und Aufsichtsräten

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
In Kooperation mit dem 

Bildungswerk Rhein/Main 

e.V. und EWR-Consulting, 

Frankfurt am Main



262

Termin/Ort Sem.-Nr.
23.11. – 25.11.2020 1600-2011233
Hadamar

Langfristige Unternehmensplanung und Strategien

Unternehmensstrategien entwickeln, einführen und steuern

Unternehmenslenker benutzen unterschiedliche betriebswirtschaftliche Modelle und 

Analysewerkzeuge zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und zur Unterstützung 

strategischer Entscheidungen.

In der Auseinandersetzung mit dem Arbeitgeber werden Betriebsräte häufig mit den 

Ergebnissen dieser wirtschaftlichen Betrachtungen konfrontiert. In diesem Zusam-

menhang werden auch gerne blumige Begriffe wie „Cash Cow“, „Low Hanging 

Fruits“ oder „Local Footprint“ benutzt. Was aber verbirgt sich hinter diesen Modellen 

und Begriffen, und woraus leiten sie sich ab?

Im Seminar werden grundlegende Begriffe der verschiedenen Unternehmensstrate-

gien erläutert und voneinander abgegrenzt. Darauf aufbauend werden visuelle Analy-

sewerkzeuge vorgestellt, die gerne seitens des Managements benutzt werden.

Das Ziel ist es, die jeweiligen Zusammenhänge einfach und kompakt darzustellen. 

Hierbei werden die verschiedenen Modelle vorgestellt und erläutert.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Stärken und Schwächen sowie Chancen und Risiken erkennen

�  Strategische Ergebnisplanung

�  Strategien ableiten

�  Strategien steuern mithilfe einer Balanced Scorecard

�  Strategische Beschäftigungssicherung

Wirtschaftliche Angelegenheiten

Zielgruppe
Betriebsratsmitglieder, die 

häufig mit wirtschaftlichen 

Angelegenheiten zu tun 

haben; Betriebsratsmitglie-

der in Wirtschaftsausschüs-

sen und Aufsichtsräten

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
In Kooperation mit dem 

Bildungswerk Rhein/Main 

e.V. und EWR-Consulting, 

Frankfurt am Main
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Zielgruppe
Betriebsratsmitglieder in 

Wirtschaftsausschüssen

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-Grund-

seminars

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG

Seminargebühr
1.190,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
10.02. – 14.02.2020 1600-2002104
Bad Soden-Salmünster 
(Landhotel Betz)

21.09. – 25.09.2020 1600-2009217
Bad Soden-Salmünster
(Landhotel Betz)

Wirtschaftsausschuss 1

Grundlagen der Wirtschaftsausschussarbeit – Organisation der wirtschaftlichen 

Mitwirkung

Der Wirtschaftsausschuss (WA) ist das gesetzliche Instrument der Interessenvertre-

tung zur Mitwirkung bei wirtschaftlichen Angelegenheiten.

In diesem Seminar werden neben der Darstellung der gesetzlichen Rechte und Pflich-

ten des Wirtschaftsausschusses typische Probleme der Wirtschaftsausschusstätigkeit 

bearbeitet. Sie lernen die Planung und Organisation der Arbeit des Wirtschaftsaus-

schusses praxisorientiert kennen. Ausgewählte betriebswirtschaftliche Fachbegriffe 

und ihre Bedeutung für die Interessenvertretung der Beschäftigten werden Ihnen 

erläutert.

Sie setzen sich im Seminar mit der Struktur und den Inhalten des Jahresabschlusses 

und seiner Hauptbestandteile, der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung 

(GuV), auseinander. Dabei wird die strategische Bedeutung des Wirtschaftsausschus-

ses für die Arbeit der Interessenvertretung behandelt und diskutiert.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Rechtliche Grundlagen der Arbeit des Wirtschaftsausschusses (§§ 106 ff. BetrVG)

�  Planung und Organisation der Arbeit des Wirtschaftsausschusses

�  Informationsrechte und -pflichten in wirtschaftlichen Angelegenheiten

�  Durchsetzung der Informations- und Beratungsrechte

�  Unternehmensplanung und -steuerung

�  Überblick über die Struktur des Jahresabschlusses

Wirtschaftsausschuss/Aufsichtsrat



265

Zielgruppe
Betriebsratsmitglieder in 

Wirtschaftsausschüssen

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des BR-Grund-

seminars sowie des 

Seminars „Wirtschafts-

ausschuss 1“

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG

Seminargebühr
1.190,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Termin/Ort Sem.-Nr.
29.06. – 03.07.2020 1600-2006298
Bad Soden-Salmünster 
(Landhotel Betz)

02.11. – 06.11.2020 1600-2011025
Bad Soden-Salmünster 
(Landhotel Betz)

Wirtschaftsausschuss 2

Aufbauseminar: Jahresabschlussanalyse leicht gemacht

Der Jahresabschluss gilt als undurchschaubares Zahlenwerk, ist jedoch für Betriebsrat 

und Wirtschaftsausschuss eine zentrale Informationsquelle für die wirtschaftliche 

Lage des Unternehmens. In diesem Seminar wird er Ihnen auf leicht verständliche Art 

und Weise erklärt und gut nachvollziehbar erläutert. Dabei werden seine Bestandteile 

Schritt für Schritt unter Verwendung eines Analyseschemas bearbeitet und die gesetz-

lichen Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) erklärt.

Systematisch können Sie sich die einzelnen Positionen in der Bilanz und der Gewinn- 

und Verlustrechnung, unter Berücksichtigung des Bilanzrechtsmodernisierungsgeset-

zes (BilMoG), erarbeiten und dabei den Stellenwert und die Bedeutung des Anhangs 

und des Lageberichts im Jahresabschluss klären.

Im Seminar werden Ihnen ausgewählte Kennzahlen dargestellt und praktische Hin-

weise für die Erstellung eines Kennzahlensystems gegeben.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Rechtsform sowie Prüf- und Veröffentlichungspflichten von Unternehmen

�  Rechtliche Grundlagen und Bestandteile des Jahresabschlusses

�  Erläuterung der Strukturen und Inhalte der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlust-

rechnung (GuV)

�  Exemplarische Jahresabschlussanalyse eines Musterbetriebs

�  Grenzen der Aussagekraft des Jahresabschlusses und Rolle des Wirtschaftsprüfer-

berichts

�  Kennzahlensystem zur Beobachtung der wirtschaftlichen Entwicklung

Wirtschaftsausschuss/Aufsichtsrat
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Zielgruppe
Betriebsratsmitglieder und 

andere Arbeitnehmerver-

treter/-innen im Aufsichts-

rat

Branche/Bereich
alle

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 675 i.V.m. 

§ 670 BGB und Recht-

sprechung des BGH

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
Eine Teilnahme ist nur 

nach vorheriger Kosten-

übernahmeerklärung des 

Arbeitgebers möglich. 

Angebote zur wirtschaft-

lichen Kompetenz finden 

Sie in der entsprechenden 

Themengruppe.

Termin/Ort Sem.-Nr.
02.03. – 04.03.2020 1600-2003022
Frankfurt am Main 
(mainhaus Stadthotel)

Interessenvertretung im Aufsichtsrat 1

Sichere Arbeitsplätze und die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens sind Prioritäten für 

die gesetzliche Interessenvertretung im Aufsichtsrat. Dabei stellen Gesetze sowie die 

aktuelle Rechtsprechung hohe Anforderungen – so etwa das Gesetz zur Kontrolle und 

Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG), das Transparenz- und Publizitätsge-

setz (TransPuG), der Corporate-Governance-Kodex und das Gesetz zur Angemessen-

heit der Vorstandsvergütung (VorstAG).

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Belegschaftsinteressen im Aufsichtsrat vertreten – Grundsätze

�  Mitbestimmungsgesetz und Drittelbeteiligungsgesetz

�  Aufgaben und Rechte des Aufsichtsrats und seiner Mitglieder

�  Verantwortung des Aufsichtsrats für die Leistung des Vorstands bzw. der 

Geschäftsführung

�  Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung lesen und verstehen

�  Informationen an Belegschaft, Betriebsrat und Gewerkschaft

�  Besondere Konfliktlagen rechtlich und taktisch bewältigen

Wirtschaftsausschuss/Aufsichtsrat
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Zielgruppe
Betriebsratsmitglieder 

und andere Arbeitnehmer-

vertreter/-innen im Auf-

sichtsrat

Branche/Bereich
alle

Teilnahme-

voraussetzungen
Besuch des Seminars 

„Interessenvertretung 

im Aufsichtsrat 1“

Freistellung
§ 37 Abs. 6 BetrVG, 

§ 675 i.V.m. 

§ 670 BGB und Recht-

sprechung des BGH

Seminargebühr
850,00 € 

Hinzu kommen die 

Kosten der Tagungsstätte, 

s. Seite 274 ff.

Bemerkungen
Eine Teilnahme ist nur 

nach vorheriger Kosten-

übernahmeerklärung des 

Arbeitgebers möglich. 

Angebote zur wirtschaft-

lichen Kompetenz finden 

Sie in der entsprechenden 

Themengruppe.

Termin/Ort Sem.-Nr.
28.09. – 30.09.2020 1600-2009284
Frankfurt am Main 
(mainhaus Stadthotel)

Interessenvertretung im Aufsichtsrat 2

In diesem Seminar lernen Sie, Erfahrungen aus der Arbeit im Aufsichtsrat kritisch zu 

verarbeiten und anhand von Schwerpunkten Kompetenzen zu stärken. Damit Sie 

sicher und wirksam agieren können, bietet Ihnen dieses Seminar entsprechende 

Inhalte sowie praktische Übungen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Jahresabschluss, Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG)

�  Beauftragung des Jahresabschlussprüfers

�  Controlling, Kennzahlen, Risikomanagement

�  Corporate-Governance-Kodex – Vertiefung

�  Qualität der Informationsversorgung

�  Zustimmungsbedürftige Geschäfte

�  Wirksamkeit der Überwachung

�  Gesellschaftsrecht, Konzernverhältnisse

Wirtschaftsausschuss/Aufsichtsrat
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Branchenangebote: Gesundheits- und Sozialwesen

Überblick: Seminarangebote für das Gesundheits- und Sozialwesen

Thema  Termin Ort

Arbeitnehmerdatenschutz 4.0 im Sozial- und Gesundheitswesen 30.11.– 02.12.2020 Bielefeld-Sennestadt

Beteiligungsrechte und Handlungsmöglichkeiten der betrieblichen Interessenvertretung

Arbeiten 4.0: Digitale (elektronische) Patientenakte  01.07.– 03.07.2020 Berlin-Wannsee

Beteiligungsrechte und Handlungsmöglichkeiten der betrieblichen Interessenvertretung

Wirksam mitbestimmen bei der Dienstplanung (Teil 1) 16.03.– 18.03.2020 Bielefeld-Sennestadt

Arbeitszeitrecht und Grundlagen der Arbeitszeitgestaltung

Wirksam mitbestimmen bei der Dienstplanung (Teil 2) 14.09.– 16.09.2020 Mosbach

Organisation und Verfahren der Dienstplanprüfung im Sozial- und Gesundheitswesen

Wirksam mitbestimmen bei der Dienstplanung (Teil 3) 28.10.– 30.10.2020 Mosbach

Rechtliche und betriebliche Durchsetzung der Mitbestimmung

Wirksam mitbestimmen bei Dienstplanung (Teil 4) 02.09.– 04.09.2020 Bielefeld-Sennestadt

Workshop: Gute Arbeitszeit- und Dienstpläne mit Beteiligung der Belegschaft durchsetzen

Entlastung durch Mitbestimmung (Teil 1) 10.02.– 12.02.2020 Brannenburg

Was kann die betriebliche Interessenvertretung in Krankenhäusern tun, um eine 

Entlastung der Beschäftigten durchzusetzen?

Entlastung durch Mitbestimmung (Teil 2) 30.09.– 02.10.2020 Bielefeld-Sennestadt

Was kann die betriebliche Interessenvertretung in Krankenhäusern tun, um eine Entlastung 

der Beschäftigten durchzusetzen?

Ausfallkonzepte und verlässliche Arbeitszeiten in Krankenhäusern,  19.03.– 20.03.2020 Frankfurt am Main

Reha-Kliniken und Pflegeeinrichtungen

Handlungsmöglichkeiten der Interessenvertretung bei kurzfristiger Änderung von 

Dienstplänen und ungeplanten Einsätzen

Keine Angst vor Zahlen (Teil 1) 27.05.– 29.05.2020 Saalfeld

Betriebswirtschaftliche Grundlagen für Krankenhaus und Psychiatrie
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Branchenangebote: Gesundheits- und Sozialwesen

Thema  Termin Ort

Keine Angst vor Zahlen (Teil 2) 28.09.– 30.09.2020 Saalfeld

Betriebswirtschaftliche Grundlagen für Krankenhaus und Psychiatrie

Gewalt gegen Beschäftigte in psychiatrischen Einrichtungen 24.02.– 26.02.2020 Berlin-Wannsee

Ursachen von und Umgang mit gewalttätigen Übergriffen auf Beschäftigte

Aufsichtspflicht und Haftungsrecht für die betriebliche Interessenvertretung 04.05.– 06.05.2020 Saalfeld

in Kindertagesstätten und in der Jugendhilfe

Rechtliche Möglichkeiten zur Absicherung der Beschäftigten

Interesse? 

Dann fordern Sie doch das Spezialprogramm für den Bereich „Gesundheits- und Sozialwesen“ an:

Fon  069  257 824-26  |  E-Mail gabriele.hetkamp@verdi-bub.de  |  www.verdi-bub.de/seminarprogramme

Weitere Seminarangebote für das Gesundheits- und Sozialwesen …
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Branchenangebote: Ver- und Entsorgung

Überblick: Seminarangebote für den Bereich Ver- und Entsorgung

Tarifvertrag – Versorgungsbetriebe Termin Ort

TV-V-Grundlagen: Einführung und Überblick 25.11.– 27.11.2020 Mosbach

TV-V spezial: Arbeitszeitregelungen und Arbeitnehmerhaftung in der Energiewirtschaft 18.05.– 20.05.2020 Mosbach

Schwerpunkt: Rufbereitschaft und Ruhezeit nach dem ArbZG

TV-V-Aufbau: Eingruppierungsrecht 1 03.06.– 05.06.2020 Mosbach

Grundlagen des Eingruppierungsrechts nach § 5 TV-V

TV-V-Aufbau: Eingruppierungsrecht 2  02.09.– 04.09.2020 Mosbach

Praxis des Eingruppierungsrechts

Interesse? 

Dann fordern Sie doch das Spezialprogramm für den Bereich „Ver- und Entsorgung“ an:

Fon  06131 9726-167  |  E-Mail helga.meinhardt@verdi-bub.de



Unser Tipp: gewerkschaftspolitische Seminare

Die ver.di-Bildungszentren führen etliche Seminare mit Frei stellungs-

möglichkeiten nach Bildungsurlaubs  ge setzen und Sonderurlaubs-

 verordnungen durch. Die Kosten für gewerk schaftspolitische Semi-

nare werden für ver.di-Mitglieder von ver.di getragen.

Alle Angebote finden Sie unter bildungsportal.verdi.de
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Ergänzend zu den Angeboten in diesem Programm bieten wir Ihnen 

weiterführende Seminare als ein- oder mehrtägige Veranstaltungen. 

Diese Seminare greifen aktuelle Themen und Entwicklungen auf und 

richten sich an alle Zielgruppen oder an Interessenvertretungen aus 

bestimmten Betrieben oder Branchen. Nähere Informationen dazu 

erhalten Sie mit einer separaten Ausschreibung bzw. aktuell auf unse-

rer Homepage: www.verdi-bub.de

Zusätzliches Wissen für gezielte Anforderungen

Bildungsplanung mit System

Wir definieren gemeinsam mit Ihnen die Aufgaben und Ziele Ihres 

Gremiums. Wir prüfen, inwieweit die dafür nötigen Kenntnisse bereits 

vorhanden sind. Auf Basis des Informationsbedarfs planen wir nun 

eine gezielte  Weiterbildung – mit Inhalten, die betriebliche Rahmen-

bedingungen selbstverständlich genauso berücksichtigen wie recht-

liche Vorschriften.

Vereinbaren Sie einen Kontakttermin mit uns; wir kommen gerne auch 

direkt zu Ihnen in die Sitzung.
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Zusätzliches Wissen für gezielte Anforderungen

Mit unserer Beratung zum passenden Seminar

Sie möchten wissen, welches Seminar das richtige für Sie ist? Wir 

 beraten Sie individuell, sorgfältig und gezielt, klären mit Ihnen 

 spezifische Anforderungen und unterbreiten Ihnen ein Angebot. 

Rufen Sie uns einfach an: 

Helga Meinhardt, Fon  06131  9726-167

Lothar Slezak, Fon  06131  9726-240

Wolfgang Neubauer, Fon  069  257 824-18.

Maßgeschneiderte Seminare

Wir entwickeln für Sie spezielle Seminare, die genau auf aktuelle 

 Fragestellungen im Unternehmen und in Ihrer Interessenvertretung 

zugeschnitten sind und auf Wunsch als Inhouse-Seminare durch-

geführt werden:

� wenn spezielle betriebsspezifische Probleme bestehen

�  wenn aus aktuellem Anlass ein kurzfristiger Weiterbildungsbedarf 

entsteht

�  wenn Sie die Zusammenarbeit im Gremium verbessern möchten.

Mögliche Themenbeispiele:

� Arbeitszeit- und Dienstplangestaltung

� Betriebsänderungen

� Betriebliches Eingliederungsmanagement

� Überlastungsanzeigen

� Stellenbewertung und Eingruppierung

� Arbeits- und Planungsklausuren

� Wahlvorstandsschulungen.

Individuelles Training für Vorsitzende und Gremien

Sie wollen Ihre Arbeit effektiver gestalten? Sie wollen Konflikte klären? 

Sie wollen ein starkes Team formen? Ein Einzelcoaching für Sie als 

Vorsitzende/-n oder Stellvertreter/-in ist dabei möglicherweise genauso 

sinnvoll wie ein Workshop mit dem gesamten Gremium. In jedem Fall 

erhalten Sie nicht nur Denkanstöße und Anregungen für gezielte 

 Veränderungen, sondern auch Unterstützung bei der schrittweisen 

Um setzung. Denn da Entwicklungsprozesse ihre Zeit benötigen und 

häufig nicht reibungslos verlaufen, begleiten wir Sie auch über einen 

längeren Zeitraum und beraten Sie bei auftretenden Schwierigkeiten.
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Melden Sie sich bei uns an

Da einige Seminare erfahrungsgemäß schnell ausgebucht sind und die 

Teilnehmer(innen)zahl begrenzt ist, melden Sie sich am besten frühzeitig 

an. Bitte benutzen Sie dazu das Formular auf Seite 292. Nachdem wir 

Ihre Anmeldung erhalten haben, bekommen Sie von uns eine Anmelde-

bestätigung mit einem Themenplan. Die Reservierung erfolgt in der 

Reihenfolge der schriftlichen Anmeldungen. Sollten die Anmeldungen 

die festgelegte Teilnehmer(innen)zahl überschreiten, wird eine Warte-

liste angelegt. Wenn Sie nur noch einen Platz auf der Warteliste erhal-

ten haben oder wenn ein Platz in einem Seminar frei wird, informieren 

wir Sie umgehend.

Wir reservieren Hotels und Tagungsstätten

Die Reservierung am Standort des Seminars übernehmen wir für alle 

Teilnehmer/-innen (siehe Teilnahmebedingungen). Da wir die Häuser 

mehrfach im Jahr belegen, erhalten wir in der Regel günstige Pau-

schalen, die wir gerne an Sie weitergeben. Den vereinbarten Gesamt-

preis rechnet die Tagungsstätte direkt mit Ihnen bzw. mit Ihrem Arbeit-

geber/Ihrer Dienststellenleitung ab.

Wenn Sie stornieren müssen

Sollten Sie gezwungen sein, eine Seminarbuchung zu stornieren, muss 

die Absage schriftlich bei uns eingehen. Hinweise zu den Stornofristen 

und -kosten finden Sie in unseren Teilnahmebedingungen auf Seite 293.

Bitte denken Sie in jedem Fall daran, Ihre Hotelbuchung ebenfalls zu 

stornieren, da Ihnen das Hotel andernfalls die Kosten in Rechnung stellt.

Wenn wir absagen müssen

Sollten wir aus wichtigen Gründen ein Seminar absagen müssen, teilen 

wir Ihnen dies umgehend mit. Wir bemühen uns schnellstmöglich um 

einen Ersatztermin. Sollten Sie diesen nicht wahrnehmen können, 

erhalten Sie die bereits gezahlte Seminargebühr selbstverständlich in 

voller Höhe zurück.

Hinweise zu unseren Seminaren
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Unsere Tagungsstätten von A–Z

Unsere Tagungsstätten ...

... sind gut ausgestattete ver.di-Bildungszentren oder Tagungshotels. 

Sie sind ganz auf den Seminarbetrieb eingestellt und bieten Ihnen 

optimale Arbeits- und Lernbedingungen. Darüber hinaus haben Sie 

dort viele Möglichkeiten, Ihre Freizeit zu gestalten und den Tag aus-

klingen zu lassen.

Seminare mit Übernachtung

Mehrtägige Seminare mit Übernachtung bieten einen hervorragen-

den Rahmen, um neues Wissen aufzunehmen. Da Sie während Ihres 

gesamten Aufenthalts rundum versorgt werden, können Sie sich 

ganz auf das Seminar konzentrieren. In der Freizeit lassen Sie die 

 Erlebnisse des Tages Revue passieren, tauschen Erfahrungen und 

 Meinungen aus – oder entspannen sich einfach.

Tagesseminare

Bei den Tagungsstätten, in denen keine Übernachtung vorgesehen ist, 

sind bei eintägigen Seminaren die Kosten für die Tagesverpflegung 

bereits in der Seminargebühr enthalten.

Kinderbetreuung

Sollten Sie eine Kinderbetreuung benötigen, so nehmen Sie bitte recht-

zeitig vorher Kontakt mit uns auf.
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  Ohne Übernachtung, nur Verpflegung |  P

j
  Vorabendanreise mitoOAbendessen mit HõFrühstück  |  Alle Tagungsstättenpreise inkl. MwSt.

Unsere Tagungsstätten von A–Z

Altenberg 

AHORN Waldhotel Altenberg

Hauptstr. 83

01773 Altenberg/OT Schellerhau

Fon  035052 60 514

www.ahorn-hotels.de/hotel

5-Tages-Seminar  570,50 € |  242,00 €

Augsburg

das hotel am alten park

Frölichstr. 17 | 86150 Augsburg 

Fon  0821  45051-0

www.hotel-am-alten-park.de

3-Tages-Seminar  338,00 €

5-Tages-Seminar  638,50 €

Bad Belzig

Hotel Springbach-Mühle Bad Belzig

Mühlenweg 2 | 14806 Bad Belzig

Fon  033841  796 600

www.springbachmuehle.de

5-Tages-Seminar  567,50 €

Bad Berneck

Hotel Hartl’s Lindenmühle

Kolonnadenweg 1 | 95460 Bad Berneck

Fon  09273  50065-0

www.lindenmuehle.de

5-Tages-Seminar  506,00 €

Bad Lippspringe

Best Western Premier Parkhotel

Peter-Hartmann-Allee 4

33175 Bad Lippspringe

Fon  05252  963-0 

www.parkhotel-lippspringe.de

3-Tages-Seminar  388,50 €

5-Tages-Seminar  712,50 €

Bad Soden-Salmünster (Kress Hotel)

Kress Hotel

Sprudelallee 26  | 63628 Bad Soden-Salmünster

Fon  06056  73060

www.hotel-kress.de

2-Tages-Seminar  181,00 €

3-Tages-Seminar  309,00 €

5-Tages-Seminar  566,50 €

P
j

Hõ 78,00 €

Bad Soden-Salmünster (Landhotel Betz)

Landhotel Betz

Brüder-Grimm-Str. 21

63628 Bad Soden-Salmünster

Fon  06056  739-0

www.landhotel-betz.de

2-Tages-Seminar  179,00 €

3-Tages-Seminar  312,00 €

5-Tages-Seminar  578,00 €

P
j

oO Hõ 86,00 € 

Bautzen

Best Western Plus Hotel Bautzen

Wendischer Graben 20 | 02625 Bautzen

Fon  03591  4920

www.hotel-bautzen.bestwestern.de

2-Tages-Seminar  194,00 € | 103,00 €

5-Tages-Seminar  602,00 € | 238,00 €

Beilngries-Paulushofen

Landgasthof Euringer

Dorfstr. 23 | 92339 Beilngries-Paulushofen

Fon  08461  651-0

www.landgasthof-euringer.de

3-Tages-Seminar  295,00 €

5-Tages-Seminar  550,00 €

Berlin (Hauptbahnhof)

IntercityHotel Berlin Hauptbahnhof

Katharina-Paulus-Str. 5 | 10557 Berlin

Fon  030  288 755-0

www.intercityhotel.com

3-Tages-Seminar  434,00 € | 186,00 €

Wochenseminar   806,00 € | 310,00 €

Berlin (Kurfürstenstr.)

Sylter Hof Berlin

Kurfürstenstr. 114–116 | 10787 Berlin

Fon  030  2120-0

www.sylterhof-berlin.de

3-Tages-Seminar  402,00 € | 174,00 €

5-Tages-Seminar  746,00 € | 290,00 €
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Unsere Tagungsstätten von A–Z

Berlin (ver.di b+b)

ver.di Bildung + Beratung

Köpenicker Str. 31 | 10179 Berlin

Fon  030  263 9989-0

www.bb.verdi-bub.de

3-Tages-Seminar 90,00 €

5-Tages-Seminar  150,00 € 

Berlin (Wannsee)

ver.di-Bildungs- und Begegnungszentrum 

„Clara Sahlberg“

Koblanckstr. 10 | 14109 Berlin

Fon  030  806 713-0

www.bbz.verdi.de

2-Tages-Seminar  158,09 €

3-Tages-Seminar  287,59 €

4-Tages-Seminar  417,09 €

5-Tages-Seminar  546,59 €

P
j

Hõ  83,90 €

Berlin (Warschauer Str.)

Upstalsboom Hotel Friedrichshain

Gubener Str. 42 | 10243 Berlin

Fon  030  29375-0

www.hotelfriedrichshain-berlin.de

3-Tages-Seminar  391,00 € | 165,00 €

5-Tages-Seminar  727,00* € | 275,00 €

* Für das Seminar vom 02.– 06.03.2020 beträgt 

der Preis aufgrund der Messe ITB 775,00 €.

Berlin (Mitte)

Novotel Berlin Mitte

Fischerinsel 12 | 10178 Berlin

am U-Bahnhof Spittelmarkt

Fon  030  206 740

www.novotel.com

3-Tages-Seminar  510,00 € | 198,00 €

5-Tages-Seminar  954,00 € | 330,00 €

Berlin (Ostbahnhof)

IntercityHotel Berlin

Am Ostbahnhof 5 | 10243 Berlin

Fon  030  29368-0

www.intercityhotel.com

2-Tages-Seminar  218,50 € | 102,00 €

3-Tages-Seminar  386,00 € | 153,00 €

5-Tages-Seminar  721,00 € | 255,00 €

Berlin (Siemensstadt)

Mercure Hotel Berlin City West

Ohmstr. 4 – 6 | 13629 Berlin

am U-Bahnhof  Siemensdamm

Fon  030  38030

www.accorhotels.com

3-Tages-Seminar  507,00 € | 189,00 €

5-Tages-Seminar  951,00 € | 315,00 €

Bernried am Starnberger See

Marina Hotel

Am Yachthafen 1–15

82347 Bernried am Starnberger See

Fon  08158  932-0

www.marina-bernried.de

3-Tages-Seminar  420,00 €

5-Tages-Seminar  780,00 €

Bielefeld-Sennestadt

ver.di IMK im Bunten Haus

Senner Hellweg 461 | 33689 Bielefeld

Fon  05205  9100-0

www.biz-bielefeld.verdi.de

2-Tages-Seminar  160,35 €

3-Tages-Seminar  287,98 €

4-Tages-Seminar  415,60 €

5-Tages-Seminar   543,23 €

Bochum 

Mercure Hotel Bochum City

Massenbergstr. 19–21 | 44787 Bochum

Fon  0234  969-0

www.mercure-hotel-bochum.de

3-Tages-Seminar  467,00 € 

5-Tages-Seminar  877,00 €
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Chemnitz (Penta Hotel)

Penta Hotel Chemnitz

Salzstr. 56 | 09113 Chemnitz

Fon  0371  33410

www.pentahotels.com

5-Tages-Seminar  624,00 € | 240,00 €

Chemnitz (ver.di)

ver.di-Bezirk Chemnitz-Erzgebirge

Augustusburger Str. 31 | 09111 Chemnitz

Fon  0371  690 340

www.swos.verdi.de

Darmstadt 

DGB-Haus Darmstadt

Hans-Böckler-Saal

Rheinstr. 50 | 64283 Darmstadt

www.dgb.de

Daun

Sporthotel & Resort Grafenwald

Im Grafenwald 1 | 54550 Daun

Fon  06592  713-0

www.sporthotel-grafenwald.de

5-Tages-Seminar  619,00 €

Boltenhagen

Seehotel Boltenhagen

Ostseeallee 1 | 23946 Boltenhagen

Fon  038825  50-0

www.seehotel-boltenhagen.de

3-Tages-Seminar  371,50 €

4-Tages-Seminar  534,00 €

5-Tages-Seminar  696,50 €

Bonn

Mercure Hotel Bonn Hardtberg

Max-Habermann-Str. 2 | 53123 Bonn 

Fon  0228  2599-0

www.mercure.com

3-Tages-Seminar  381,00 €

Brannenburg

ver.di-Bildungszentrum Haus Brannenburg

Schrofenstr. 32 | 83098 Brannenburg

Fon  08034  905-0

www.biz-brannenburg.verdi.de

2-Tages-Seminar  168,27 €

3-Tages-Seminar  297,86 €

4-Tages-Seminar  427,45 €

5-Tages-Seminar  557,04 €  (Mo – Fr)

5-Tages-Seminar  647,95 €  (So – Fr)

P
j

oO Hõ  90,92 €

Dortmund (Mercure Centrum)

Mercure Hotel Dortmund Centrum

Olpe 2 | 44135 Dortmund

Fon  0231  54320-0

www.mercure-hotel-dortmund.de

3-Tages-Seminar  358,50 €

5-Tages-Seminar  658,50 €

Dortmund (Ringhotel)

Ringhotel Drees

Hohe Str. 107 | 44139 Dortmund

Fon  0231  1299-0

www.riepe.com

3-Tages-Seminar  365,00 €

Dresden (Amedia Hotel)

Amedia Hotel Elbpromenade

Hamburger Str. 64–68 | 01157 Dresden

Fon  0351  42520

www.amediahotels.com/de/hotels/dresden-elbpromenade

2-Tages-Seminar   162,00 € | 92,00 €

3-Tages-Seminar  278,00 € | 138,00 €

5-Tages-Seminar   510,00 € | 230,00 €

Dresden (ver.di)

ver.di-Bezirk Sachsen West-Ost-Süd

Büro Dresden

Cottaer Str. 2–4 | 01159 Dresden 

Fon  0351 49476-0

www.swos.verdi.de
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Frankfurt am Main (DGB-Haus)

DGB-Haus Frankfurt

Wilhelm-Leuschner-Str. 69 – 77 

60329 Frankfurt am Main

Fon  069  2400 5741

www.dgb.de

Frankfurt am Main (hoffmanns höfe)

hoffmanns höfe

Heinrich-Hoffmann-Str. 3

60528 Frankfurt am Main

Fon  069  6706-100

www.hoffmanns-hoefe.de

2-Tages-Seminar  155,00 € | 58,00 €

3-Tages-Seminar  258,00 € | 87,00 €

Frankfurt am Main (Hotel Monopol)

Hotel Monopol

Mannheimer Str. 11–13 

60329 Frankfurt am Main

Fon  069  22737-1280

www.hotelmonopol-frankfurt.de

2-Tages-Seminar  202,00 €

3-Tages-Seminar  353,00 €

5-Tages-Seminar  604,00 €

P
j

Hõ 83,00 €

Erkner

Seminar- und Tagungshotel 

Bildungszentrum Erkner

Seestr. 39 | 15537 Erkner

Fon  03362  7690

www.bz-erkner.de

5-Tages-Seminar  543,00 €

Essen (Intercity)

IntercityHotel Essen

Hachestr. 10 | 45127 Essen

Fon  0201  821841-0

www.essen.intercityhotel.de

Essen (Mintrops Landhotel)

Mintrops Landhotel Burgaltenhof

Schwarzensteinweg 81 | 45289 Essen

Fon  0201  571710

www.mintrops-landhotel.de

3-Tages-Seminar  495,00 €

Fensterbach

Hotel Wolfringmühle

Wolfringmühle 3 | 92269 Fensterbach

Fon  09438  9402-0

www.hotel-wolfringmuehle.de

3-Tages-Seminar  330,00 €

5-Tages-Seminar  558,00 €

Duisburg 

IntercityHotel Duisburg

Mercatorstr. 57 | 47051 Duisburg 

Fon  0203  60716-0 

www.intercityhotel.com

3-Tages-Seminar  358,00 €

5-Tages-Seminar  658,00 €

Düsseldorf (ver.di b+b)

ver.di Bildung + Beratung

Mörsenbroicher Weg 200 | 40470 Düsseldorf

Fon  0211  9046-810

www.nrw.verdi-bub.de

Düsseldorf (ver.di-Landesbezirk)

ver.di-Landesbezirk NRW

Karlstr. 123–127 | 40210 Düsseldorf

Fon  0211  61824-0

www.verdi.de

Eibelstadt

Hotel Kapellenberg (Am Kapellenberg 2)

Würzburger Str. 50 | 97246 Eibelstadt

Fon  09303  980 070

www.hotel-kapellenberg.de

3-Tages-Seminar  411,00 €

5-Tages-Seminar  763,00 €
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Frankfurt am Main (mainhaus Stadthotel)

mainhaus Stadthotel

Lange Str. 26 | 60311 Frankfurt am Main

Fon  069  29906-0

www.mainhaus-frankfurt.de

3-Tages-Seminar  419,00 €

5-Tages-Seminar  783,00 €

Frankfurt am Main (Das Spenerhaus)

Das Spenerhaus • Hotel und Tagungszentrum  

am Dominikanerkloster

Dominikanergasse 5 | 60311 Frankfurt am Main

Fon  069  2165 1410

www.spenerhaus.de

2-Tages-Seminar  219,00 €

3-Tages-Seminar  376,00 € | 206,00 €

P
j

Hõ 85,00 €

Fulda (Altstadthotel Arte)

Altstadthotel Arte

Doll 2–4 | 36037 Fulda

Fon  0661  250 2988-0

www.altstadthotel-arte-fulda.de

2-Tages-Seminar  244,00 €

3-Tages-Seminar  422,00 €

5-Tages-Seminar  778,00 €

P
j

Hõ 79,00 €

Fulda (Parkhotel Kolpinghaus) 

Parkhotel Kolpinghaus Fulda

Goethestr. 13 | 36043 Fulda

Fon  06617  8650-0

www.parkhotel-fulda.de

3-Tages-Seminar   382,00 €

Fulda (Hotel Fulda Mitte)

Hotel Fulda Mitte

Lindenstr. 45 | 36037 Fulda

Fon  0661  8330 704

www.hotel-fulda-mitte.de

3-Tages-Seminar  467,50 € | 180,00 €

Geldern

See Park Janssen

Danziger Str. 5 | 47608 Geldern

Fon  02831  929-0

www.seepark.de 

3-Tages-Seminar  353,50 €

5-Tages-Seminar  653,50 €

Gerlingen bei Stuttgart

Bonjour Tagungshotel

Weilimdorfer Str. 70

70839 Gerlingen bei Stuttgart

Fon  07156 4318-0

www.bonjour-hotel.com

3-Tages-Seminar  414,00 €

5-Tages-Seminar  767,00 €

Gladenbach

ver.di-Bildungszentrum Gladenbach

Schloßallee 33 | 35075 Gladenbach

Fon  06462  9180-0

www.biz-gladenbach.verdi.de

2-Tages-Seminar  176,21 €

3-Tages-Seminar  318,10 €

4-Tages-Seminar  460,00 €

5-Tages-Seminar  601,90 €

P
j

oO Hõ 107,59 €

Goch

Sport- und Tagungshotel De Poort

Jahnstr. 6 | 47574 Goch/Niederrhein

Fon  02823  960-0

www.depoort.de

5-Tages-Seminar  586,50 €

Göttingen 

Freizeit In 

Dransfelder Str. 3 | 37079 Göttingen 

Fon  0551  900 1470

www.freizeit-in.de

3-Tages-Seminar  460,30 €

Gunzenhausen

Parkhotel Altmühlthal

Zum Schießwasen 15 | 91710 Gunzenhausen

Fon  09831  5040

www.aktiv-parkhotel.de 

3-Tages-Seminar  358,00 €

5-Tages-Seminar  666,00 €
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Hamburg (Junges Hotel)

Junges Hotel Hamburg

Kurt-Schumacher-Allee 14 | 20097 Hamburg

Fon  040  41923-0

www.jungeshotel.de

2-Tages-Seminar    -  |  110,00 €

3-Tages-Seminar  462,00 € |  165,00 €

4-Tages-Seminar    -  |  220,00 €

5-Tages-Seminar    -  |  275,00 €

Hamburg (Mercure Mitte)

Mercure Hotel Hamburg Mitte

Schröderstiftstr. 3 | 20146 Hamburg

Fon  040  450-690

www.mercure.com

2-Tages-Seminar  128,00 €

3-Tages-Seminar  192,00 €

4-Tages-Seminar  256,00 €

5-Tages-Seminar  320,00 €

Hamm

Mercure Hotel Hamm

Neue Bahnhofstr. 3 | 59065 Hamm

Fon  02381  9192-0

www.mercure.com

3-Tages-Seminar  338,00 €

5-Tages-Seminar  618,00 €

Hadamar

Hotel Nassau-Oranien

Am Elbbachufer 12 | 65589 Hadamar

Fon  06433  919-0

www.nassau-oranien.de

3-Tages-Seminar  337,00 €

Hagen

Mercure Hotel Hagen

Wasserloses Tal 4 | 58093 Hagen

Fon  02331  391-0

www.mercure.com

3-Tages-Seminar  338,00 €

5-Tages-Seminar  618,00 €

Hamburg (Best Western Amedia)

Best Western Amedia Hamburg

Alsterdorfer Str. 575a | 22337 Hamburg

Fon  040  22636-60

www.amediahotels.com

2-Tages-Seminar  144,00 €

3-Tages-Seminar  216,00 €

4-Tages-Seminar  288,00 €

5-Tages-Seminar  360,00 €

Hattingen (Bildungszentrum)

DGB-Tagungszentrum Hattingen

Am Homberg 44–50 | 45529 Hattingen

Fon  02324  508-0

www.hattingen.dgb-tagungszentren.de

3-Tages-Seminar  354,59 €

5-Tages-Seminar  655,14 €

Hattingen (Jugendbildungsstätte)

DGB-Jugendbildungsstätte 

Am Homberg 44 | 45529 Hattingen

Fon  02324  595 100 

www.jugendbildungszentrum.de

3-Tages-Seminar (DZ) 242,40 €

5-Tages-Seminar (DZ) 461,40 €

EZ-Zuschlag/Nacht  20,00 €

Hof

Quality Hotel Hof

Ernst-Reuter-Str. 137 | 95030 Hof

Fon  09281  820 640

www.soibelmanns.de

3-Tages-Seminar   375,40 €

Hohenroda

Hessen Hotelpark Hohenroda

Schwarzengrunder Str. 9

36284 Hohenroda/Oberbreitzbach

Fon  06676  18-1

www.hotelpark-hohenroda.com

5-Tages-Seminar  744,50 €

P
j

oO Hõ  115,50 €
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Kirkel

Bildungszentrum Kirkel

Am Tannenwald 1 | 66459 Kirkel

Fon  06849  909-0

www.bildungszentrum-kirkel.de

2-Tages-Seminar  190,00 €

3-Tages-Seminar  335,00 €

5-Tages-Seminar  620,00 €

Kleve

The Rilano Hotel Cleve City

Bensdorpstr. 3 | 47533 Kleve

Fon  02821  7118-0

www.rilano.com

5-Tages-Seminar  708,50 €

Koblenz

Hotel Hohenstaufen

Emil-Schüller-Str. 41–43 | 56068 Koblenz

Fon  0261  30140 

www.hohenstaufen.de

2-Tages-Seminar  289,00 €

3-Tages-Seminar  489,00 €

Köln (DGB-Haus)

DGB-Region Köln-Bonn

DGB-Haus Köln

Hans-Böckler-Platz 1 | 50672 Köln

Fon  0221  500 032-0

www.koeln-bonn.dgb.de

Karlsruhe 

ver.di Mittelbaden-Nordschwarzwald

Rüppurrer Str. 1a | 76137 Karlsruhe

Fon  0721  3846-000

Kassel (DGB-Haus)

DGB-Haus Kassel

Spohrstr. 6–8 | 34117 Kassel

Fon  0561  720 950

www.dgb.de

Kassel (Hotel Schweizer Hof)

Hotel Schweizer Hof

Wilhelmshöher Allee 288 | 34131 Kassel

Fon  0561  9369-0

www.hotel-schweizerhof-kassel.de 

2-Tages-Seminar  226,00 €

3-Tages-Seminar  402,50 €

P
j

Hõ  89,00 €

Kassel (Plansecur)

Plansecur-Akademie

Druseltalstr. 150 

(Eingang Baunsbergstr.)

34131 Kassel-Bad Wilhelmshöhe

Fon  0561  9355-102

www.tagungsservice-kassel.de

Köln (Mercure West)

Mercure Hotel Köln-West

Horbeller Str. 1 | 50858 Köln 

Fon  02234  514-0

www.mercure.com

3-Tages-Seminar  462,00 €

5-Tages-Seminar  878,00 €

Köln (Stadthotel)

Stadthotel Am Römerturm

Sankt-Apern-Str. 32 | 50667 Köln

Fon  0221  2093-0

www.stadthotel-roemerturm.de

3-Tages-Seminar  437,00 €

5-Tages-Seminar  815,00 €

Leipzig (Paunsdorf)

H4 Hotel Leipzig

Schongauer Str. 39 | 04329 Leipzig

Fon  0341  2540

www.h-hotels.com

2-Tages-Seminar  206,00 € | 126,00 €

3-Tages-Seminar  349,00 € | 189,00 €

5-Tages-Seminar  626,00 € | 306,00 €

Leipzig (Volkshaus)

Volkshaus/ver.di-Bezirk Leipzig-Nordsachsen

Karl-Liebknecht-Str. 30 –32 | 04107 Leipzig

Fon  0341  216 090

www.nordsachsen.verdi.de
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Lüneburg

Seminaris Hotel Lüneburg

Soltauer Str. 3 | 21316 Lüneburg

Fon  04131  713-0

www.seminaris.de

3-Tages-Seminar  441,50 €

5-Tages-Seminar  811,50 €

Mainz 

INNdependence-Hotel

Gleiwitzer Str. 4 | 55131 Mainz

Fon  06131  250 538-0

www.inndependence.de

3-Tages-Seminar  393,00 €

5-Tages-Seminar  732,00 €

Mannheim (Best Western)

Best Western Plus Delta Park Hotel 

Keplerstr. 24 | 68165 Mannheim

Fon  0621  4451-0

www.delta-park.de

2-Tages-Seminar  276,00 € 

3-Tages-Seminar  417,00 €

Mannheim (Mercure Friedensplatz) 

Mercure Hotel Mannheim am Friedensplatz

Am Friedensplatz 1 | 68165 Mannheim

Fon  0621  97670-0

www.mercure-hotel-mannheim-am-friedensplatz.com/de

3-Tages-Seminar   520,00 €

Memmelsdorf

Hotel & Brauereigasthof Drei Kronen

Hauptstr. 19 | 96117 Memmelsdorf

Fon  0951  944-330

www.drei-kronen.de

3-Tages-Seminar  465,00 €

5-Tages-Seminar  745,00 €

Meschede

Hennedamm Hotel

Am Stadtpark 6

Steinstr. 46 | 59872 Meschede

Fon  0291  9960-0

www.hennedamm-hotel.de

3-Tages-Seminar  301,80 €

5-Tages-Seminar  563,20 €

Minden

Lindgart Hotel GmbH

Lindenstr. 52 | 32423 Minden

Fon  0571  8706-0

www.lindgart.com/de

5-Tages-Seminar  788,00 €

Mosbach 

ver.di-Bildungszentrum „Michael-Rott-Schule“ 

Am Wasserturm 1–3 | 74821 Mosbach

Fon  06261  942-0

www.bst-mosbach.verdi.de

2-Tages-Seminar  167,00 € 

3-Tages-Seminar  299,00 €

4-Tages-Seminar  431,00 €

5-Tages-Seminar  563,00 €

P
j

oO Hõ 97,00 €

München (DGB-Haus)

DGB-Haus München

Schwanthalerstr. 64 | 80336 München

Fon  089  535 617

www.dgb.de

München (Rilano)

The Rilano München

Domagkstr. 26 | 80807 München

Fon  089  36001-0

www.rilano.com

5-Tages-Seminar  1139,00 €

Münster (Best Western)

Best Western Premier Seehotel Krautkrämer

Zum Hiltruper See 173 | 48165 Münster

Fon  02501  805-0

www.krautkraemer.de

5-Tages-Seminar  747,00 €
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Nürnberg (Ringhotel)

Ringhotel Loew’s Merkur

Pillenreuther Str. 1 | 90459 Nürnberg

Fon  0911  99433-612

www.loews-hotel-merkur.de

3-Tages-Seminar  370,00 €

5-Tages-Seminar  767,60 €

Oberhof

AHORN Panorama Hotel Oberhof

Theodor-Neubauer-Str. 29 | 98559 Oberhof

Fon  036842  500

www.ahorn-hotels.de

5-Tages-Seminar  630,50 € | 229,00 €

Oberwiesenthal 

Best Western Ahorn Hotel

Vierenstr. 18

09484 Oberwiesenthal

Fon  037348  140

www.ahorn-hotels.de

5-Tages-Seminar   592,00 € | 222,50 €

Ohlstadt

Hotel Alpenblick

Heimgartenstr. 8 | 82441 Ohlstadt

Fon  08841  79705

www.hotel-alpenblick-ohlstadt.de

3-Tages-Seminar  370,00 €

5-Tages-Seminar  688,00 €

Neumarkt

Tagungshotel Schönblick

Am Höhenberg 12 | 92318 Neumarkt

Fon  09181  474 910

www.tagungshotel-schoenblick.de

3-Tages-Seminar  291,00 €

5-Tages-Seminar  539,00 €

Neuwied 

food hotel Neuwied

Langendorfer Str. 155 | 56564 Neuwied

Fon  02631  8252 0

www.food-hotel.de

Nürnberg (cph) 

caritas-pirkheimer-haus

Königstr. 64 | 90402 Nürnberg

Fon  0911  2346-0

www.cph-nuernberg.de 

3-Tages-Seminar  267,00 €

Nürnberg (Hotel Victoria)

Hotel Victoria Nürnberg

Königstr. 80 | 90402 Nürnberg

Fon  0911  2405-0

www.hotelvictoria.de

2-Tages-Seminar  248,00 €

3-Tages-Seminar  447,00 €

5-Tages-Seminar  845,00 €

P
j

Hõ 118,00 €

Münster (Kaiserhof) 

Hotel Kaiserhof GmbH & Co. KG

Bahnhofstr. 14 | 48143 Münster

Fon  0251  4178-0

www.kaiserhof-muenster.de

Münster (Parkhotel)

Parkhotel Hohenfeld

Dingbängerweg 400 | 48161 Münster

Fon  02534  808-0

www.parkhotel-hohenfeld.de

3-Tages-Seminar   418,00 €

Naumburg bei Kassel

Bildungszentrale der ver.di-Jugend

Unter den Linden 30 | 34311 Naumburg

Fon  05625  9997- 0

www.jugendbildungszentrale.de

2-Tages-Seminar  129,00 € 

3-Tages-Seminar  232,50 €

4-Tages-Seminar  336,00 € 

5-Tages-Seminar   431,50 €

P
j

oO Hõ 78,00 €

Die Preise beziehen sich auf eine 

 Unter bringung im Zweibettzimmer.
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Rothenburg ob der Tauber

Hotel Eisenhut

Herrngasse 3–5/7

91541 Rothenburg ob der Tauber

Fon  09861  705-0

www.eisenhut.com

3-Tages-Seminar  439,50 €

5-Tages-Seminar  818,50 €

Saalfeld

ver.di Bildungsstätte Saalfeld

Auf den Rödern 94 | 07318 Saalfeld

Fon  03671  55 100

www.bst-saalfeld.verdi.de

2-Tages-Seminar  152,35 € 

3-Tages-Seminar  272,36 € 

4-Tages-Seminar  392,36 € 

5-Tages-Seminar   512,37 €

P
j

oO Hõ  87,65 €

Siegen

Dorint Parkhotel Siegen

Patmosweg 60 | 57078 Siegen

Fon  0271  770 0960-0

hotel-siegen.dorint.com/de

5-Tages-Seminar  682,00 €

Rastatt

Best Western Hotel Rastatt

Karlsruher Str. 29 | 76437 Rastatt

Fon  07222  924-444

www.hotel-rastatt.bestwestern.de

2-Tages-Seminar  175,00 € | 103,00 €

3-Tages-Seminar  304,00 € | 160,00 €

4-Tages-Seminar  433,00 € | 217,00 €

5-Tages-Seminar  562,00 € | 274,00 €

Regensburg 

St. Georg – business hotel

Karl-Stieler-Str. 9 | 93051 Regensburg

Fon  0941  9109-0

www.regensburghotel.de

3-Tages-Seminar  385,00 €

5-Tages-Seminar  713,00 €

Remagen 

Ringhotel Haus Oberwinter

Am Unkelstein 1A | 53424 Remagen

Fon  02228  60040-0

www.haus-oberwinter.com

5-Tages-Seminar   638,00 €

Roes

Brückenmühle – die andere Tagungsstätte

56764 Roes

Fon  02672  910710

www.brueckenmuehle.de

5-Tages-Seminar   579,35 €

Paderborn

Welcome Hotel Paderborn

Fürstenweg 13 | 33102 Paderborn

Fon  05251  2880 0

www.welcome-hotels.com

5-Tages-Seminar  806,00 € 

Päwesin

Hotel Bollmannsruh am Beetzsee

Bollmannsruh 10 | 14778 Päwesin

Fon  033838  479 0

www.hotel-bollmannsruh.de

5-Tages-Seminar  601,00 €

Plauen

DORMERO Hotel

Theaterstr. 7 | 08523 Plauen

Fon  03741  121 0

www.dormero.de/hotel-plauen

5-Tages-Seminar   604,00 € | 228,00 €

Radebeul

Radisson Blu Park Hotel Radebeul

Nizzastr. 55 | 01445 Radebeul

Fon  0351  83210

www.parkhotel-dresden.com

3-Tages-Seminar  295,00 €  | 148,00 €

5-Tages-Seminar   537,00 €  | 244,00 €

j

j
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  Ohne Übernachtung, nur Verpflegung |  P

j
  Vorabendanreise mitoOAbendessen mit HõFrühstück  |  Alle Tagungsstättenpreise inkl. MwSt.

Unsere Tagungsstätten von A–Z

Undeloh

Adolph-Kummernuss-Haus

ver.di-Bildungszentrum Undeloh

Zur Dorfeiche 14 | 21274  Undeloh

Fon  04189  8080

www.biz-undeloh.verdi.de

2-Tages-Seminar  170,11 €

3-Tages-Seminar  300,95 €

4-Tages-Seminar  431,79 €

5-Tages-Seminar  556,68 €

P
j

oO Hõ  91,57 €

Walsrode 

ver.di-Bildungszentrum Walsrode

Sunderstr. 77 | 29664 Walsrode

Fon  05161  9790

www.verdi-walsrode.de

2-Tages-Seminar  167,50 € 

3-Tages-Seminar  304,50 € 

4-Tages-Seminar  441,50 € 

5-Tages-Seminar  572,00 € 

P
j

oO Hõ  106,50 €

Wiesbaden

ver.di-Bezirk Wiesbaden

DGB-Haus Wiesbaden

Bahnhofstr. 61 | 65185 Wiesbaden

www.dgb.de

Templin

Hotel Döllnsee-Schorfheide

Döllnkrug 2 | 17268 Templin OT Groß Dölln

Fon  039882  630

www.doellnsee.de

5-Tages-Seminar  709,00 € 

Timmendorfer Strand

Maritim ClubHotel Timmendorfer Strand

An der Waldkapelle 26

23669 Timmendorfer Strand

Fon  04503  6070

www.maritim.de

3-Tages-Seminar  369,00 €

4-Tages-Seminar  524,00 €

5-Tages-Seminar  679,00 €

Ulm

City Partner Hotel Goldenes Rad

Neue Str. 65 | 89073 Ulm

Fon  0731  80010-4

www.goldenes-rad.com

3-Tages-Seminar   379,50 €

Soltau

Hotel Park Soltau

Winsener Str. 111 | 29614 Soltau

Fon  05191  6050

www.hotel-park-soltau.de

3-Tages-Seminar  324,60 €

5-Tages-Seminar  600,20 €

Stuttgart-Degerloch

SSB-Veranstaltungszentrum Waldaupark 

Friedrich-Strobel-Weg 4 – 6

70597 Stuttgart-Degerloch

Fon  0711  7885 4501 

www.waldaupark.de

2-Tages-Seminar  95,70 €

3-Tages-Seminar  143,55 €

Stuttgart-Feuerbach

Karl-Kloß-Jugendbildungsstätte Stuttgart e.V.

Am Sportpark 2 | 70469 Stuttgart-Feuerbach

Fon  0711  2585 499-10

www.kkj-stuttgart.de

Sundern 

Hotel & Restaurant Seegarten

Zum Sorpedamm 21 | 59846 Sundern

Fon  02935  9646-0

www.hotel-seegarten.com

5-Tages-Seminar  631,00 €
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j
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Unsere Tagungsstätten von A–Z

Würzburg (Frankenwarte)

Akademie Frankenwarte

Leutfresserweg 81–83 | 97082 Würzburg

Fon  0931  80464-0

www.frankenwarte.de

5-Tages-Seminar  635,00 €

Wuppertal

Vienna House Easy 

Auf dem Johannisberg 1 | 42103 Wuppertal

Fon  0202 4967-0

www.viennahouse.com 

3-Tages-Seminar  417,00 €

5-Tages-Seminar  773,00 €

Zwickau

ACHAT Premium Zwickau

Leipziger Str. 180 | 08058 Zwickau

Fon  0375  872-0

www.achat-hotels.com/hotel/zwickau

Willingen (Best Western)

Best Western Plus Hotel Willingen

Briloner Str. 56 | 34508 Willingen 

Fon  05632  9690-0

www.hotel-willingen.bestwestern.de

5-Tages-Seminar  645,00 €

Willingen (Rüters Parkhotel)

Rüters Parkhotel

Bergstr. 3a | 34508 Willingen

Fon  05632  984-0

www.parkhotel-willingen.de 

3-Tages-Seminar  317,00 €

5-Tages-Seminar  587,00 €

Willingen (Sporthotel)

Sporthotel Zum Hohen Eimberg

Zum Hohen Eimberg 3a | 34508 Willingen

Fon  05632  409-0

www.eimberg.de 

5-Tages-Seminar  625,00 €

Würzburg (GHotel)

GHOTEL hotel & living Würzburg

Schweinfurter Str. 1–3 | 97080 Würzburg

Fon  0931  35962-0

www.ghotel.de 

3-Tages-Seminar  410,00 €

5-Tages-Seminar  721,50 €
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Freistellung für Betriebsrats-/JAV-Mitglieder 

gemäß § 37 Abs. 6 BetrVG

Das Betriebsverfassungsgesetz regelt, dass Mitglieder des Betriebsrats 

das Recht haben, zu ihrer Qualifizierung Seminare zu besuchen. Trotz-

dem kommt es immer wieder vor, dass Arbeitgeber aus Kosten- oder 

sonstigen Gründen die Notwendigkeit von Seminaren bestreiten. Das 

ist auch deswegen nicht ungewöhnlich, weil sie in der Regel kein Inte-

resse an gut qualifizierten Betriebsräten haben.

Das Recht auf einen Seminarbesuch gem. § 37 Abs. 6 BetrVG gilt für 

solche Seminare, in denen Kenntnisse vermittelt werden, die für die 

Betriebsratsarbeit erforderlich sind. Was aber heißt „erforderlich“?

Erforderlich im Sinne der Rechtsprechung sind auf jeden Fall Seminare, 

die Grundwissen vermitteln. Jedes Betriebsratsmitglied kann (sollte) sie 

besuchen. Dazu gehören z.B. die Seminare der Grundqualifizierung 

(siehe Seite 12) sowie unsere Seminarangebote zum allgemeinen 

Arbeitsrecht und zum Arbeits- und Gesundheitsschutz. Bei Themen, 

die über das sogenannte Grundwissen hinausgehen, muss immer ein 

aktueller betrieblicher Anlass vorliegen oder perspektivisch eintreten. 

Ein Seminar zum Sozialplanrecht wäre z.B. nur dann erforderlich (im 

Sinne der Rechtsprechung), wenn im Betrieb tatsächlich betriebs-

ändernde Maßnahmen geplant sind.

Will der Betriebsrat selbst initiativ werden und mit dem Arbeitgeber 

Regelungen treffen, besteht ebenfalls ein Anrecht auf Qualifizierung. 

Beabsichtigt der Betriebsrat z.B., eine Betriebsvereinbarung zur 

Arbeits zeit abzuschließen, hat er einen Anspruch, sich die entsprechen-

den Kenntnisse des rechtlichen Rahmens und möglicher Arbeitszeitmo-

delle anzueignen. Aus der Aufgabenverteilung im Betriebsrat oder aus 

der Mit arbeit in Ausschüssen können sich weitere Schulungsansprüche 

ableiten. 

Die Teilnahme an einem Seminar muss der Betriebsrat zuvor ordnungs-

gemäß beschließen. Das ist unbedingte Voraussetzung. Der Betriebsrat 

sollte kurz darlegen, aus welchem Grund das Seminar für ihn erforder-

lich ist. Fehlt ein solcher Beschluss, ist der Arbeitgeber nicht verpflich-

tet, die entstandenen Kosten einschließlich der Entgeltfortzahlung zu 

übernehmen. Teilen Sie dem Arbeitgeber also rechtzeitig Zeitpunkt und 

Dauer des Seminars, die Kosten sowie den Themenplan mit (wenn Sie 

sich für ein Seminar interessieren, senden wir Ihnen die Unterlagen 

um gehend zu). 

Bei seinen Entscheidungen hat der Betriebsrat einen Ermessensspiel-

raum. Er entscheidet, wen und wie viele Mitglieder er zu einem Semi-

nar entsendet und ob er ein Thema für erforderlich hält. Dabei ist zu 

beachten, dass der Betriebsrat – als Gremium – ausreichende Kenntnis-

se der Materie erlangt. Einer Genehmigung durch den Arbeitgeber 

bedarf es nicht. Der Betriebsrat entscheidet in dieser Frage selbst. Klar 

muss aber sein, dass das entsprechende Seminar im rechtlichen Sinne 

erforderlich ist.

Betriebsratsarbeit muss in der Arbeitszeit stattfinden. Dazu gehört 

auch der Besuch eines Seminars. Nach der Neuregelung des Betriebs-

verfassungsgesetzes haben jetzt auch Betriebsrats mit glieder, die 

außerhalb ihrer persönlichen Arbeitszeit (z.B. Teilzeit beschäftigte) ein 

Seminar besuchen, einen Ausgleichsanspruch, der begrenzt ist auf die 

Arbeitszeit eines vollzeitbeschäftigten Arbeit nehmers. 

Wenn Sie auf Beschluss des Betriebsrats an einem Seminar gem. 

§ 37 Abs. 6 BetrVG teilnehmen, muss der Arbeitgeber die Kosten  tragen. 

Da zu gehören neben der Seminargebühr die Kosten für Übernachtung 

und Verpflegung sowie die Reisekosten. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, 

einen angemessenen Reisekostenvorschuss zu leisten. Bei allen Fragen 

rund um unser Seminarangebot beraten wir Sie gern. Bei rechtlichen 

Problemen wenden Sie sich bitte an Ihre Gewerkschaft oder an uns.

Freistellung und Kostenübernahme



288

Freistellung und Kostenübernahme

Zusammenfassung

Die Freistellung und Kostenübernahme durch den Arbeitgeber erfolgt 

gem. § 37 Abs. 6 in Verbindung mit § 40 Abs. 1 BetrVG. Danach hat der 

Arbeitgeber – neben der Entgeltfortzahlung – die durch den Besuch der 

Seminarveranstaltung anfallenden Kosten zu tragen. Das sind u.a.:

� Seminargebühren,

� Fahrtkosten,

� Kosten für Unterkunft und Verpflegung.

Voraussetzung hierfür ist gemäß § 37 Abs. 6 BetrVG, dass die betref-

fende Schulung Kenntnisse vermittelt, die für die konkrete Arbeit des 

Betriebsrats im Betrieb erforderlich sind. Dies sind Grund- und Aufbau-

seminare, aber auch Seminare, die Spezialwissen vermitteln und einen 

direkten Bezug zu aktuellen oder in naher Zukunft anstehenden Auf-

gaben des Betriebsrats haben. Dem Betriebsrat steht bei der Frage, ob 

ein Seminar erforderlich ist, ein Beurteilungsspielraum zu.

Der Betriebsrat muss jeweils einen Beschluss fassen, damit das einzelne 

Betriebsratsmitglied an der Schulung teilnehmen kann. Wir  empfehlen, 

bei diesem Beschluss gleichzeitig Ersatzteilnehmer/-innen festzu legen. 

Bei Verhinderung ist der Betriebsrat berechtigt, ein anderes Betriebs-

ratsmitglied zum Seminar zu entsenden. So können die eventuell  fälligen

Stornogebühren vermieden werden.

Der Betriebsrat hat dem Arbeitgeber die Teilnahme und die zeitliche 

Lage des Seminars rechtzeitig bekannt zu geben. Dabei sind betriebli-

che Notwendigkeiten zu berücksichtigen. Hält der Arbeitgeber diese für 

nicht ausreichend berücksichtigt, so kann er die Einigungsstelle anrufen. 

Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeit-

geber und Betriebsrat. Die ausgeführten Bestimmungen gelten grund-

sätzlich für die Jugend- und Auszubildendenvertretungen ent -

sprechend. Auch hier erfolgt die Beschlussfassung durch den 

Betriebs rat.

Freistellung für Personalrats-/JAV-Mitglieder gemäß 

§ 46 Abs. 6 BPersVG und § 41 Abs. 1 LPersVG RLP/

§ 45 Abs. 5 SPersVG

Die Mitglieder des Personalrats sind unter Fortzahlung der Bezüge 

für die Teilnahme an Seminaren freizustellen, soweit diese Kenntnisse 

vermitteln, die für die Tätigkeit im Personalrat erforderlich sind. Die 

oben aufgeführten Hinweise für Betriebsratsmitglieder lassen sich 

weitestgehend auf die Regelungen des Bundes- und des Landesperso-

nalvertretungsgesetzes übertragen. Eine Einigungsstelle ist allerdings 

nicht vorgesehen. Die Genehmigung der Dienststelle ist nach dem 

BPersVG Voraussetzung für einen Seminar besuch. Bei rechtlichen 

Problemen oder einzelnen Fragen bzgl. des Landes personalvertretungs-

gesetzes wenden Sie sich bitte an Ihre Gewerkschaft oder an uns.

Freistellung für Vertrauenspersonen der schwerbehinderten 

Menschen gemäß § 179 Abs. 4 und 8 SGB IX

Die Freistellung und die Kostenübernahme für die entsprechend ausge-

wiesenen Seminare ergibt sich aus § 179 Abs. 4 und 8 SGB IX.

Freistellung für Mitglieder der Mitarbeitervertretungen kirchli-

cher Einrichtungen

Die Freistellung erfolgt gemäß der jeweils geltenden Mitarbeitervertre-

tungsordnung.

Siehe auch die entsprechenden Hinweise auf unserer Homepage:

www.verdi-bub.de/seminarbeschluss

Muster für die Beschlussfassung und die Mitteilung an den Arbeit-

geber finden Sie auf den beiden folgenden Seiten.
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Beschluss der Interessenvertretung Vorsorglich benennt die Interessenvertretung

als Ersatzteilnehmer/-in.

Bei dem Seminar handelt es sich um eine  Schulungsveranstaltung für:

 Betriebsratsmitglieder gem. § 37 Abs. 6 BetrVG

 Personalratsmitglieder gem. § 46 Abs. 6 BPersVG

 Personalratsmitglieder gem. § 41 Abs. 1 LPersVG RLP

 Personalratsmitglieder gem. § 45 Abs. 5 SPersVG

 JAV-Mitgl. gem. § 65 Abs. 1 i.V.m. § 37 Abs. 6 BetrVG

 JAV-Mitgl. gem. § 62 i.V.m. § 46 Abs. 6 BPersVG

 JAV-Mitgl. gem. § 66 Satz 1 i.V.m. § 41 Abs. 1 LPersVG RLP

 JAV-Mitgl. gem. § 62 Satz 1 i.V.m. § 45 Abs. 5 SPersVG

 Sonstige

die für die Tätigkeit der Interessenvertretung erforderlich ist.

Die Interessenvertretung hat beschlossen, im Falle der Zahlungsverweigerung 

durch den Arbeit geber ein Beschlussverfahren einzuleiten.

Musterformular Beschluss

 Der Betriebsrat

 Der Personalrat

 Die Mitarbeitervertretung

des Betriebs/der Dienststelle  

hat auf der Sitzung am                                                                       beschlossen,

das Mitglied der Interessenvertretung 

in der Zeit 

vom                                                                     bis    

zur Teilnahme am Seminar der 

ver.di Bildung + Beratung Gemeinnützige GmbH

zu dem Thema  

in  

in                                                                                                                      

zu einem Preis von                Euro zu entsenden.

Begründung:

 (Unterschrift eines weiteren Mitglieds der Interessenvertretung)

(Ort/Datum)

(Ort)

(Kosten des Seminars und der Tagungsstätte)

 (Unterschrift Vorsitzende/-r der Interessenvertretung)

(Ort/Datum)

(Tagungsstätte)
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Musterformular Mitteilung

Interessenvertretung des Betriebs/der Dienststelle

An die Geschäftsleitung des Betriebs/den Leiter der Dienststelle

Mitteilung der Interessenvertretung über die Entsendung eines Mit-

glieds der Interessenvertretung zu einem Seminar für

 Betriebsratsmitglieder gem. § 37 Abs. 6 BetrVG

 Personalratsmitglieder gem. § 46 Abs. 6 BPersVG

 Personalratsmitglieder gem. § 41 Abs. 1 LPersVG RLP

 Personalratsmitglieder gem. § 45 Abs. 5 SPersVG

 JAV-Mitgl. gem. § 65 Abs. 1 i.V.m. § 37 Abs. 6 BetrVG

 JAV-Mitgl. gem. § 62 i.V.m. § 46 Abs. 6 BPersVG

 JAV-Mitgl. gem. § 66 Abs. 1 i.V.m. § 41 Abs. 1 LPersVG RLP

 JAV-Mitgl. gem. § 62 Abs. 1 i.V.m. § 45 Abs. 5 SPersVG

  Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen 

gem. § 179 Abs. 4 SGB IX

 Sonstige 

Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass die Interessenvertretung in ihrer Sitzung

am                                                          beschlossen hat, 

das Mitglied der Interessenvertretung

in der Zeit vom                                                            bis 

zur Teilnahme am Seminar der 

ver.di Bildung + Beratung Gemeinnützige GmbH 

zu dem Thema 

in der/dem 

in                                                                                                                      zu entsenden.

Vorsorglich hat die Interessenvertretung

als Ersatzteilnehmer/-in benannt.

Da es sich hierbei um eine Schulungsveranstaltung handelt, die für unsere 

Interessenvertretungsarbeit erforder liche Kenntnisse vermittelt, ist gemäß 

 § 40 Abs. 1 i.V.m. § 37 Abs. 6 BetrVG (BR)

 § 44 Abs. 1 i.V.m. § 46 Abs. 6 BPersVG (PR)

 § 43 Abs. 4 und 5 i.V.m. § 41 Abs. 1 LPersVG RLP (PR)

§ 43 Abs. 1 i.V.m. § 45 Abs. 5 SPersVG

 § 40 Abs. 1, § 37 Abs. 6 i.V.m. § 65 Abs. 1 BetrVG (JAV)

 § 44 Abs. 1, § 46 Abs. 6 i.V.m. § 62 Satz 1 BPersVG (JAV)

 § 43 Abs. 4 und 5, § 41 Abs. 1 i.V.m. § 66 Abs. 1 LPersVG RLP (JAV)

§ 43 Abs. 1, § 45 Abs. 5 i.V.m. § 62 Abs. 1 SPersVG (JAV)

  § 179 Abs. 8 SGB IX (SBV)

 Sonstiges 

der Arbeitgeber/die Dienststelle verpflichtet, das Arbeitsentgelt während 

der Seminarzeit fortzuzahlen und die anfallenden Kosten zu erstatten. Die 

Ausschreibung mit Angaben zu den Kostenarten, der Höhe der anfallen den 

Kosten und der Themenplan liegen diesem Schreiben bei.

 (Unterschrift Vorsitzende/-r bzw. Stellvertreter/-in der Interessenvertretung)(Ort/Datum)

Mitteilung an den Arbeitgeber/die Dienststelle 

(Ort)

(Bildungsstätte/Seminarhotel)
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An die Interessenvertretung

Kostenübernahme/Vollmacht

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Mitteilung über den Beschluss der Interessenvertretung haben wir er -

halten.

Das Mitglied der Interessenvertretung 

wird in der Zeit vom  bis 

zur Teilnahme am Seminar 

 Seminar-Nr.: 

der ver.di Bildung + Beratung Gemeinnützige GmbH in

 unter Fortzahlung des Entgelts 

freigestellt.

Neben den anfallenden Reisekosten werden von uns die Seminar ge bühren 

in Höhe von EUR  (gem. § 4 Nr. 22a UStG umsatzsteu-

erbefreit) und die Kosten für Unterkunft und Verpflegung in Höhe von EUR 

 inkl. MwSt. übernommen.

Die Teilnehmerin/Der Teilnehmer bzw. die/der Vorsitzende der Interessen-

vertretung* wird ermächtigt, in unserem Namen und in unserem Auftrag die 

Anmeldung zu der o.g. Bildungsmaßnahme vorzunehmen.

Die Rechnung soll auf folgende Anschrift ausgestellt werden:

Firma/Dienststelle:  

(Abteilung):  

Straße:  

PLZ/Ort:  

Stempel/Unterschrift einer vertretungsberechtigten Person des Arbeitgebers/der Dienststelle

Musterformular Kostenübernahme/Vollmacht

Bitte eine Kopie dieser unterzeichneten Erklärung Ihrer Anmeldung beifügen oder per Post, per Fax oder per E-Mail an das zu -

ständige ver.di b+b-Büro weiterleiten!

* Nicht Zutreffendes bitte streichen.
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Fax  06131  9726-182

E-Mail  info.rlp@verdi-bub.de

Anmeldung zum Seminar

Bitte zum Ausfüllen auf 141 % vergrößern

Anmeldeformular

Privatadresse der/des Teilnehmenden   Frau  � Herr  �

Name  

Vorname  

Straße/Nr.  

PLZ/Ort  

Telefon privat  

Telefon dienstlich  

E-Mail privat  

E-Mail dienstlich 

Adresse des Gremiums: Firma  

Straße/Nr.  

PLZ/Ort  

Telefon    Fax  

E-Mail  

Branche  

ggf. abweichende Rechnungsadresse: Firma  

Abteilung/Ansprechperson  

Straße/Nr.  

PLZ/Ort  

Kostenstelle/Bestellkennzeichen  

E-Mail für elektronischen Rechnungsversand  

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab 

dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht ausüben zu können, müssen Sie uns, ver.di Bildung + Beratung Gem. GmbH, Mörsenbroicher 

Weg 200, 40470 Düsseldorf, Fax: 0211 9046-818, E-Mail:  info@verdi-bub.de, mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, 

Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular ver-

wenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufs-

rechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Widerrufsfolgen: Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens 

binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 

verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas 

anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem 

Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages unterrichten, bereits erbrachten 

Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Thema  

Seminar-Nr. 

von    bis  

Seminarort  

Hinweise für die Tagungsstätte  

Zum Zeitpunkt der Teilnahme minderjährig  �  

Funktion in   � BR � PR � JAV � MAV � SBV � WV � andere 

Die Teilnahme am o. g. Seminar wurde durch das Gremium am . .  ordnungsgemäß beschlossen.

Die Kostenübernahme/Vollmacht für die Seminargebühr/Kosten der Tagungstätte durch den Arbeitgeber/die 

Dienststelle liegt vor �  und wurde als Kopie beigefügt �.

Mit der Unterschrift wird die Kenntnisnahme der umseitig (ggf. auf einer 2. Seite) abgedruckten Datenschutzerklärung bestätigt. Ebenso werden mit 

der Anmeldung die umseitig (ggf. auf einer 2. Seite) abgedruckten Teilnahmebedingungen von ver.di b+b anerkannt.

Datum/Unterschrift (Anmeldung)

Mit der Unterschrift wird die Kenntnisnahme der nebenstehenden Widerrufsbelehrung bestätigt:

Datum/Unterschrift (Widerrufsbelehrung)

!

!

oder online unter 

www.verdi-bub.de/anmeldung
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Teilnahmebedingungen/Widerrufserklärung/Datenschutzerklärung

Teilnahmebedingungen

Anmeldungen sind verbindlich. Nach der Anmeldung erhalten Sie von uns eine 

Einladung mit den erforderlichen Veranstaltungsunterlagen. Sollte die Veran-

staltung aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, ausfallen, überweisen 

wir die bereits gezahlte Veranstaltungsgebühr in voller Höhe zurück. Weiter-

gehende Ansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder 

grober Fahrlässigkeit des Veranstalters beruhen. 

Bei mehrtägigen Veranstaltungen übernehmen wir für alle Teilnehmen den die 

Buchung der Tagungsstätte. Eine Teilnahme ist bei mehr tägigen Veranstaltun-

gen nur bei  gleichzeitiger Buchung der Tagungsstätte möglich und beinhaltet 

die jeweilige Anzahl der Übernachtungen und den Bezug aller gastronomischen 

Leistungen für die gesamte Veranstaltungsdauer. Ein Vertragsverhältnis kommt 

jedoch ausschließlich zwischen der/dem Teilneh men den und der Tagungsstätte 

zustande. Eine Stornierung dieser Buchung ist von Ihnen selbst in der Tagungs-

stätte vorzunehmen.

Anmeldestornierung – Veranstaltungsabsagen: 

Können Sie an der Veranstaltung nicht teilnehmen, so muss die Absage 

schriftlich bei uns eingehen. Außerhalb der gesetzlichen Widerrufsfristen gilt 

Folgendes: Bei einem Rücktritt, der uns spätestens am 28. Tag vor dem Veran-

staltungsbeginn erreicht, erstatten wir die volle Veranstaltungsgebühr. Danach 

wird bis zum 7. Tag vor dem Veranstaltungsbeginn eine Bearbeitungsgebühr 

von 100 Euro, anschließend die volle Veranstaltungsgebühr erhoben. Die 

Tagungsstätte wird ggf. Stornierungskosten gesondert in Rechnung stellen. 

Die Stornierungskosten entfallen, wenn ein/-e Ersatzteilnehmende/-r benannt 

wird und an der Veranstaltung teilnimmt. 

Wir nehmen gemäß § 36 Abs. 1 VSBG nicht an einem Streitbeilegungsverfahren 

vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil. 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Düsseldorf.

Muster-Widerrufsformular

Widerrufserklärung

Bitte füllen Sie das Formular nur aus, wenn Sie Ihre Teilnahme widerrufen möchten und senden Sie es an: 

ver.di Bildung + Beratung Gemeinnützige GmbH, Mörsenbroicher Weg 200, 40470 Düsseldorf, 

Fax: 0211 9046-818, E-Mail: info@verdi-bub.de

Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der folgenden Dienstleistung 

(Veranstaltung):

Veranstaltungs-Nr. 

Veranstaltungs-Thema

Name der/des Teilnehmenden 

Vorname 

Straße/Nr. 

PLZ/Ort 

 Datum/Unterschrift 

Datenschutzerklärung

Information über die Erhebung personenbezogener Daten: Im Folgenden 

informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei der Anmel-

dung zu einer unserer Veranstaltungen. Personenbezogene Daten sind alle 

Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind, z.B. Name, Adresse, Kontaktdaten.

Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwort lichen 

sowie des betrieb lichen Datenschutzbeauftragten: 

Diese Datenschutzinformation gilt für die Datenverarbeitung durch: 

• ver.di Bildung + Beratung Gemeinnützige GmbH

 Geschäftsführung: Hans-Christian Trostmann und Ralf Wilde

 Mörsen broicher Weg 200, 40470 Düsseldorf, E-Mail: info@verdi-bub.de

 Telefon: 0211 9046-0, Fax: 0211 9046-818
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Teilnahmebedingungen/Widerrufserklärung/Datenschutzerklärung

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte ist unter folgender Anschrift 

erreichbar: 

•  An den Datenschutzbeauftragten, ver.di Bildung + Beratung

Gemeinnützige GmbH, Mörsenbroicher Weg 200, 40470 Düsseldorf 

E-Mail: datenschutz@verdi-bub.de, Telefon: 0211 9046-0

Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie 

Art und Zweck der Verwendung: 

Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns über das An meldeformular werden die von 

Ihnen mitgeteilten Daten von uns gespeichert, um z.B. Ihre Fragen im Vorfeld 

der Veranstaltung zu beantworten, Sie über die Veranstaltung und deren Ablauf 

zu informieren, ggf. eine Tagungs stätte für Sie zu buchen und die Veranstaltung 

später abzurechnen. Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme 

mit uns erfolgt zur Erfüllung vorvertraglicher Maßnahmen bzw. zur Durchfüh-

rung eines Vertrags. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen 

wir, nachdem die Spei cherung nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die 

Verarbeitung ein, falls gesetzliche Aufbewahrungsfristen bestehen.

Weitergabe von Daten: 

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im 

Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre persön-

lichen Daten nur an Dritte weiter, wenn: 

•  für uns eine gesetzliche Verpflichtung besteht, so wie dies gesetzlich 

zulässig ist

•  dies für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist, 

z.B. für Ihre Buchung in einem Tagungshaus

• Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt haben

•  die Weitergabe zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass 

Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer 

Daten haben.

Ortungsmöglichkeit:

Bei der Erfassung Ihrer Teilnehmendendaten wird die geographische Lage Ihrer 

Adresse anhand der Orts- und Straßenangabe automatisch ermittelt. Die 

Erhebung dieser Information dient der Wahrnehmung unserer berechtigten 

Interessen, und wir verwenden die Daten ausschließlich dazu, Ihnen ortsnahe 

Seminarinformationen zur Verfügung zu stellen.

Ihre Rechte:

Sie haben folgende Rechte, um Ihre personenbezogenen Daten uns gegenüber 

zu schützen: 

• Recht auf Auskunft

• Recht auf Berichtigung oder Löschung

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

• Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung

• Recht auf Datenübertragbarkeit.

Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Daten schutz-Aufsichtsbehörde über 

die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren.

Widerspruchsrecht für die Datenverarbeitung: 

Falls Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, können 

Sie diese jederzeit für die Zukunft widerrufen. Soweit wir die Verarbeitung Ihrer 

personen be zo ge nen Daten auf die Interessenabwägung stützen, können Sie 

Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Dies ist der Fall, wenn die Ver-

arbeitung insbesondere nicht zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen er for der lich 

ist. Bei Ausübung eines solchen Widerspruchs bitten wir um Darlegung der 

Gründe, weshalb wir Ihre Daten nicht wie von uns durch geführt verarbeiten 

sollten. Wir werden dann eine individuelle Interessenabwägung vornehmen 

und ggf. unsere Verarbeitung fortführen, einschränken oder unterlassen. 

Selbstverständlich können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten für Zwecke der Werbung oder Datenanalyse jederzeit widersprechen. 

Hierzu genügt eine E-Mail an info@verdi-bub.de.

Aktualität:

Diese Datenschutzerklärung berücksichtigt die Neuerungen, die sich durch die 

DSGVO und das neue BDSG (n.F.) ergeben haben und hat den Stand April 2019.
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Privatadresse der/des Teilnehmenden  Frau  � Herr  �

Name  

Vorname  

Straße/Nr.  

PLZ/Ort  

Telefon privat  

Telefon dienstlich  

E-Mail privat  

E-Mail dienstlich 

Adresse des Gremiums: Firma  

Straße/Nr.  

PLZ/Ort  

Telefon    Fax  

E-Mail  

Branche/Fachbereich  

ggf. abweichende Rechnungsadresse: Firma  

Abteilung/Ansprechperson  

Straße/Nr.  

PLZ/Ort  

Kostenstelle/Bestellkennzeichen  

Thema  

Seminar-Nr. 

von    bis  

Seminarort  

Hinweise für die Tagungsstätte  

Funktion in   � BR � PR � JAV � MAV � SBV � WV � andere 

Mit der Unterschrift wird die Kenntnisnahme der Datenschutzerklärung (s. vorherige Seiten) bestätigt. 

Datum/Unterschrift

Bitte zum Ausfüllen auf 141 % vergrößern

Unverbindliche Reservierung eines Seminarplatzes

Reservierungsformular

Fax  06131  9726-182

E-Mail  info.rlp@verdi-bub.de

Hiermit reserviere ich unverbindlich einen Platz im u.g. Seminar und bitte um Übersendung der detaillierten

Seminarausschreibung zur Beschlussfassung im Gremium und rechtsverbindlichen Anmeldung.

oder online unter 

www.verdi-bub.de/reservierung
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Seminare der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft, Landesbezirk Rheinland-Pfalz-Saarland

Seminare der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft, 

Landesbezirk Rheinland-Pfalz-Saarland
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Seminarorganisation, -information und -verwaltung

ver.di-Landesbezirk Rheinland-Pfalz-Saarland

Bildungssekretariat

Gudrun Bachler

Münsterplatz 2–6

55116 Mainz

Fon  06131  9726-134

Fax   06131  9726-256

E-Mail   seminare.rlpsaar@verdi.de 

Anmeldung

Bitte ein Seminar aus unserem Angebot auswählen und den Anmelde-

bogen auf Seite 292 vollständig ausgefüllt einsenden. Nur bei kom-

pletten Angaben können Verzögerungen in der Bearbeitung und 

 Rückfragen vermieden werden. Anmeldebestätigungen für Seminare 

mit geregeltem Freistellungsanspruch werden ca. sieben Wochen vor 

Seminarbeginn versandt. Ansonsten versenden wir die Einladungen 

ca. drei bis vier Wochen im Voraus. 

Seminarkosten

Für Mitglieder übernimmt ver.di folgende Kosten:

� Seminargebühren/Seminarmaterial

� Unterkunft und Verpflegung

�  Fahrtkosten werden entsprechend der landesbezirklichen Regelung 

erstattet.

Für Nichtmitglieder ist die Teilnahme am „Seminar für neue Mitglieder“ 

kostenlos. Alle anderen ver.di-Seminare aus unserem Angebot sind für 

Nichtmitglieder kostenpflichtig. Die jeweils anfallenden Beträge kön-

nen vor Seminarbeginn im Bildungssekretariat erfragt werden.

Kinderbetreuung

Gerne bemühen wir uns auf Anfrage um Kinderbetreuung (für Kinder 

ab einem Mindestalter von vier Jahren) während der Seminarzeiten.

Anreise

Die An- und Abreise sollte möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

erfolgen. Eine Anreise mit dem Pkw erfolgt in jedem Fall auf eigene 

Gefahr. 

Unterbringung

Die Unterbringung erfolgt überwiegend in Einzelzimmern. 

Rücktritt von der Seminarteilnahme

Falls die Seminarteilnahme abgesagt werden muss, bitten wir um eine 

frühzeitige schriftliche Mitteilung, damit wir den Seminarplatz anderen 

Interessierten anbieten können. 

Freistellungsregelungen

Für alle Seminare, die die Voraussetzungen erfüllen, sind Anträge auf 

Anerkennung der Förderungswürdigkeit gestellt. In den jeweiligen 

Ausschreibungstexten ist darauf hingewiesen. Voraussetzung für alle 

Freistellungsmöglichkeiten ist ein formeller Antrag an den Arbeit geber. 

Die jeweiligen Unterlagen versenden wir rechtzeitig vor Seminar-

beginn. Es kann von Nutzen sein, die Seminarteilnahme schon bei 

der Urlaubsplanung zu berücksichtigen.

Hinweise zu den von ver.di Rheinland-Pfalz-Saarland finanzierten Seminaren
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Bildungsfreistellungsgesetz Rheinland-Pfalz (BFG)

Durch das Bildungsfreistellungsgesetz haben Beschäftigte in Rhein-

land-Pfalz einen Rechtsanspruch darauf, sich unter Fortzahlung des 

Arbeitsentgelts für die berufliche und gesellschaftspolitische Weiter-

bildung freistellen zu lassen. Für alle ver.di-Seminare, die die Voraus-

setzungen erfüllen, haben wir die Anerkennung nach dem Bildungs-

freistellungsgesetz beantragt. 

Wer darf? Alle Beschäftigten in Rheinland-Pfalz haben einen Rechts-

anspruch auf Bildungsfreistellung. Damit sind auch Auszubildende, 

Beamte/Beamtinnen und Richter/-innen nach dem Landesrecht gemeint. 

Der Anspruch auf Bildungsfreistellung entsteht erst nach Ablauf von 

sechs Monaten nach Beginn des Ausbildungs- bzw. Beschäftigtenver-

hältnisses.

Wie lange? Der Anspruch von Beschäftigten auf Bildungsfreistellung 

beträgt zehn Arbeitstage für einen Zeitraum von zwei aufeinander 

folgenden  Jahren. Auszubildende haben einen Anspruch auf fünf 

Arbeitstage im Ausbildungsjahr, wenn dadurch das Ausbildungsziel 

nicht gefährdet wird. 

§ 9 Abs. 2 der Sonderurlaubsverordnung des Bundes 

Diese Bestimmung gilt für Bundesbeamte sowie für Angestellte und 

Arbeiter/-innen, die einen entsprechenden Verweis in ihren tarifver-

traglichen Regelungen haben.

§ 26 Urlaubsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz entspricht

§ 7 Sonderurlaubsverordnung des Bundes 

Für alle ver.di-finanzierten Seminare, die die gesetzlichen Voraus-

setzungen erfüllen, beantragen wir die Förderungswürdigkeit bei der 

Bundes- bzw. Landeszentrale für politische Bildung. Nach Erhalt der 

Anmeldebestätigung ist ein formeller Antrag beim Arbeitgeber zur 

Gewährung der Beurlaubung zu stellen.

Saarländisches Bildungsfreistellungsgesetz

Nach dem Saarländischen Bildungsfreistellungsgesetz haben Arbeit-

nehmer/-innen und Beamtinnen/Beamte die Möglichkeit, sich bis zu 

6 Tage pro Jahr (bei 5 Tagen Arbeit pro Woche) von der Arbeit freistel-

len zulassen. Die ersten beiden Tage sind vollständig freizustellen, ab 

dem dritten Tag ist die Hälfte Eigenanteil (also Freizeit) zu erbringen. 

Wenn an insgesamt 6 Tagen an Bildungsmaßnahmen teilgenommen 

wird, besteht ein Anspruch auf insgesamt bezahlte 4 Freistellungstage. 

Der Antrag muss dem Arbeitgeber spätestens 6 Wochen vor Veranstal-

tungsbeginn vorliegen.

Hinweise zu den von ver.di Rheinland-Pfalz-Saarland finanzierten Seminaren

Seminardauer 

(ausfallende 

Arbeitstage)*

Die 

ersten 

Tage hat 

der AG 

freizu-

stellen

Ab dem 3. Tag

hat in gleichem

Umfang arbeits-

freie Zeit einzu-

bringen

Summe 

AG

Summe 

AN

Rest-

anspruch 

im lfd. 

Kalender-

jahr

AG AN aus SFBG zusätzl.

1 Tag 1,0  –  –  –  – 5,0

2 Tag 2,0  –  –  –  – 4,0

3 Tag 2,0 0,5 0,5 2,5 0,5 3,0

4 Tag 2,0 1,0 1,0 3,0 1,0 2,0

5 Tage = 1 Wo. 2,0 1,5 1,5 3,5 1,5 1,0

10 Tage = 2 Wo. 2,0 2,0 2,0 4,0 2,0 4,0  –

*  Annahme: 5-Tage-Woche (Mo.–  Fr.), bei anderen Schichtmodellen (Konti, Wochenend-
schicht etc.) ist die Zahl der Arbeitstage, die in die Seminarzeit fallen, zu beachten.
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  Angebot aus dem Programm auswählen 

  Anmeldung beim ver.di-Landesbezirk 

  Anmeldebestätigung

  Bildungsfreistellung durch 

den Arbeitgeber bis zur 

gesetzlichen Obergrenze der 

Inanspruchnahme

  Aufschub der Bildungsfrei-

stellung, Inanspruchnahme 

zu einem späteren Zeitpunkt 

  Ablehnung zum 

vorgesehenen Zeitraum 

aus zwingenden betriebli-

chen oder dienstlichen Grün-

den unter Beteiligung des 

Betriebs-/Personalrats oder 

von ver.di  Teilnahme an der 

 Veranstaltung

  Teilnahmebescheinigung an 

den Arbeitgeber 

  Schriftliche Geltendmachung der Bildungsfreistellung gegenüber 

dem Arbeitgeber sechs Wochen vor Beginn der Veranstaltung

DER WEG ZUR BILDUNGSFREISTELLUNG

Arbeitsbefreiungen für Arbeitnehmer/-innen nach dem 

 Tarifvertrag

Arbeitnehmer/-innen erhalten auch Arbeitsbefreiung zur Teilnahme an 

einer Veranstaltung zur politischen Bildung, wenn dies im Tarifvertrag 

geregelt ist. Aufgrund der Vielzahl und der ständigen Veränderung der 

tarifvertraglichen Regelungen sollte mit dem zuständigen Betriebs- 

oder Personalrat Rücksprache gehalten werden. Auskünfte erteilen 

auch gerne die gewerkschaftlichen Vertrauensleute im Betrieb.

Hinweise zu den von ver.di Rheinland-Pfalz-Saarland finanzierten Seminaren
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Berufsfachliche Seminare 

Berufsfachliche Seminare für Erzieher/-innen – in Kooperation mit Arbeit und Leben

Thema Termin Ort Kostenbeitrag

Kollegiale Beratung 13.02.2020 Mainz 30,00 Euro (ver.di-Mitglieder frei)

Mehrarbeit in der sozialen Arbeit 04.09.2019 Koblenz 30,00 Euro (ver.di-Mitglieder frei)

Kommunikation in  der Kita 28.04.2020 Ludwigshafen 30,00 Euro (ver.di-Mitglieder frei)

 12.05.2020 Koblenz 30,00 Euro (ver.di-Mitglieder frei)

Psychische Belastungen – Burnout 07.11.2019 Koblenz 30,00 Euro (ver.di-Mitglieder frei)

Mein Rollenwechsel 04.02.2020 Kaiserslautern 30,00 Euro (ver.di-Mitglieder frei)

 05.02.2020 Mainz 30,00 Euro (ver.di-Mitglieder frei)

Ich bin Erzieherin – mein rechtliches Know-how für meine Arbeit in der Kita nach Vereinbarung  30,00 Euro (ver.di-Mitglieder frei)

Deeskalation 19.09.2019 Kaiserslautern 30,00 Euro (ver.di-Mitglieder 10,00 Euro)

 12.02.2020 Koblenz 30,00 Euro (ver.di-Mitglieder 10,00 Euro)

Leitungsseminar 22.10.2019 Mainz 30,00 Euro (ver.di-Mitglieder frei)

 30.10.2019 Ludwigshafen 30,00 Euro (ver.di-Mitglieder frei)

Elterngespräche 11.02.2020 Mainz 30,00 Euro (ver.di-Mitglieder frei)

Überlastungsanzeige 15.06.2020 Koblenz 30,00 Euro (ver.di-Mitglieder frei)

Teamtag/Teamentwicklung als Inhouse-Seminar nach Vereinbarung  490,00 Euro für das Team (max. 20 TN)

Alle angebotenen Seminare sind auch als Inhouse-Seminare möglich.

Wir haben unsere Seminarangebote an das Kita-Jahr angepasst. 

Im Herbst 2020 wird es weitere Seminarangebote geben.

Anfragen dazu und zu allen anderen Seminaren sowie Einzelausschreibungen 

bei ver.di Rheinland-Pfalz-Saarland, Fachbereich Gemeinden

Marina Fritsch, Münsterplatz 2-6, 55116 Mainz

Fon  06131 9726-296, E-Mail: marina.fritsch@verdi.de 
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Termin/Ort Sem.-Nr.
18.11. – 20.11.2020 1500-2011181
Kirkel

Beschäftigte im Betrieb als Unterstützer/-innen der Betriebsräte

In diesem Seminar können die Teilnehmenden an praktischen Beispielen ausarbeiten, 

wie Arbeitnehmer/-innen ihre Betriebsräte nach dem Betriebsverfassungsgesetz bei 

der Durchsetzung der Beschäftigteninteressen unterstützen können.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Die Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat, Vertrauensleuten und Beschäftigten 

verbessern

�  Vertrauensleute und Beschäftigte stärker als bisher an der Arbeit des Betriebsrats 

beteiligen

�  Vertrauensleute und Beschäftigte frühzeitig an der Beratung und Lösung von 

Problemen in ihrem Beschäftigungsbereich beteiligen

�  Vertrauensleute und Aktive aufwerten, damit sie kompetente Ansprechpartner/-

innen für die Beschäftigten werden

Zielgruppe
Neue Mitglieder und 

Interessierte

Branche/Bereich
alle

Termin/Ort Sem.-Nr.
08.02. – 09.02.2020 1500-2002081
Kirkel

28.03. – 29.03.2020 1500-2003281
Kirkel

06.06. – 07.06.2020 1500-2006061
Kirkel

19.09. – 20.09.2020 1500-2009191
Kirkel

07.11. – 08.11.2020 1500-2011071
Leutesdorf

Seminar für neue Mitglieder

Einblick in die Gewerkschaftsarbeit

Wer neu bei ver.di ist oder sich interessiert und genauer wissen will, wie „Gewerk-

schaft“ funktioniert, ist hier richtig. Wir finden heraus, welche Rechte und Vorteile 

ver.di-Mitglieder haben.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Aufbau von ver.di

�  Erwartungen an die Gewerkschaft

�  Welche Vorteile/Rechte besitze ich als Mitglied?

�  Wie kann ich aktiv mitarbeiten?

�  Wie können meine Wünsche und Ideen in die Gremien der Gewerkschaft ein-

gebracht werden?

�  Betriebliche Probleme und Lösungsmöglichkeiten

Gesellschaft, Arbeitswelt, Politik, Kultur

Zielgruppe
Vertrauensleute und 

Interessierte

Branche/Bereich
alle

Freistellung
BFG, SBFG
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Zielgruppe
Interessierte

Branche/Bereich
alle

Freistellung
ggf. BFG, SBFG, SUrlVO

Termin/Ort Sem.-Nr.
05.02. – 07.02.2020 1500-2002051
Mosbach

18.05. – 20.05.2020 1500-2005182
Mosbach

09.09. – 11.09.2020 1500-2009091
Mosbach

Organizing

Never work alone! Arbeite nie allein!

Die Bedingungen für Beschäftigte in der Arbeitswelt werden immer härter. Traditio-

nelle Formen der Organisation und Vertretung von Beschäftigteninteressen scheinen 

häufig nicht auszureichen, wenn es gilt, multinational agierenden Arbeitgebern 

durchsetzungsstark zu begegnen. Eine tragende Säule unserer demokratischen 

Gesellschaftsordnung gerät ins Wanken. Immer öfter wird es eine Frage von Zivilcou-

rage, sich innerbetrieblich und privat klar für Beschäftigteninteressen einzusetzen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Analyse des politischen Gleichgewichts zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften

�  Organizing als Antwort auf politischen Rückzug

�  Beispiele erfolgreicher Interessenvertretung aus den USA und Europa

Gesellschaft, Arbeitswelt, Politik, Kultur



303

Zielgruppe
Interessierte

Freistellung
BFG, SBFG

Termin/Ort Sem.-Nr.
09.11. – 13.11.2020 1500-2011093
Kirkel

Kurze Vollzeit für alle – mehr Zeit für mich

Orientiert an Bedürfnissen und individuellen Lebensphasen, so sollte 

Arbeitszeit gestaltung aussehen!

Für Arbeitszeitverkürzung sprechen nicht nur die Wünsche der Beschäftigten, son-

dern auch die durch die Digitalisierung zu erwartende Steigerung der Produktivität. 

46 Prozent der Tätigkeiten sind heute rationalisierbar. Etwa 40 Prozent der Beschäf-

tigten in Deutschland wünschen sich kürzere Arbeitszeiten. Im Seminar sollen Wege 

zur gerechten Arbeitszeitverkürzung und deren Finanzierbarkeit diskutiert werden.

Weitere Themen des Seminars werden sein:

�  Wie lässt sich die Aufteilung der gesellschaftlichen Arbeit wie Kindererziehung 

zwischen Vätern und Müttern regeln?

�  Wie lassen sich Weiterbildung und Ehrenamt stressfreier vereinbaren?

�  Arbeitsverdichtung und stetiger Anstieg der Arbeitsanforderungen – Gegenmaß-

nahmen

�  Möglichkeiten, sich der permanenten Erreichbarkeit zu entziehen

Gesellschaft, Arbeitswelt, Politik, Kultur
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Zielgruppe
Beschäftigte bis 

zum 35. Lebensjahr

Termin/Ort Sem.-Nr.
25.09. – 27.09.2020 1500-2009253
Kirkel

Zu alt für die JAV – aber noch nicht im Betriebs-/Personalrat 

oder in der Mitarbeitervertretung

Dieses Seminar gibt Beschäftigten die Möglichkeit, zu diskutieren, wie sie 

sich in den Betrieben und Dienststellen für ihre eigenen und die Interes-

sen anderer außerhalb der gesetzlichen Interessenvertretungen einsetzen können. 

Die Koalitionsfreiheit nach Art. 9 Abs. 3 des Grundgesetzes ist die Grundlage für die 

betriebliche Solidarisierung.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Wie können Beschäftigte im Betrieb ihre Meinung kundtun, und wer sind ihre 

Verbündeten?

�  Welche Rechte haben Beschäftigte im Betrieb, und wie können sie diese durch-

setzen?

�  Welche Möglichkeiten haben Beschäftigte, für den Betriebs-/Personalrat oder die 

Mitarbeitervertretung zu kandidieren?

�  Was müssen Interessierte bei einer Kandidatur für die gesetzliche Interessenvertre-

tung berücksichtigen? Wer unterstützt sie dabei?

Gesellschaft, Arbeitswelt, Politik, Kultur
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Zielgruppe
Interessierte 

Termin/Ort Sem.-Nr.
13.03. – 15.03.2020 1500-2003131
Kirkel

„Stammtischkämpferinnen und Stammtischkämpfer“ 

gegen Rechtspopulismus

Fast täglich greifen Rassisten/Rassistinnen Flüchtlingsunterkünfte an, 

islamfeindliche Übergriffe nehmen zu. Erschreckend hoch ist die Beteili-

gung an fremdenfeindlichen und rassistischen Demonstrationen.

Dem wollen wir ein Ende machen: Wir greifen ein, wenn Menschen aus unserer Mitte 

rassistisch attackiert werden. Verachtender Stimmungsmache gegen Geflüchtete, 

Muslime, Roma, Sinti, Jüdinnen und Juden treten wir entgegen. „Stammtischkämpfe-

rinnen und Stammtischkämpfer“ werden ausgebildet und können auf allen gesell-

schaftlichen Ebenen und in allen Lebensbereichen antirassistisch und vorurteilsfrei 

wirken.

Das Seminar informiert über Grundlagen und Wirkungen rechtspopulistischer und 

rassistischer Argumentationen und hilft, sie einzuordnen. Eigene Handlungsoptionen, 

Gegenstrategien und rhetorische Techniken werden dargestellt, entwickelt und ein-

geübt.

Gesellschaft, Arbeitswelt, Politik, Kultur
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Zielgruppe
Interessierte

Branche/Bereich
alle

Freistellung
ggf. BFG, SBFG, SUrlVO 

Termin/Ort Sem.-Nr.
25.05. – 29.05.2020 1500-2005253
Mosbach

Gesellschaft, Arbeitswelt, Politik, Kultur

Marktwirtschaft total?

Gesellschaftliche Entwicklung und Interessenvertretung der abhängig Beschäftigten

Von Kapital und Politik werden soziale Errungenschaften/Leistungen, demokratische 

Rechte und soziale Schutzrechte infrage gestellt. Immer mehr Bereiche der öffentli-

chen Daseinsvorsorge sowie öffentliche Dienstleistungen werden privatisiert und dem 

marktwirtschaftlichen Wettbewerb ausgesetzt.

Arbeitnehmer/-innen, gesetzliche Interessenvertretungen und Gewerkschaften wer-

den vor dem Hintergrund der Arbeitslosigkeit zunehmend erpresst. Trotz Produktivi-

tätssteigerung werden die Arbeitszeiten verlängert. Trotz dicker Profite und hoher 

Dividenden für die Aktionäre werden insbesondere von den großen Konzernen 

Beschäftigte outgesourct und Arbeitsplätze gestrichen. Einem immer größeren Teil 

der abhängig Beschäftigten werden zunehmend Löhne zugemutet, mit denen ein 

auskömmliches Leben nicht mehr finanzierbar ist und ein Abrutschen in die Armut 

droht.

Wir wollen uns in diesem Seminar mit den Hintergründen dieser gesellschaftlichen 

Entwicklung beschäftigen und thematisieren, welche Schlussfolgerungen daraus für 

eine Interessenvertretung der abhängig Beschäftigten zu ziehen sind.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Wie und wohin entwickelt sich unsere Gesellschaft?

�  Wie sehen wir die aktuelle Praxis der Interessenvertretung der abhängig Beschäf-

tigten in Betrieb und Gesellschaft?

�  Mit welchen Argumenten begründen Kapital und Politik ihre Strategien?

�  Wie sehen wir diese, und was sind die ökonomischen und politischen Hintergrün-

de ihrer Strategien und Politik?

�  Wie ist der Zusammenhang von Kapital und Politik heute?

�  Welche Alternativen gibt es?

�  Was heißt dies für eine Interessenvertretung der abhängig Beschäftigten in Betrieb 

und Gesellschaft heute und in Zukunft?
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Termin/Ort Sem.-Nr.
17.01. – 19.01.2020 1500-2001171
Kirkel

Alles öko – oder was?

In diesem Seminar wollen wir uns kritisch mit aktuellen ökologischen Fragen ausein-

andersetzen. Ist eine ökologische Ausrichtung der Gesellschaft auch ökonomisch 

sinnvoll? Ist eine ökologisch ausgerichtete Ernährung gesund? Ist die Energieversor-

gung gesichert? Wird sauberes Wasser ein Luxusgut? Können sich demnächst nur 

Reiche eine gesunde Umwelt im direkten Lebensbereich leisten?

Spätestens drei Monate vor Seminarbeginn werden wir den konkreten Themenplan 

an aktuellen ökologischen Fragen ausrichten. Dabei haben wir die Chance, zeitnah 

Umweltskandale oder auch Umweltkatastrophen in diesem Seminar zu diskutieren 

und auch Visionen für Alternativen zu entwickeln.

Gesellschaft, Arbeitswelt, Politik, Kultur

Zielgruppe
Interessierte

Branche/Bereich
alle

Seminar zur aktuellen Wirtschaftspolitik

In diesem Seminar werden wir uns mit aktuellen gesellschafts- und wirtschaftspoli-

tischen Themen auseinandersetzen, von „Nachhaltigkeit“ über die Wirtschafts- und 

Finanzkrise bis hin zu der Frage, ob der Neoliberalismus vor dem Ende steht. Spätes-

tens drei Monate vor Seminarbeginn werden wir die Anerkennung zur Bildungsfrei-

stellung beantragen. Der Themenplan wird dann die aktuellen wirtschaftspoliti-

schen Fragen berücksichtigen.

Termin/Ort Sem.-Nr.
31.08. – 02.09.2020 1500-2008313
Kirkel

Zielgruppe
Interessierte

Branche/Bereich
alle

Freistellung
ggf. BFG, SBFG, SUrlVO
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Zielgruppe
Interessierte

Branche/Bereich
alle

Freistellung
ggf. BFG, SBFG, SUrlVO

Termin/Ort Sem.-Nr.
12.02. – 14.02.2020 1500-2002121
Mosbach

Seminar zur aktuellen Sozialpolitik

In diesem Seminar wollen wir uns mit aktuellen sozialpolitischen Themen auseinan-

dersetzen. Unsere bewährten sozialen Sicherungssysteme wirken angesichts der 

jetzigen gesellschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Bedingungen unzeitgemäß. 

Immer mehr Stimmen in Politik und Gesellschaft fordern, sich für andere Modelle als 

Rettungsmaßnahme für die sozialen Absicherungsformen einzusetzen. Aber wer 

weiß schon genau, wie diese Modelle sich langfristig auswirken? In diesem Seminar 

wird das komplexe Thema auf ein verständliches Maß reduziert und in den gesell-

schaftlichen Kontext gesetzt. Aktuelle Sicherungsmodelle werden vorgestellt. Spätes-

tens drei Monate vor Seminarbeginn werden wir die Anerkennung zur Bildungsfrei-

stellung beantragen. Der Themenplan wird dann die aktuellen sozialpolitischen 

Fragen berücksichtigen.

Gesellschaft, Arbeitswelt, Politik, Kultur

Zielgruppe
Interessierte

Branche/Bereich
alle

Termin/Ort Sem.-Nr.
05.06. – 07.06.2020 1500-2006051
Osthofen

Gewerkschafter im Konzentrationslager Osthofen 1933/34

Ein Workshop zur Aufarbeitung der Geschichte

Nach Hitlers Machtübernahme versuchte die Gewerkschaftsführung zunächst, die 

eigene Organisation zu retten: Der Bundesvorstand rief seine Mitglieder dazu auf, am 

„Feiertag der nationalen Arbeit“ am 1. Mai 1933 teilzunehmen. Dennoch wurden 

bereits am 2. Mai die organisierten Gewerkschaften zerschlagen und deren Mitglieder 

verhaftet. Spätestens jetzt entschieden sich etliche Gewerkschafterinnen und 

Gewerkschafter zum Widerstand gegen das NS-Regime. Ihre Biographien, ihre Prä-

gung in der Weimarer Republik, ihre Verfolgung und ihr Engagement beim Wieder-

aufbau wollen wir in einem Workshop in Kooperation mit der Gedenkstätte Osthofen 

anhand von Materialsammlungen aufarbeiten.
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Gesellschaft, Arbeitswelt, Politik, Kultur

Zielgruppe
Interessierte

Branche/Bereich
alle

Freistellung
ggf. BFG, SBFG, SUrlVO

Termin/Ort Sem.-Nr.
23.03. – 27.03.2020 1500-2003234
Kirkel

Die alters- und alternsgerechte Arbeitswelt

Eine alters- und alternsgerechte Arbeitswelt hat eine enorme wirtschaftliche Bedeu-

tung. Infolge des demografischen Wandels und wegen der veränderten gesetzlichen 

Regelungen zur Altersteilzeit und zum Renteneintritt werden schon bald mehr ältere 

Beschäftigte in den Betrieben sein. Daher ist eine alters- und alternsgerechte Arbeits-

welt notwendig, die einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt. Handlungsstrategien von 

Betrieben, Unternehmen, Verwaltungen und Branchen in den Feldern der Weiterbil-

dung sowie der betrieblichen Gesundheits- und Personalpolitik sollen miteinander 

verzahnt werden.

Wir wollen dies mit gut qualifizierten Fachkräften erreichen, ohne Raubbau an der 

Gesundheit und ohne Altersdiskriminierung.

Als Akteure vor Ort sind gewerkschaftliche Betriebsgruppen, Vertrauensleute, Tarif-

kommissionen und betriebliche Interessenvertretungen von großer Bedeutung, um 

diese Ziele zu erreichen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Was bedeutet „altern“ für mich?

�  Gesellschaftspolitische (Entwicklungs-)Grundlagen

�  Auswirkungen des demografischen Wandels

�  Visionen zur zukünftigen Arbeitswelt

�  Wie soll mein Arbeitsplatz der Zukunft aussehen?

�  Rolle und Aufgaben der Gewerkschaften

�  Beschäftigungs- und Personalpolitik sowie Tarif- und Bildungspolitik, die 

allen Altersgruppen gute Entwicklungschancen eröffnet

�  Vorbeugender Gesundheitsschutz zum Erhalt der Gesundheit über das 

Renteneintrittsalter hinaus
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Gesellschaft, Arbeitswelt, Politik, Kultur

Alles ganz anders: Renteneintritt als Chance und Herausforderung

Nahezu alle Koordinaten des Alltags ändern sich mit Beginn der Rente: Zeitstruktur und 

soziale Kontakte, Anerkennungsmechanismen und Rollenverteilungen. Das gilt für die 

Partnerschaft, die Familie und den Freundeskreis. Zusätzlich erschweren häufig gesund-

heitliche und finanzielle Einschränkungen die neue Lebensphase. Das Seminar unter-

stützt die anstehende Neufindung – für frischgebackene Seniorinnen/Senioren ebenso 

wie für diejenigen, bei denen der „große Wechsel“ in absehbarer Zeit ansteht. Darüber 

hinaus bietet ver.di die Möglichkeit, gemeinsam mit der Partnerin oder dem Partner an 

dem Seminar teilzunehmen – denn auch für sie wird mit dem Renteneintritt alles ganz 

anders. Praktische Übungen und Informationen sowie lebendiger Austausch bilden das 

Handwerkszeug dafür, den eigenen Kompass neu einzustellen. Dabei wird besonderer 

Wert darauf gelegt, dass die Teilnehmenden nach einem langen Arbeitsleben zu einer 

möglichst selbstbestimmten Ausrichtung der neuen Lebensphase gelangen.

Zielgruppe
Interessierte (auch mit 

ihren Partnerinnen und 

Partnern)

Branche/Bereich
alle

Freistellung
ggf. BFG, SBFG, SUrlVO

Termin/Ort Sem.-Nr.
13.05. – 15.05.2020 1500-2005131
Mosbach

Kommunikationsworkshop

In diesem Seminar setzen wir uns mit den Grundlagen der Kommunikationstheorie 

auseinander. In konkreten Gesprächs-, Versammlungs- und Verhandlungssituationen 

werden Techniken und Methoden geübt, mit denen die Kontakt- und Dialogfähigkeit 

erhöht wird.

Zielgruppe
Interessierte

Branche/Bereich
alle

Freistellung
ggf. BFG, SBFG, SUrlVO

Termin/Ort Sem.-Nr.
30.11. – 04.12.2020 1500-2011302
Kirkel
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Zielgruppe
Interessierte Frauen

Branche/Bereich
alle

Termin/Ort Sem.-Nr.
14.03. – 15.03.2020 1500-2003141
Kirkel

Wozu Feminismus?

Für dich ist es selbstverständlich, wichtige Entscheidungen im Leben 

selbst zu treffen. Du kannst erwerbstätig sein, dich für oder gegen Kinder 

entscheiden, darfst über dein Einkommen frei verfügen, in politischen Vereinen/in der 

Gewerkschaft mitmachen, für politische Ämter kandidieren und wählen. Frauen und 

Männer sind gleichberechtigt. Wozu brauchen wir dann Feminismus?

Ist es nicht einfach nur eine Folge privater Entscheidungen, dass Frauen deutlich 

häufiger in Teilzeit erwerbstätig sind, weniger häufig Führungspositionen oder höher 

vergütete Positionen in der Arbeitswelt bekleiden, in politischen Funktionen unterre-

präsentiert sind?

In diesem Seminar wollen wir uns damit befassen, wie wir uns als Frauen in unserer 

Gesellschaft und in ver.di wahrnehmen, wie wir von anderen wahrgenommen wer-

den, wie gleichberechtigt wir sind, welche Grenzen unsere Gleichberechtigung mögli-

cherweise hat und was wir dagegen tun können. Was kann Gewerkschaft für Frauen 

tun, und wie können wir uns als Frau für unsere Rechte einbringen und engagieren?

Mit diesem Seminar möchten wir vor allem junge Frauen motivieren, sich mit ihrer 

Arbeits- und Lebenssituation auseinanderzusetzen.

Frauen
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Zielgruppe
Interessierte Frauen

Branche/Bereich
alle

Termin/Ort Sem.-Nr.
08.02. – 09.02.2020 1500-2002082
Kirkel

Umgang mit rechtsextremen Sprüchen im Alltag

Wir alle kennen das: Im Gespräch mit Arbeitskolleginnen/-kollegen, mit 

der Tante oder beim Grillen im Sportverein fallen Sprüche, die uns die 

Sprache verschlagen: Aktuell richten sie sich verstärkt gegen Asylsuchende, aber auch 

gegen Menschen anderen Glaubens, insbesondere Muslime und Juden.

Im persönlichen Bekanntenkreis ist es einerseits einfacher, andererseits schwieriger, 

adäquat auf rechtspopulistische Äußerungen zu reagieren. Wir wollen niemanden 

verprellen, wollen rechtsextreme Ansichten aber auch nicht einfach akzeptieren und 

stehen lassen.

In diesem Seminar geht es darum, die richtige Strategie und die richtigen Worte zu 

finden.

Frauen

Zielgruppe
Interessierte Frauen

Branche/Bereich
alle

Termin/Ort Sem.-Nr.
12.09. – 13.09.2020 1500-2009121
Kirkel

Tarifpolitik – ein Buch mit sieben Siegeln?

Tarifpolitik ist das Kerngeschäft von Gewerkschaften. Für die meisten Mitglieder ist es 

ein Geschäft für Eingeweihte.

Was ist eigentlich ein Tarifvertrag, wie entsteht er und wie wirkt er? Wer entscheidet, 

was wie verhandelt wird? Auf was kommt es an? Was hat Frauenpolitik mit Tarifpolitik 

zu tun?

Wir befassen uns mit den Grundlagen des Tarifrechts und mit den Regularien der 

Tarifarbeit bei ver.di. Praktikerinnen berichten über ihre Erfahrungen und sagen, wor-

auf es ankommt.
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Zielgruppe
Interessierte Frauen

Branche/Bereich
alle

Termin/Ort Sem.-Nr.
28.03. – 29.03.2020 1500-2003282
Kirkel

Altersarmut ist weiblich

Rentenrecht für Kolleginnen

Welche Altersrente kann ich einmal erwarten? Was ist, wenn ich erwerbsgemindert 

oder geschieden bin? Welche Rente erhalte ich beim Tod des Ehepartners? Wie wir-

ken sich beispielsweise Ausbildungszeiten, Erziehungszeiten und Teilzeitarbeit auf 

meine Rente aus? Welche Rolle kommt der privaten Vorsorge zu? Wie lese ich meine 

Renteninformation bzw. Rentenauskunft?

Die Teilnehmerinnen werden mit den Grundzügen der gesetzlichen Alterssicherung 

vertraut gemacht und lernen, die eigene Rentensituation besser einzuschätzen und zu 

planen.

Frauen

Zielgruppe
Interessierte Frauen

Branche/Bereich
alle

Freistellung
ggf. BFG, SBFG, SUrlVO

Termin/Ort Sem.-Nr.
27.03. – 29.03.2020 1500-2003271
Kirkel

Sich durchsetzen, ohne zu verletzen

Wir wollen etwas durchsetzen und merken, dass unsere Interessen nicht mit denen 

anderer übereinstimmen. Wie können wir unsere Ziele trotzdem erreichen?

Oft erleben wir, dass Interessen unter Einsatz von Ellenbogen, mit Gewalt und um 

jeden Preis durchgesetzt werden. Umgekehrt erleben wir aber auch, wie Meinungs-

verschiedenheiten dazu führen, dass ein Part sich ganz zurückzieht, wenn es schwie-

rig wird. In beiden Fällen ist das Ergebnis unbefriedigend. Gibt es Alternativen?

In diesem Seminar geht es um Mittel und Wege, wie wir uns durchsetzen können, 

ohne uns oder andere zu verletzen. Ausgangspunkt sind konkrete Beispiele aus unse-

rem Alltag.
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Zielgruppe
Interessierte Frauen

Branche/Bereich
alle

Termin/Ort Sem.-Nr.
26.06. – 28.06.2020 1500-2006261
Kirkel

Aus Wünschen Ziele machen!

Unsere Arbeit, unser Leben ist nicht so, wie wir es gerne hätten und bräuchten. Zwi-

schen Schlaraffenland und Jammertal liegt das Feld unserer realen Möglichkeiten. Wir 

werden die Schere im Kopf beiseitelegen und Techniken kennenlernen, um unsere 

Vorstellungen und Sehnsüchte in konkrete Ergebnisse umzuwandeln.

Wir laden alle Frauen herzlich ein, sich in diesem Seminar von ihren Wünschen beflü-

geln zu lassen und – mit den passenden Werkzeugen ausgestattet – aus diesen Wün-

schen erreichbare Ziele zu machen.

Frauen

Zielgruppe
Interessierte Frauen

Branche/Bereich
alle

Termin/Ort Sem.-Nr.
25.09. – 27.09.2020 1500-2009252
Kirkel

Jetzt rede ich! Rhetorik für Frauen

In Gruppen wagen Frauen häufig nicht, das Wort zu ergreifen. Sie fühlen sich nicht 

ernst genommen, artikulieren ihre Wünsche nicht und warten mit Wortmeldungen zu 

lange – das soll sich ändern!

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Weibliche Verhaltensweisen werden psychologisch analysiert

�  Frauen werden in ihrem Selbstvertrauen gestärkt

�  Frauen- und männerspezifische Verhaltensweisen werden näher betrachtet und 

hinterfragt

�  Manipulationstechniken werden analysiert

�  Argumente werden situationsbezogen strukturiert

�  Techniken werden vermittelt, die helfen, sich in Gesprächen nicht in die Enge trei-

ben zu lassen
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Zielgruppe
Interessierte Frauen

Branche/Bereich
alle

Termin/Ort Sem.-Nr.
21.11. – 22.11.2020 1500-2011211
Kirkel

Tue Gutes und rede darüber

Workshop für Öffentlichkeitsarbeit

Medien spielen in unserer Gesellschaft eine immer größere Rolle. Im alltäglichen Meer 

der Nachrichten und Meinungen wird es immer schwieriger, Aufmerksamkeit zu 

gewinnen. Was kann ich tun, um für die Medien interessant zu sein? Wie verhalte ich 

mich bei einem Interview? Was muss ich beachten, wenn ich einen Artikel ins Internet 

stelle? Wie schreibe ich eine Pressemitteilung oder einen Leserbrief? Wie kann ich 

Twitter und andere soziale Medien nutzen, um auf etwas aufmerksam zu machen 

oder Gegenöffentlichkeit zu schaffen? Im Mittelpunkt des Seminars stehen praktische 

Übungen.

Frauen

Zielgruppe
Interessierte Frauen

Branche/Bereich
alle

Freistellung
ggf. BFG, SBFG, SUrlVO

Termin/Ort Sem.-Nr.
11.05. – 13.05.2020 1500-2005113
Kirkel

Sag dem Konflikt, ich komme!

Konflikte sind Teil unseres beruflichen Alltags. Wie können wir mit Konflikten so 

umgehen, dass wir möglichst unbeschädigt bleiben?

Im Seminar lernen wir, Konflikte zu erkennen, zu bearbeiten und aktiv zu gestalten.

Wir beschäftigen uns mit den wichtigsten Konfliktursachen und Austragungsformen 

und lernen, den Verlauf von Konflikten zu analysieren und daraus Konsequenzen für 

das eigene Verhalten zu ziehen.
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Zielgruppe
Interessierte Frauen

Branche/Bereich
alle

Termin/Ort Sem.-Nr.
06.11. – 08.11.2020 1500-2011061
Kirkel

Einführung in Techniken der Verhandlungsführung

Täglich sollen oder müssen wir in unterschiedlichen Kontexten verhandeln und unsere 

Standpunkte vertreten. In diesem Seminar geht es darum, die Sprech- und Zuhörkom-

petenzen der Teilnehmerinnen mit dem Ziel zu verbessern, erfolgreicher zu verhandeln.

Im Einzelnen geht es darum, Wünsche und Interessen erfolgreich zu äußern, schwierige 

Gesprächssituationen im Betrieb zu meistern, Verhandlungen vorzubereiten, durchzu-

führen und zu analysieren.

Frauen

Zielgruppe
Interessierte Frauen

Branche/Bereich
alle

Freistellung
ggf. BFG, SBFG, SUrlVO

Termin/Ort Sem.-Nr.
20.11. – 22.11.2020 1500-2011201
Kirkel

Mit Achtsamkeit zur gesunden Präsenz

Flexible, komplexe und manchmal unklare Aufgabenzusammenhänge können das 

Arbeitsleben spannend, aber auch chaotisch machen. Das beeinflusst Beziehungen, 

Gefühle, Wohlbefinden, manchmal sogar die Gesundheit. Deshalb ist es wichtig, 

frühzeitig zu erkennen, dass etwas nicht stimmt und auf Warnsignale des Körpers zu 

achten. Wenn wir selbst klar sind, ist es möglich, eine für alle Beteiligten dauerhafte 

Lösung zu finden.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Selbstanalyse: Wer bin ich? Was kann ich, was muss ich?

�  Herausfinden, um was es wirklich geht – mit der Achtsamkeitsmethode „Focusing“

�  Nicht gegen den Körper, sondern mit ihm: Mein Zugang zur Präsenz

�  Chancen- statt Krisen-Management
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Zielgruppe
Interessierte Frauen

Branche/Bereich
alle

Termin/Ort Sem.-Nr.
31.01. – 02.02.2020 1500-2001311
Kirkel

Aktiv und gesund

Sich wohlfühlen hängt ganz eng damit zusammen, dass wir gesund sind. Einiges 

können wir selbst tun, um gesund zu bleiben. Wir brauchen aber auch gesellschaftli-

che Rahmenbedingungen, damit wir gesund bleiben. Dem Arbeits- und Gesundheits-

schutz im Betrieb kommt dabei eine wichtige Rolle zu.

Wir laden dich zu einem Wochenendseminar ein, in dem es um Gesundheit geht. Wir 

bieten jede Menge Fitness-Bausteine wie Walking, Nordic-Walking, Körperwahrneh-

mung, Saunen und Massage zum Ausprobieren und Wohlfühlen an. Wir informieren 

über Initiativen, den betrieblichen Gesundheitsschutz zu verbessern und Arbeitsplätze 

alternsgerecht zu gestalten.

Frauen

Zielgruppe
Interessierte Frauen

Branche/Bereich
alle

Termin/Ort Sem.-Nr.
28.08. – 30.08.2020 1500-2008281
Kirkel

Kein Stress mit dem Stress

Stressbewältigungsprogramm

Wir fühlen uns gestresst oder belastet, wenn wir den Anforderungen, die an uns 

gestellt werden oder die wir an uns selbst stellen, nicht gerecht werden.

Eingeladen sind Frauen, die sich ausgehend von ihrer persönlichen Situation mit fol-

genden Fragen beschäftigen wollen: Wann und wie entstehen Belastungssituationen?

Wie können individuelle Problemlösungsstrategien entwickelt werden? Welche Mög-

lichkeiten des Belastungsausgleichs gibt es?
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Zielgruppe
Interessierte Frauen

Branche/Bereich
alle

Termin/Ort Sem.-Nr.
21.03. – 22.03.2020 1500-2003211
Kirkel

Flyer erstellen

Workshop für Word-Einsteigerinnen mit Grundlagenkenntnissen der Textverarbeitung

Nach dem Besuch dieses Seminars bist du in der Lage, einen einfach gefalzten Hand-

zettel und ein Faltblatt mithilfe von Microsoft Word für Aktionstage, für Veranstaltun-

gen wie Betriebsversammlungen, Streiks, Messen, Tagungen, Konferenzen oder für 

die Tarifrunde und andere Anlässe zu bearbeiten. Du lernst verschiedene Falzarten, 

Layouts und Gestaltungsmöglichkeiten mit Farben, Listen, Absätzen und Einzügen 

kennen. Die Bearbeitung von Tabellen sowie das Zusammenspiel von Text und Bild 

werden in den Grundlagen erlernt. Layout-Tipps helfen, häufige Fehler bei der Text- 

und Seitengestaltung zu vermeiden.

Voraussetzungen: Die Fenster des Betriebssystems MS-Windows bedienen und eine 

Anwendung öffnen und schließen können, sich im Windows-Explorer und „Arbeits-

platz“ einigermaßen zurechtfinden und sich durch die Ordner-Struktur bewegen 

können. Wissen, wie der Text eingegeben, ein Absatz gesetzt wird, wie Text und 

ganze Abschnitte markiert und wie Zeichen gelöscht werden.

Frauen
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Zielgruppe
Interessierte Frauen

Branche/Bereich
alle

Termin/Ort Sem.-Nr.
14.11. – 15.11.2020 1500-2011141
Kirkel

PowerPoint

Workshop für Einsteigerinnen mit Word-Grundkenntnissen

Bilder sagen mehr als tausend Worte. Wer mit seinem Wortbeitrag überzeugen will, 

ist mit einer die Botschaft unterstützenden Visualisierung gut beraten. Nach dem 

Besuch dieses Seminars bist du in der Lage, eine einfache Präsentation mithilfe von 

Microsoft PowerPoint für die Betriebsversammlung, für Ausschüsse und Tagungen, 

für die Tarifrunde und andere aktuelle Anlässe zu erstellen und in den Grundlagen zu 

bearbeiten. Du lernst dabei die wichtigsten Gestaltungsmöglichkeiten dieses Pro-

gramms kennen.

Voraussetzungen: Du beherrscht die Grundlagen der Textverarbeitung und Dateiver-

waltung in Microsoft Word.

Frauen
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Zielgruppe
Interessierte Beamtinnen 

und Beamte

Freistellung
BFG, SBFG, SUrlVO

Termin/Ort Sem.-Nr.
06.05. – 08.05.2020 1500-2005061
Kirkel

Aktuelles zur Beamtenpolitik

Forderungen und Positionen der Gewerkschaft ver.di

Das Dienstrecht für Beamte ist im Wandel. Im Seminar wollen wir die aktuellen Ver-

änderungen diskutieren und bewerten sowie die Überlegungen des Bundes und der 

Länder bei den anstehenden Veränderungen mit den Forderungen und Positionen 

der Gewerkschaft ver.di vergleichen.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Die Dienstrechtsreform

�  Beamtenrecht und Mitbestimmung

�  Zukunft des Beamtenrechts

�  Ziele und Forderungen für die Aus- und Fortbildung für Beamtinnen und Beamte

�  Auswirkung der Gesundheitsreform auf Beamtinnen und Beamte

Beamte
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Zielgruppe
Interessierte

Branche/Bereich
alle

Termin/Ort Sem.-Nr.
15.02.2020 1500-2002151
Koblenz

25.04.2020 1500-2004251
Mainz

29.08.2020 1500-2008291
Ludwigshafen

21.11.2020 1500-2011212
Kirkel

Vertrauensleute-Qualifizierung – kompakt

Unsere Vertrauensleute (VL) sind das wichtigste Bindeglied zwischen der 

betrieblichen Interessenvertretung und der Gewerkschaft ver.di.

In dieser Tagesveranstaltung wollen wir

�  über die ver.di-Strukturen informieren

�  Ziele und Aufgaben der Vertrauensleutearbeit diskutieren

�  über Schutzbestimmungen der Vertrauensleutearbeit aufklären und

�  die mögliche Zusammenarbeit zwischen der betrieblichen Interessenvertretung 

und der Gewerkschaft darlegen.

Vertrauensleute
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Zielgruppe
Interessierte

Branche/Bereich
alle

Freistellung
ggf. BFG, SBFG, SUrlVO

Termin/Ort Sem.-Nr.
18.03. – 20.03.2020 1500-2003181
Kirkel

03.06. – 05.06.2020 1500-2006032
Kirkel

04.11. – 06.11.2020 1500-2011042
Kirkel

Aktive Teilhabe in Betrieb und Gesellschaft, Teil 1

In diesem Seminar sollen sich die Teilnehmenden kritisch mit aktuellen gesellschafts-

politischen und betrieblichen Themen und Fragestellungen aus der Sicht von Arbeit-

nehmerinnen/Arbeitnehmern (in unterschiedlichen Branchen und Unternehmen) 

auseinandersetzen.

Die Teilnehmenden diskutieren anhand praktischer Beispiele die Teilhabe als Chance 

und Möglichkeit, um Interessen auf verschiedenen Ebenen (Familie, Schule, Gewerk-

schaft, Betriebsrat, bürgerschaftliches Engagement) durchzusetzen.

Im Seminar werden individuelle und gemeinsame Lösungsperspektiven in Gesell-

schaft und Betrieb erarbeitet sowie Transfermöglichkeiten in die betriebliche und 

gesellschaftliche Alltagspraxis aufgezeigt. Es werden Schlüsselkompetenzen der 

wirksamen Interessenvertretungsarbeit eingeübt und vermittelt.

Vertrauensleute

Zielgruppe
Interessierte

Branche/Bereich
alle

Freistellung
ggf. BFG, SBFG, SUrlVO

Termin/Ort Sem.-Nr.
17.06. – 19.06.2020 1500-2006171
Mosbach

16.09. – 18.09.2020 1500-2009161
Mosbach

Aktive Teilhabe in Betrieb und Gesellschaft, Teil 2

In diesem Seminar wird den Teilnehmenden durch eigenes Ausprobieren die „Naf-

roth-Methode“ zur Öffentlichkeitsarbeit der Interessenvertretung vermittelt.

Die Seminarinhalte in Stichworten:

�  Die Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft und deren Auswirkungen erfas-

sen

�  Umgang mit Handwerkszeugen für politisch Interessierte lernen

�  Politische Interessen kreativ darstellen

�  Handlungsmöglichkeiten der Interessenvertretung von Bürgerinnen/Bürgern und 

Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern kennenlernen und ausprobieren

�  Handlungsansätze zur Konfliktlösung erlernen
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Zielgruppe
Erwerbslose

Branche/Bereich
alle

Termin/Ort Sem.-Nr.
08.06. – 10.06.2020 1500-2006082
Mosbach

Seminar für Erwerbslose

Das SGB III ändert sich so schnell wie kaum ein anderes Gesetz in unserer Republik. 

Die dadurch ständig veränderten Regelungen zum Arbeitslosengeld II verunsichern 

die Betroffenen. Im Seminar werden wir auf die aktuelle Gesetzgebung, auf Verord-

nungen und die Rechtsprechung zum Arbeitslosengeld II eingehen.

Ein zweiter Schwerpunkt des Seminars ist das gemeinsame Erarbeiten von Durchset-

zungsmöglichkeiten der Interessen von Erwerbslosen.

Erwerbslose
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Zielgruppe
Interessierte Seniorinnen 

und Senioren

Branche/Bereich
alle

Termin/Ort Sem.-Nr.
14.09. – 16.09.2020 1500-2009142
Kirkel

Senioren aktiv

Auch wenn das Erwerbsleben vorbei ist, befinden wir uns noch lange nicht im soge-

nannten „Ruhestand“. Als Seniorinnen und Senioren bei ver.di gehören wir noch nicht 

zum alten Eisen! Über die Jahre hinweg haben wir viele Erfahrungen gesammelt, die 

auch heute wertvoll und wichtig für die Gewerkschaftsarbeit sind.

ver.di stellt die Rahmenbedingungen zur Verfügung, Seniorinnen und Senioren aktiv 

ins Gewerkschaftsleben einzubeziehen. Wir werden uns über den Aufbau, die Organi-

sation und die Ziele der Seniorinnen-/Senioren-Arbeit bei ver.di austauschen, unseren 

Anspruch auf Unterstützung und Beratung formulieren sowie Ideen entwickeln, wie 

wir uns selbst einbringen können und wollen.

Anknüpfen werden wir an unsere eigenen Vorstellungen vom „Altwerden“ und unse-

re persönlichen Pläne für die Zukunft. Auch die gesellschaftlichen Hintergründe der 

alternden Bevölkerung wollen wir in die Diskussion mit einbeziehen.

Senioren
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ver.di-Landesbezirk

Rheinland-Pfalz-Saarland

Münsterplatz 2–6

55116 Mainz

Fon  06131  9726-134

Fax  06131 9726-256

E-Mail  seminare.rlpsaar@verdi.de

In Zusammenarbeit mit 

Arbeit und Leben
Rheinland-Pfalz

ver.di Bildung + Beratung 

Gemeinnützige GmbH

Regionalvertretung 

Rheinland-Pfalz-Saarland

Münsterplatz 2–6

55116 Mainz

Fon  06131  9726-167

Fax  06131 9726-182

E-Mail  info.rlp@verdi-bub.de

Landesarbeitsgemeinschaft
für politische Bildung im Saarland e.V.
ARBEIT UND LEBEN 



ver.di Bildung + Beratung Gemeinnützige GmbH Regionalvertretung Rheinland-Pfalz-Saarland
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